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Zusammenfassung
Die im Rahmen dieser Masterarbeit durchgeführte Forschung untersucht die Chan-
cen und Hindernisse des Bebauungsplans für die Weiterentwicklung bestehen-
der Einfamilienhausgebiete am Beispiel suburbanen Mittelzentren im südlichen 
Schleswig-Holstein. Methodisch wurde neben einer umfassenden Literaturanaly-
se eine qualitative Forschung durchgeführt. Mithilfe leitfadengestützter Interviews 
wurden unterschiedliche Akteur:innen der kommunalen Planung befragt. Basierend 
auf der literaturbasierten Analyse werden zunächst Erkenntnisse zur historischen 
Entwicklung des Einfamilienhauses, seiner Beziehung zur Suburbanisierung und 
zur Charakterisierung auf Gebiets- und Gebäudeebene präsentiert. Als Weiterent-
wicklungsstrategien werden Schwerpunkte im Bereich der Nachverdichtung, Diver-
sifizierung und Identitätsbildung identifiziert und anschließend als Grundlage für 
die Bewertung des Bebauungsplans als Instrument zur Weiterentwicklung heran-
gezogen.

Die durchgeführte Forschung zeigt, dass der Bebauungsplan durch seine Festset-
zungsmöglichkeiten umfassendes Potenzial zur Weiterentwicklung bietet. Insbe-
sondere die Möglichkeit zur Diversifizierung und der Nachverdichtung werden als 
vielversprechende Ansätze betrachtet. Jedoch werden unter Achtung der Rechts-
verbindlichkeit und der Gültigkeitsdauer eines Bebauungsplans zugleich Hindernis-
se durch Festsetzungen z. B. zum Art und Maß der baulichen Nutzung aufgedeckt. 
Insgesamt wird festgestellt, dass trotz Nachverdichtungsbestrebungen weitestge-
hend eine „Bestandskonservierung“ erfolgt, die vor dem Hintergrund der zuvor er-
arbeiteten Weiterentwicklungsschwerpunkte diskutiert wird. Insbesondere wird die 
Bedarfs- und Zukunftsgerechtigkeit in Frage gestellt, da die Gebiete nach wie vor 
bevorzugt auf Haushaltskonstellationen (und Alltagspraktiken) der heteronormalen 
Kleinfamilie ausgerichtet zu sein scheinen. Darüber hinaus werden konkurrierende 
Ansprüche der Gegenwart und Zukunft als Hindernis herausgearbeitet, die in Form 
unterschiedlicher Festsetzungen sichtbar werden. Zudem stellt sich der Themen-
komplex „Mobilität“ als erhebliches Hindernis dar, das durch seine Abhängigkeiten 
zu Bebauungsplaninhalten (z. B. Stellplätze) die Weiterentwicklung erschwert. Im 
Hinblick auf das Akteur:innenfeld wird die Rolle der Eigentümer:innen als entschei-
dend erachtet, da ihre Interessen, Widerstände und individualisierten Handlungs-
muster die Aufstellung der Bebauungspläne und ihre Umsetzung beeinflussen. So 
wird deutlich, dass die identifizierten Hindernisse nicht nur aus dem Bebauungsplan 
selbst resultieren, sondern auch durch die komplexen Eigentumsstrukturen und indi-
viduellen Ansprüche in den Bestandsgebieten geprägt sind. Die Forschung schließt 
mit dem Appell für eine vertiefte Diskussion über die Zukunft von Einfamilienhaus-
gebieten ab und hebt die Notwendigkeit hervor, über traditionelle Raumstrukturen 
hinauszudenken. Es wird betont, dass ein Umdenken in Bezug auf Besitzansprüche 
und Gemeinschaftsorientierung erforderlich ist, um eine nachhaltige und bedarfs-
gerechte Weiterentwicklung von Einfamilienhausgebieten voranzutreiben.

I



Abstract
The research conducted within this master‘s thesis examines the opportunities and 
obstacles of the zoning plan as a formal regulatory tool for the development of 
existing single-family residential areas, using suburban medium-sized centers in 
the south of Schleswig-Holstein as a case study. Methodologically, alongside an 
extensive literature review, qualitative research was conducted. Various actors in 
municipal planning, involved in land-use planning within the municipalities of the 
selected study area, were interviewed using semi-structured interviews. Based on 
the literature-based analysis, insights into the historical evolution of the single-fa-
mily home, its relationship with suburbanization, and its characterization at the 
area and building levels are presented. Prioritizing strategies for further develop-
ment, emphasis is placed on densification, diversification, and identity formation, 
which are subsequently used as a basis for evaluating the zoning plan as a tool for 
development. 

The research conducted demonstrates that the zoning plan offers comprehensi-
ve potential for the sustainable development of existing single-family residential 
areas. Particularly, the potential for diversification of use and densification are 
considered promising approaches. However, while respecting the legal binding 
nature and validity period of a zoning plan, obstacles arise simultaneously due to 
stipulations such as the type and extent of construction or the number of housing 
units. Overall, despite efforts towards densification, there is mostly a tendency to-
wards „preservation of existing structures,“ which is critically discussed in light of 
the previously identified development priorities. Furthermore, the adequacy and 
future suitability of the examined zoning plans are questioned, as the areas still 
seem to primarily cater to household configurations (and corresponding everyday 
practices) of a heteronormative family. Additionally, competing present and fu-
ture demands are highlighted as obstacles, manifesting through various stipula-
tions (e.g., restrictions on the spectrum of use). Furthermore, the challenging task 
mobility emerges as a significant obstacle, complicating development due to its 
dependencies on zoning plan elements (e.g., parking spaces). Regarding the field 
of actors, particular emphasis is placed on the role of property owners in existing 
areas, as their interests, resistance, and individualized behavioral patterns influen-
ce the establishment and implementation of zoning plans. It becomes evident that 
the identified obstacles do not solely result from the zoning plan itself but are also 
shaped by the complex property structures and individual demands within the exis-
ting areas. The research concludes with a call for a deeper discussion on the future 
of single-family residential areas, emphasizing the need to think beyond traditional 
spatial structures. It is emphasized that a reconsideration of ownership claims and 
community orientation is necessary to advance sustainable and demand-oriented 
development of single-family residential areas.
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Begriffe
Um einer uneinheitlichen und unscharfen Definition vorzubeugen, werden für diese 
Arbeit folgende Begriffe vorab definiert. Eine umfassendere Auseinandersetzung 
mit den einzelnen Bebauungsformen erfolgt in Kapitel 4.1.

Einfamilienhaus

Beim Einfamilienhaus handelt es sich planungsrechtlich um ein Gebäude, das le-
diglich über eine Wohneinheit verfügt. Im ursprünglichen Sinne wird das EFH von 
einer heteronormalen Familie bewohnt, die sich aus Mutter, Vater und Kind(ern) zu-
sammensetzt (Wüstenrot Stiftung 2021: 26). Ein Einfamilienhaus ist nicht zwingend 
freistehend.

Zweifamilienhaus

Als Zweifamilienhaus wird entsprechend ein Wohngebäude mit zwei Wohneinheiten 
verstanden.

Eigenheim

Unter einem Eigenheim wird ein Gebäude bzw. eine Wohneinheit verstanden, das 
von der Eigentümer:in genutzt wird. Dies muss nicht zwingend ein Einfamilienhaus 
sein, auch wenn der Begriff oft in diesem Zusammenhang verwendet wird.

Doppelhaushälfte

Unter der Doppelhaushälfte werden zwei aneinander gebaute Einfamilienhäuser 
verstanden.

Reihenhaus

Als Reihenhaus gilt eine Reihe von aneinander gebauten Wohnhäusern (auch als 
Hausgruppe bezeichnet). Die Zahl der Wohneinheiten pro Gebäude ist dabei nicht 
näher definiert.
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Einleitung

01 



Das gegenständliche Kapitel gibt einen 
Überblick über die vorliegende Master-
arbeit mit dem Titel „Weiterentwicklung 
von Einfamilienhausgebieten auf Be-
bauungsplanebene am Beispiel sub-
urbaner Mittelzentren“.

Das Unterkapitel 1.1 führt in das The-
ma der Arbeit ein und zeigt dessen Re-
levanz auf. In Unterkapitel 1.2 werden 
die der Arbeit zugrunde liegenden For-
schungsfragen formuliert. Zudem wird 
die Zielsetzung der Arbeit dargelegt. 
In Unterkapitel 1.3 wird der Aufbau der 
Arbeit skizziert. 

1.1. Problemstellung

Nichts in der Geschichte des Lebens ist 
beständiger als der Wandel.

- Charles Darwin -

Das Einfamilienhaus gilt seit Jahrzehn-
ten als Symbol für Familienidyll, Pri-
vatheit und Wohlstand und verkörpert 
als Wohnform den Lebensentwurf der 
gutbürgerlichen Kleinfamilie wie keine 
andere (Höger 2018: 35f.; Pfeifer und 
Brauneck 2010: 6). Zugleich ist das Ein-
familienhaus aus den räumlichen Struk-
turen, die wir derzeit insbesondere in 
ländlichen und suburbanen Gebieten 
vorfinden, nicht wegzudenken: Der An-
teil von Einfamilienhausgebieten am 
Siedlungskörper vieler Gemeinden ist 
immens (BMVBS 2013: 9). Diese Fest-
stellung darf jedoch nicht mit der An-
nahme verwechselt werden, dass be-
reits bestehende räumliche Strukturen 
vor Wandel, Umbruch und Weiterent-
wicklung gefeit wären. Im Gegenteil: 

Ganz im Sinne des Glaubenssatzes 
„Stadt ist nie fertig“ werden bestehende 
Einfamilienhausgebiete zunehmend von 
unterschiedlichen Dynamiken erfasst, 
die für die Stadtplanung und -entwick-
lung neue Handlungsfelder, Chancen 
und Herausforderungen eröffnen.

Die Ursachen hierfür sind vielfältig: Ein-
familienhäuser geraten als Bebauungs- 
und Wohnform aus unterschiedlichen 
Gründen zunehmend in die Kritik. Die 
Zersiedelung der Landschaft, ein hoher 
Erschließungsaufwand, unverhältnismä-
ßig viel Wohnfläche pro Kopf und hohe 
energetische Kosten sind die einschlä-
gigen Argumente, die in der Diskus-
sion um Einfamilienhausgebiete ange-
führt werden (Simon-Philipp und Korbel 
2017: 106f.). Vor dem Hintergrund de-
mografischer und sozialer Dynamiken 
– Stichworte Generationenwechsel, 
Remanenzeffekt und Diversifizierung 
von Haushaltskonstellationen – sowie 
ökologischer Problemlagen ist deshalb 
zu diskutieren, welche Rolle Einfami-
lienhausgebieten im Rahmen einer zu-
kunftsgerechten Stadtentwicklung zu-
kommen kann. 

Grundsätzlich ist zu bedenken, dass je 
nach Region und der Bevölkerungsent-
wicklung die Handlungsbedarfe in Ein-
familienhausgebieten unterschiedlich 
gelagert sind. Während in schrump-
fenden Regionen vermehrt das Thema 
Leerstand aufkommt, steht für Regio-
nen mit wachsender Bevölkerung und 
geringen Flächenverfügbarkeiten das 
Thema Nutzbarmachung von Boden 
und Wohnfläche im Fokus (Vogel 2017: 
157f.). Unabhängig von den Rahmen-
bedingungen besteht im stadtplaneri-
schen Kontext jedoch Einigkeit darüber, 
dass es für Einfamilienhausgebiete stra-
tegischer Ansätze bedarf, um voraus-
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schauend auf bereits präsente und sich 
anbahnende Herausforderungen re-
agieren zu können (vgl. Kap. 1.4). 

In der öffentlich geführten Debatte rund 
um das Einfamilienhaus geht es meist 
um die Frage, ob weiterhin Einfamilien-
hausgebiete ausgewiesen und somit 
neue Einfamilienhäuser gebaut werden 
sollten (Haus und Weilbacher 2023: 
163f.). In diesem Zusammenhang ist 
zu beobachten, dass die Debatte von 
einem hohen Grad an Emotionalität ge-
prägt ist, weshalb die Auseinanderset-
zung um das Einfamilienhaus mitunter 
als „Kulturkampf“ betitelt wird (Deutsch-
landfunk 2022). Unübersehbar ist die 
enge Verstrickung stadtplanerischer 
Fragestellungen mit persönlichen Be-
langen und dem privaten Wirkungsraum 
des „Eigenheims“, weshalb im Umgang 
mit dem Themenkomplex ein hohes Maß 
an Sensibilität gefordert ist. Gleichzei-
tig täuscht die öffentlich geführte De-
batte darüber hinweg, dass das Thema 
Einfamilienhaus nicht nur den Neubau, 
sondern insbesondere zahlreiche Be-
standsbauten und -gebiete betrifft. Da 
diese den Neubau quantitativ um ein 
Vielfaches übersteigen, ist das Weiter-
entwicklungspotenzial von Einfamilien-
hausgebieten im Bestand als hoch ein-
zustufen. Ziel der Arbeit ist es deshalb, 
dieser unterschätzten planerischen He-
rausforderung einer bedarfsgerechten 
Reorganisation des Bestands mehr Be-
deutung beizumessen.

1.2. Forschungsinteresse

Insgesamt gilt, dass sich der Weiterent-
wicklung von Einfamilienhausgebieten 
auf sehr unterschiedliche Art und Wei-

se genähert werden kann. An dieser 
Stelle ist vorwegzunehmen, dass - wie 
so oft - nur eine Kombination unter-
schiedlicher Ansätze, Strategien und 
Instrumente für die Transformation von 
Einfamilienhausgebieten als zielführend 
eingestuft wird (ARL 2018a: 19; Simon-
Philipp und Korbel 2017: 110). In Be-
zug auf eine Um- oder Weiternutzung 
eines Einfamilienhauses betreffen viele 
Fragestellungen jedoch die persönliche 
Sphäre der Bewohner:innen, beispiels-
weise hinsichtlich folgender Entschei-
dungsprozesse: Möchte ich in meinem 
Haus (auch ohne Kinder) wohnen blei-
ben? Möchte ich mein Haus unterver-
mieten bzw. etwas anbauen? Kann ich 
mir vorstellen, mein Haus gegen eine 
Wohnung zu tauschen, die mehr meinen 
Bedürfnissen entspricht? In der wissen-
schaftlichen Debatte wurde bereits von 
einigen Autor:innen die Bereitschaft von 
Bewohner:innen beleuchtet, Verände-
rungen an den von ihnen bewohnten 
baulichen Strukturen vorzunehmen (z. B. 
durch Anbau oder Teilung des Hauses, 
s. hierzu u. a. Fischer und Stieß 2019; 
Statistisches Amt Kanton Zürich 2014). 
Diese Herangehensweise stößt jedoch 
an unterschiedliche Grenzen. Zum ei-
nen betreffen viele Ansätze die Gebäu-
deebene, weshalb vor allem architek-
tonische Lösungsansätze zu entwickeln 
sind. Zum anderen kann von hoheit-
licher Seite lediglich begrenzt auf die 
persönlichen Entscheidungsprozesse 
Einfluss genommen werden. Gleichwohl 
besteht über Förderprogramme, Dialog 
und Beteiligungsformate die Möglich-
keit, Anreize zu schaffen und ggf. die 
Eigeninitiative von Eigentümer:innen 
aufzugreifen. Dies bietet sich jedoch vor 
allem für kleinteilige Veränderungen an, 
die im besten Fall mit den städtebauli-
chen und sozialen Zielen einer Kommu-
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ne verknüpft werden (ARL 2018a: 18f.). 
Geht es hingegen um eine Transforma-
tion, die über die Gebäudeebene hin-
aus geht und mit Veränderungen eines 
Stadtraums in Verbindung steht, ist die 
Aushandlung auf individueller Ebe-
ne nicht ausreichend. Vielmehr ist die 
Initiative einer Kommune gefragt, auf 
unterschiedliche Instrumente zurückzu-
greifen, die im Zusammenhang mit der 
Transformation von Einfamilienhausge-
bieten erprobt werden können. Auf for-
meller Seite ist unter Berücksichtigung 
der kommunalen Selbstverwaltung nach 
Art. 28 Grundgesetz (GG) insbesonde-
re der Bebauungsplan ein relevantes 
hoheitliches Steuerungsinstrument zu 
nennen (ARL 2018a: 20; Höger 2018: 
305), das als inhaltlicher Dreh- und An-
gelpunkt dieser Arbeit dienen soll. Zen-
traler Ausgangspunkt für die Schwer-
punktsetzung ist die Annahme, dass die 
planungsrechtlichen Bedingungen in 
Einfamilienhausgebieten gleicherma-
ßen als Hemmnis und Katalysator für 
Transformationsprozesse eingestuft wer-
den (Höger 2018: 306; Bosshard et al. 
2014: 126; Haus und Weilbacher 2023: 
168). Ein Bebauungsplan kommt in der 
Regel zur Anwendung, wenn sich die 
vorgesehene Bebauung nicht aus dem 
geltenden Planrecht entwickeln lässt. Im 
Innenbereich ist dies der Fall, wenn eine 
Veränderung der baulichen Strukturen 
nicht auf Grundlage von § 34 BauGB, 
also der Zulässigkeit von Vorhaben der 
im Zusammenhang bebauten Ortsteile, 
erfolgen kann. Geht es also beispiels-
weise um umfangreiche Verdichtungs-
maßnahmen in Form einer Aufstockung 
um mehrere Geschosse oder um die 
vollständige Überformung eines Ge-
biets, müssen mithilfe eines Bebauungs-
plans zunächst die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen geschaffen werden. 

Mithin steht der Bebauungsplan als 
städtebaulich-funktionelles Instrument 
auch zur Bestandsüberplanung und 
zur Entwicklung und Erhaltung von Be-
standsstrukturen zur Verfügung (Span-
nowsky 2014: Rn. 749). Im gleichen 
Zuge dient ein Bebauungsplanverfah-
ren der Konfliktbewältigung und der Ab-
wägung unterschiedlicher öffentlicher 
und privater Belange, die durch ein Vor-
haben berührt werden. Entsprechend 
handelt es sich beim Bebauungsplan 
bekanntermaßen um überaus umfang-
reiche, komplexe Verfahren, die einen 
hohen Zeit- und Ressourcenaufwand 
erfordern. Durch die gesetzlich vorge-
schriebenen Beteiligungsverfahren von 
Öffentlichkeit und Trägern öffentlicher 
Belange nach §§ 3 und 4 BauGB kann 
es sich zudem um einen konfliktträchti-
gen Aushandlungsprozess handeln, in 
den eine Vielzahl an Akteur:innen ein-
gebunden ist (vgl. Kap. 6.1).

In den letzten Jahrzehnten haben die 
Kommunen insbesondere in ländlichen 
und suburbanen Regionen vom Instru-
ment des Bebauungsplans Gebrauch 
gemacht, um neue Einfamilienhaus-
gebiete auszuweisen oder bestehende 
Gebiete zu sichern. Gleichzeitig sind 
vielerorts Einfamilienhausgebiete aus 
den 1950er bis 1960er Jahren ohne 
die Aufstellung eines Bebauungsplans 
errichtet worden, sodass sich die Be-
bauung heute nach § 34 BauGB richtet 
(Simon-Philipp und Korbel 2016: 72f.). 
Unter Bezugnahme auf die zuvor be-
nannten Problemstellungen stellt sich 
deshalb folgende Frage: Wie verhält es 
sich mit der Aufstellung oder Änderung 
von Bebauungsplänen, die der Weiter-
entwicklung von Einfamilienhäusern im 
Bestand dienen? Ziel dieser Arbeit ist 
es, diesbezüglich anhand von Praxis-
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beispielen einen Beitrag zur Debatte 
um die Weiterentwicklung von Einfa-
milienhausgebieten zu leisten. Hierbei 
wird sich auf fünf Mittelzentren im sub-
urbanen Raum Schleswig-Holsteins im 
direkten Einzugsgebiet der Freien und 
Hansestadt Hamburg konzentriert, für 
die jeweils ein Bevölkerungszuwachs 
prognostiziert wird (zur methodischen 
Auswahl des Untersuchungsraums s. 
Kap. 2.1).

Konkret soll im Rahmen dieser Arbeit 
analysiert werden, inwiefern der Be-
bauungsplan in suburbanen Räumen 
Handlungsspielräume eröffnet, in der 
Planungspraxis der jeweiligen Kommu-
nen Anwendung findet und insgesamt 
als Instrument zu bewerten ist. Unter 
Berücksichtigung der besonderen Be-
deutungszuschreibung und der ge-
sellschaftlichen Dimensionen von Ein-
familienhäusern (vgl. Kap. 4.1) soll ein 
besonderes Augenmerk auf den Aus-
handlungsprozessen liegen, die im Rah-
men von Bebauungsplanverfahren zwi-
schen unterschiedlichen Akteur:innen zu 
erwarten sind. In Form eines Zweischritts 
sollen zunächst die theoretischen Steu-
erungs- und Regelungsmöglichkeiten 
des Bebauungsplans aufgezeigt wer-
den, um anschließend die praktische 
Anwendung untersuchen und bewerten 
zu können. In Anlehnung an das Erkennt-
nisinteresse dieser Arbeit wird folgende 
Forschungsfrage formuliert:

Welche Chancen und Hindernisse bie-
tet der Bebauungsplan als formelles 
Steuerungsinstrument für die Weiter-

entwicklung bestehender Einfamilien-
hausgebiete am Beispiel suburbaner 

Mittelzentren?

Dabei sind folgende Unterfragen von 
gesteigertem Interesse, die im Laufe der 
Arbeit beantwortet werden sollen:

• Welche Strategien können verfolgt 
werden, um Einfamilienhausgebiete 
im Bestand zukunftsgerecht weiter-
zuentwickeln?

• Welche Regelungsinhalte des Be-
bauungsplans stehen zur Verfügung, 
um Strategien der Weiterentwicklung 
umzusetzen?

• Inwieweit machen die Kommunen 
aktuell im Untersuchungsraum be-
reits von Bebauungsplänen zur 
Weiterentwicklung von Einfamilien-
hausgebieten Gebrauch? Welche 
Strategien werden dabei verfolgt?

• Welche (planungsrechtlichen) 
Schwierigkeiten werden identifiziert? 

• Welche Aushandlungsprozesse fin-
den statt? 

• Welche Konflikte treten auf?

• Wie unterscheiden sich die gewon-
nenen Erkenntnisse zwischen den 
Kommunen im Untersuchungsraum?

Methodisch wird neben einer umfas-
senden Literaturanalyse eine qualita-
tive Forschung durchgeführt. Mithilfe 
leitfadengestützter Interviews werden 
unterschiedliche Akteur:innen der kom-
munalen Planung befragt, die in den 
Gemeinden des gewählten Untersu-
chungsraums in der Bauleitplanung tä-
tig sind. Eine detaillierte Auseinander-
setzung mit der gewählten Methodik 
und des Forschungsaufbaus erfolgt in 
Kapitel 2. 
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1.3. Aufbau der Arbeit

Um sich der Beantwortung der For-
schungsfrage nähern zu können, erfolgt 
zunächst eine literaturbasierte Ausein-
andersetzung mit dem Einfamilienhaus 
als Interessensgegenstand der Stadt-
entwicklung, um ein fundiertes Verständ-
nis für die Siedlungs- und Wohnform zu 
entwickeln. Hierfür wird der aktuelle For-
schungsstand zur Weiterentwicklung von 
bestehenden Einfamilienhausgebieten 
aufgearbeitet. Im Anschluss wird das 
methodische Vorgehen dieser Arbeit 
vorgestellt, um den gewählten Unter-
suchungsraum (Mittelzentren in Schles-
wig-Holstein innerhalb der Hamburger 
Metropolregion) abzugrenzen und die 
für das zuvor beschriebene Forschungs-
interesse ausgewählten Methoden zu 
erläutern.

Mit den nachfolgenden Kapiteln zur 
Einordnung und Charakterisierung des 
Einfamilienhauses wird zum einen das 
Ziel verfolgt, die gesellschaftlichen 
und politischen Rahmenbedingungen 
aufzuzeigen, unter denen sich das Ein-
familienhaus als Bebauungsform etab-
lieren konnte. Zum anderen soll heraus-
gearbeitet werden, welche räumlichen 
Entwicklungen und Strukturen auf unter-
schiedlichen Maßstabsebenen mit der 
Verbreitung des Einfamilienhauses im 
suburbanen Raum einhergingen. Auf-
bauend auf diesen Erkenntnissen werden 
anschließend die mehrdimensionalen 
Problemlagen dargelegt, die mit dem 
Einfamilienhaus in Verbindung stehen. 
Diese bieten wiederum den inhaltlichen 
Anknüpfungspunkt für die Auseinander-
setzung mit strategischen Ansätzen zur 
Weiterentwicklung von Einfamilienhaus-
gebieten, die in Kapitel fünf herausge-

arbeitet werden. Darauf aufbauend soll 
in Kapitel sechs aufgezeigt werden, wie 
diese Ansätze auf Ebene eines Bebau-
ungsplans umgesetzt werden können. 
Hierfür erfolgt eine Auseinandersetzung 
mit konkreten Festsetzungsmöglichkei-
ten und möglichen Konfliktfeldern, die 
auf Basis der literaturgestützten Recher-
che ermittelt werden. 

Kapitel sechs bildet den Abschluss der 
literaturbasierten Theoriebildung, bevor 
in Kapitel sieben auf die als Praxisbei-
spiele untersuchten Bebauungsplan-
verfahren aus dem gewählten Untersu-
chungsraum eingegangen wird. Indem 
die literaturgestützte Analyse und die 
Ergebnisse der durchgeführten For-
schung zusammengeführt werden, er-
folgt in Kapitel acht eine umfassende 
Bewertung des Bebauungsplans als Ins-
trument für die Weiterentwicklung von 
Einfamilienhausgebieten. Mithin han-
delt es sich um das zentrale Kapitel zur 
Beantwortung der Forschungsfrage, da 
theoriegestützte Kenntnisse und die er-
langten Forschungsergebnisse in Bezie-
hung gesetzt und diskutiert werden. 

Abschließend erfolgt eine kritische Re-
flexion des methodischen Vorgehens 
und der erlangten Erkenntnisse, bevor 
mithilfe eines Fazits der Abschluss die-
ser Arbeit erfolgt.

1.4. Aktueller Forschungsstand 

Nachfolgend wird der aktuelle For-
schungsstand zur Weiterentwicklung von 
bestehenden Einfamilienhausgebieten 
im deutschsprachigen Raum mit beson-
derem Fokus auf suburbanen Strukturen 
abgebildet. Hierfür werden in chrono-
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logischer Reihenfolge unterschiedliche 
Werke seit dem Jahr 2000 vorgestellt. 
Es wird kein Anspruch auf Vollständig-
keit erhoben. Vielmehr dient die Aufar-
beitung des aktuellen Forschungsstands 
zur Einordnung der Debatte sowie zur 
Begründung des gewählten Forschungs-
interesses.

Zu Beginn der 2000er Jahre widmeten 
sich unterschiedliche Autor:innen der 
historischen Entwicklung und Genese 
von Einfamilienhausgebieten im sub-
urbanen Raum. Während Tilman Har-
lander (Hrsg.) in seinem Werk „Villa und 
Eigenheim – Suburbaner Städtebau“ 
(2001) den Fokus auf die Entwicklung 
von Einfamilienhäusern und Eigentum 
seit dem preußischen Kaiserreich legt, 
arbeitet Christina Simon in der Arbeit 
„Suburbane Wohngebiete“ (2001) dar-
über hinaus die Wirkung von Qualifizie-
rungskonzepten für Klein- und Einfami-
lienhaussiedlungen (1949 bis 1999) in 
den alten Bundesländern heraus.

Im Jahr 2005 veröffentliche Nicole de 
Temple die empirische Fallstudie „Ein-
familienhaussiedlungen im Wandel“ 
(2005), in der die Auswirkungen sozia-
ler und demografischer Entwicklungen 
auf Einfamilienhaussiedlungen unter-
schiedlicher Bauphasen am Beispiel 
der Stadt Dortmund untersucht werden. 
Erklärtes Ziel der Fallstudie war es, die 
Zukunft des Einfamilienhauses als Inte-
ressensgegenstand der Stadtentwick-
lung stärker in den Fokus zu rücken. Die 
Autorin identifiziert als Ergebnis vier 
unterschiedliche Formen des Wandels, 
zu denen sie einen engen Zusammen-
hang mit dem jeweiligen Wohnumfeld 
und den Erweiterungsmöglichkeiten der 
Wohnfläche herstellt (de Temple 2005: 
102ff.). Hieraus ergebe sich laut der Au-
torin ein stark differenziertes Bild des 

Wandels, woraus ein kleinräumiger und 
präziser Beobachtungsbedarf für die 
Steuerung durch die Kommune entstehe 
(de Temple 2005: 154ff.).

Marcus Menzl veröffentlichte im Jahr 
2007 die Sozialstudie „Leben in Subur-
bia – Raumstrukturen und Alltagsprak-
tiken am Rand von Hamburg“ (2007), 
in der das Leben im suburbanen Einfa-
milienhaus aus soziologischer Perspek-
tive beleuchtet wird. Am Beispiel einer 
Gemeinde nördlich von Hamburg und 
beruhend auf 45 problemorientierten 
Interviews untersucht der Autor, wie das 
suburbane Wohn- und Lebensmodell 
Einfamilienhaus von ihren Bewohner:in-
nen wahrgenommen und beurteilt wird. 
Menzl arbeitet heraus, dass die Alltags-
realitäten der Bewohner:innen durch 
gesellschaftliche Veränderungen wie 
flexibler Erwerbsarbeit, Patchwork-Fa-
milien und veränderter Geschlechterrol-
len zunehmend mit dem Modell Einfami-
lienhaus in Konflikt stehen (Menzl 2007: 
370ff.). In diesem Zuge stellt er die Her-
ausforderung für suburbane Kommunen 
dar, Wohnungsangebote für inzwischen 
stark heterogene Haushaltskonstellatio-
nen und Lebensentwürfe und die in Ver-
bindung stehenden Alltagspraktiken zu 
schaffen (ebd.: 389ff.).

2008 wurde im Rahmen des von Olaf 
Schnur herausgegebenen Sammelband 
„Quartiersforschung“ ein Beitrag von 
Sara Krause (geb. Nierhoff) veröffent-
licht, der auf ihrer 2006 erschienenen 
Untersuchung „Alternde Einfamilien-
hausquartiere“ (2006) basiert. In der 
damaligen vergleichenden Untersu-
chung befasst sich die Autorin mit zwei 
Einfamilienhausgebieten in der Stadt 
Kiel, um Wirkungsfaktoren des Wandels 
von Einfamilienhaussiedlungen zu iden-
tifizieren. Der Beitrag „Entwicklungs-

18

Einleitung



perspektiven von alternden Einfami-
lienhausgebieten“ (2008) arbeitet jene 
Wirkungsfaktoren erneut heraus, wobei 
zwischen baulichen, räumlichen, öko-
nomischen und sozialen Indikatoren un-
terschieden wird (Krause 2008: 381ff.). 
Darauf aufbauend entwickelt die Auto-
rin unterschiedliche Handlungsstrate-
gien, die zu einer nachfragegerechten 
und nachhaltigen Bestandsanpassung 
von Einfamilienhausquartieren beitra-
gen sollen. In diesem Zuge wird die 
Bauleitplanung als entscheidendes Ins-
trument aufgeführt, um Bestandsanpas-
sungen planungsrechtlich zu steuern 
(ebd.: 386).

Die Wüstenrot Stiftung veröffentlichte 
im Jahr 2012 die umfangreiche Stu-
die „Die Zukunft von Einfamilienhaus-
gebieten aus den 1950er bis 1970er 
Jahren“ (2012), die neben zahlreichen 
empirischen Fallstudien auch die Ent-
wicklung von Handlungsfeldern sowie 
konkrete Ansätze für kommunale Qua-
lifizierungsstrategien umfasst. Die Stu-
die kommt zu dem Ergebnis, dass ins-
besondere Einfamilienhausgebiete in 
peripheren Lagen von Nachnutzungs-
problemen und damit einhergehenden 
Problemen wie Leerstand oder sozialen 
Spannungen betroffen sind und seien 
werden. Gleichzeitig seien die jeweili-
gen Problemlagen von einer Vielzahl 
unterschiedlicher Faktoren abhängig, 
weshalb eine differenzierte Betrachtung 
auf kommunaler Ebene erforderlich sei 
(Wüstenrot Stiftung 2012: 290ff.). Dar-
über hinaus zeigen die Autor:innen auf, 
dass auf kommunaler Ebene ein sehr 
unterschiedliches Problembewusstsein 
vorhanden sei. Zudem bestehe hinsicht-
lich des personellen und finanziellen 
Ressourceneinsatzes einer Kommune 
eine ständige Konkurrenz mit anderen 

Stadtentwicklungsbelangen (z. B. Revi-
talisierung der Innenstadt), weshalb die 
Steuerungsmöglichkeiten sowie präven-
tives Handeln durch die Kommunen als 
eingeschränkt zu bewerten seien. Der 
Bebauungsplan wird als verbindliche 
Grundlage der Bestandsentwicklung als 
unverzichtbares Instrument bewertet, 
das jedoch durch die meist kleinteiligen 
Eigentümer:innenstrukturen in Einfami-
lienhausgebieten als begrenzt wirksam 
eingestuft wird (ebd.: 226). 

Jürgen Aring setzt in seinem Bei-
trag „Einfamilienhäuser der 1950er 
bis 1970er Jahre in Westdeutschland: 
Eine neue Herausforderung der Stadt-
entwicklung“ (2012) einen ähnlichen 
Schwerpunkt. Der Beitrag erschien 2012 
im Sammelband „Umbau mit Bestand“, 
der von Alexander Eichenlaub und Tho-
mas Pristl herausgegeben wurde. Aring 
bewertet zunächst auf unterschied-
lichen räumlichen Ebenen das Risiko 
von Nachnutzungsproblemen und des 
möglichen Verfalls von bestehenden 
Einfamilienhäusern aus den 1950er bis 
1970er Jahren (Aring 2012: 75ff.). An-
schließend zeigt er planerische Hand-
lungsansätze auf, die je nach Bevölke-
rungsprognosen und Nachfrage- bzw. 
Angebotsüberhängen von Wohnungs-
bestand sehr unterschiedlich ausfallen. 
Für Wachstumsregionen mit Nachfrage-
überhang stellt er die kommunale Her-
ausforderung in den Vordergrund, Über-
formungs- und Nachnutzungsprozesse 
von Einfamilienhausgebieten ortsver-
träglich zu steuern und zu moderieren 
(ebd.: 79ff.). 

Im gleichen Sammelband wurde der 
Beitrag „Zur Perspektive alternder Ei-
genheimgebiete: Altersgerecht Wohnen 
als Chance?“ (2012) von Uwe Höger 
veröffentlicht. Höger diskutiert vor dem 
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Hintergrund demografischer Prozes-
se in Deutschland unterschiedlicher 
Wohnwünsche im Alter, Konzepte und 
Maßnahmen zum im Quartier Wohnen 
blieben sowie Umbruchprozesse in al-
ternden Eigenheimgebieten. Er legt dar, 
dass kommunale Handlungsstrategien 
zur Steuerung von Umbruchprozessen 
bislang nur geringfügig vorhanden sind 
(Höger 2012: 98). Weiterführend promo-
vierte Höger unter dem Titel „Alternde 
Einfamilienhausgebiete: Standortanaly-
se und Entwicklungspotenziale“ (2018) 
zu dem gleichen Themenschwerpunkt, 
sodass zuvor gewonnene Erkenntnis-
se weiter ausgeführt werden konnten. 
Im Rahmen seiner Dissertation schlägt 
er statt der Konservierung bestehender 
Einfamilienhausgebiete neue Wohn-
formen und Verdichtungsmaßnahmen 
vor, um der Größe und Zeitorganisation 
heutiger Haushalte gerecht werden zu 
können (Höger 2018: 9). 

2014 erschien von Max Bosshard et 
al. das Werk „Zukunft Einfamilienhaus“ 
(2014), das unter Bezugnahme auf die 
Schweiz das Spannungsfeld zwischen 
dem Wohnideal Einfamilienhaus und 
der Zersiedelung bzw. den Flächenver-
brauch durch die beliebte Wohnform 
beleuchtet. Die Autor:innen stellen mit 
ihrer Arbeit darauf ab, die Diskussion 
um die Zukunft bestehender Siedlun-
gen anzuregen, bisherige Denkmuster 
in Frage zu stellen und Entwicklungs-
potenziale aufzuzeigen. Aufbauend 
auf einer mehrdimensionalen Analyse 
von Einfamilienhausgebieten werden 
in diesem Sinne unterschiedliche Sze-
narien zur Zukunft der Siedlungsform 
entwickelt. Beispielsweise setzen sich 
Bosshard et al. mit einer erhöhten Dich-
te in Einfamilienhausgebieten sowie 
eher unkonventionellen Ansätzen wie 

sog. Trailerhomes auseinander, die als 
vorrübergehende Wohnform konzipiert 
werden (Bosshard et al. 2014: 96ff.). 
Insgesamt kommen die Autor:innen zu 
dem Ergebnis, dass aufgrund der indi-
viduellen Rahmenbedingungen in Ein-
familienhausgebieten vielfältige und 
ortsspezifische Handlungsstrategien er-
forderlich seien. Zudem weisen sie auf 
die hemmende Wirkung der planungs-
rechtlichen Vorschriften hin, die die Um-
setzung innovativer städtebauliche Lö-
sungen erschweren würden (ebd.: 178).

2016 veröffentlichten Christina Simon-
Philipp und Josefine Korbel im Auftrag 
der Wüstenrot Stiftung (Hrsg.) den End-
bericht zum Forschungsprojekt „Ein-
familienhäuser 50/60/70: Stadtent-
wicklung und Revitalisierung“ (2016). 
Hierbei handelt es sich um einen kon-
sekutiven Beitrag, die in engem Zusam-
menhang mit der zuvor beschriebene 
Studie der Wüstenrot Stiftung aus dem 
Jahr 2012 steht. Allerdings legen die 
Autor:innen den Fokus auf bereits um-
gesetzte Vorhaben, indem sie eine Viel-
zahl an Fallbeispielen und Referenz-
projekten für Handlungsoptionen im 
Zusammenhang mit Einfamilienhaus-
gebieten aufzeigen. Darauf aufbauend 
werden unterschiedliche Handlungsfel-
der und Instrumente identifiziert, die der 
Entwicklung ortspezifischer Strategien 
dienlich sein sollen (Simon-Philipp und 
Korbel 2016: 71ff.). Der Bebauungsplan 
wird unter den formellen Instrumenten 
als aufwendiges aber städtebaulich 
sinnvolles Mittel eingestuft, um Einfa-
milienhausgebiete ganzheitlich weiter-
zuentwickeln (ebd.: 73). Aus den dar-
gelegten Anwendungsbeispielen geht 
hervor, dass fehlende Akzeptanz und 
Proteste von Seiten der Bewohner:innen 
die größte Hürde für Planverfahren dar-
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stellen können (ebd.: 72f., 149, 178). 
Simon-Philipp und Korbel veröffentlich-
ten zudem im Jahr 2017 den Zeitschrif-
tenartikel „Einfamilienhausgebiete als 
Gegenstand der Stadtentwicklung und 
Stadtforschung“ (2017). Der Artikel zielt 
darauf ab, eine Einordnung des The-
menkomplexes Einfamilienhaus in aktu-
elle Stadtentwicklungsdebatten vorzu-
nehmen. Neben einem Überblick über 
bereits in Deutschland durchgeführte 
Forschungs- und Praxisprojekte werden 
die Ergebnisse aus dem zuvor beschrie-
benen Forschungsprojekt „Einfamilien-
häuser 50/60/70: Stadtentwicklung 
und Revitalisierung“ aufgeführt und 
abstrahiert. Die Autor:innen betonen, 
dass zur Weiterentwicklung von Einfami-
lienhausgebieten ein Instrumenten- und 
Methodenmix erfolgsversprechend sei 
(Simon-Philipp und Korbel 2017: 110). 
Darüber hinaus werden begleitende 
Maßnahmen der Kommunikation, In-
formation und Bewusstseinsbildung als 
essentiell bewertet, um Bewohner:innen 
von Beginn an in Veränderungsprozes-
se einzubeziehen (ebd.: 110f.). Gleich-
wohl weisen die Autor:innen darauf hin, 
dass hinsichtlich der Erfolgsfaktoren für 
die Umsetzung von Entwicklungsstrate-
gien für Einfamilienhäuser weiterer For-
schungsbedarf besteht (ebd.: 112).

2017 veröffentlichten Julia Lindenthal 
und Gabriele Mraz mit Bezugnahme 
auf den österreichischen Raum den Be-
richt zum Forschungsprojekt ReHABITAT 
– Neues Wohnen im alten Haus (2017), 
das vom österreichischen Ökologie-Ins-
titut (Hrsg.) beauftragt wurde. Ziel des 
Projektes war es, Sanierungsoptionen 
aufzuzeigen, die die Umwandlung von 
Einfamilienhäusern in Mehrpersonen-
häuser vorsehen. In diesem Zuge zeigt 
der Bericht Varianten für vier Hausty-

pen (Siedlungshaus, Bungalow, Land-
haus, Zweifamilienhaus) auf, bei deren 
Umbau in besonderem Maße die Al-
ters- und Gendergerechtigkeit berück-
sichtigt wurde. Hierbei lag der Fokus 
auf der Entwicklung baulicher, techni-
scher und sozialer Lösungsansätze, die 
in Grundrisse für die jeweiligen Haus-
typen überführt wurden. Hinsichtlich der 
planungsrechtlichen Dimension weisen 
die Autor:innen darauf hin, dass die 
Anzahl der zulässigen Wohneinheiten 
oder die in einem Gebiet zulässigen 
Nutzungen Umbau- und Umnutzungs-
prozesse verhindern oder erschweren 
können (Lindenthal und Mraz 2017: 87). 
Darüber hinaus wird die Herausforde-
rung benannt, für Mehrpersonenhäuser 
funktionale Organisationsformen des 
Eigentums bzw. des (Ver-)Mietens zu fin-
den (ebd.: 89). Gabu Heindl eröffnet im 
Zeitschriftenartikel „Mehr als ein Fami-
lienhaus – mehr Kontext, Stadt, Politik“ 
(2017) einen weiteren Blickwinkel auf 
das Thema Einfamilienhaus, indem sie 
die soziale Gerechtigkeit und die Ver-
teilung von Boden durch die Typologie 
kritisch hinterfragt. Die Autorin betont 
zudem, dass in das Einfamilienhaus 
politische und ökonomische Macht-
verhältnisse eingeschrieben seien, die 
auf einem stark konservativ geprägten 
Familienbild beruhen würden (Heindl 
2017: 160f.). So merkt Heindl an, dass 
das Einfamilienhaus auf die Lebens-
weise einer heterosexuellen Kleinfamilie 
mit Privat-Pkw zugeschnitten sei, was je-
doch nicht repräsentativ für die heutige 
Gesellschaft sei (ebd.). Entsprechend 
plädiert sie für eine Revitalisierung von 
Einfamilienhäusern, die sich an den Be-
dürfnissen der Gesellschaft orientiert 
und kollektive (Frei-)Räume stärker in 
den Fokus nimmt (ebd.).
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Im Jahr 2018 veröffentlichte die Akade-
mie für Raumforschung und Landespla-
nung (ARL) das Positionspapier „Ältere 
Einfamilienhausgebiete im Umbruch – 
Eine unterschätzte planerische Heraus-
forderung“ (2018). Mit Bezugnahme auf 
das Bundesland Nordrhein-Westfalen 
wird die Umbruchsituation in Einfamili-
enhausgebieten der 1950er bis 1970er 
Jahre aufgezeigt. In Abhängigkeit zu 
den demografischen Rahmenbedin-
gungen werden unterschiedliche kom-
munale Handlungsbedarfe identifiziert, 
die von Nachverdichtungsmaßnahmen 
bis zu Rückbaustrategien reichen. Zur 
Umsetzung der jeweiligen Strategien 
werden unterschiedliche informelle und 
formelle Instrumente aufgeführt und 
auf ihre Wirksamkeit geprüft. In diesem 
Zuge wird der Bebauungsplan insbeson-
dere für angespannte Wohnungsmärkte 
in Ballungsräumen als entscheidendes 
Instrument bewertet, um die Verträglich-
keit von Nachverdichtungsmaßnahmen 
sicherzustellen (ARL 2018a: 20). Ins-
gesamt betonen die Autor:innen, dass 
Einfamilienhausgebieten im Umbruch 
bislang zu wenig Aufmerksamkeit in der 
öffentlichen und fachlichen Auseinan-
dersetzung zuteilwird (ebd.: 26). Ent-
sprechend groß wird der Handlungsbe-
darf für Kommunen eingestuft, frühzeitig 
auf bereits stattfindende und bevorste-
hende demografische Entwicklungen zu 
reagieren (ebd.). 

Im Jahr 2020 veröffentlichte Stefan 
Hartmann das Buch „(K)ein Idyll: Das 
Einfamilienhaus: Eine Wohnform in der 
Sackgasse“ (2020). Das Werk bezieht 
sich vornehmlich auf die Schweiz, trifft 
jedoch auch für den deutschen Raum 
Aussagen zur Genese von Einfamilien-
hausgebieten unter verschiedenen poli-
tischen Rahmenbedingungen. Hinzu-

kommend wird die Rolle von Mobilität 
bei der Entwicklung von Einfamilienhaus-
gebieten näher beleuchtet, indem die 
Verflechtung zwischen MIV, Straßenbau 
und Siedlungsentwicklung aufgezeigt 
wird (Hartmann 2020: 112ff.). Darüber 
hinaus zeigt Hartmann in Bezug auf Ein-
familienhausgebiete unterschiedliche 
städtebauliche Problemstellungen auf, 
die er durch damalige und heutige Nar-
rative sowie emotionale Aspekte kon-
textualisiert (ebd.: 108). Aufbauend auf 
den zuvor herausgearbeiteten Erkennt-
nissen erörtert der Autor Chancen und 
Hindernisse für die Weiterentwicklung 
von Bestandsquartieren, wobei ein be-
sonderer Fokus auf der Strategie Nach-
verdichtung liegt (ebd.: 124ff.).

Als dritte Publikation der Wüstenrot Stif-
tung ist die Dokumentation zum Gestal-
tungspreis „Das zukunftsfähige Einfami-
lienhaus? Lösungen aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz“ (2023) 
zu nennen. Neben Angaben zur Histo-
rie des Einfamilienhauses, die in ge-
sellschaftliche und wirtschaftliche Rah-
menbedingungen eingebettet wird, 
steht die Dokumentation im Zeichen 
kreativer und innovativer Ansätze auf 
architektonischer Ebene. Der Fokus des 
Gestaltungspreises wurde auf die Wei-
terentwicklung von bereits bestehenden 
Einfamilienhäusern gelegt, die von den 
Teilnehmer:innen auf unterschiedliche 
Weise interpretiert wurde. So beinhaltet 
die Dokumentation ein breites Spektrum 
an Ideen zum Umbau, Anbau, Umgang 
mit Ressourcen und flexiblen Nutzungs-
modellen von Einfamilienhäusern.

Abschließend ist der Zeitschriftenarti-
kel „Einfamilienhäuser in Hamburg – ein 
blinder Fleck der Wohnungspolitik“ aus 
dem Jahr 2023 von Arthur Haus und Li-
nus Weilbacher zu nennen. Die Autoren 
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befassen sich mit der Fragestellung, 
welche Rolle Einfamilienhäusern in der 
Hamburger Wohnungspolitik, Planung 
und beim tatsächlichen Baugeschehen 
zukommt. Haus und Weilbacher kom-
men zu dem Ergebnis, dass in Hamburg 
ein hoher Bestand an Einfamilienhäu-
sern vorhanden ist und stetig zusätzli-
che Einfamilienhäuser gebaut werden. 
Darüber hinaus wird deutlich, dass der 
Nachverdichtung von Einfamilienhaus-
gebieten und der Weiterentwicklung 
von Bestandsbauten im Rahmen der 
Hamburger Wohnungspolitik lediglich 
ein geringes Maß an Aufmerksamkeit 
zuteilwird (Haus und Weilbacher 2023: 
164f.). Im gleichen Zuge weisen die 
Autoren auf unterschiedliche Hürden - 
unter anderem die bau- und planungs-
rechtlichen Rahmenbedingungen – hin, 
die die Weiterentwicklung und effektive 
Nutzung von Einfamilienhausgebieten in 
Hamburg erschweren (ebd.: 168f.).

Schlussfolgerungen

Aus dem abgebildeten Forschungs-
stand geht hervor, dass die wissen-
schaftliche Auseinandersetzung mit 
bestehenden Einfamilienhausgebieten 
seit den 2000er Jahren fortlaufend an 
Dynamik und normativem Charakter 
gewonnen hat. Zahlreiche Autor:innen 
identifizieren die Notwendigkeit, in An-
betracht demografischer und gesell-
schaftlicher Rahmenbedingungen und 
entsprechend veränderter Anforderun-
gen an den Wohnungsbestand Strate-
gien für den Umgang mit bestehenden 
Einfamilienhausgebieten zu entwickeln. 
Als räumlicher Bezugsrahmen werden 
im Regelfall suburbane oder ländliche 
Siedlungsbereiche gewählt. Zudem ist 
ein besonderer Fokus auf den Bestands-
bauten aus den 1950er bis 1970er 
Jahren erkennbar, der unter anderem 

auf dessen quantitativen Anteil am Ge-
samtbestand von Einfamilienhäusern 
in Deutschland zurückgeführt werden 
kann (vgl. Kap. 3.1). Auch die aus einer 
alternden Gesellschaft resultierenden 
Herausforderungen (z. B. Barrierefrei-
heit) werden vielfach thematisiert. In 
Anlehnung an die vom ARL (2018) vor-
genommene Auflistung kann hinsichtlich 
des bestehenden Forschungsstandes 
zwischen folgenden Kategorien unter-
schieden werden: 

• Annahmen zum möglichen Nieder-
gang bzw. zur Widerstandsfähigkeit von 
Einfamilienhausgebieten unter Berück-
sichtigung regionaler Betroffenheit

• Singuläre empirische Fallstudien, vor-
wiegend mit lokalem Bezugsrahmen

• Ideensammlungen zu Handlungsfel-
dern und -ansätzen und Bewertung des 
bestehenden Instrumentenkanons (ARL 
2018a: 6).

Je nach Fachdisziplin und gewählter 
„Linse“ der Autor:innen wird der Fokus 
auf städtebauliche Aspekte (z. B. in Form 
von Entwürfen im Werk „Zukunft Einfa-
milienhaus?“) oder die Bewohner:innen 
bzw. soziale Dimensionen (z. B. in „Le-
ben in Suburbia“ mit Fokus auf Alltags-
praktiken) gerichtet. Die Bandbreite an 
unterschiedlichen Perspektiven verdeut-
licht die Vielschichtigkeit des Hand-
lungsfeldes. Gleichzeitig vermittelt der 
dargestellte Forschungsstand einen 
fragmentierten Eindruck, weshalb die 
vorliegenden Publikationen als über-
schaubar und inadäquat gegenüber 
der Bedeutung des Themenkomplexes 
Einfamilienhaus für die Stadtentwick-
lung bewertet werden (ARL 2018a: 6; 
Höger 2018: 13f.).

Im Umgang mit Einfamilienhausgebie-
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ten betonen unterschiedliche Autor:in-
nen die Notwendigkeit individueller 
Strategien und die Kombination unter-
schiedlicher Instrumente und Methoden, 
da sich durch kleinteilige Eigentümer:in-
nenstrukturen und lokalspezifische Ge-
gebenheiten kein allgemeingültiger 
Lösungsansatz benennen lässt. Gleich-
wohl wird die Bebauungsplanung über-
einstimmend als unverzichtbares, wenn 
auch konfliktträchtiges Instrument ein-
gestuft, um Transformationsprozesse zu 
steuern und planungsrechtlich abzusi-
chern. Eine detaillierte Auseinanderset-
zung mit den konkreten Aushandlungs-
gegenständen und -prozessen bleibt 
jedoch aus, weshalb in diesem Bereich 
weiterer Forschungsbedarf und der An-
knüpfungspunkt für diese Arbeit identi-
fiziert wird (vgl. Kap. 1.2). 
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Das folgende Kapitel befasst sich mit 
dem Forschungsaufbau und dem For-
schungsvorgehen. Ziel der Ausführungen 
zur Auswahl des Untersuchungsraums 
sowie der gewählten Forschungsmetho-
de ist die Gewährleistung eines ange-
messenen Maßes an Transparenz, um 
im Sinne der intersubjektiven Nachvoll-
ziehbarkeit ein wichtiges Gütekriterium 
der qualitativen Sozialforschung zu er-
füllen (Kaiser 2014: 6).

2.1 Auswahl des 
Untersuchungsraums

Der Forschungsaufbau dieser Arbeit 
sieht vor, den räumlichen Fokus auf das 
suburbane Umfeld der wachsenden Me-
tropole und Verflechtungsregion Ham-
burgs zu legen. Um den Untersuchungs-
raum weiter einzugrenzen und eine 
gewisse Vergleichbarkeit zwischen den 
untersuchten Bebauungsplanverfahren 
herzustellen, sollen lediglich die Mittel-
zentren in Schleswig-Holstein in einem 
Radius von ca. 30 km Luftlinie zum 
Hamburger Hauptbahnhof betrachtet 
werden (vgl. Abb. 01). 

Der Blick nach Schleswig-Holstein bie-
tet sich an, um unter den genannten Kri-
terien mit den fünf Städten Wedel, Pin-
neberg, Norderstedt, Ahrensburg und 
Geesthacht einen beherrschbaren Rah-
men für die in Rede stehende Arbeit zu 
schaffen. Für die Auswahl des Untersu-
chungsraums sind folgende Annahmen 
zentral:

* Zum Verfassungsdatum der jeweiligen Bevölkerungsprognosen dürften aktuelle Entwicklungen der 
Migration durch zusätzliches Kriegsgeschehen u. a. In der Ukraine noch nicht in die Berechnungen 
eingeflossen sein. Gleichwohl stellt die Unterbringung von Geflüchteten eine weitere kommunale 
Herausforderung dar, die die Wohnungssituation in den Kommunen zusätzlich verschärft (Schleswig-
Holsteinischer Landtag 2023).

Im suburbanen Umfeld Hamburgs ist 
von einer hohen Inanspruchnahme von 
Flächen durch Einfamilienhausgebie-
te auszugehen (vgl. BMVBS 2013: 9ff.; 
vgl. Haus und Weilbacher 2023: 167f.; 
Simon-Philipp und Korbel 2016: 33f.). 
Entsprechend besteht in Hinblick auf 
die bestehenden Bebauungsstrukturen 
Spielraum für die Weiterentwicklung von 
Einfamilienhausgebieten. 

Für alle fünf Kommunen wird in der je-
weiligen kleinräumigen Bevölkerungs-
prognose bis 2030 eine steigende 
Bevölkerungszahl prognostiziert* und 
die enge Verflechtung mit der eben-
falls wachsenden Metropole Hamburg 
hervorgehoben (Gutsche Rümenapp 
2017a, 2017b, 2018a, 2018b; Statis-
tisches Amt für Hamburg und Schles-
wig-Holstein 2021; Simon-Philipp und 
Korbel 2016: 39). Darüber hinaus wird 
in den Handlungsempfehlungen der 
Prognosen betont, dass die Anzahl der 
Privathaushalte stärker als die Einwoh-
nerzahl ansteigen wird. Im gleichen 
Zuge wird prognostiziert, dass die An-
zahl kleinerer und älterer Haushalte zu-
nehmen wird (ebd.). Zusammenfassend 
geht aus den demografischen Progno-
sen hervor, dass alle Kommunen pers-
pektivisch für zusätzliche Wohneinheiten 
sorgen müssen, die zudem an die Be-
dürfnisse der beschriebenen Haushalts-
konstellationen angepasst sein sollten. 
Entsprechend stehen die ausgewählten 
Kommunen vor der Herausforderung, 
zusätzlichen und gleichermaßen sozial 
verträglichen Wohnraum zu schaffen. 
Allerdings stehen hierfür nur noch ein-
geschränkt Flächen (im Außenbereich) 
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zur Verfügung. Folglich steigt - auch 
vor dem Hintergrund ökologischer Ge-
sichtspunkte - der Handlungsdruck, 
im bereits bestehenden Siedlungsge-
füge aktiv zu werden. Hiervon sind al-
lein aufgrund des zuvor beschriebenen 
quantitativen Anteils an den Siedlungs-
strukturen auch bestehende Einfamilien-
hausgebiete betroffen (vgl. Bosshard et 
al. 2014: 96). Wie bereits in Kapitel 1.1 
(Problemstellung) angedeutet, steht für 
Einfamilienhausgebiete in Bereichen mit 
steigender Bevölkerungsprognose die 
Nutzbarmachung von Boden und Wohn-
fläche im Vordergrund (Vogel 2017: 
157f.). Unter Achtung der kommunalen 

Planungshoheit ist davon auszugehen, 
dass sich entsprechende Bestrebungen 
der jeweiligen Kommunen u. a. auf Be-
bauungsplanebene niederschlagen.

2.2 Methodisches Vorgehen

Literaturrecherche

Wie Kapitel 1.4 bereits aufgezeigt hat, 
legt eine ausführliche Literaturrecher-
che den Grundstein für eine fundier-
te Forschungsarbeit (Fischer 2019: 
49). Die Literaturrecherche folgt zum 
einen einem systematischen Vorgehen, 

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

Wedel

Pinneberg
Norderstedt

Ahrensburg

Geesthacht
30 km
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Abbildung 01: Der Untersuchungsraum im Überblick



indem im Zeitraum zwischen August 
2023 und Januar 2024 gezielt Literatur 
zu den Begriffen Einfamilienhaus und 
Weiterentwicklung bzw. Transformation 
ermittelt wurde. Gleichzeitig wurde ein 
„Schneeballsystem“ angewandt, um 
einen bestmöglichen Überblick über 
den allgemeinen Forschungsstand und 
verwandte Themengebiete zu generie-
ren (ebd.: 61). Ergänzend wird Literatur 
zu Aspekten der Nachverdichtung, des 
Bestandsumbaus und der Bebauungs-
planung herangezogen, die sich jedoch 
nicht zwingend auf die Bebauungsform 
des Einfamilienhauses bezieht.

Erhebungsmethode: Das leitfadenge-
stützte Experteninterview

In dieser Arbeit liegt das Augenmerk - 
neben den literaturbasierten Erkennt-
nissen - auf dem inhaltlich-qualitativen 
Bestandteil der Aussagen einiger spezi-
fischer Akteur:innen zur Bewertung des 
Bebauungsplans als Instrument für die 
Weiterentwicklung von Einfamilienhaus-
gebieten. Entsprechend wird die Ver-
wendung einer qualitativen Forschungs-
methode einer quantitativen Methode 
vorgezogen. Die Ergebnisse der qua-
litativen Forschungsmethode werden 
gemeinsam mit den zuvor erarbeiteten 
literaturbasierten Erkenntnissen entlang 
der Leitfrage dieser Arbeit ausgewertet.

Um möglichst umfassend die Chancen 
und Hindernisse des Bebauungsplans 
für die Weiterentwicklung von Einfami-
lienhausgebieten bewerten zu können, 
sollen theoriegeleitete Überlegungen 
durch praxisnahe Erfahrungswerte kom-
plementiert werden. So kann personen-
gebundenes Wissen erlangt werden, 
das auf anderem Wege gar nicht oder 
nur schwer zugänglich wäre. Entspre-
chend wird sich dem leitfadengestütz-

ten Experteninterview bedient, das eine 
umfassende und systematisierte Analy-
se des vorliegenden Sachverhaltes er-
möglicht.

Je nach der zweckdienlichen Ausrich-
tung eines Forschungsvorhabens kann 
ein Expert:inneninterview explorativ 
oder systematisiert (auch: leitfaden-
gestützt) gestaltet werden (Bogner et 
al. 2014: 24f.). Für diese Forschung 
fällt die Wahl auf Letztere, um primär 
die systematische Informationsgewin-
nung zu verfolgen und im weiteren For-
schungsverlauf das Analyseverfahren 
einer qualitativen Inhaltsanalyse an-
wenden zu können (s. o.). Für das vor-
liegende Forschungsvorhaben wird eine 
teilstrukturierte Interviewform gewählt, 
die sich an einem im Vorweg festge-
legten Leitfaden orientiert. Diese Vor-
gabe ermöglicht eine organisierte und 
strukturierte Gesprächssituation, in der 
gleichzeitig zusätzliche Fragen gestellt 
werden können. Von einer standardi-
sierten Interviewform wird abgesehen, 
um das Spektrum potenziell relevanter 
Inhalte vollständig auszuschöpfen und 
die Aussagen der Expert:innen nicht 
durch statische Antwortkategorien ein-
zuschränken (Prüfer und Stiegler 2002: 
2). 

Entwicklung des Interviewleitfadens

Der Interviewleitfaden hat den An-
spruch, das Forschungsproblem und 
zugrundeliegende theoretische Annah-
men zu operationalisieren und in kon-
krete Interviewfragen zu überführen, 
sodass anschließend die empirischen 
Erkenntnisse auf den theoretischen 
Kontext zurückgeführt werden können 
(Kaiser 2014: 4f.). Die Entwicklung des 
Interviewleitfadens ist dabei an litera-
turgestützte Empfehlungen (z.B. Bogner 
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et al.) angelehnt. Bedient wird sich den 
Angaben zum strukturellen Aufbau, um 
den Gesprächsfluss der Interviews ge-
mäß dem Prinzip der Offenheit zu ge-
stalten. Der Leitfaden umfasst fünf the-
matische Abschnitte, zu denen jeweils 
verschiedene Kernfragen hinterlegt 
sind.

Im ersten Themenblock gilt es, einen 
Einstieg in den Themenkomplex zu fin-
den und die individuellen Berührungs-
punkte mit der Weiterentwicklung von 
Einfamilienhausgebieten auf Bebau-
ungsplanebene zu Grunde zu legen. 
Weiterhin soll ermittelt werden, welchen 
Stellenwert das Planungsfeld in der Be-
bauungsplanung einnimmt. Der zweite 
Themenblock zielt auf eine Auseinan-
dersetzung mit den konkreten Planinhal-
ten und Festsetzungen ab, die je nach 
Kommune unterschiedlich ausfallen 
können. Im dritten Themenblock sollen 
Erkenntnisse zu abwägungsrelevanten 

Stellungnahmen Aufschluss über die In-
halte der Beteiligung der Öffentlichkeit 
und Träger öffentlicher Belange geben, 
um ein Gefühl für die berührten Belan-
ge und hervorgebrachten Anmerkungen 
zu entwickeln. Im vierten Themenblock 
sollen aufbauend auf den Abwägungs-
inhalten mögliche Konflikte und Kont-
roversen erörtert werden. Hierbei soll 
der Blick auf unterschiedliche relevante 
Akteur:innen wie Anwohner:innen oder 
die kommunale Politik gerichtet wer-
den. Im fünften Themenkomplex soll das 
Gespräch abgerundet werden, indem 
die Expert:innen einen kurzen Einblick 
in ihre potenziellen Lerneffekte und die 
Bewertung zukünftiger Verfahren ge-
währen.

Auswahl der Expert:innen (Sampling)

Als Expert:in wird in der Fachliteratur 
eine Person bezeichnet, die aufgrund 
ihrer fachlichen Qualifikationen und ei-

Verwaltungsstelle Datum Format

Stadt Ahrensburg 
Stadtplanung und 
Bauaufsicht

11.01.2024 Telefongespräch

Stadt Geesthacht
Stadtplanung

17.01.2024 Telefongespräch

Stadt Norderstedt
Stadtplanung 
Garstedt- Süd

22.01.2024 Videokonferenz

Stadt Wedel
Stadt- und Land-
schaftsplanung

31.01.2024 Gespräch vor Ort

Stadt Pinneberg
Stadt- und Land-
schaftsplanung

06.02.2024 Videokonferenz
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nem unmittelbaren Bezug zum Untersu-
chungsgegenstand über fundiertes Wis-
sen von exklusivem Charakter verfügt 
(Bogner et al. 2014: 11). Die geplante 
Forschung erfordert zweierlei Experti-
se, da ein spezifischer Teilbereich der 
Bebauungsplanung untersucht werden 
soll. Als entsprechende Akteure rücken 
Verwaltungsvertreter:innen in den Fokus, 
die sich in der entsprechenden Zweig-
stelle unmittelbar mit der Erstellung 
von Bebauungsplänen auseinanderset-
zen. Zusätzlich sind bereits vorhandene 
Berührungspunkte mit der Weiterent-
wicklung von Einfamilienhausgebieten 
äußerst hilfreich, um Kenntnis über an-
wendungsbezogene Erfahrungswerte zu 
erlangen. Ausgehend von der Auswahl 
des Untersuchungsraums (vgl. Kap. 2.1) 
kamen fünf Stadtplanungsämter in Fra-
ge, die für ein Interview angefragt wur-
den. Entsprechend fanden Gespräche 
mit fünf Expert:innen statt, über die Ta-
belle 1 einen Überblick verschafft.

Auswertungsmethode: Die qualitative 
Inhaltsanalyse

Um die Interviews mithilfe der qualita-
tiven Inhaltsanalyse auswerten zu kön-
nen, werden die einzelnen Gespräche 
zunächst transkribiert. Die vorliegende 
Forschungsfrage und das erkenntnis-
leitende Interesse richten den Fokus auf 
den inhaltlich-qualitativen Teil der Ge-
spräche, weshalb ein simples Regelsys-
tem der Transkription nach Dresing und 
Pehl als geeignet eingestuft wird (Dre-
sing und Pehl 2013: 20).

Anschließend wird auf Basis der Richtli-
nien von Kuckartz 2014 und mithilfe des 
Software-Tools MAXQDA eine qualita-
tive Inhaltsanalyse vorgenommen, um 
das Datenmaterial zielorientiert analy-
sieren und auswerten zu können. Mithil-

fe verschiedener Verfahrensschritte ver-
folgt diese Analysemethode das Ziel, 
die Gesprächsinhalte inhaltlich zu struk-
turieren und für die weitere Verwendung 
aufzubereiten. Die Bildung der Katego-
rien erfolgt zunächst in Form einer de-
duktiven Herangehensweise, indem sich 
an der Struktur des Interviewleitfadens 
orientiert wurde. Im weiteren Verlauf 
werden zusätzlich induktive Subkatego-
rien entwickelt, die sich aus der Analyse 
des Gesprächsmaterials ergeben (vgl. 
Anhang). Abbildung 2 zeigt, aus wel-
chen Verfahrensschritten sich die qua-
litative Inhaltsanalyse zusammensetzt. 

Gütekriterien

Um in der qualitativen Sozialforschung 
dem wissenschaftlichen Anspruch ge-
recht zu werden, sind verschiedene Gü-
tekriterien zu beachten (Bogner et al. 
2014: 92). Als zentral werden die inter-
subjektive Nachvollziehbarkeit, eine 
theoriegeleitete Vorgehensweise sowie 
die Neutralität und Offenheit des For-
schenden identifiziert (Kaiser 2014: 6ff.). 
Um diesen Ansprüchen gerecht zu wer-
den, ist die transparente Gestaltung des 
Erhebungs- und Auswertungsprozesses 
entscheidend. Weiterhin wird nicht nur 
der Leitfaden auf Grundlage von theo-
riegeleiteten Vorgehensweisen entwi-
ckelt, sondern auch der Auswertungs-
prozess an theoretische Konzeptionen 
angelehnt (vgl. Kap. 9). Auch die Refle-
xion der eigenen Forschung in Kapitel 
10 trägt zur Validierung der Forschung 
bei, indem Schwächen und Beschrän-
kungen des gewählten Ansatzes offen 
adressiert werden. 
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Um das Einfamilienhaus als Bebauungs-
form einordnen zu können, soll zunächst 
seine Entstehungsgeschichte näher be-
trachtet werden. Hierbei sind die gesell-
schaftlichen und politischen Rahmen-
bedingungen sowie die planerischen 
Leitbilder von gesteigertem Interesse. 
Im Anschluss wird das Einfamilienhaus 
mit der Suburbanisierung in Beziehung 
gesetzt, um eine räumliche Einordnung 
auf großmaßstäblicher Ebene vorzu-
nehmen.

3.1 Wie das Einfamilienhaus 
zum „Erfolgsmodell“ wurde

Die Ursprünge für die heutige Vorstel-
lung vom Einfamilienhaus gehen bis 
ins 19. Jahrhundert zurück. Mit fort-
schreitender Industrialisierung, die mit 
höchst prekären Wohnverhältnissen 
und einer zunehmenden Verelendung 
großer Bevölkerungsteile einherging, 
wurde die Wohnungsfrage immer dring-
licher (Hartmann 2020: 17; Kohl 2018). 
Als Lösungsansatz rückte unter ande-
rem das (freistehende) Einfamilienhaus 
mit Garten in den Fokus, das neben 
der Wohnqualität auch die Boden- und 
Wohneigentumsbildung fördern sollte 
(ebd.). 

Unter Einfluss der Gartenstadtbewe-
gung („Luft, Licht und Sonne“) sowie in 
Abgrenzung zur städtischen Mietskaser-
ne manifestierte sich eine neue Vorstel-
lung des Wohnens. Neben einer klaren 
Trennung von Wohn- und Arbeitsstätte 
sah diese eine Begrenzung der Perso-
nenanzahl vor, sodass eine Wohneinheit 
lediglich von einer Kleinfamilie bewohnt 
wurde. Diese Begrenzung ging mit dem 
Wunsch nach Intimität und Privatheit 

einher, die durch die Abgrenzung der 
Wohneinheiten von der Öffentlichkeit 
hergestellt wurde (Hannemann 2014: 
38ff.). Durch die räumlichen Abgren-
zungsprozesse wurde ein Gegenentwurf 
zur hierarchisch geprägten Fabrikarbeit 
geschaffen, der ein selbstbestimmtes 
Walten und Entscheiden im eigenen 
„Hoheitsgebiet“ versprach (Hartmann 
2020: 50). 

Gleichzeitig diente die Verlagerung des 
Lebensmittelpunkts und des Freizeitauf-
enthalts ins Eigenheim als sozialpoli-
tisches Instrument, um die arbeitende 
Bevölkerung zu „domestizieren“ und 
politisch motivierte Zusammenkünfte 
und Revolten zu unterbinden (Hartmann 
2020: 52). Auch die Abgrenzung vom 
kollektiven Wohnungsbau der Deut-
schen Demokratischen Republik (DDR) 
spielte eine entscheidende Rolle, um ei-
nen Gegenpol zum sozialistischen Sys-
tem zu schaffen (Spittler 2022). Zudem 
wurde die Wohnform als am besten ge-
eigneter „Nährboden“ für die Entwick-
lung und das Leben als idealtypische 
Kleinfamilie bestehend aus Mutter, Vater 
und Kindern beworben, die als Sinnbild 
des Kleinbürgertums galt. Hiermit gin-
gen eindeutige Rollenbilder einher, die 
den Mann als Erwerbstätigen bzw. Ver-
sorger und die Frau als Zuständige für 
jegliche Care-Arbeiten im häuslichen 
Umfeld vorsahen (Hartmann 2020: 25; 
Spittler 2022). 

Als bauliches Vorbild für die Kubatur und 
Fassaden der Einfamilienhäuser dienten 
großbürgerliche Villen (z. B. Adels- und 
Landsitze), die jedoch hinsichtlich der 
Grundstücksgröße und Grundrisse auf 
die weniger wohlhabende Bevölkerung 
ausgerichtet wurden (Fehl 2001: 42f.). 
In räumlicher Hinsicht entwickelten sich 
in Deutschland Einfamilienhäuser in der 
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Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg vor allem 
in ländlichen Siedlungen mit niedrigen 
Bodenpreisen, die sich außerhalb der 
städtischen Ballungszentren befanden 
(Kohl 2018). Mithin konkurrierten bereits 
zur damaligen Zeit verschiedene Vor-
stellungen von Wohn- und Lebenswei-
sen, die Häußermann und Siebel (2004) 
wie folgt zusammenfassen:

„Die von der Verstädterung erzwunge-
ne urbane Lebensweise wurde also von 
Beginn an von der Vorstellung einer 
suburbanen Lebensweise herausge-
fordert, die die äußeren Nachteile der 
dichten Stadt und die unklaren Verhält-
nisse der städtischen Massenkultur ab-
streifen konnte.“ (Häußermann und Sie-
bel 2004: 73)

In weiten Teilen der Bevölkerung konn-
te sich das Modell Einfamilienhaus je-
doch erst nach dem Zweiten Weltkrieg 
durchsetzen. Die umfassenden Zerstö-
rungen hatten zur Folge, dass im Rah-
men des Wiederaufbaus in Kombination 
mit dem ökonomischen Aufschwung ab 
den späten 1950er Jahren ein Großteil 
des heutigen europäischen Wohnungs-
bestands zwischen 1945 und 1975 ent-
stand (Hartmann 2020: 64). In diesem 
Zeitraum erfuhr das Einfamilienhaus 
in Deutschland einen deutlichen Auf-
schwung, der in engem Zusammenhang 
mit der deutlichen politischen Befürwor-
tung sowie staatlichen Fördermaßnah-
men stand (Kohl 2018). Teil dessen war 
u. a. das 1921 erstmalig von der Bau-
sparkasse Wüstenrot eingeführte Bau-
sparsystem, das eine Vielzahl von Bür-
ger:innen zum Sparen anhielt, um nach 
Erreichen einer bestimmten Summe mit 
dem Bau des Eigenheims beginnen zu 
können. Zusätzliche Fördermaßnahmen 
wie Wohnungsbauprämien lösten einen 
regelrechten Bauboom aus, der sich 

zu einem zentralen Wirtschaftsfaktor 
in Deutschland entwickelte (Hartmann 
2020: 66). Von politischer Seite wurde 
die Entwicklung bspw. vom damaligen 
Bundeskanzler Konrad Adenauer 1953 
wie folgt flankiert:

„Die Schaffung von Eigenheimen muß 
als sozial wertvollster und am meisten 
förderungswürdiger Zweck staatlicher 
Wohnungsbau und Familienpolitik an-
erkannt werden. Das Eigenheim soll und 
darf kein Reservat kleinerer Schichten 
sein, im Gegenteil soll gerade der Be-
sitzlose durch Sparen, Selbsthilfe und 
öffentliche Förderungsmittel zum Eigen-
heim gelangen und so der Proletarisie-
rung und der Vermassung entrissen wer-
den. Das Familienheim mit Garten ist 
nach jeder Richtung hin als die glück-
lichste Verwirklichung des Familien-
gedankens anzusehen.“ (zitiert in Kohl 
2018)

Die Aussage Konrad Adenauers ver-
deutlicht erneut den engen Zusammen-
hang zwischen Einfamilienhaus und der 
beabsichtigten Eigentumsbildung einer 
breiten Bevölkerungsschicht, die mit 
der damaligen Vorstellung des ideal-
typischen Familienlebens einhergehen 
sollte. Das II. WoBauG (Familien- und 
Wohnbaugesetz) vom 27.06.1956 ver-
ankerte diese Ziele endgültig auf recht-
licher Ebene und markierte den Beginn 
einer Vielzahl an wohnungspolitischen 
Instrumenten, die der Eigenheimförde-
rung dienen sollten (Höger 2018: 31f.). 
Auch über Werbekampagnen für Bau-
sparverträge, Informationsveranstaltun-
gen oder die Wiedergabe in Musik, Film 
und Funk wurde das Bild des „privaten 
Familienglücks“ und des „bürgerlichen 
Anstands“ angepriesen und stetig re-
produziert (Hartmann 2020: 66). Die 
entstehenden Siedlungsstrukturen ent-
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sprachen zudem dem damals verfolg-
ten Leitbild der gegliederten und aufge-
lockerten Stadt, welches die Trennung 
von Wohn- und Arbeitsstätten (Funk-
tionstrennung) sowie eine zunehmende 
Bedeutung des Individualverkehrs vor-
sah (ARL 2018b: 1400ff.). Folglich ver-
wundert es nicht, dass in den 1950er bis 
1970er Jahren eine Vielzahl an Ein- und 
Zweifamilienhäuser entstanden, die ca. 
37 % des heutigen Bestandes an Wohn-
gebäuden in Deutschland ausmachen 
(Simon-Philipp und Korbel 2016: 10f., 
vgl. Kap. 4.1).

Als Wohnmodell gesellschaftlich und 
politisch weiterhin etabliert und befür-
wortet, wurde die Entwicklung des Ein-
familienhausbestandes ab 1980 Jahren 
verstärkt von externen Faktoren beein-
flusst: So ging die Neubauzahl von Ein- 
und Zweifamilienhäusern in den 1980er 
Jahren aufgrund verschlechterter öko-
nomischer Rahmenbedingungen spür-
bar zurück, bevor sie in den mittleren 
1990er Jahren bis in die 2000er Jahre 
in Folge der Wiedervereinigung und der 
Nachfrage durch die geburtenstarken 
Jahrgänge 1957 bis 1967 erneut an-
stieg. Nach Einbrüchen durch die Fi-
nanzkrise im Jahr 2007 gewannen die 
Neubauzahlen ab dem Jahr 2011 er-
neut an Dynamik (Ehmer 2004: 17, 33; 
Höger 2018: 29ff.). Der Anteil am ge-
samten Wohnbestand hat sich im Ver-
gleich zum Jahr 1994 mit einem Anteil 
der Einfamilienhäuser von 61,7 % zu 
einem Anteil von 66,8 % im Jahr 2021 
sogar noch gesteigert (Destatis 2023). 

Seit den 1950er Jahren wurden von 
staatlicher Seite verschiedene Förde-
rungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt, 
von denen insbesondere bei der Errich-
tung von Ein- und Zweifamilienhäusern 
profitiert wurde (BBR 2004: 47ff.). Hier-

zu zählen Bausparförderungen, zinsver-
billigte Darlehen, Steuererleichterun-
gen, Abschreibungsmöglichkeiten von 
Baukosten und die Subjektförderung (z. 
B. in Form des Baukindergelds) (Höger 
2018: 32). Auch zum heutigen Zeitpunkt 
existieren neben Subventionsmaßnah-
men des Bundes über die KfW-Bank ver-
schiedene länderspezifische Program-
me, die zur Eigentumsbildung durch den 
Bau von Ein- und Zweifamilienhäusern 
beitragen sollen (Haus und Weilbacher 
2023: 170f.). Allerdings hat sich der Er-
werb von Eigentum in den vergangenen 
Jahrzehnten deutlich verteuert, weshalb 
sich viele (junge) Haushalte beim Haus-
kauf mit höheren finanziellen Hürden 
konfrontiert sehen (Planinsek 2013: 7). 

Zusammenfassend wird deutlich, dass 
das Einfamilienhaus von Beginn an als 
Projektionsfläche für bürgerliche Werte 
und eine konkrete Vorstellung vom Fa-
milienleben diente. Hiervon machten 
Akteur:innen der Politik und Wirtschaft 
im Laufe der Zeit und unter unterschied-
lichen Rahmenbedingungen Gebrauch 
- offensichtlich mit Erfolg. Der insgesamt 
stetig anhaltende Neubau von Ein- und 
Zweifamilienhäusern seit den 1950er 
Jahren zeugt in Deutschland von einer 
ungebrochenen Beliebtheit der Wohn-
form, die vielerorts das Siedlungsbild 
von Kommunen prägt (Simon-Philipp 
2017: 155). Welche konkreten räumli-
chen Implikationen mit der Verbreitung 
des Einfamilienhauses einhergingen, 
soll im nächsten Teilkapitel beschrieben 
werden. 
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3.2 Das Einfamilienhaus als 
Teil der Suburbanisierung

Wie bereits angedeutet, befinden sich 
Einfamilienhausgebiete vorzugsweise – 
wenn auch lange nicht ausschließlich – 
in ländlichen und suburbanen Regionen 
(BMVBS 2013: 9). Da der gewählte Un-
tersuchungsraum dieser Arbeit jedoch 
ausschließlich dem suburbanen Bereich 
zuzurechnen ist, wird sich im folgenden 
Abschnitt auf den Prozess der Suburba-
nisierung sowie die Beziehung zwischen 
Suburbanisierung und Einfamilienhaus 
konzentriert.

Unter Suburbanisierung wird grund-
sätzlich die Entlastung der Kernstädte 
und eine Übernahme ihrer Überschüsse 
durch das Umland verstanden (Mölders 
et al. 2016: 41; BMVBS 2013: 9). Zur 
Abgrenzung suburbaner Räume können 
sowohl administrative als auch baulich-
siedlungsstrukturelle Grenzen heran-
gezogen werden (BMVBS 2013: 10). 
Obgleich es sich bei der Suburbani-
sierung um einen breit erforschten und 
kontrovers diskutierten Gegenstand der 
Stadtplanung und -entwicklung han-
delt, ist der Begriff keineswegs abgren-
zungsscharf, da er für eine Vielzahl an 
unterschiedlichen Prozessen, Phänome-
nen und Raumproduktionen verwendet 
wird (Mölders et al. 2016: 40). Festzu-
halten ist, dass die Suburbanisierung 
durch Wanderungsbewegungen von 
den Kernstädten ins Umland zur Entste-
hung hybrider Räume zwischen Stadt 
und Land führt. Als Teil des so genann-
ten Urbanisierungszyklus nach Leo van 
den Berg (1982) handelt es sich hierbei 
um Prozesse, die gegenläufig und/oder 
parallel zur Reurbanisierung (Ertüchti-
gung der Kernstädte und Erhöhung der 

Dichte) und zur Desurbanisierung (Sied-
lungsprozesse über den engeren Stadt-
Umland-Bereich hinaus) ablaufen (ebd.: 
41). Dabei kommt es in Abhängigkeit zu 
baulichen, siedlungsstrukturellen, öko-
nomischen und soziodemografischen 
Merkmalen zur Entwicklung vielfältiger 
Räume (BMVBS 2013: 8). Auch die Ver-
flechtungen, Interaktionen und hierar-
chischen Verhältnisse mit den Kernstäd-
ten können stark variieren, weshalb sich 
die komplexen Stadt-Umland-Bezie-
hungen mitunter klassischen Ordnungs-
vorstellungen der Stadtplanung entzie-
hen und differenziert zu betrachten sind 
(ARL 2018c: 2630f.). 

Korrespondierend zu den in Kapitel 3.1 
beschriebenen Entwicklungen ist die 
Suburbanisierung ein zentrales Element 
der Stadtentwicklung des 20. Jahrhun-
derts, die sich in beinahe allen indus-
trialisierten Ländern vollzog (BMVBS 
2013: 11). Mit Bezugnahme auf den 
Urbanisierungszyklus folgte nach der 
industrialisierten Verstädterung als 
Auslöser für zentralisierende und kon-
zentrierende Kräfte eine umfassende 
Suburbanisierungsphase, die von de-
zentralisierenden und dekonzentrieren-
den Einflüssen geprägt war (ebd.: 11f.). 
Hierbei spielten verschiedene raumbe-
deutsame Faktoren eine entscheidende 
Rolle: Der wirtschaftliche Aufschwung 
nach dem Zweiten Weltkrieg ermöglich-
te auf infrastruktureller Ebene den mas-
siven Ausbau von (überörtlichen) Stra-
ßennetzen. Gleichzeitig entwickelte sich 
der private PKW zu einem für die breite 
Bevölkerung erschwinglichen Massen-
gut, wodurch die Mobilität des Einzel-
nen drastisch zunahm (Hartmann 2020: 
110). Als Folge entstanden zahlreiche 
Wohnsiedlungen außerhalb bereits be-
stehender Siedlungsbereiche und in er-
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heblicher Entfernung zum Arbeitsort, die 
ohne die Steigerung der individuellen 
Mobilität nicht zu erschließen gewesen 
wären. Hiermit gingen jedoch verschie-
dene räumliche Begleiterscheinungen 
einher: Neben der Zersiedelung der 
Landschaft kam es zu umfangreichen 
Mobilitäts- und Pendlerströmen, die in 
Folge der sich vergrößernden Distanzen 
zwischen Wohnen, Arbeiten, Einkaufen 
und sozialen Aktivitäten ausgelöst wur-
den (ebd.). Für die Baugebiete, Verkehr-
strassen und Versorgungsinfrastrukturen 
mussten zudem weitreichende Flächen 
in Anspruch genommen werden, die in 
einem rasanten Anstieg der Flächen-
versiegelung resultierten (BMVBS 2013: 
51). Von Seiten der planerischen Diszi-
plin wird in diesem Zusammenhang die 
unzureichende Intervention durch die 
Raumplanung kritisiert, die bereits zu 
einem früheren Zeitpunkt in der Lage 
gewesen wäre, Zersiedelungsprozes-
se zu verhindern oder einzudämmen 
(Hartmann 2020: 117ff.). So seien Sied-
lungs- und Wohnbereiche rückblickend 
zu großzügig ausgewiesen worden, was 
zu einem verschwenderischen Umgang 
mit der Ressource Boden geführt habe 
(ebd.: 119; ARL 2018: 5). 

In Deutschland setzten sich diese in den 
1950er bis 1960er beginnenden Ent-
wicklungen im Laufe des 20. Jahrhun-
derts - wenn auch mit Verzögerungen in 
den neuen Bundesländern – mehr oder 
weniger stetig fort. Eine quantitative 
Darstellung der Suburbanisierung fällt 
aufgrund unzureichender Datengrund-
lagen schwer, da die Raumkategorie als 
solche statistisch nicht abgebildet wird 

* Überlegungen zu aktuellen Phasen des Urbanitätszyklus eröffnen überaus vielschichtige 
gedankliche Stoßrichtungen, die durch kurzfristige Trends der „Stadtflucht“ in Folge der Covid-
19-Pandemie an zusätzlicher Bedeutung gewonnen haben. Diese würden jedoch den Rahmen 
dieser Arbeit übersteigen. Im weiteren Verlauf des Kapitels wird stattdessen auf die Veränderungen 
und Herausforderungen hingewiesenen, denen der suburbane Raum in Folge veränderter 
Rahmenbedingungen unterliegt.

und sich ihre Abgrenzung als schwierig 
erweist (ARL 2018c: 2632). Verschie-
dene Autor:innen weisen jedoch darauf 
hin, dass es seit Ende der 1990er Jahre 
zu einer Abschwächung von Suburba-
nisierungsprozessen kommt und in den 
vergangenen Jahren eine Phase der 
Reurbanisierung eingetreten sein könn-
te (BMVBS 2013: 12; ARL 2018c: 2637; 
Mölders et al. 2016: 45ff.).* Festzuhal-
ten ist, dass auch suburbane Räume zu-
nehmend von veränderten gesellschaft-
lichen, ökonomischen und ökologischen 
Rahmenbedingungen betroffen sind, 
weshalb die Entwicklung von konstrukti-
ven Perspektiven für die Zukunft von Su-
burbia dringend erforderlich ist (BMVBS 
2013: 2f.; ARL 2018c: 2637). Eine be-
sondere Herausforderung stellt hierbei 
das Spannungsfeld aus den Eigeninter-
essen der Umlandgemeinden, der Kern-
städte sowie der gesamten Stadtregion 
dar, da suburbaner Raum „nicht nur 
städtebaulich, sondern auch institutio-
nell und strategisch ein Zwischenraum 
ist“ (ARL 2018c: 2637).

Obgleich von Seiten der Raum- und 
Stadtplanung früh Kritik an der Entwick-
lung suburbaner Raumstrukturen geübt 
wurde, entwickelte sich das städtische 
Umland zum Gegenstand individuel-
ler und kollektiver Projektionen (ARL 
2018c: 2635). Beflügelt von der Vor-
stellung, sich von den Zwängen und 
Unzulänglichkeiten des städtischen 
Raums befreien zu können, avancierte 
der Rückzug ins Grüne zum Sehnsuchts-
ort ganzer Generationen (BMVBS 2013: 
24). Das (freistehende) Einfamilienhaus 
mit Garten manifestierte diese Wunsch-
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vorstellung auf baulicher Ebene, die 
jedoch innerhalb bestehender, dichter 
Siedlungsstrukturen nicht realisiert wer-
den konnte. Entsprechend wurde ein be-
deutender Anteil der Suburbanisierung 
durch die Entstehung von Einfamilien-
hausgebieten initiiert, indem sich Wohn-
standorte aus der Kernstadt verlagerten 
und heute die baulich-siedlungsstruktu-
relle Gestalt von suburbanen Räumen 
in Deutschland maßgeblich prägen (Si-
mon 2001: 91; BMVBS 2013: 9ff.). Da-
bei wurden die älteren Baugebiete aus 
den 1950er bis 1970er Jahren meist im 
Anschluss an die kleinen Ortskerne er-
richtet. Später erbaute Wohnbereiche 
entstanden (und entstehen) hingegen in 
zunehmend weiter Entfernung zum Orts-
kern, wodurch die Siedlungsbereiche in 
ihrer Ausdehnung erheblich verändert 
wurden (Höger 2018: 31). 

Mithin besteht sowohl auf räumlicher 
als auch auf ideologischer Ebene eine 
überaus enge Verknüpfung zwischen 
Suburbanisierung und Einfamilienhaus. 
Diese miteinander gleichzusetzen, 
wäre jedoch unzureichend: Typischer-
weise können suburbane Räume neben 
Ein- und Zweifamilienhäusern auch Ge-
schosswohnungsbau, Punkthochhäu-
ser, großmaßstäbliche Industrie- und 
Gewerbegebiete, Freizeitzentren sowie 
Standorte des großflächigen Einzelhan-
dels umfassen (BMVBS 2013: 9; Möl-
ders et al. 2016: 41f.). Hinzukommend 
prägen Verkehrstrassen, technische In-
frastruktureinrichtungen sowie Restflä-
chen von Landwirtschaft- und Freiraum 

** Unter der Zwischenstadt versteht Sieverts die verstädterte und heterogene Stadtlandschaft, die 
sich als Folge der Suburbanisierung räumlich manifestiert(e) (Vicenzotti 2017, S. 127ff.). Inhaltlich 
beleuchtete er kritisch, wie unterschiedliche Rahmenbedingungen der Stadtentwicklung zwar die 
ursprüngliche, klar strukturierte Gestalt der europäischen Stadt gefährden, gleichzeitig jedoch 
neue Handlungsoptionen für die gesamtstädtische Stadtentwicklung eröffnen würden. Er appelliert 
daran, die Aufmerksamkeit verstärkt auf Bereiche außerhalb der Kernstadt zu lenken und sich für 
eine qualitätsvolle Entwicklung der Zwischenstadt einzusetzen (ebd.). Jener Aufruf bildete einen 
Konterpart zum damaligen Augenmerk der planerischen Disziplin, am Leitbild der europäischen 
Stadt festzuhalten und Bereiche, die diesem nicht entsprachen, zu ignorieren (ebd.). 

das räumliche Erscheinungsbild. Als 
Gesamtheit wird der suburbane Raum 
deshalb auch als „scheinbar regello-
ses Patchwork“ beschrieben, das wie 
„ein Mosaik aus städtebaulichen Frag-
menten und urbanen Inseln“ wahrge-
nommen werde (Mutschler 2007: 330). 
Kurzum: Suburbia ist mehr als nur das 
Einfamilienhaus. Um jedoch die Weiter-
entwicklung von Einfamilienhausgebie-
ten kontextualisieren zu können, sind 
Kenntnisse über die Genese, baulich-
strukturelle Gegebenheiten, Deutungs-
muster und Problemstellungen im sub-
urbanen Raum unabdingbar.

Seit den 1990er Jahren hat sich der Su-
burbanisierungsdiskurs aufbauend auf 
dem von Thomas Sieverts (1997) formu-
lierten Konzept der Zwischenstadt** in-
sofern verschoben, dass ausschließlich 
kritische Perspektiven um differenzier-
te Betrachtungsweisen und inhaltliche 
Aspekte (z. B. Wanderungsmotivstudien 
und Verhaltensanalysen der Bewoh-
ner:innen) erweitert wurden (BMVBS 
2013: 13). Ähnliches gilt für die Debatte 
um das Einfamilienhaus, die insbeson-
dere in den letzten Jahren an Quantität 
und Konstruktivismus gewonnen hat (vgl. 
Kap. 1.4). Diese Verschiebung ist drin-
gend erforderlich: Der bloße Narrativ 
vom Niedergang suburbaner Räume und 
vom Einfamilienhaus als Auslaufmodell 
unterschätzt nicht nur die Wandlungsfä-
higkeit von Strukturen, sondern ignoriert 
auch eine nicht zu leugnende Realität 
bestehender Strukturen, mit denen ein 
zukunftsgerechter Umgang erforderlich 
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ist (ARL 2018c: 2635; BMVBS 2013: 
13). Das wachsende Bewusstsein für 
den Handlungsbedarf im Umland und in 
Einfamilienhausgebieten ist zudem auf 
die Erkenntnis zurückzuführen, dass die 
Grenzen von Stadt und Umland zuneh-
mend verschwimmen, wodurch ähnliche 
Fragestellungen und Herausforderun-
gen wie in den Kernstädten aufgewor-
fen werden (Mölders et al. 2016: 40; 
BMVBS 2013: 13). Nachverdichtungs-
bestrebungen, Flächennutzungskonflik-
te oder wachsende Verkehrsbelastun-
gen konfrontieren Bewohner:innen von 
Suburbia mit eben jenen Herausforde-
rungen und Konflikten, denen man einst 
bewusst entfliehen wollte (ARL 2018c: 
2636). Allerdings ist davon auszugehen, 
dass sich das Akteur:innenspektrum – z. 
B. durch lang ansässige Altbürger:innen 
- im Umland anders zusammensetzt, 
weshalb von Aushandlungsprozessen 
und Handlungslogiken abweichend von 
den Kernstädten ausgegangen werden 
muss (ARL 2018c: 2635). Einfamilien-
hausgebiete bieten deshalb einen von 
mehreren Schauplätzen, an dem die 
Weiterentwicklung suburbaner Räume 
ausgetragen wird. Welche konkreten 
Problemstellungen mit der Bebauungs-
form in Verbindung stehen, soll in Vor-
bereitung auf die konkreten Strategien 
zur Weiterentwicklung im nächsten Ka-
pitel herausgearbeitet werden.
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Eigenschaften
und 
Problemlagen

04 



Während im vorigen Abschnitt die zeitli-
che und räumliche Einordnung des Ein-
familienhauses im Vordergrund stand, 
soll das folgende Kapitel das Einfami-
lienhaus auf kleinmaßstäblicher Ebene 
charakterisieren. Anschließend werden 
die Problemlagen und Herausforderun-
gen beschrieben, die mit Einfamilien-
häusern in Verbindung stehen.

4.1 Was das Einfamilienhaus 
ausmacht

Begrifflichkeiten

Allem voran ist eine Auseinanderset-
zung mit dem Begriff „Einfamilienhaus“ 
erforderlich, der in der Literatur zum Teil 
unterschiedlich oder unscharf verwen-
det wird. Im planungsrechtlichen Sinne 
handelt es sich beim Einfamilienhaus 
um ein Gebäude, das lediglich über 
eine Wohneinheit verfügt. Diese Wohn-
einheit wird nach ursprünglichem Ver-
ständnis von einer heteronormalen Fa-
milie bewohnt, die sich aus Mutter, Vater 
und Kind(ern), also zwei Generationen, 
zusammensetzt (Wüstenrot Stiftung 
2012: 26). Der Begriff Einfamilienhaus 
impliziert entgegen der verbreiteten 
Assoziation jedoch nicht, dass es sich 
zwingend um ein freistehendes Gebäu-
de handelt. So sind beispielsweise auch 
Reihenhäusern aneinandergereihte Ein-
familienhäuser, sofern die einzelnen 
Häuser nur über eine Wohneinheit ver-
fügen. Auch eine Doppelhaushälfte ist 
nach dieser Definition die Aneinander-
reihung von zwei selbstständigen Einfa-
milienhäusern, die eine bauliche Einheit 
bilden (Busse et al. 2021). Befinden sich 
innerhalb eines Gebäudes zwei Wohn-
einheiten, handelt es sich hingegen um 

ein Zweifamilienhaus. Werden mindes-
tens drei Gebäude aneinandergebaut, 
die in der Zahl der Vollgeschosse oder 
der Gebäudetiefe nicht wesentlich von-
einander abweichen, handelt es sich um 
eine Hausgruppe. Hierfür sind Reihen-
häuser ein typisches Beispiel (ebd.; vgl. 
Abb. 03).

Spricht man von einem Einzelhaus, han-
delt es sich zunächst um eine Angabe 
zur Bauweise eines Gebäudes. Einzel-
häuser kennzeichnen sich durch ihre Er-
richtung in offener Bauweise, die eine 
Einhaltung der seitlichen Grenzabstän-
de zum benachbarten Grundstück er-
fordert. Die Grenzabstände bestimmen 
sich nach der gültigen Landesbauord-
nung zum Zeitpunkt der erteilten Bau-
genehmigung (Busse et al. 2021). Mithin 
handelt es sich bspw. beim freistehen-
den Einfamilienhaus um ein Einzelhaus. 

Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, 
dass es sich bei Einzel-, Doppel- und 
Reihenhäusern um Gebäudeformen 
handelt, die sich in ihrer Nutzung stark 
ähneln und entsprechend vergleichba-
re städtebaulichen Wirkungen entfalten 
(Haus und Weilbacher 2023: 163). Dar-
über hinaus befinden sie sich innerhalb 
vergleichbarer Siedlungsformen und 
-gebiete, weshalb eventuelle Unschär-
fen in der Literatur zum Teil vernach-
lässigt werden können. Nichtsdesto-
trotz wird insbesondere im Rahmen der 
Auseinandersetzung mit den Praxisbei-
spielen ab Kapitel acht auf eine mög-
lichst präzise Benennung der jeweiligen 
Bebauungsformen Wert gelegt, um auf 
Unterschiede (z. B. durch die besondere 
Bedeutung des freistehenden Charak-
ters vieler Einfamilienhäuser) eingehen 
zu können. 

Über allen Begriffen schwebt zudem 
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Abbildung 03: Beispiele für verschiedene Typen von Einfamilienhäusern 
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der Begriff des Eigenheims, der jedoch 
per se nicht zwingend an eine Bebau-
ungsform geknüpft sein muss. Vielmehr 
wird unter dem Eigenheim ein Gebäude 
bzw. eine Wohneinheit verstanden, die 
von den jeweiligen Eigentümer:innen 
als Wohnstätte genutzt wird. Im enge-
ren Sinne wird dieser Begriff zumindest 
im deutschsprachigen Kontext meist mit 
dem Einfamilienhaus in Verbindung ge-
bracht. Da das Eigenheim eng mit der 
Idee von Stabilität, Unabhängigkeit 
und sozialer Stellung vor Ort verknüpft 
ist, handelt es sich um einen emotional 
stark aufgeladen, wenn auch uneindeu-
tigen Begriff (Vogel 2017: 156ff.). 

Quantitäten

Die quantitative Charakterisierung des 
Einfamilienhauses verdeutlicht die gro-
ße Bedeutung der Bebauungsform für 
die Wohnraumversorgung in Deutsch-
land. Im Jahr 2022 waren von den 
insgesamt etwa 19,5 Millionen Wohn-
gebäuden in Deutschland etwa 16,2 
Millionen Einfamilienhäuser (Statisti-
sches Bundesamt 2024a; Statistisches 
Bundesamt 2024b). Aus den Statistiken 
geht zudem hervor, dass sich die abso-
lute Anzahl der Einfamilienhäuser auch 
innerhalb der letzten 20 Jahre kontinu-
ierlich gesteigert hat (Statistisches Bun-
desamt 2024a). Gleichwohl zeichnet 
sich seit 2015 ab, dass der Anteil neu 
gebauter Wohnungen in Ein- und Zwei-
familienhäusern im Gegensatz zu Mehr-
familienhäusern abnimmt (Die ZEIT, 
25.02.2021). In Kombination mit der 
dennoch verbleibenden Dominanz des 
Bestands verdeutlicht dies die Notwen-
digkeit, den Fokus auf bereits bestehen-
de Ein- und Zweifamilienhäuser zu rich-
ten (vgl. Kap. 1.2).

Darüber hinaus ist erkennbar, dass ein 

erheblicher Anteil der Ein- und Zwei-
familienhäuser in den Jahren zwischen 
1950 und 1979 entstanden ist, was auf 
die regen Bautätigkeiten in der Nach-
kriegszeit zurückzuführen ist (vgl. Kap. 
3.1). Im Jahr 2014 belief sich der Be-
stand an Ein- und Zweifamilienhäusern 
aus den Jahren 1950 bis 1979 auf etwa 
5,7 Millionen, was 37 % am damaligen 
Gesamtbestand von Ein- und Zweifa-
milienhäusern ausmachte (Simon-Phi-
lipp und Kordel 2016: 28f.). Hinsichtlich 
der räumlichen Verteilung innerhalb des 
Bundesgebiets ist erkennbar, dass Ein- 
und Zweifamilienhäuser aus besagter 
Zeitspanne insbesondere in Klein- und 
Mittelstädten eine übergeordnete Rolle 
spielen.

An dieser Stelle sei darauf hingewie-
sen, dass zwischen Ost- und West-
deutschland z. B. hinsichtlich der An-
teile der Baualtersklassen erhebliche 
Unterschiedene bestehen (ebd.: 30f.), 
die jedoch nicht näher ausgeführt wer-
den sollen.

Gebiets- und Gebäudecharakter

Unstrittig ist, dass Einfamilienhäuser 
und -gebiete im ursprünglichen Sinne 
ausschließlich der Wohnnutzung dienen 
und entsprechend monofunktional aus-
gerichtet sind (vgl. Kap. 3.1). Hinsichtlich 
ihrer Struktur und ihrer städtebaulichen 
Erscheinung können sie sich hingegen 
erheblich voneinander unterscheiden. 
Simon-Philipp und Korbel (2016) be-
nennen für die Charakterisierung von 
Einfamilienhausgebieten der 1950er 
bis 1970er Jahre folgende Merkmale, 
die jedoch auch für später entstandene 
Gebiete dienlich sein dürften:

• Lage im Stadtgebiet (z. B. Randlage)

• bauliche Dichte
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Abbildung 04: Beispiele für verschiedene Typen von Einfamilienhausgebieten (ohne Maßstab)
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• Topografie und Erschließung

• Einbindung/räumliche Nähe zu so-
zialer Infrastruktur und Versorgungs-
einrichtungen

• Prozess der Aufsiedelung 

• (demografische) Zusammensetzung 
der Bewohner:innen (Simon-Philipp 
und Korbel 2016: 25).

In Abhängigkeit zum Entstehungspro-
zess sind die Gebiete von einem unter-
schiedlichen Grad an Homogenität ge-
kennzeichnet. Während sich sukzessiv 
und durch individuelle Bauherr:innen 
errichtete Bereiche heterogener prä-
sentieren, kann die Konzeption durch 
Bauträger / Wohnungsbaugesellschaf-
ten oder die Durchführung eines städ-
tebaulichen Entwurfs ein einheitlicheres 
Erscheinungsbild zur Folge haben (Wüs-
tenrot Stiftung 2012: 36; vgl. Abb. 04). 
Beeinflusst durch die jeweiligen öko-
nomischen Rahmenbedingungen fallen 
zudem die Größen der Wohnflächen und 
der Grundstückszuschnitte unterschied-
lich aus, was sich bspw. in Häusern mit 
größeren Grundflächen zu Zeiten des 
wirtschaftlichen Aufschwungs in den 
1960er Jahren widerspiegelt (Wüsten-
rot Stiftung 2012: 35; Stadt Ahrensburg 
2021: 10). Neben der Einordnung auf 
Gebietsebene gibt es eine Vielzahl an 
Entscheidungsmerkmalen auf Gebäu-
de- bzw. Grundstücksebene, die in An-
lehnung an die Auflistung der Wüstenrot 
Stiftung (2012) in Abbildung 05 zusam-
mengefasst werden. Die aufgeführten 
Gebiets- und Gebäudemerkmale wer-
den in Kapitel 8 erneut herangezogen, 
um die Plangebiete der untersuchten 
Bebauungsplanverfahren zu charakte-
risieren. 

Zuschreibungen und Deutungsmuster

Neben städtebaulichen Merkmalen wird 
das Einfamilienhaus über Zuschreibun-
gen und Deutungsmuster charakterisiert. 
Trotz der in dieser Arbeit eingenomme-
nen kritischen Perspektive darf nicht un-
erwähnt bleiben, dass das Einfamilien-
haus - tatsächliche oder vermeintliche 
- Qualitäten und Vorzüge bietet, die Er-
klärungsansätze für die ungebrochene 
Beliebtheit der Wohnform bieten:

• Die in der Regel umfangreiche Ver-
fügbarkeit von Wohnfläche wird ins-
besondere für das Leben mit Kin-
dern geschätzt. Je nach Haustypus 
kann sowohl der Grundriss und die 
Ausstattung des Hauses individuell 
gestaltet werden. Zudem spielt der 
(abgeschlossene) Garten eine ent-
scheidende Rolle, der den ungestör-
ten Aufenthalt im Freien als Ausdeh-
nung des geschützten Wohnraums 
ermöglicht. Das Maß an Privatheit, 
individueller Gestaltungsfreiheit und 
Selbstverwirklichung ist demnach 
überaus hoch (Höger 2018: 35f.; 
Pfeifer und Brauneck 2010: 6).

• Die Erzählung vom „Wohnen im Grü-
nen“ betont die Naturnähe und den 
Landschaftsbezug als Standortfak-
tor, von dem sich in Umlandlagen 
eine höhere Lebensqualität verspro-
chen wird (Jessen 2001: 327).

• Über Haus und Garten besteht im 
Eigentumsfall vollständige Disposi-
tionsgewalt, die (trotz Kreditlasten) 
ein Gefühl von ökonomischer Un-
abhängigkeit zu vermitteln scheint. 
Das Einfamilienhaus wird zudem oft 
als Altersvorsorge und wertbestän-
dige Anlage von Kapital angese-
hen (Pfeifer und Brauneck 2010: 9; 
Häußermann und Petrowsky 1990: 
102ff.). Hierbei ist zudem zu beden-
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1950er bis 1970er Jahre, seit 1980
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ÖPNV-Angebot, Straßen- und Wegenetze

Ebene, Hanglage, Ausrichtung

Stadium Generationswechsel, soziale Netz-
werke, Nachbarschaftsgefüge

Größe der Gebietseinheit

Ver- und Entsorgung, Auslastung, Zustand

Umfang, Ausstattung, Qualitäten

reine Wohnnutzung oder Zusatznutzungen

z. B. KiTa, Schulen, Nahversorgung

Bebauungsplan, Satzungen, unbeplanter In-
nenbereich

Lage zentral, Stadtrandlage, nicht-integriert

Gebäudemerkmale
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nutzung, Orientierung

Überbaute Fläche Baufenster, Abstandsflächen

Dichte Maß der baulichen Nutzung, Potential zur 
Nachverdichtung

Abbildung 05: Gebiets- und Gebäudemerkmale von Einfamilienhäusern
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ken, dass über das Eigenheim ein 
erheblicher Teil des privaten Vermö-
gens in Deutschland gebunden wird 
(ARL 2018: 6).

• Das Einfamilienhaus dient als Sta-
tussymbol, Ausdruck von Wohlstand 
und Lebensentwurf (Simon-Philipp 
und Korbel 2016: 28; Moser et al. 
2002: 63).

Die mehrdimensionale Charakterisie-
rung verdeutlicht, dass der Begriff „Ein-
familienhaus“ eine Vielzahl an räum-
lichen Ausprägungen umfasst, die in 
Deutschland aus quantitativer und ide-
eller Perspektive eine bedeutende Rol-
le spielen. Allerdings hat die Wohnform 
ihren Preis: Mit dem Einfamilienhaus ge-
hen unterschiedliche Problemlagen und 
Herausforderungen einher, die im fol-
genden Teilkapitel beleuchtet werden 
sollen. 

4.2 Vom „Erfolgsmodell“ zum 
Problemfall?

4.2.1	Demografische	Anforderungen	

Disclaimer: Die multiple Krise (Kli-
makrise, Covid-19-Pandemie, neue 
Kriegsherde, Fluchtbewegungen, etc.) 
verringert die Belastbarkeit von demo-
grafischen Prognosen. Folglich muss 
die Planung von erheblichen Unsicher-
heiten ausgehen, weshalb Aussagen zu 
zukünftigen Bevölkerungsverteilungen 
mit Vorsicht zu genießen sind.

Um den Handlungsbedarf hinsichtlich 
bestehender Einfamilienhausgebiete 
einordnen zu können, ist die Auseinan-
dersetzung mit demografischen Ent-
wicklungen in Deutschland dennoch 

unabdingbar. In den Entstehungszeiten 
wurde das Einfamilienhaus vorrangig 
von der traditionellen Kleinfamilie nach-
gefragt, die sich in der Familiengrün-
dungsphase befand oder bereits (klei-
ne) Kinder umfasste (Wüstenrot 2012: 
7, 36). Je nach Entstehungszeit vollzieht 
sich in den Einfamilienhausgebieten 
mitunter ein Generationenwechsel, wo-
durch bestehende Häuser an jüngere 
Generationen übertragen werden (z. 
B. durch Verkauf oder Erbfolgen). Mit 
einem Generationswechsel gehen oft-
mals Auswirkungen auf die Zusammen-
setzung der Sozialstrukturen, der Eigen-
tumsverhältnisse und der nachbarlichen 
Beziehungen einher (Wüstenrot 2012: 
36f.). Darüber hinaus können städte-
bauliche und infrastrukturelle Verände-
rungen ausgelöst werden, die sich aus 
den veränderten Bedürfnissen der Be-
wohner:innen ergeben (BMVBS 2013: 
9ff.). Je nach Entstehungszeit, Zeitraum 
der Aufsiedelung, Altershomogenität 
und Umzugsverhalten der Bewohner:in-
nen kann sich der Generationswechsel 
simultan oder zeitlich gestaffelt voll-
ziehen (Wüstenrot Stiftung 2012: 36). 
Derzeit werden vorrangig die Bestände 
aus den 1950er bis 1970er Jahren von 
derartigen Dynamiken erfasst. Höger 
(2018) betont jedoch, dass es sich beim 
Generationenumbruch um ein Dauer-
thema handele, da perspektivisch auch 
die jüngeren Bestandsgebäude von 
Veränderungsprozessen erfasst werden 
würden (Höger 2018: 30). 

Hinzukommend wird eine Vielzahl an 
Einfamilienhäusern derzeit von älteren, 
alleinstehenden Menschen bewohnt, die 
mit ihrem Haus gealtert sind. Durch den 
Auszug der Kinder kommt es zu einem 
hohen „inneren“ oder auch „unsichtba-
ren“ Leerstand, da die Bewohner:innen 
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trotz verringerter Flächenbedarfe in ih-
rem Haus verbleiben („Aging in place“). 
Hierzu tragen neben der emotionalen 
Bindung an das Eigenheim auch öko-
nomische Barrieren und Unsicherheiten 
bei, die den Wechsel in eine bedarfsge-
rechtere Wohneinheit erschweren (ARL 
2018: 12; Behring und Helbrecht 2002: 
171). Dieses Phänomen wird auch als 
Remanenzeffekt bezeichnet (Simon-Phi-
lipp und Korbel 2017: 106; Wüstenrot 
2012: 242f.). Vor dem Hintergrund einer 
insgesamt alternden Gesellschaft ge-
winnt in diesem Zusammenhang auch 
die altersgerechte Gestaltung von Ge-
bäude- und Siedlungsstrukturen an Be-
deutung (Höger 2018: 9). Insgesamt 
ergeben sich aus den demografischen 
Entwicklungen neue Handlungsbedarfe 
für Kommunen, Umbruchprozesse zu er-
kennen und zu steuern (Simon-Philipp 
und Korbel 2017: 107).

4.2.2 Wohnbedürfnisse und Haushalts-
konstellationen

Ein weiterer entscheidender Faktor sind 
veränderte Wohnbedürfnisse und Haus-
haltskonstellationen, die zu einer neu-
artigen Nachfragestruktur nach Wohn-
raum führen. Einfamilienhäuser können 
demzufolge nicht schlichtweg „nachbe-
setzt“ werden (Simon-Philipp und Kor-
bel 2017. 106f.). Grund hierfür ist zum 
einen die Nachfrage nach großzügigen 
Wohnflächen, die im Laufe der letzten 
Jahrzehnte deutlich gestiegen ist (De-
schermeier und Henger 2015: 24). Diese 
als Kohorteneffekt bezeichnete Entwick-
lung schlägt sich deutlich in der Wohn-
fläche pro Kopf nieder: Während 1968 
lediglich 23,8 m² Wohnfläche pro Kopf 
in Anspruch genommen wurden, waren 
es 2021 bereits 47,7 m² (Simon-Philipp 
und Korbel 2016: 46; Umweltbundes-
amt 2022a). Auch wenn das Einfami-

lienhaus durchschnittlich mehr Wohn-
fläche zur Verfügung stellt als z. B. eine 
Mietwohnung, entsprechen insbesonde-
re ältere Bestandshäuser in Größe und 
Raumzuschnitt nicht mehr den heutigen 
Wohnraumansprüchen junger Familien 
(ARL 2018: 7). Als Folge mehren sich 
die Befürchtungen hinsichtlich Leer-
stand, baulichem Verfall und sozialer 
Instabilität in Einfamilienhausgebieten, 
die durch einen Angebotsüberschuss 
gering nachgefragter Bestandsbauten 
entstehen könnte (ARL 2018: 8f.; Aring 
2012: 70f.). Hierbei sei jedoch darauf 
hingewiesen, dass je nach Bevölke-
rungsdynamik die Handlungsbedarfe 
sehr unterschiedlich ausfallen können. 
Während in schrumpfenden Regionen 
Themen wie Leerstandsmanagement, 
Rückbau oder Abriss in den Vorder-
grund rücken, stehen für wachsende Re-
gionen Revitalisierungsstrategien und 
die Entwicklung bedarfsangepasster 
Strukturen im Vordergrund (ebd.; Vogel 
2017: 156f.; vgl. Kap. 5). 

Zum anderen spielt die Singularisie-
rung bzw. die Individualisierung der 
Bevölkerung eine entscheidende Rol-
le. So nimmt die Anzahl der Haushal-
te, die in der traditionellen Kleinfamilie 
zusammenleben, stetig ab. Alternative 
Haushaltskonstellationen (z. B. Patch-
work-Familien, Alleinerziehende oder 
nichteheliche Lebensgemeinschaften) 
und Single-Haushalte gewinnen hin-
gegen immer mehr an Bedeutung, wo-
durch (bezahlbare) Wohneinheiten mit 
geringerer Fläche vonnöten sind (Aring 
2012: 70). In enger Verbindung hierzu 
stehen veränderte Lebensstile, die sich 
von „familienorientierte-bodenständig“ 
vermehrt in Richtung „urban-flexibel“ 
verschieben. Dies äußert sich z. B. in 
Form von mehr beruflicher Mobilität, 
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flexibleren Arbeitsmodellen oder mehr 
Multilokalität (ebd.). In räumlicher Hin-
sicht führen diese Dynamiken zu ver-
änderten Lebens- und Aktionsräumen, 
die sich von den Lebensrealitäten zum 
Entstehungszeitpunkt vieler Einfamilien-
häuser deutlich unterscheiden (Mölders 
2016: 51f.). Insgesamt ist eine Regiona-
lisierung der Alltagswelten erkennbar, 
da sich in Kombination mit der indivi-
duellen Mobilität Aktions- und Bezie-
hungsnetze weit über den suburbanen 
Raum hinaus erstrecken können (ebd.: 
44). Gleichzeitig wird deutlich, dass sich 
die Bedürfnissen der Bewohner:innen 
zunehmend vom lokalen Wohnumfeld 
entfernen, was sich z. B. aus feministi-
scher Perspektive verdeutlichen lässt. 
So führen Abweichungen von traditio-
nellen Geschlechterrollen und Erwerbs-
strukturen zu erweiterten Aktionsräumen 
der Frau, für die monostrukturierte Ein-
familienhausgebiete nicht konzipiert 
wurden. Als Konsequenz sind Frauen u. 
a. mit langen Wegen, einem erschwer-
ten Zugang zum Arbeitsmarkt oder zu 
Betreuungs- und Versorgungseinrichtun-
gen konfrontiert, die eine „unkonventio-
nelle“ Alltagsorganisation erschweren 
(Mölders et al. 2016: 44; Menzl 2007: 
370ff.). Auch ältere Bewohner:innen ste-
hen der Herausforderung gegenüber, 
unter zunehmenden Gesundheits- und 
Mobilitätseinschränkungen weite Wege 
und soziale Distanzen überbrücken 
zu müssen (Höger 2018: 71f.). Kurz-
um: Personen mit Alltagsrealitäten, die 
nicht dem Lebensentwurf „Frau umsorgt 
Kleinfamilie im Eigenheim, erwerbs-
tätiger Mann sichert die ökonomische 
Grundlage“ (Wüstenrot Stiftung 2012: 
7) folgen, dürften in Einfamilienhaus-
gebieten wenig bedarfsgerechte und 
bezahlbare Strukturen vorfinden. Abmil-
dernd begünstigen die Bestandsstruk-

turen all diejenigen, die aufgrund einer 
hohen individuellen Mobilität räumliche 
und soziale Barrieren zu überwinden 
wissen (Saunders 2014: 21). Ausgehend 
von diesen Problemlagen ergibt sich 
die Herausforderung, Bestandsgebiete 
bedarfsgerecht weiterzuentwickeln, um 
heterogenisierten Wohnbedürfnissen 
und einhergehenden Ansprüchen an die 
Infrastrukturausstattung gerecht werden 
zu können (Simon-Philipp 2017: 155). 

4.2.3 Flächeninanspruchnahme und 
ökologische Belange

Im Hinblick auf ökologische Krisen ist 
das Einfamilienhaus aus unterschied-
lichen Gründen problematisch. Zum 
einen handelt es sich um eine überaus 
flächenintensive Wohnform, die in Ab-
hängigkeit zum Haustyp zu umfangrei-
chen Flächeninanspruchnahmen führt. 
Insbesondere das freistehende Einfami-
lienhaus hat zur Folge, dass für die Re-
alisierung lediglich einer Wohneinheit 
umfangreiche (private) Flächenbedarfe 
entstehen (vgl. Statistikamt Nord 2022a: 
9; Statistikamt Nord 2022b: 9). Je nach 
Umfang der Nebenanlagen (z. B. Terras-
sen oder Gartenhäuser) ergibt sich ent-
sprechend ein hoher Versiegelungsgrad 
(Blum et al. 2017: 276). Darüber hinaus 
ist zu bedenken, dass für die Erschlie-
ßung von Einfamilienhäusern umfang-
reiche Straßen- und Wegeführungen er-
forderlich sind, die neben ökologischen 
Problemlagen auch hohe Infrastruktur-
Folgekosten für die Kommunen verursa-
chen (ebd.). In Betracht der räumlichen 
Entwicklungsmuster im Rahmen der Su-
burbanisierung wurden (und werden) in 
diesem Zuge meist ökologisch wertvolle 
Flächen im Außenbereich in Anspruch 
genommen, wodurch sich die Sied-
lungs- und Verkehrsflächen in Deutsch-
land in den letzten 60 Jahren signifikant 
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erhöht haben. Infolgedessen hat sich 
die derzeitige Bundesregierung zum 
Ziel gesetzt, die Neuinanspruchnahme 
von Flächen für Siedlungen und Ver-
kehr bis 2030 auf 30 Hektar pro Tag zu 
verringern (Umweltbundesamt 2022b). 
Derzeit ist jedoch nicht erkennbar, dass 
der Zielwert bis zum Jahr 2030 erreicht 
wird, da nach wie vor ca. 55 Hektar pro 
Tag versiegelt werden (BMUV 2021: 
29ff.). Dieser hohe Versiegelungsgrad 
verstärkt eine weitere Krise, die in der 
öffentlichen Debatte oftmals unterre-
präsentiert bleibt: Die weltweit abneh-
mende Biodiversität stellt eine immense 
ökologische Herausforderung dar, die 
dringend bewältigt werden muss (CBD 
2022). 

Des Weiteren ist für die Errichtung von 
Einfamilienhäusern sowie für ihre Er-
schließung ein hoher Materialaufwand 
erforderlich. Im Vergleich zu Mehrfami-
lienhäusern fällt der Materialaufwand 
pro Einwohner:in für Gebäude und da-
zugehörige technische Infrastruktur na-
hezu doppelt so hoch aus (Blum et al. 
2017: 277). Dies gilt auch für den ener-
getischen Aufwand, da je nach Verhält-
nis der Außenwände zur Wohnfläche 
von einer sich verschlechternden Ener-
giebilanz auszugehen ist. Entsprechend 
weist das freistehende Einfamilienhaus 
eine schlechtere Energiebilanz als das 
Reihenhaus auf, da aufgrund der um-
fangreichen „Hülle“ eines freistehenden 
Gebäudes mehr Wärme verloren geht. 
Hinzukommend besteht in vielen Ein-
familienhausgebieten ein erheblicher 
Sanierungsstau, da die erforderlichen 
Maßnahmen durch die (alternden) Ei-
gentümer:innen aus finanziellen Grün-
den oder organisatorischer Überforde-
rung vernachlässigt werden (Behring 
und Helbrecht 2002: 171). Insbeson-

dere die älteren Bestandsgebäude aus 
den 1950er bis 1970er Jahren kenn-
zeichnen sich im unsanierten Zustand 
durch ungünstige energetische Eigen-
schaften, die zu einem erhöhten Heiz-
bedarf (und CO2 – Ausstoß) führen (Si-
mon 2014: 39ff.). 

Als mittelbare ökologische Auswirkung 
sind zudem die ausgelösten Verkehrs-
ströme zu betonen. Hartmann (2020) 
beschreibt mit Bezugnahme auf die 
Schweiz den Verkehr als „heimlichen 
Raumplaner“, der die „epidemische 
Ausbreitung des Einfamilienhauses“ in 
die Landschaft überhaupt erst möglich 
machte (Hartmann 2020: 110, vgl. Kap. 
3.2). Die Abhängigkeit vom motorisier-
ten Individualverkehr in Form von einem 
(oder mehr) PKW wirkt ebenfalls auf die 
Ressourcen- und Klimabilanz ein, wes-
halb das Einfamilienhaus vor dem Hin-
tergrund des Klimaschutzes kritisch zu 
bewerten ist. Insgesamt ist die Bebau-
ungsform Einfamilienhaus eines von vie-
len Problemfeldern, die den Bausektor 
zu einem beträchtlichen Energiekonsu-
menten und Emittenten klimaschädli-
cher Gase machen (Deutschlandfunk 
2022). 

4.2.4 Baukultur und Ortsbild

Hinsichtlich Baukultur und Ortsbild sind 
Einfamilienhäuser ein plakatives Bei-
spiel für die Pfadabhängigkeiten und 
zeitlichen Dimensionen der Raum- und 
Siedlungsentwicklung. Grundsätzlich 
ist davon auszugehen, dass ein erheb-
licher Teil der Gebäudebestände aus 
quantitativen Gründen und aufgrund 
der ungebrochenen Popularität des Ein-
familienhauses auf absehbare Zeit Teil 
der Siedlungslandschaft bleiben wird 
(Simon-Philipp 2017: 155; Wüstenrot 
2012: 7). Hinzu kommt, dass es sich bei 
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der Einfamilienhausbebauung in Folge 
kleinteiliger Eigentumsstrukturen und 
Parzellierungen um eine der am we-
nigsten umkehrbaren Siedlungsformen 
handelt (Werschnig 2017: 166). Aufga-
be der Stadtplanung und -entwicklung 
ist es deshalb, Wege für den Umgang 
mit dem unter anderen gesellschaftli-
chen Rahmenbedingungen entstande-
nen Wohnungsbauerbe zu entwickeln 
(Simon-Philipp 2017: 155). 

Gleichwohl schwebt über der Weiter-
entwicklung die Frage, inwieweit durch 
Neugestaltung und Umbau in beste-
hende Gebietscharaktere eingegriffen 
werden kann und soll. Hierbei ist zu be-
denken, dass insbesondere in Gebie-
ten mit angespanntem Wohnungsmarkt 
Investor:innen als zusätzliche Akteur:in-
nen in den Weiterentwicklungsprozess 
eintreten können. Indem ältere Einfami-
lienhäuser aufgekauft und durch Neu-
bauten mit mehreren Wohneinheiten 
(Doppelhäuser, Mehrfamilienhäuser) er-
setzt werden, kann es zu Verdrängungs-
prozessen, Konflikten sowie städtebau-
lichen und sozialen Brüchen kommen 
(ARL 2018: 13). Für Einfamilienhausge-
biete, die einst als Demonstrativvorha-
ben mit speziellen Bau- und Wohnkon-
zepten in vielen Städten auf Grundlage 
von Wettbewerben errichtet wurden, 
stellt sich zudem die Frage nach dem 
Erhalt baukulturell bedeutender Struktu-
ren (Wüstenrot Stiftung 2012: 252). Ob 
diese „städtebaulich herausragenden 
Einfamilienhaussiedlungen“ (ebd.) als 
baukulturelles Zeugnis erhaltenswert 
sind, sollte dennoch zur Diskussion ge-
stellt werden.

Insgesamt stellen Baukultur und Orts-
bild eine Problemlage dar, da mit dem 
Einfamilienhaus umfassende, historisch 
gewachsene Siedlungs- und Verkehrs-

strukturen einhergehen, die unter Be-
standserhaltung nur bedingt veränder-
bar und reversibel sind. Hier ergibt sich 
ein Spannungsfeld zwischen „Bewah-
ren“ und „Überformen“, das erwartungs-
gemäß mit Konflikten einhergeht. Diese 
sollen an dieser Stelle lediglich ange-
rissen und im Laufe dieser Arbeit erneut 
thematisiert werden (vgl. Kap. 9). 
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Strategische
Ansätze zur
Weiterentwick-
lung von
EFH-Gebieten

05 



Im folgenden Kapitel soll unter Bezug-
nahme auf die zuvor beschriebenen Pro-
blemlagen dargelegt werden, welche 
Strategien zur Weiterentwicklung von 
Einfamilienhausgebieten angewandt 
werden können. Hierbei liegt unter Beru-
fung auf den gewählten Untersuchungs-
raum (vgl. Kap. 2.1) der Schwerpunkt 
auf Handlungsansätzen für Gebiete 
mit wachsender Bevölkerungsprogno-
se und einem Bedarf an zusätzlichem 
Wohnraum. Im zweiten Teil des Kapitels 
werden die beschriebenen Ansätze in 
Beziehung mit unterschiedlichen plane-
rischen Handlungsebenen gesetzt, um 
den Bebauungsplan als Steuerungsins-
trument einordnen zu können.

Aus Kapitel 4.1 geht hervor, dass für Ein-
familienhausgebiete in Kommunen mit 
Nachfrageüberhang Revitalisierungs-
strategien und die Entwicklung bedarfs-
angepasster Strukturen im Vordergrund 
stehen (Vogel 2017: 156f.). Im Zuge 
dessen ist die Nachverdichtung be-
stehender Gebiete ein zentrales Hand-
lungsfeld, um die Auslastung bereits er-
schlossener Flächen zu erhöhen und die 
Inanspruchnahme zusätzlicher Flächen 
zu verringern (Bosshard et al. 2014: 96, 
vgl. Kap. 4.2). Allerdings gilt es, neben 
der Erhöhung der baulichen Dichte 
weitere Dimensionen der Weiterent-
wicklung zu berücksichtigen. Auf Basis 
der literaturbasierten Erkenntnisse wer-
den deshalb deduktiv die Kategorien 
„Nachverdichtung“, „Diversifizierung“, 
„Identitäts- und Adressenbildung“ und 

* Beim baulichen Dichtebegriff handelt es sich um eine Angabe, die erst durch das „aufeinander 
bezogen sein“ aussagekräftig wird. Zudem handelt es sich um einen Begriff, der im Hinblick auf 
Stadtentwicklungsprozesse und unterschiedliche städtebauliche Leitbilder (z. B. die Gartenstadt) 
umfangreich diskutiert wurde (und wird). Für diese Arbeit ist festzuhalten, dass es sich bei der 
baulichen Dichte um einen Begriff handelt, der u. a. gesellschaftlich konstruiert ist (Roskamm 2011: 
10, 226ff.).

** Durch einen Dachgeschossausbau kommt es zu einer Nutzungsänderung sowie einer Erhöhung 
der wohnbaulich genutzten Fläche, weshalb verschiedene planungsrechtliche Vorgaben (z. B. zum 
Brandschutz, § 33 LBauO SH) zu beachten sind.

„Qualifizierung des Gebäudebestands“ 
benannt, um die Weiterentwicklungsan-
sätze thematisch zu strukturieren und zu 
bündeln.

5.1 Nachverdichtung

Unter der baulichen Dichte* wird das 
bauliche Volumen je Flächeneinheit (z. 
B. ein Grundstück) verstanden, das sich 
nach der Grundfläche eines Gebäudes, 
der Anzahl der Gebäudegeschosse und 
Größe der Flächeneinheit bestimmt. Die 
Nachverdichtung bezeichnet die Erhö-
hung der baulichen Dichte, die jedoch 
mit einer Steigerung weiterer Dichtedi-
mensionen (z. B. der Nutzung oder der 
Einwohner:innen) einhergehen kann 
(Roskamm 2011: 225; Amt für Raument-
wicklung Kanton Zürich 2014: 9). Mithin 
handelt es sich beim Dichtebegriff um 
eine komplexe Verhältnisangabe, die 
kontextuell zu betrachten ist (Roskamm 
2011: 10). 

Für eine Nachverdichtung in Einfami-
lienhausgebieten stehen grundsätzlich 
verschiedene, unterschiedlich aufwen-
dige und zum Teil miteinander kombi-
nierbare Optionen zur Verfügung (Amt 
für Raumentwicklung Kanton Zürich 
2014: 9; Bosshard et al. 2014: 103ff.):

• Anbau von Gebäudeteilen

• Ausbau des Dachgeschosses** und 
(Teil-)Aufstockung durch zusätzliche 
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Geschosse

• Ergänzende Bebauung 

• Abriss von Bestandsgebäuden und 
Neubau 

• (gebäudeübergreifend: Verbindung 
von Gebäuden)

In Abbildung 06 werden unterschiedli-
che Nachverdichtungsoptionen auf Ge-
bäudeebene schematisch aufgezeigt.

Grundsätzlich ist zu bedenken, dass 
das bauliche Nachverdichtungspoten-
tial in Abhängigkeit zu den jeweiligen 
Gebiets- und Gebäudemerkmalen (vgl. 
Abb. 04) deutlich variieren kann. So 

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

Ausgangssituation

Anbau

Aufstockung

Zusatzbau

Abriss und Neubau
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sind im Gemeindegebiet zentral gele-
gene, bereits gut erschlossene Gebie-
te für Nachverdichtungsmaßnahmen 
zu bevorzugen, um von bestehenden 
Infrastrukturen profitieren zu können 
und Versorgungsdefizite zu vermeiden 
(Krause 2014: 381). Auch hinsichtlich 
der Gebäudemerkmale ergeben sich 
Unterschiede: Während sich tiefe Par-
zellenzuschnitte vorrangig für eine er-
gänzende Bebauung im rückwärtigen 
Grundstücksteil anbieten (vgl. Abb. 04), 
kann für bereits weitgehend überbaute 
Grundstücke eine Aufstockung oder die 
Verbindung von Einzelhäusern zielfüh-
render sein. Dabei bieten freistehende 
Einfamilienhäuser in der Regel umfas-
sendere Gestaltungsspielräume als Rei-
henhäuser, da nicht in einen baulichen 
Verbund eingegriffen werden muss. In 
diesem Zusammenhang ist erneut auf 
das fehlende „Patentrezept“ (vgl. Kap. 
1.2) hinzuweisen, da je nach ortsspe-
zifischen Gegebenheiten individuelle 
bauliche Nachverdichtungsansätze zu 
entwickeln sind.

Insgesamt sollte die Nachverdichtung 
in Einfamilienhausgebieten darauf ab-
zielen, nicht (nur) die Wohnfläche zu 
erhöhen, sondern auch die Anzahl der 
Wohneinheiten. So kann z. B. der An-
bau eines Gebäudeteils zum Ziel ha-
ben, eine Einliegerwohnung in einem 
bestehenden Einfamilienhaus herzustel-
len. Entsprechende Maßnahmen bieten 
Ansätze für eine verbesserte Flächen-
auslastung, die Verringerung verdeck-
ter Leerstände und die Schaffung von 
bedarfsgerechterem Wohnraum (z. B. 
für Ein-Personen-Haushalte) (Wüstenrot 
Stiftung 2012: 250ff.).

Grundsätzlich ist zu bedenken, dass 
bauliche Nachverdichtungsmaßnah-
men nicht ohne eine Anpassung der be-

gleitenden Strukturen zu denken sind. 
So ist sicherzustellen, dass die Erschlie-
ßung z. B. in Form von Zuwegungen trotz 
der Zunahme an Wohnfläche und Wohn-
einheiten weiterhin gesichert ist. Auch 
hinsichtlich von Versorgungsinfrastruktur 
wie Kindertagesstätten oder Nahversor-
gungseinrichtungen ist zu berücksich-
tigen, dass Interventionen im Bestand 
zusätzliche Bedarfe auslösen (Ulrich 
2022: 15ff.). Diese qualitätssichernden 
Maßnahmen sind vor dem Hintergrund, 
dass Nachverdichtungsmaßnahmen er-
fahrungsgemäß bei den betroffenen 
Bewohner:innen Widerstand und „Ab-
wehrreflexe“ auslösen, besonders stark 
zu gewichten (Hartmann 2020: 125; 
Ulrich 2022: 279f.). Bestenfalls gehen 
mit Bestandserweiterungen positive Ef-
fekte für die Bevölkerung einher, indem 
z. B. durch die Aufwertung von Verkehrs-
strukturen nutzbare Vorteile geschaffen 
werden (ARL 2018: 15). In Bezug auf 
Einfamilienhausgebiete sind in diesem 
Zusammenhang insbesondere infra-
strukturelle Anpassungen z. B. hinsicht-
lich der ÖPNV-Anbindung oder der 
Nahversorgung zu nennen, die gleich-
zeitig die Abhängigkeit vom MIV ver-
ringern und die Vernetzung innerhalb 
der Kommune verbessern (ebd.: 16). 
Grundsätzlich ist die Herstellung einer 
nachfragegerechten und zugleich um-
weltverträglichen Mobilität als zentrale 
(kommunale) Herausforderung für die 
Weiterentwicklung von Einfamilienhaus-
gebieten zu nennen (Wüstenrot Stiftung 
2012: 254).
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5.2	 Diversifizierung	von	
Nutzungs- und Raumstrukturen

Lediglich auf bauliche Veränderun-
gen abzustellen, wäre hinsichtlich der 
erörterten Problemlagen jedoch un-
zureichend. Vielmehr bedarf es einer 
kritischen Auseinandersetzung mit der 
Nutzungsstruktur in Einfamilienhaus-
gebieten, die sich oftmals durch einen 
monofunktionalen Charakter auszeich-
net. Unter Berücksichtigung veränder-
ter Arbeitsmodelle (z. B. Home-Office), 
der Zunahme mobilitätseingeschränkter 
Personen und dem vielfach propagier-
ten Leitbild der Stadt der kurzen Wege 
und der sog. 15-Minuten-Stadt*** ist 
auch für Einfamilienhausgebiete eine 
kleinteiligere Nutzungsmischung zu dis-
kutieren (ARL 2018: 15f.). So kann die 
Aufweitung des Nutzungsspektrums um 
gewerbliche Nutzungen (z. B. ein Büro 
im Erdgeschoss) oder kleinteilige Ver-
sorgungsstrukturen erheblich zur Zu-
kunftssicherung von Einfamilienhaus-
gebieten beitragen (ebd.). Ziel von 
Bestrebungen der Diversifizierung ist 
es, Einfamilienhausgebiete zu multi-
funktionalen Lebens- und Aktionsräu-
me weiterzuentwickeln, die über die 
ursprüngliche Wohnfunktion hinaus-
gehen und zusätzliche Bedürfnisse der 
Bewohner:innen erfüllen können (ebd.). 
Um erneut die in Kapitel 4.2 angeführte 
feministische Perspektive aufzugreifen: 
Verringerte Distanzen bei der Alltags-
bewältigung erleichtern z. B. die Ver-
einbarkeit von Care-Arbeit und Berufs-
alltag (unabhängig davon, wer diese in 

*** Die 15-Minuten-Stadt ist derzeit eines DER Buzz-Wörter in der Stadtplanung. Das Konzept der 
15-Minuten-Stadt definiert eine Stadt, in der sämtliche täglichen Wege innerhalb von weniger 
als 15 Minuten zurückgelegt werden können. Dabei wird angestrebt, nachhaltige Verkehrsmittel 
wie das Gehen, Fahrradfahren oder die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs zu bevorzugen. 
Um dieses Ziel zu erreichen, ist eine gleichmäßige Verteilung der alltäglichen Einrichtungen und 
Dienstleistungen über das gesamte Stadtgebiet erforderlich (Bayrischer Rundfunk 2023).

welchen Anteilen verrichtet). Zusätzlich 
kann es von Vorteil sein, eine Mischung 
mit anderen Wohnformen (z. B. kleinere 
Wohnungen) zuzulassen, um die Gebie-
te zu stabilisieren und zu integrativen 
Stadtquartieren zu entwickeln (ebd.). 
Von kommunaler Seite ist zu bedenken, 
dass derartige Maßnahmen eine Verän-
derung des Gebietscharakters zur Fol-
ge haben, die soziale Konflikte zwischen 
alteingesessenen Bewohnern und Neu-
zugezogenen hervorrufen können (ebd.). 
Zudem ist zu bedenken, dass sich durch 
veränderte Wohnmodelle und Bewoh-
ner:innenstrukturen die Ansprüche an 
Frei- und Grünräume verändern. In Fol-
ge des steigenden Bedarfs nach barrie-
refreien Freiflächen bei abnehmender 
Bereitschaft, umfassende Gartenflä-
chen zu pflegen, ist eine Neubewertung 
privat genutzter Flächen erforderlich 
(Palinsek 2013: 8). Dem gegenüber ste-
hen zusätzliche Ansprüche an öffentlich 
zugängliche Frei- und Grünflächen, die 
mit veränderten Wohn- und Nutzungs-
strukturen einhergehen können. Da in 
Einfamilienhausgebieten im Regelfall 
allen Bewohner:innen zugängliche und 
bespielbare Flächen (z. B. ein Quar-
tiersplatz) lediglich geringfügig vorhan-
den sind, ergeben sich grundsätzliche 
Fragestellungen hinsichtlich der Raum-
konfiguration von öffentlichen und pri-
vaten Flächen. Hierbei spielt auch der 
Aspekt der Begegnung und des Austau-
sches eine bedeutende Rolle, der für Al-
leinstehende oder ältere Menschen eine 
wichtige soziale Ressource darstellen 
kann (ebd.: 12). Kurzum: Die Diversi-
fizierung von Einfamilienhausgebieten 
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bietet eine große Chance zur Stabilisie-
rung und Revitalisierung der Gebiete, 
wirft jedoch gleichzeitig neue Heraus-
forderungen und Fragestellungen auf.

5.3 Identitäts- und 
Adressenbildung

Anschließend an die Ausführungen zu 
veränderten Wohn- und Nutzungsstruk-
turen ist in Frage zu stellen, welche Zu-
schreibungen und Raumdeutungen für 
die Weiterentwicklung von Einfamilien-
hausgebieten erforderlich sind. Diesem 
Aspekt liegt die Annahme zu Grunde, 
dass sich das Wohnen im Einfamilien-
haus im suburbanen Raum nicht allein 
auf die materielle Lebensweise redu-
ziert (BMVBS 2013: 133; vgl. Kap. 4.1):

„In dieser Wohnform [Einfamilienhaus] 
manifestiert sich eine komplexe soziale 
Praxis, die Raum auch als Projektions-
fläche für individuelle Deutungen, für 
soziale Konstruktionen, für Identifika-
tionsprozesse, für das Entstehen von 
Nachbarschaft oder Community ver-
steht. Eine solche, auf die Lebenswelt 
gestützte Perspektive dürfte auch bei 
der Revitalisierung von Suburbia eine 
wichtige Rolle spielen.“ (BVMBS 2013: 
133).

Folglich wird erneut deutlich, dass ein 
alleiniges Abstellen auf bauliche Ver-
änderungen in Einfamilienhausgebieten 
der planerischen Herausforderung der 
Weiterentwicklung nicht gerecht wird. 
Vielmehr benötigt es einen Gegenent-
wurf bzw. ein ergänzendes Image zum 
traditionellen Einfamilienhausgebiet, 
um die Weiterentwicklung von Bestands-
strukturen auch auf der Deutungsebene 

zu manifestieren. Dabei ist von großer 
Relevanz, unterschiedliche soziale Dy-
namiken und Veränderungsprozesse 
zusammen zu denken und teils konträ-
re Alltagsrealitäten und Lebensentwür-
fe anzuerkennen. Während nach wie 
vor der Wunsch nach Individualität und 
Privatheit präsent ist, verstärkt sich zu-
gleich der Einfluss urbaner Programma-
tik (z. B. durch Erhöhung der baulichen 
Dichte oder sozialer Diversifizierung). 
Ergebnis dessen können neben Konflik-
ten und Kritik an Entwicklungsstrategien 
auch ein verstärktes lokales Engage-
ment der Bewohner:innen sein, sodass 
soziale Teilhabe und Nachbarschafts-
verhältnisse neu verhandelt werden 
(BVMBS 2013: 133f.; Schnur 2016: 81). 

In diesem Zusammenhang eröffnet sich 
die Chance, Bewohner:innen zu aktivie-
ren und zu ertüchtigen, um z. B. Verbes-
serungen des räumlichen Umfelds als 
kollektive Selbstorganisation zu fördern. 
Voraussetzung hierfür ist die Etablierung 
des Wohnstandorts „Einfamilienhaus-
gebiet“ als ganzheitlichen Sozialraum, 
der eine Raumwahrnehmung der Be-
wohner:innen über das eigene Grund-
stück hinaus erfordert (BVMBS 2013: 
134; ARL 2018: 16). Hierbei können u. 
a. die zuvor erwähnten öffentlich zu-
gänglichen Frei- und Grünräume einen 
entscheidenden Beitrag leisten, um die 
Nutzbarkeit des öffentlichen Raums zu 
erhöhen und neue Räume für soziale In-
teraktionen zu schaffen (BVMBS 2013: 
14).

Gleichzeitig ist von Bedeutung, die 
Identitätsentwicklung in Einfamilien-
hausgebieten zu bedenken, um die 
Raumzuschreibungen trotz Verände-
rungen am Gebietscharakter positiv zu 
besetzen und Einfamilienhausgebieten 
eine neue „Adresse“ zu verleihen. Hier-
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zu kann der Generationenwechsel einen 
Anlass und günstigen Zeitpunkt darstel-
len, um neue Qualitäten zu entwickeln 
und Impulse für die Identitätsbildung 
zu setzen (Schnur 2016: 78ff.; BVMBS 
2013: 134f.). Hierbei ist zu bedenken, 
dass gleichermaßen für „Bleibende, 
Nachnutzer, Neuankömmlinge“ entspre-
chende Anknüpfungspunkte geschaffen 
werden sollten. Auf kommunaler Ebene 
können derartige Prozesse z. B. durch 
informelle Gebietsentwicklungsstrate-
gien unterstützt werden (BMVBS 2013: 
134f.). Dabei kann jedoch nur begrenzt 
auf Erfahrungswerte aus vergleichba-
ren Prozessen aus der Kernstadt (z. B. 
zur Nachverdichtung) zurückgegriffen 
werden, da sich die Voraussetzungen 
in suburbanen Räumen hinsichtlich be-
teiligter Akteur:innen und räumlicher 
Muster deutlich unterscheiden (ebd.). 
Zugegebenermaßen bleiben die Ansät-
ze zur Umsetzung dieser Anforderungen 
bislang vage, weshalb für dieses Hand-
lungsfeld praxisnahe Erfahrungsberich-
te erforderlich sind.

5.4	 Qualifizierung	des	
Gebäudebestands

Ein weiterer zentraler Aspekt der Wei-
terentwicklung von Einfamilienhaus-
gebieten ist die Qualifizierung des 
Gebäudebestands. Hierbei stehen Sa-
nierungsmaßnahmen im Vordergrund, 
die die Energieeffizienz und mithin auch 
die CO2-Bilanz der Gebäude erheb-
lich verbessern können. Da zum Zeit-
punkt der Errichtung von Einfamilien-
häusern insbesondere aus den 1950er 
bis 1970er Jahren Energieeffizienz und 
Heizkosten keine nennenswerte Be-

achtung fanden, bestehen u. a. bei der 
Dämmung der Außenwände, der Ver-
glasung oder der Heizkörper erhebliche 
Defizite (Ahring 2012: 73f.). Neben der 
energetischen Ertüchtigung können zu-
dem Modernisierungsbedarfe hinsicht-
lich der Raumzuschnitte, der techni-
schen Ausstattung (z. B. in Bädern und 
Küchen) oder optischer Gestaltungs-
merkmale bestehen, um Bestandsim-
mobilien an heutige Wohnbedürfnisse 
und -wünsche anzupassen (ebd.: 74). 

In Anbetracht der demografischen Ent-
wicklungen (vgl. Kap. 4.2) kommt eben-
so dem altersgerechten Umbau von 
Bestandsgebäuden eine zunehmende 
Bedeutung zu. Barrierefreier bzw. bar-
rierearmer Wohnraum ermöglicht eine 
längere, selbständige Lebensführung 
der Bewohner:innen, indem die Erreich-
barkeit und Nutzbarkeit baulicher Anla-
gen trotz motorischer oder sensorischer 
Beeinträchtigungen sichergestellt wird 
(Höger 2018: 301; Ulrich 2022: 87). 

Insgesamt handelt es sich bei der Sanie-
rung um ein kostspieliges Unterfangen, 
das Eigentümer:innen und Neuerwer-
ber:innen von Bestandsimmobilien vor 
große finanzielle Herausforderungen 
stellt. In einigen Fällen kann es aus öko-
nomischen Gründen sinnvoll sein, Be-
standsgebäude abzureißen und durch 
einen Neubau zu ersetzen. Da dies aus 
ökologischer Perspektive jedoch stets 
einen erheblichen Mehraufwand an Im-
missionen und Material bedeutet, stellt 
der Neubau keine Generallösung dar 
(Ahring 2012: 74). Da die Qualifizierung 
des Gebäudebestands nicht auf Ebene 
des Bebauungsplans ausgetragen wird, 
wird dieser strategische Ansatz im wei-
teren Verlauf der Arbeit nur geringfügig 
thematisiert.
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5.5 Umsetzung der Ansätze 
auf unterschiedlichen 
Handlungsebenen

Grundsätzlich ist voranzustellen, dass 
es für Umsetzung der beschriebenen 
Ansätze weder ein „Patentrezept“ noch 
„die eine“ planerische Herangehens-
weise gibt (ARL 2018a: 19, Simon-Phi-
lipp und Korbel 2017: 110). Vielmehr ist 
eine Kombination von informellen und 
formellen Ansätzen auf unterschiedli-
chen planerischen Handlungsebenen 
erforderlich. Hierbei ist zu bedenken, 
dass sich die Weiterentwicklung des 
Bestands auf unterschiedlichen räumli-
chen Skalen abspielt:

• Auf Bundes- und Landesebene sind 
die Weichen für Gesetze oder För-
derprogramme zu stellen, die auf 
kommunaler Ebene die Lenkung in 
den Bestand erleichtern, indem z. 
B. eine Differenzierung der Grund-
erwerbssteuer zugunsten von Be-
standsimmobilien vorgenommen 
wird oder Sanierungs- und Stadt-
erneuerungsmaßnahmen in Einfami-
lienhausgebieten gefördert werden 
(Simon-Philipp und Korbel 2017: 
109).****

• Auf interkommunaler Ebene benötigt 
es eine intensive Zusammenarbeit, 
um Konkurrenzdenken um Einwoh-
ner:innen durch neuausgewiesene 

**** Der 2017 eingeführte und zeitlich beschränkte „§ 13b BauGB: Einbeziehung von 
Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren“ ist ein Konterbeispiel für die gesetzliche 
Lenkung in den Bestand. Der umstrittene Paragraf wurde aufgenommen, um die Schaffung von 
Wohnraum zu erleichtern. Analog zum § 13a BauGB („Bebauungspläne zur Innenentwicklung“) 
konnte über § 13b BauGB unter bestimmten Voraussetzungen ein Bebauungsplan ohne 
Umweltverträglichkeitsprüfung und frühzeitige Beteiligung nach §§ 3 und 4 Abs. 1 BauGB durchgeführt 
werden – jedoch im Außenbereich („auf Flächen, die sich an im Zusammenhang bebaute Ortsteile 
anschließen“) (Külpmann 2022: Rn. 86). § 13b BauGB konterkarierte folglich die Bestrebungen 
zur Innentwicklung und zum Flächensparen, indem den Kommunen ein Instrument zur erleichterten 
Flächeninanspruchnahme außerhalb bestehender Siedlungsbereiche an die Hand gegeben wurde. 
Hiervon wurde insbesondere in Schleswig-Holstein vielfach (für Einfamilienhäuser) Gebrauch 
gemacht (BUND o. J.). Besonders brisant: § 13b BauGB wurde vom Bundesverwaltungsgericht als 
unvereinbar mit dem Unionsrecht erklärt, sodass noch laufende Bebauungsplanverfahren nun in ein 
Regelverfahren überführt werden müssen (BUND 2023).

Einfamilienhausgebiete zu vermei-
den und gemeinsam die Innenent-
wicklung voranzutreiben (ARL 2018: 
15). 

• Auf kommunaler Ebene stehen die 
Handlungsmöglichkeiten im Zeichen 
der kommunalen Selbstverwaltung 
nach Art. 28 GG. Hier ist der Be-
bauungsplan als entscheidendes 
Instrument zu nennen, um im Sinne 
der Planungshoheit die räumliche 
Entwicklung im Gemeindegebiet ei-
genständig steuern zu können (ARL 
2018d: 174). 

• Auf Gebäudeebene sind architek-
tonische Lösungen gefragt, um z. B. 
den Einbau einer Einliegerwohnung 
oder die Teilung eines Einfamilien-
hauses in zwei Wohneinheiten zu er-
möglichen. Hierzu liegen bereits 
vielfältige Konzepte vor, die inno-
vative Grundrisskonfigurationen und 
bauliche Gestaltungsoptionen bein-
halten (vgl. Wüstenrot Stiftung 2023; 
Bosshard et al. 2014, Beyeler 2017). 

Darüber hinaus geht aus den vorigen 
Kapiteln hervor, dass es sich bei Ein-
familienhausgebieten durch kleinteilige 
Bewohner:innen- und Eigentumsstruk-
turen um komplexe Gemengelagen 
handelt. Entsprechend wird dialog-, 
beteiligungs- und prozessorientierten 
Instrumenten eine hohe Bedeutung bei-
gemessen, um betroffene Akteur:innen 
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intensiv und frühzeitig in Weiterent-
wicklungsprozesse einbeziehen zu kön-
nen (ARL 2018: 20; Simon-Philipp und 
Korbel 2017: 111). Während formelle 
Instrumente Beteiligungsschritte nur 
in begrenztem Umfang vorsehen, be-
stehen über informelle Planwerke und 
Entwicklungskonzepte weitreichendere 

Möglichkeiten für Kommunikation, Sen-
sibilisierung und Bewusstseinsbildung 
(Simon-Philipp und Korbel 2016: 95f.). 
Zudem kann durch informelle Instrumen-
te auf unterschiedliche Teilaspekte ohne 
zwingenden städtebaulichen Bezug (z. 
B. der Tausch von Wohnraum) abgestellt 
werden, wodurch differenzierte und an 

Instrument Ziel adressierte 
Problemlage

Ort

Stadtentwick-
lungskonzept

Nachverdichtung von 
Einfamilienhausge-
bieten

Flächenverbrauch, Er-
schließungsaufwand- 
und kosten

Stadt Bo-
cholt, Nord-
rhein-West-
falen

Kommunales 
Förderprogramm 
„Wohnlotsen“

Aktivierung von 
Wohnungsbeständen 
im Ein- und Zweifa-
milienhaussegment 
für unterschiedliche 
Zielgruppen

Unsichtbarer Leer-
stand, fehlende 
Verfügbarkeit von 
bedarfsgerechtem 
Wohnraum

Stadt 
Cuxhaven, 
Niedersach-
sen

Impulsprojekt 
Musterhaus (ge-
fördert vom Bun-
desministerium für 
Familie, Senioren, 
Frauen)

Bewusstseinsbildung 
durch ein Musterhaus 
zum altengerechten 
Bauen

Sanierungsbedarf, 
Barrierefreiheit, feh-
lende Verfügbarkeit 
von bedarfsgerech-
tem Wohnraum

Osterholz-
Scharmbeck, 
Niedersach-
sen

Modellvorhaben 
„Revitalisierung 
von Einfamilien-
hausgebieten“

Entwicklung von 
bedarfsorientierten 
Einzelmaßnahmen 
zur Bestandsaufwer-
tung

Flächenverbrauch, Er-
schließungsaufwand- 
und kosten, unsicht-
barer Leerstand

Marktrodach-
Am Steig, 
Bayern

Räumliches Leit-
bild „Eimsbüttel 
2040“

Gesamtheitliches
Leitbild unter beson-
derer Berücksichti-
gung von Nachver-
dichtungsstrategien

Flächenverbrauch, 
Monofunktionalität

Bezirk 
Eimsbüttel, 
Hamburg

Kommunales 
Förderprogramm 
„Junge Menschen 
kaufen alte Häu-
ser“

Kommunale 
Unterstützung junger 
Familien beim Er-
werb von Bestands-
immobilien

Flächenverbrauch, 
unsichtbarer Leer-
stand, Infrastruktur-
Folgekosten

Hiddensen, 
Nordrhein-
Westfalen

Tabelle 02: Beispiele für informelle Konzepte und Planwerke
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die jeweiligen Rahmenbedingungen an-
gepasste Herangehensweisen möglich 
sind. Hierfür gibt es bereits zahlreiche 
Anwendungsfälle, in denen die Kommu-
nen flankierend zu ihrer Planungshoheit 
als Beraterin, Initiatorin und fördernde 
Kraft auftreten (ebd.). Einzelne Beispiele 
werden in Tabelle 02 aufgelistet.

Deutlich wird auch, dass nicht alle Pro-
blemlagen auf der gleichen Ebene ad-
ressiert werden können und die Interes-
sen und Handlungsmöglichkeiten der 
Akteur:innen stark voneinander abwei-
chen können. So ist z. B. für Sanierungs-
maßnahmen auf Gebäudeebene ein 
hohes Engagement der Bewohner:innen 
gefragt, während hinsichtlich überge-
ordneter Entwicklungsziele die Kom-
mune als handelnde Akteurin auftritt. 
Grundsätzlich ist im Hinblick auf die 
Akteur:innenkulisse in Einfamilienhaus-
gebieten zwischen drei zentralen Grup-
pen zu unterschieden: Bewohner:innen, 
Kommune und Immobilienwirtschaft. Die 
jeweiligen strategischen Handlungs-
optionen und die verfolgten Individual-
interessen können in den kleinteiligen 
Eigentümer:innenstrukturen komplexe 
Entscheidungsprozesse zur Folge haben 
(BMVBS 2013: 17). 

Unter diesen Voraussetzungen ist der 
Bebauungsplan zunächst nur eines von 
vielen Instrumenten, das keinesfalls im 
Alleingang die Weiterentwicklung von 
Einfamilienhäusern zu bewältigen ver-
mag. Welche Handlungsansätze den-
noch auf Bebauungsplanebene über-
führt werden können, soll im nächsten 
Kapitel herausgearbeitet werden. 
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Umsetzung von
Strategien der
Weiterentwick-
lung auf Ebene 
des BP

06 



Das folgende Kapitel dient dazu, die 
planungsrechtlichen Steuerungsmög-
lichkeiten für die Weiterentwicklung von 
Einfamilienhausgebieten auf Bebau-
ungsplanebene aufzuzeigen. Hierfür er-
folgt neben der Auseinandersetzung mit 
der Verfahrensweise eine tiefergehende 
Analyse der Festsetzungsmöglichkeiten, 
die für die Weiterentwicklung besonders 
relevant sind. 

Grundsätzlich ist zu bedenken, dass 
geltenden Gesetzen des Städtebau-
rechts umfassende Debatten und städ-
tebauliche Diskurse vorausgegangen 
sind. Die tatsächliche Verfestigung und 
Formalisierung eines Diskursinhalts zum 
Gesetz ist folglich als Ergebnis eines 
politischen Aushandlungsprozesses zu 
verstehen (vgl. Roskamm 2011: 226). 
Diese Erkenntnis dient als wichtiges Hin-
tergrundwissen für die folgende Ausei-
nandersetzung, um Planungsrecht nicht 
als „gegeben“ hinzunehmen, sondern 
zeitlich und gesellschaftlich zu kontext-
ualisieren. 

6.1 Einordnung des BP als 
Instrument

6.1.1 Ziele, Verfahrensbestandteile 
und Verfahrensvarianten

Der Bebauungsplan (verbindlicher 
Bauleitplan) ist für die städtebauliche 
Entwicklung einer Gemeinde das zen-
trale Instrument, um die bauliche und 
sonstige Nutzung von Grundstücken im 
Gemeindegebiet festzulegen. Ein Be-
bauungsplan ist aus dem Flächennut-
zungsplan (vorbereitender Bauleitplan) 
zu entwickeln (§ 8 Abs. 2 BauGB). Gem. 
§ 1 Abs. 5 BauGB sollen Bauleitpläne 

„eine nachhaltige städtebauliche Ent-
wicklung, die die sozialen, wirtschaft-
lichen und umweltschützenden An-
forderungen auch in Verantwortung 
gegenüber künftigen Generationen mit-
einander in Einklang bringt, und eine 
dem Wohl der Allgemeinheit dienende 
sozialgerechte Bodennutzung unter Be-
rücksichtigung der Wohnbedürfnisse der 
Bevölkerung gewährleisten. Sie sollen 
dazu beitragen, eine menschenwürdige 
Umwelt zu sichern, die natürlichen Le-
bensgrundlagen zu schützen und zu ent-
wickeln sowie den Klimaschutz und die 
Klimaanpassung, insbesondere auch in 
der Stadtentwicklung, zu fördern, so-
wie die städtebauliche Gestalt und das 
Orts- und Landschaftsbild baukulturell 
zu erhalten und zu entwickeln. Hierzu 
soll die städtebauliche Entwicklung vor-
rangig durch Maßnahmen der Innenent-
wicklung erfolgen“ (§ 1 Abs. 5 BauGB). 

Folglich ist neben zahlreichen weiteren 
Zielen die Wohnraumversorgung sowie 
der Leitsatz der „Innen- vor Außenent-
wicklung“ explizit rechtlich verankert.

Die Aufstellung eines Bebauungsplans 
kann erfolgen, „sobald und soweit 
dies für die städtebauliche Ordnung 
erforderlich ist“ (§ 1 Abs. 3 BauGB). 
Ein Bebauungsplan enthält rechtsver-
bindliche Festsetzungen für einen Teil 
des Gemeindegebiets, die der städte-
baulichen Ordnung dienen (§ 8 Abs. 1 
BauGB). Die jeweiligen Festsetzungen 
sind auf den Festsetzungskatalog nach 
§ 9 Abs. 1 Nr. 1-26 BauGB zu stützen (z. 
B. Art und Maß der baulichen Nutzung 
oder Bauweise) und müssen städtebau-
lich begründet sein. Ein Bebauungsplan 
wird von einer Gemeinde als Satzung 
beschlossen und ist zeitlich unbegrenzt 
wirksam, sofern er nicht geändert oder 
aufgehoben wird (§ 8 Abs. 3 BauGB). Ein 
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Bebauungsplan umfasst in der Regel ei-
nen zeichnerischen Teil (Planzeichnung) 
und einen textlichen Teil (Begründung) 
(ARL 2018d: 177). 

Je nach Verfahrensvariante sind unter-
schiedliche Beteiligungsschritte durch-
zuführen, um die Öffentlichkeit und die 
Träger öffentlicher Belange in das Ver-
fahren einzubeziehen (§§ 3 und 4 Abs. 
1 und 2 BauGB). 

Grundsätzlich ist zwischen unterschied-
lichen Varianten des Bebauungsplans 
zu unterscheiden:

• Der qualifizierte Bebauungsplan 
nach § 30 Abs. 1 BauGB muss min-
destens Festsetzungen über die Art 
und das Maß der baulichen Nut-
zung, die überbaubare Fläche und 
die Verkehrsflächen enthalten. Im 
Rahmen des Verfahrens ist eine 
Umweltprüfung durchzuführen und 
der Begründung beizufügen (ARL 
2018d: 179). 

• Der einfache Bebauungsplan er-
fordert keine Mindestfestsetzungen, 
sodass sich die Zulässigkeit von 
Vorhaben abgesehen von den ge-
troffenen Festsetzungen nach § 34 
(unbeplanter Innenbereich) oder § 
35 (Außenbereich) richtet (§ 30 Abs. 
1 und 3 BauGB). 

• Dem vorhabenbezogene Bebau-
ungsplan nach § Abs. 1 S. 1 BauGB 
liegt ein Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan zu Grunde, der die Ver-
pflichtung eines Vertragspartners 
der Gemeinde zur Durchführung 
eines Vorhabens vorsieht (projekt-
bezogener Bebauungsplan) (ARL 
2018d: 175f.). Im Zusammenhang 
mit Einfamilienhausgebieten dürfte 
diese Variante aufgrund der klein-

teiligen Eigentumsstrukturen der Be-
standsbauten von untergeordneter 
Rolle sein. 

• Der Bebauungsplan der Innentwi-
cklung nach § 13a BauGB sieht ein 
beschleunigtes Verfahren vor, indem 
auf die Umweltprüfung und auf die 
frühzeitige Öffentlichkeitsbeteili-
gung nach § 3 Abs. 1 BauGB ver-
zichtet wird. Hierfür sind jedoch die 
Voraussetzungen nach § 13a Abs. 1 
BauGB z. B. hinsichtlich der Größe 
des Plangebiets zu erfüllen.

• Für Bebauungspläne mit geringer 
Komplexität, die die Grundzüge der 
Planung nicht berühren, ermöglicht 
§ 13 BauGB ein vereinfachtes Ver-
fahren, das den Verzicht auf be-
stimmte Verfahrensschritte zulässt, 
die im Regelverfahren vorgeschrie-
ben sind (Land Brandenburg 2022: 
595).

Eins haben alle Verfahrensvarianten 
jedoch gemein: Jeder Bebauungsplan 
hat die Aufgabe, unter Wahrung des 
Planungsziels einen sachgerechten 
Ausgleich zwischen divergierenden In-
teressen zu schaffen (Stüer und Schrö-
der 2000: 257). In diesem Sinne hat 
die Gemeinde gem. § 1 Abs. 7 BauGB 
bei der Aufstellung eines Bebauungs-
plans öffentliche und private Belange 
angemessen zu berücksichtigen und 
gerecht gegeneinander sowie unterei-
nander abzuwägen (Abwägungsgebot). 
Darüber hinaus besteht die Pflicht, alle 
einem Bebauungsplan zuzurechnenden 
Konflikte im Rahmen des Verfahrens zu 
bewältigen oder zumindest sicherzustel-
len, dass ein Konflikt auf anderer Ebene 
(z. B. im Baugenehmigungsverfahren) 
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gelöst werden kann (Konfliktbewälti-
gung). Je nach Planungsziel und pla-
nerischen Rahmenbedingungen können 
die Konflikte von immissionsschutzrecht-
lichen Gemengelagen über Eingriffe in 
Natur und Landschaft bis zu nachbar-
schaftlichen Auseinandersetzungen rei-
chen (ebd.). Sowohl das Abwägungs-
gebot als auch die Konfliktbewältigung 
legen nahe, dass dem Bebauungsplan 
widerstreitende Interessen und Konflikte 
immanent sind, die von der Kommune 
zu identifizieren und zu bewältigen sind 
(ebd.: 259).

6.1.2 Planungserfordernis in bestehen-
den EFH-Gebieten

Für die Weiterentwicklung von Einfa-
milienhausgebieten wird der Bebau-
ungsplan grundsätzlich als relevantes 
hoheitliches Steuerungsinstrument ein-
gestuft (ARL 2018a: 20; Höger 2018: 
305). Zentraler Ausgangspunkt hierfür 
ist die Annahme, dass die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen in Ein-
familienhausgebieten gleichermaßen 
Hemmnis und Katalysator für Weiterent-
wicklungsprozesse sind (Höger 2018: 
306; Bosshard et al. 2014: 126; Haus 
und Weilbacher 2023: 175). In diesem 
Zusammenhang sind unterschiedliche 
Ausgangssituationen denkbar:

Für ein Einfamilienhausgebiet liegt bis-
lang kein gültiger Bebauungsplan vor. 
Folglich richtet sich die Bebauung nach 
§ 34 BauGB (unbeplanter Innenbe-
reich). Wird eine bauliche Entwicklung 
angestrebt, die das Einfügungsgebot 
nach § 34 BauGB übersteigt oder für 
die die Erschließung nicht gesichert 
werden kann, ist die Aufstellung eines 
Bebauungsplans erforderlich. Hierbei 
kann zudem eine gesamtheitliche städ-
tebauliche Entwicklungsstrategie für 

das Gebiet verfolgt werden, die in den 
Bebauungsplan überführt wird (Simon-
Philipp und Korbel 2016: 72f.). 

Insbesondere in Gebieten mit hoher 
Wohnraumnachfrage steigt die Wahr-
scheinlichkeit, dass durch Investor:innen 
Veränderungen am Gebäudebestand 
bzw. am Ortsbild vorgenommen werden, 
indem Einfamilienhäuser abgerissen 
und durch Neubauten ersetzt werden. 
Hier kann die Aufstellung bzw. Änderung 
eines Bebauungsplans sinnvoll sein, um 
die Gebietsentwicklung zu steuern und 
städtebauliche Fehlentwicklungen zu 
vermeiden (ARL 2018: 20).

Für ein Einfamilienhausgebiet liegt ein 
gültiger Bebauungsplan vor, der jedoch 
aufgrund seiner Festsetzungen (z. B. zum 
Maß der baulichen Nutzung) aktuellen 
Ansprüchen an das Gebiet nicht mehr 
entspricht und Weiterentwicklungsmaß-
nahmen verhindert. Entsprechend kann 
eine Änderung des Bebauungsplans 
nach § 8 Abs. 3 BauGB erforderlich 
sein.

EXKURS: Befreiungen von Festsetzun-
gen eines Bebauungsplans

Die Gemeinde kann auf Grundlage von 
§ 31 BauGB von Befreiungen von Fest-
setzungen eines Bebauungsplans Ge-
brauch machen, um nicht vorhersehba-
ren Sonderfällen Rechnung tragen zu 
können (Land Brandenburg 2022: 509). 
Im Gegensatz zur Ausnahme (planim-
manentes Institut) handelt es sich um ein 
planexternes Institut, da die Möglichkeit 
zur Befreiung nicht vom Plangeber bei 
der Aufstellung des Bebauungsplans 
eingeräumt werden kann (Reidt 2022: 
Rn. 23). Dies bedeutet jedoch auch, 
dass die Befreiung nicht für jede:n klar 
ersichtlich und berechenbar ist (ebd.). 
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Für eine Befreiung ist ein dreigliederiger 
Tatbestand zu erfüllen: Durch eine Be-
freiung dürfen gem. § 31 Abs. 2 BauGB 
die Grundzüge der Planung nicht be-
rührt werden. 

Ferner muss die Abweichung unter Wür-
digung nachbarlicher Interessen mit 
den öffentlichen Belangen vereinbar 
sein und eine der Voraussetzung nach § 
31 Abs. 2 S. 1-3 BauGB erfüllt sein (z. B. 
städtebauliche Vertretbarkeit, § 31 Abs. 
2 S. 2 BauGB). 

Infolgedessen ist fraglich, inwieweit über 
Befreiungen Weiterentwicklungsmaß-
nahmen in bestehenden Einfamilien-
hausgebieten verfolgt werden können. 
Denn: Die Notwendigkeit einer Plan-
änderung darf nicht durch einen umfas-
senden Gebrauch von Befreiungsmög-
lichkeiten unterlaufen werden. Besteht 
eine Vielzahl gleichgelagerter Fälle 
oder liegen mehrere Grundstücke vor, 
die von einer bestimmten Festsetzung 
betroffen sind, würde eine Befreiung 
nicht den Zweck einer Sonderfallrege-
lung erfüllen (Reidt 2022: Rn. 25). Mithin 
ist der Beitrag der Befreiung gem. § 31 
Abs. 2 BauGB zu Weiterentwicklungs-
maßnahmen begrenzt.

In diesem Zusammenhang wird von Be-
fürworter:innen der Innenentwicklung 
kritisch beurteilt, dass selbst für klein-
teilige Nachverdichtungsmaßnahmen 
oder Abweichungen vom festgesetzten 
Maß der baulichen Nutzung die Aufstel-
lung oder Änderung eines Bebauungs-
plans erforderlich sei, was aufwendige 
und langjährige Verfahren nach sich 
ziehen würde (Faller 2023: 41). Gleich-
zeitig ist zu bedenken, dass über ver-
schiedene Befreiungen zur schrittweisen 
Nachverdichtung Wirkungen auf z. B. 
den Verkehr nicht berücksichtigt werden 

würden, sodass eine gesamtheitliche, 
qualitätsvolle Quartiersentwicklung in 
Frage zu stellen ist (ebd.: 42).

6.2 Festsetzungsmöglichkeiten 
zur Weiterentwicklung von EFH-
Gebieten

Nachfolgend soll erläutert werden, wie 
die zuvor beschriebenen strategischen 
Ansätze auf Bebauungsplanebene 
überführt werden können. Hierfür stehen 
auf Grundlage von § 9 BauGB verschie-
dene Festsetzungsmöglichkeiten zur 
Verfügung, die der Weiterentwicklung 
von Einfamilienhausgebieten dienlich 
sein können. In diesem Sinne werden 
aus dem Festsetzungskatalog nach § 9 
BauGB die Regelungsgegenstände her-
vorgehoben, die für die Weiterentwick-
lung als unabdingbar bewertet werden. 
Dies bedeutet jedoch nicht, dass von 
weiteren Festsetzungsmöglichkeiten (z. 
B. zu öffentlichen Grünflächen, § 9 Abs. 
1 Nr. 15 BauGB) nicht genauso Ge-
brauch gemacht werden kann.

Insgesamt ist zu bedenken, dass ein 
Bebauungsplan zunächst für die „Ewig-
keit“ aufgestellt wird und stets im Span-
nungsfeld zwischen kurzfristigen Pla-
nungszielen, potenziellen in der Zukunft 
liegenden Entwicklungsansprüchen so-
wie planerischen Unsicherheiten steht. 
Entsprechend muss die plangebende 
Kommune abschätzen, welche Festset-
zungen zur Erreichung des jeweiligen 
Planungsziels erforderlich sind, wäh-
rend gleichzeitig ein angemessenes 
Maß an Flexibilität gewahrt wird (vgl. 
ARL 2018: 15). 
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6.2.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 
Abs. 1 BauGB)

Die Art der baulichen Nutzung richtet 
sich nach den in der Baunutzungsver-
ordnung (BauNVO) festgelegten Ge-
bietstypen nach §§ 2 bis 11 BauNVO* 
Festsetzungen zur Art der baulichen 
Nutzung sind insbesondere für die Ab-
kehr von monofunktionalen Siedlungs-
strukturen von Bedeutung. Gerade in 
Gebieten aus den 19060er bis 1970er 
Jahren wurden – sofern ein Bebauungs-
plan aufgestellt wurde – vielfach reine 
Wohngebiete (WR) gem. § 3 BauNVO 
oder Kleinsiedlungsgebiete (WS) gem. 
§ 2 BauNVO festgesetzt (Simon-Phi-
lipp und Korbel 2016: 72f.). In reinen 
Wohngebieten (WR) beschränkt sich 
die zulässige Nutzung auf Wohngebäu-
de und Anlagen zur Kinderbetreuung, 
die den Bedürfnissen der Bewohner 
des Gebiets dienen, § 3 Abs. 2 Nr. 1 
und 2 BauNVO. Ausnahmsweise kön-
nen Läden, nicht störende Handwerks-
betriebe und sonstige Anlagen für so-
ziale Zwecke zugelassen werden, § 3 
Abs. 3 Nr. 1 und 2 BauNVO. Da reine 
Wohngebiete jedoch ausdrücklich dem 
Wohnen dienen, sind Bestrebungen zur 
Entwicklung multifunktionaler Gebiets-
strukturen deutliche Grenzen gesetzt. 
Ähnliches gilt für Kleinsiedlungsgebiete 
(KS), die der Unterbringung von Wohn-
gebäuden mit Nutzgärten und land-
wirtschaftlichen Nebenstellen dienen, § 
2 Abs. 1 BauNVO. Diese in der Nach-
kriegszeit entstandene Kombination 
aus Wohnen und Selbstversorgung wird 
heutzutage nur noch im Einzelfall prak-
tiziert. Zudem sind im Kleinsiedlungsge-
biet ausnahmsweise zulässige Nutzun-

* Das Bundesbaugesetz, das die kommunale Bauleitplanung einheitlich regelt, trat im Jahr 1960 in 
Kraft, die BauNVO im Jahr 1962. In den 1950er Jahren und davor wurden mehrfach Baufluchtenpläne 
oder Aufbaupläne erlassen, um in geringer Regelungsdichte eine Grundlage für neu entstehende 
Wohngebiete zu schaffen (Wüstenrot Stiftung 2012: 269).

gen gem. § 2 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO auf 
Wohngebäude mit nicht mehr als zwei 
Wohnungen beschränkt, wodurch die 
Bebauung lediglich Ein- und Zweifa-
milienhäuser (und keine Mehrfamilien-
häuser) umfassen kann (vgl. Anzahl der 
Wohneinheiten). Entsprechend wird die 
Umwidmung von reinen Wohngebieten 
bzw. Kleinsiedlungsgebieten zu allge-
meinen Wohngebieten (WA) gem. § 4 
BauNVO empfohlen, um das Spektrum 
allgemein zulässiger Nutzungen zu er-
weitern (Wüstenrot Stiftung 2012: 270; 
Simon-Philipp und Korbel 2016: 73). 
Innerhalb eines allgemeinen Wohnge-
biets sind planungsrechtlich kleinere 
Dienstleistungsbetriebe, Arztpraxen, 
nicht störende Handwerksbetriebe und 
Läden, die der Versorgung des Gebiets 
dienen, allgemein zulässig, § 4 Abs. 2 
BauNVO. Ausnahmsweise können auch 
sonstige nicht störende Gewerbebe-
triebe, Anlagen für Verwaltungen und 
Betriebe des Beherbergungsgewerbes 
zugelassen werden, sofern von die-
sen keine negativen Auswirkungen auf 
die Wohnnutzung zu erwarten sind, § 4 
Abs. 3 BauNVO. Das allgemeine Wohn-
gebiet ermöglicht somit eine gewis-
se Form der Funktionsmischung (unter 
Wahrung der Hauptnutzung „Wohnen“), 
die auf zukünftige Bedarfe an Wohn-
ergänzungsnutzungen reagieren kann. 
Mit einer Umwidmung wird zugleich das 
Ziel verfolgt, über eine wohngebiets-
verträgliche Nutzungsmischung den 
Gebietscharakter zu stabilisieren (vgl. 
Kap. 5.2). Die Festsetzung allgemeiner 
Wohngebiete schließt zudem nicht aus, 
dass einzelne Räume in Wohnungen 
gewerblich bzw. freiberuflich genutzt 
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werden. Folglich kann der wachsenden 
Bedeutung von Dienstleistungen und 
flexiblen Arbeitsmodellen (Home-Of-
fice) Rechnung getragen werden, die im 
Zusammenhang mit einer Wohnnutzung 
ausgeübt werden können. Zudem kann 
durch untergeordnete gewerbliche oder 
freiberufliche Nutzungen in Wohnungen 
eine kleinteilige Funktionsmischung ge-
fördert werden, die zu einer verkehrs-
sparsamen Lebens- und Siedlungsform 
beiträgt. 

Auch bei der Neuaufstellung von Be-
bauungsplänen ist die Art der baulichen 
Nutzung eine entscheidende Steue-
rungsgröße für die Weiterentwicklung 
des Gebietscharakters. Neben der Fest-
setzung eines allgemeinen Wohnge-
biets (WA) kann unter bestimmten Vor-
aussetzungen auch das urbane Gebiet 
(MU) als Gebietstyp nach § 6a BauNVO 
in Betracht gezogen werden. Sind im 
Bestand bereits über das Wohnen hin-
ausgehende Nutzungen wie Arztpraxen, 
Büros oder weitere Dienstleistungsbe-
triebe vorhanden, kann eine entspre-
chende Ausweisung zur Stabilisierung 
und Weiterentwicklung entsprechender 
Strukturen beitragen (Stadt Ahrensburg 
2021: 20). Im Gegensatz zum Misch-
gebiet nach § 6 BauNVO bietet das ur-
bane Gebiet den Vorteil, dass die Nut-
zungsmischung aus Wohnen und nicht 
störendem Gewerbe nicht gleichge-
wichtig sein muss, § 6a Abs. 1 BauNVO. 
Mithin bestehen für die Entwicklung ei-
nes Gebiets deutlich flexiblere Entwick-
lungsmöglichkeiten z. B. hinsichtlich der 
Kombination von Wohnen und Arbeiten, 
ohne dass die Wahrung des Gebiets-
charakters gefährdet wird. Vorausset-

** Die Festsetzung einer Baumassenzahl wird vorzugsweise in Gewerbe- und Industriegebieten 
sowie sonstigen Sondergebieten verwendet (Ulrich 2022: 193), weshalb sie im Rahmen dieser 
Arbeit nicht näher definiert wird.

zung ist allerdings, dass gewerbliche 
Nutzungen bereits eindeutig den Ge-
bietscharakter prägen (Blechschmidt 
2023: Rn. 14), was in vielen bestehen-
den Einfamilienhausgebieten nicht der 
Fall sein dürfte. 

6.2.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 
Abs. 1 BauGB)

Die aus dem Maß der baulichen Nut-
zung resultierende bauliche Dichte 
prägt erheblich das städtebauliche 
Erscheinungsbild (Ulrich 2022: 192). 
Entsprechend ist das Maß der bau-
lichen Nutzung eine entscheidende 
Kenngröße, die insbesondere vor dem 
Hintergrund der Nachverdichtung und 
des Gebäudeumbaus Bedeutung er-
langt. Das Maß der baulichen Nutzung 
wird im Gebiet eines Bebauungsplans 
durch folgende Festsetzungen bestimmt 
(Handschuhmacher 2014: 195): 

• Grundflächenzahl (GRZ) oder die 
Größe der Grundfläche baulicher 
Anlagen

• Geschossflächenzahl (GFZ)

• Baumassenzahl (BMZ) oder die Bau-
masse** 

• Zahl der Vollgeschosse

• Höhe baulicher Anlagen

Die GRZ gem. § 19 BauNVO legt den 
Anteil der Grundstücksfläche fest, die 
mit baulichen Anlagen (Gebäude und 
einzurechnende Nebenanlagen nach § 
19 Abs. 4 BauNVO) überdeckt werden 
darf. Folglich handelt es sich um eine 
Verhältnisangabe, die als Dezimalzahl 
(z. B. GRZ = 0,4) angeben wird. Aus der 
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Multiplikation von GRZ und der als Bau-
land festgesetzten Grundstücksfläche 
berechnet sich die maximal überbau-
bare Grundstücksfläche (in m²) (Ulrich 
2022: 193). Nebenanlagen gem. § 14 
BauNVO und die in § 19 Abs. 4 Satz 1 
BauNVO genannten Anlagen dürfen die 
zulässige GRZ (GRZ I) um maximal 50 
% überschreiten (GRZ II), gemäß § 19 
Abs. 4 Satz 2 BauNVO jedoch maximal 
bis zur absoluten Kappungsgrenze von 
0,8. Eine GRZ (einschl. GRZ II) höher 
als 0,8 ist nur zulässig, wenn der Bebau-
ungsplan ein Kerngebiet festsetzt oder 
abweichende Bestimmungen trifft, § 19 
Abs. 4 Satz 3 BauNVO (Land Branden-
burg 2021: 194).

Die GFZ nach § 20 Abs. 2 BauNVO be-
zeichnet die maximal zulässige Nutz-
fläche eines Geschosses im Verhältnis 
zur Grundstücksgröße, die ebenfalls als 
Dezimalzahl angeben wird (z. B. GFZ = 
2,8). Die Bezugsgröße für das Ausmaß 
eines Gebäudes sind alle Vollgeschos-
se, § 20 Abs. 3 BauNVO (Handschuh-
macher 2014: 196). Aus der Multipli-
kation von GFZ und der als Bauland 
festgesetzten Grundstücksfläche be-
rechnet sich die maximal zu errichten-
de Geschossfläche (in m²) (Ulrich 2022: 
193). 

Die Zahl der Vollgeschosse gibt an, wie 
viele Regelgeschosse für ein Gebäude 
zulässig sind (z. B. III). Wie ein Vollge-
schoss definiert ist, richtet sich nach der 
jeweiligen zum Zeitpunkt der Planauf-
stellung gültigen Landesbauordnung, § 
20 Abs. 1 BauNVO. Nach der Landes-
bauordnung des Landes Schleswig-Hol-
stein (LBO SH) handelt es sich bei einem 
Vollgeschoss um oberirdische Geschos-
se, die über eine Höhe von mindestens 
2,30 m verfügen. Das oberste Geschoss 
und Geschosse im Dachraum sind Voll-

geschosse, wenn sie diese Höhe über 
mindestens drei Viertel der Geschoss-
fläche des darunterliegenden Geschos-
ses haben, § 2 Abs. 7 LBO SH. Nach 
§ 18 BauNVO kann zusätzlich zur Ge-
schossigkeit oder auch ausschließlich 
die Höhe baulicher Anlagen festgesetzt 
werden. Die Festsetzung der Höhe bau-
licher Anlagen hat den entscheidenden 
Vorteil, dass die Gesamthöhe eines 
Baukörpers eindeutig bestimmt werden 
kann, um z. B. Beeinträchtigungen des 
Ortsbilds zu verhindern (Eichholz und 
Schoppengerd 2022: 40f.).

In der Regel werden Festsetzungen 
zum Maß der baulichen Nutzung als 
Höchstmaß getroffen, das nicht über-
schritten werden darf. Gem. § 16 Abs. 4 
S. 1 BauNVO ist jedoch auch die Fest-
setzung eines Mindestmaßes möglich. 
Darüber hinaus kann die Zahl der Voll-
geschosse und die Höhe baulicher An-
lagen als zwingend festgesetzt werden, 
§ 16 Abs. 4 S. 2 BauNVO. 

§ 17 BauNVO enthält Obergrenzen zur 
GRZ und GFZ (und BMZ), die differen-
ziert nach Baugebieten festgelegt sind 
(vgl. Tab. 03). Seit dem Änderungs-
gesetz aus dem Jahr 2021 (BGBI. I. S. 
18019) sind die Obergrenzen jedoch 
nicht mehr rechtlich bindend, sondern 
erfüllen lediglich eine Orientierungs-
funktion. Ziel der Änderung war es, eine 
Flexibilisierung der Vorgaben herbeizu-
führen und eine auf Verdichtung ausge-
richtete Bauleitplanung zu unterstützen 
(Söfker 2023: Rn. 8c). Folglich besteht 
hinsichtlich der Abweichung von den 
Orientierungswerten ein gewisser Spiel-
raum, der sich nach der jeweiligen städ-
tebaulichen Situation bemisst. In jedem 
Fall ist bei einer Abweichung die Aus-
einandersetzung mit möglichen Folge-
wirkungen (z. B. auf gesunde Wohn- und 
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Arbeitsverhältnisse) und eine Begrün-
dung der Unter- oder Überschreitung 
erforderlich (ebd.: Rn. 14a). 

Hinsichtlich der Weiterentwicklung von 
Einfamilienhausgebieten ist je nach Aus-
gangsbedingungen und Planungsziel 
die Abänderung (oder erstmalige Fest-
setzung) unterschiedlicher Kenngrößen 
zum Maß der baulichen Nutzung erfor-
derlich. Oftmals ist im Vergleich zur Be-
standssituation eine Erhöhung der GRZ 
erforderlich, um eine höhere Ausnut-
zung der Grundstücke für einen Anbau 
oder einen Ergänzungsbau zu ermög-
lichen (vgl. Abbildung ANBAU). Gerade 
bei freistehenden Einfamilienhäusern 
und großzügigen Grundstückszuschnit-
ten kann die GRZ bzw. die durch bauli-
che Anlagen überdeckte Fläche bislang 
sehr gering ausfallen (vgl. Problemla-
ge „Flächeninanspruchnahme“). Geht 
es hingegen vermehrt um die vertikale 
Ausdehnung von Gebäudekörpern z. B. 
durch Aufstockungen, sind Abänderun-
gen der zulässigen Geschossigkeit und 
/ oder der Höhe baulicher Anlagen er-
forderlich. Insgesamt ist anhand von Ta-
belle 2 erkennbar, dass sich die Orien-
tierungswerte von GRZ und GFZ für die 
unterschiedlichen Baugebiete zum Teil 
erheblich voneinander unterscheiden. 
Entsprechend ist bei der Festsetzung 

der Art der baulichen Nutzung zu be-
denken, dass z. B. für ein urbanes Ge-
biet (MU) eine deutlich höhere bauliche 
Dichte vorgesehen ist.

6.2.3 Sonstige Festsetzungen

Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V.m. 
§ 22 BauNVO)

§ 22 Abs. 1 BauNVO eröffnet der Plange-
berin die Möglichkeit, eine offene oder 
geschlossene Bauweise festzusetzen. In 
der offenen Bauweise werden Gebäude 
mit Abstand zur seitlichen Grundstücks-
grenze als Einzelhäuser, Doppelhäuser 
oder Hausgruppen errichtet (vgl. Kap. 
4.1). Dabei darf die Länge der Ge-
bäude höchstens 50 m betragen, § 22 
Abs. 2 BauNVO. In der geschlossenen 
Bauweise werden die Gebäude ohne 
seitlichen Grenzabstand errichtet, § 22 
Abs. 3 BauNVO. Allerdings sind diese 
Festsetzungsoptionen für einige Be-
bauungsziele zu unspezifisch, weshalb 
§ 22 Abs. 4 BauNVO die Festsetzung 
einer abweichenden Bauweise vorsieht 
(Land Brandenburg 2022: 199). Dabei 
kann festgesetzt werden, inwieweit an 
die vorderen, rückwärtigen und seitli-
chen Grundstücksgrenzen herangebaut 
werden darf oder muss, § 22 Abs. 4 S. 
2 BauNVO. Ausgehend von § 22 Abs. 4 
BauNVO kann unter Achtung der Ge-

Baugebiet GRZ GFZ

Kleinsiedlungsgebiet (WS) 0,2 0,4

Reines Wohngebiet (WR) 0,4 1,2

Allgemeines Wohngebiet (WA) 0,4 1,2

Mischgebiet (MI) 0,6 1,2

Urbanes Gebiet (MU) 0,8 3,0

Tabelle 03: Orientierungswerte der GRZ und GFZ nach § 17 BauNVO
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staltungsfreiheit der Eigentümer:innen 
nahezu jede Bauweise normiert werden, 
die mithilfe einer textlichen Festsetzung 
hinreichend zu bestimmen ist (ebd.: 
199f.). Wird keine Bauweise festgesetzt, 
sind lediglich die bauordnungsrecht-
lichen Anforderungen (z. B. Einhaltung 
der Abstandsflächen) zu erfüllen. 

Wie bereits angedeutet, kann neben 
der Bauweise auch die Bebauungsart 
festgesetzt werden, § 22 Abs. 2 S. 1 
BauNVO. Konkret kann festgesetzt wer-
den, ob in einem Gebiet nur Einzelhäu-
ser (EH), nur Hausgruppen (H) oder nur 
Einzel- und Doppelhäuser (ED) zulässig 
sind. Folglich tragen Festsetzungen zur 
Bauweise erheblich dazu bei, inwieweit 
der bestehende Gebietscharakter bei-
behalten wird.

EXKURS: Bestandsschutz und Pla-
nungsschäden

Bei der Bestandsüberplanung stellt sich 
die grundsätzliche Frage, zu welchen 
Auswirkungen Festsetzungen in einem 
Bebauungsplan führen, die nicht be-
standskonform sind. Grundsätzlich gilt 
in Anlehnung an Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG 
(Gewährleistung des Eigentums) der Be-
standsschutz. Dieser sichert die legale 
Existenz oder Nutzung einer baulichen 
Anlage gegenüber neuen, entgegenste-
henden rechtlichen Bestimmungen. Der 
Bestandsschutz setzt sich gegen Ände-
rungen jeglicher Art von Rechtssätzen 
durch, zu denen auch Bebauungspläne 
oder die Änderung eines Bebauungs-
plans zählen (Deutsches Architektenblatt 
2022). Für die Bestandsüberplanung in 
Einfamilienhausgebieten bedeutet dies, 
dass trotz vom Bestand abweichender 
Festsetzungen die vorhandenen Ge-
bäude bestehen bleiben dürfen, sofern 
sie legal entstanden sind und keine Ge-

fahr für Leben oder Gesundheit besteht 
(z. B. durch brandschutzrechtliche Män-
gel) (ebd.). 

Gleichwohl können durch vom Bestand 
abweichende Festsetzungen Planungs-
schäden und daraus hervorgehende 
Entschädigungsansprüche entstehen, 
die in § 42 BauGB geregelt sind. Grund-
sätzlich ist zu bedenken, dass es sich 
bei § 42 BauGB um einen Auffangtat-
bestand handelt, der nicht greift, wenn 
die Voraussetzungen der §§ 40 und 41 
Abs. 1 vorliegen (Runkel 2023: Rn. 53). 
Diese wären z. B. dann erfüllt, wenn in 
einem Bebauungsplan auf privatem 
Grund eine Fläche für den Gemeinbe-
darf festgesetzt wird und die Privatnüt-
zigkeit nicht mehr gegeben wäre, § 40 
Abs. 1 Nr. 1 BauGB. 

Wird hingegen die zulässige Nutzung 
eines Grundstücks aufgehoben oder 
geändert und tritt dadurch eine nicht 
nur unwesentliche Wertminderung des 
Grundstücks ein, kann der Eigentümer 
nach Maßgabe der Absätze zwei bis 
neun eine angemessene Entschädi-
gung in Geld verlangen, § 42 Abs. 1 
BauGB. Führt also eine Festsetzung zu 
einer Änderung der planungsrechtlich 
zugelassenen baulichen und sonsti-
gen Nutzungsmöglichkeiten auf einem 
Grundstück, kann unter bestimmten Vo-
raussetzungen ein Entschädigungsan-
spruch bestehen (Runkel 2023: Rn. 53). 
Dies wäre z. B. dann der Fall, wenn für 
ein Wohngebiet durch die Aufstellung ei-
nes Bebauungsplans lediglich ein Voll-
geschoss zulässig ist, bestehende Ge-
bäude jedoch über zwei Vollgeschosse 
verfügen. Allerdings besteht innerhalb 
der Tatbestände des § 42 BauGB eine 
eigentumsrechtliche Abstufung, wes-
halb die beschriebene Abänderung des 
Maßes der baulichen Nutzung lediglich 
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eine rechtsvermindernde Einschränkung 
der bisherigen Nutzung bedeuten würde 
(ebd.: Rn. 7). Diese Einschränkung kann 
die Gemeinde bewusst in Kauf nehmen, 
um z. B. die Wahrung des Ortsbildes 
planungsrechtlich zu sichern. Dies kann 
in Einfamilienhausgebieten der Fall 
sein, wenn lediglich einzelne Gebäude 
als „Ausreißer“ nicht zu einer pauscha-
len Erhöhung des Maßes der baulichen 
Nutzung führen sollen (vgl. Stadt Rein-
bek 2023: 14).

Überbaubare	 Grundstücksfläche	 (§	 9	
Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Festsetzungen zur überbaubaren 
Grundstücksfläche nach § 23 BauNVO 
legen fest, welcher Teil eines Grund-
stücks bebaut werden darf. Hierfür kann 
auf Baulinien und Baugrenzen zurück-
gegriffen werden, § 23 Abs. 1 BauNVO. 
Während eine Baulinie festlegt, dass die 
Gebäudegrenze exakt auf der festge-
setzten Baulinie errichtet werden muss, 
wird mithilfe von Baugrenzen ein Bereich 
festgelegt, dessen Grenzen durch die 
Bebauung nicht überschritten werden 
dürfen (Handschuhmacher 2014: 197). 
Entsprechend kann der Plangeber die 
Bebauungsoptionen mehr oder weniger 
flexibel gestalten, wobei zu bedenken 
ist, dass die Festsetzung von Baulinien 
mit einer erheblichen Einschränkung der 
Bauherr:innen einhergeht. Gleichwohl 
können über Baulinien z. B. einheitliche 
Raumkanten sichergestellt werden, die 
für das Ortsbild von erheblicher Bedeu-
tung sein können (vgl. Stadt Ahrensburg 
2021: 30). 

Für die Weiterentwicklung von Einfami-
lienhausgebieten kann eine Aufweitung 

*** Eine Wohneinheit ist als solche nur dann vollständig, wenn sie als Gesamtheit von Räumen zur 
Führung eines selbstständigen Haushalts bestimmt ist. Die hierfür notwendigen Nebeneinrichtungen 
wie z. B eine Küche oder Kochgelegenheit muss zwingend vorhanden sein (Söfker 2023: Rn. 69).

der Baufenster erforderlich sein, um 
Umbaumaßnahmen oder eine rückwär-
tige Bebauung zu ermöglichen. Je nach 
Ausdehnung und Platzierung der über-
baubaren Grundstücksflächen werden 
potenziellen Bauherr:innen unterschied-
liche Gestaltungsspielräume eröffnet, 
die eng mit dem festgesetzten Maß der 
baulichen Nutzung (z. B. der GRZ) kor-
respondieren.

Anzahl der Wohneinheiten (§ 9 Abs. 1 
Nr. 6 BauGB)

§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB eröffnet der 
Gemeinde die Möglichkeit, die Anzahl 
der Wohneinheiten*** je Wohngebäude 
zu begrenzen. Insbesondere in Einfa-
milienhausgebieten bietet die Begren-
zung die Möglichkeit, unerwünschten 
Umstrukturierungsprozessen entgegen-
zuwirken und die städtebauliche Eigen-
art eines Gebietes zu wahren. Zugleich 
kann über § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB in Tei-
len die Wohn- und Besiedelungsdichte 
gesteuert werden (Söfker 2023: Rn. 69). 
Dabei ist zu bedenken, dass mit einer 
Steigerung der Anzahl an Wohneinhei-
ten erhöhte Bedarfe hinsichtlich Infra-
struktur und Erschließung einhergehen, 
die von den Gemeinden zu berücksich-
tigen sind (Land Brandenburg 2022: 
241). 

Demgegenüber steht in Einfamilien-
hausgebieten hervorgehend aus den 
Problemlagen „Demografie“ und 
„Haushaltskonstellationen“ der Bedarf 
nach Wohnraum für kleinere Haushalte 
und die Gefahr des verdeckten Leer-
stands (vgl. Kap. 4.2). Entsprechend 
kommt der Steigerung der Anzahl der 
Wohneinheiten je Wohngebäude eine 
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wachsende Bedeutung zu, die jedoch 
durch bestehende planungsrechtliche 
Bestimmungen gehemmt sein kann. 
Setzt ein Bebauungsplan auf Grund-
lage von § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB fest, 
dass lediglich eine Wohneinheit in ei-
nem Wohngebäude zulässig ist, darf 
eine Einliegerwohnung (z. B. für eine 
Pflegekraft oder das Zusammenleben 
mehrerer Generationen) nicht herge-
stellt werden (Land Brandenburg 2022: 
241). Auch die Errichtung von Mehrfa-
milienhäusern im Falle eines Gebäu-
deneubaus ist nicht möglich, sofern 
lediglich eine oder zwei Wohneinhei-
ten je Wohngebäude zulässig sind. Ent-
sprechend ist bei der Änderung oder 
Neuaufstellung eines Bebauungsplans 
zu hinterfragen, ob Festsetzungen hin-
sichtlich der Anzahl der Wohneinheiten 
getroffen werden sollen. Hierbei stehen 
der Gemeinde differenzierte Festset-
zungsmöglichkeiten zur Verfügung. Zum 
einen kann eine Abhängigkeit zwischen 
der Anzahl der Wohnungen je Wohnge-
bäude und dem zulässigem Maß der 
baulichen Nutzung hergestellt werden 
(Beispiel: „Im allgemeinen Wohngebiet 
sind je Wohngebäude mit einer zulässi-
gen Grundfläche von weniger als 200 
m² höchstens zwei Wohnungen zulässig. 
In allen übrigen Wohngebäuden sind 
höchstens drei Wohnungen zulässig.“) 
(ebd.). Zum anderen bestehen Möglich-
keiten für Ausnahmeregelungen (Bei-
spiel: „Im allgemeinen Wohngebiet ist 
höchstens eine Wohnung je Wohnge-
bäude zulässig. Ausnahmsweise kann 
eine zweite Wohnung zugelassen wer-
den, wenn sie höchstens ein Drittel der 
Geschossfläche einnimmt“) (ebd.). 

6.3 Planerische Sonderthemen 
in bestehenden EFH-Gebieten

In Bebauungsplanverfahren zur Weiter-
entwicklung von Einfamilienhausgebie-
ten ist davon auszugehen, dass eine 
Auseinandersetzung mit den Themenfel-
dern „Gesunde Wohn- und Arbeitsver-
hältnisse“, „Ruhender Verkehr“, „Arten-
schutz“ und „Örtliche Bauvorschriften“ 
erforderlich ist. Auch hier gilt, dass je 
nach Ausgangslage und Planungsziel 
weitere Belange von Bedeutung sein 
können.

Gewährleistung von gesunden Wohn- 
und Arbeitsverhältnissen

Bei der Aufstellung von Bebauungsplä-
nen sind die allgemeinen Anforderun-
gen an gesunde Wohn- und Arbeitsver-
hältnisse zu berücksichtigen, § 1 Abs. 
6 Nr. 1 S. 1 BauGB. Zu beachten sind 
deshalb u. a. die 

• Belichtung, Besonnung und Belüf-
tung der Wohnungen und Arbeits-
stätten

• die Zugänglichkeit der Grundstü-
cke, die Auswirkungen einer vor-
handenen Mischung von Wohn- und 
Arbeitsstätten

• die Einwirkungen, die von Grundstü-
cken, Betrieben, Einrichtungen oder 
Verkehrsanlagen ausgehen, insbe-
sondere durch Lärm, Verunreinigun-
gen und Erschütterungen und

• die vorhandene Erschließung (Söf-
ker und Runkel 2023: Rn. 116). 

In Bezug auf die Weiterentwicklung 
von Einfamilienhausgebieten ist insbe-
sondere unter Bestrebungen zur Nach-
verdichtung sicherzustellen, dass die 
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Anforderungen an gesunde Wohnver-
hältnisse - und bei erhöhter Nutzungs-
mischung auch gesunde Arbeitsverhält-
nisse – weiterhin erfüllt werden. Konkret 
bedeutet dies, dass z. B. nachteilige 
Verschattungssituationen oder unzurei-
chende Sozialabstände durch höhere 
Bebauung zu vermeiden sind und der 
Brandschutz trotz enger aneinander 
heranrückender Bebauung zu gewähr-
leisten ist (Ulrich 2022: 178; Söfker und 
Runkel 2023: Rn. 119). Hierbei spielt 
das Abstandsflächenrecht eine ent-
scheidende Rolle, das in Schleswig-
Holstein durch § 6 LBO SH geregelt ist. 
§ 6 gibt an, welche Abstandsflächen 
auf dem eigenen Grundstück nachzu-
weisen sind und wie diese zu bemessen 
sind. Gem. § 6 Abs. 5 LBO SH beträgt 
die Tiefe der Abstandsflächen 0,4 H****, 
mindestens jedoch 3 Meter. In besonde-
ren Fällen kann der Plangeber von der 
Ermächtigungsgrundlage nach § 9 Abs. 
1 Nr. 2a BauGB Gebrauch machen, um 
aus städtebaulichen Gründen ein vom 
Bauordnungsrecht abweichendes Maß 
der Abstandsflächentiefe festzusetzen 
(Land Brandenburg 2022: 215). Da die 
Festsetzung von geringen Abstands-
flächen jedoch eine Einzelfallprüfung 
erfordert und nicht generalisiert für ein 
größeres Gebiet getroffen werden darf, 
handelt es sich um eine Ausnahmere-
gelung für besondere städtebauliche 
Situationen (z. B. einen städtebaulichen 
Hochpunkt) (ebd.).

Bosshard et al. (2014) bemängeln, dass 
die genauen Vorgaben und die starke 

**** H ist das sich aus der Wandhöhe eines Gebäudes ergebende Maß, von der die erforderliche 
Tiefe der jeweiligen Abstandsflächen abgeleitet wird, § 6 Abs. 4 LBO SH. Beispiel: Beträgt die 
Wandhöhe einer Gebäudefassade 9m, wird eine Abstandsfläche von 3,6 Metern geworfen.

***** Sowohl Bosshard et al. (2014) als auch Hartmann (2020) beziehen sich auf die Schweiz. 
Der mindestens auf dem eigenen Grundstück einzuhaltende Grenzabstand beträgt jedoch 4 Meter 
(also 8 Meter zwischen zwei Häusern), sodass ein zu Deutschland vergleichbarer Wert in Rede steht 
(Hartmann 2020: 125).

Fokussierung des Planungsrechts auf 
die einzelnen Parzellen zu starr seien, 
um innovative Lösungen zur Weiterent-
wicklung von Einfamilienhausgebieten 
realisieren zu können (Bosshard et al. 
2014: 178). Auch Hartmann (2020) plä-
diert für eine flexiblere Handhabung der 
Grenzabstände, um eine „sanfte Ver-
dichtung“ zu erleichtern. Zudem seien 
die Vorgaben ein Ergebnis der Kriegs-
zeiten, um mögliche Bombeneinschlä-
ge zu verhindern, was mitunter stark 
überholt sei (Hartmann 2020: 125).***** 
Wie das Thema Abstandsflächenrecht 
von Seiten der planerischen Praxis auf-
gefasst wird, soll in Kapitel 9 näher be-
leuchtet werden.

Unterbringung des ruhenden Verkehrs

Die Zahl notwendiger Stellplätze für 
Kraftfahrzeuge und Fahrräder wird 
ebenfalls von der jeweiligen Landes-
bauordnung vorgegeben, um die ord-
nungsgemäße Nutzung einer baulichen 
Anlage (z. B. eines Wohngebäudes) zu 
sichern (Ulrich 2022: 163). Allerdings 
verfügen Gemeinden auf Grundlage 
von § 86 Abs. 1 Nr. 5 LBO SH über die 
Ermächtigung, für ihr Gemeindegebiet 
abweichend von den landesrechtlichen 
Vorgaben eine sog. Stellplatzsatzung zu 
erlassen. Folglich kann die Anzahl der 
herzurichtenden Stellplätze nach Ge-
meinden variieren, ist jedoch an landes-
rechtliche oder kommunale Vorgaben 
gebunden. 

Im Hinblick auf die Weiterentwicklung 
von Einfamilienhausgebieten ist zu be-
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denken, dass mit der Erweiterung oder 
Nutzungsänderung baulicher Anlagen 
ein veränderter Stellplatzbedarf einher 
geht. Entsprechend ist bei einer Nach-
verdichtung der Mehrbedarf durch den 
ruhenden Verkehr nicht zu unterschät-
zen, da Stellplätze eine entsprechende 
Flächenverfügbarkeit erfordern (Ulrich 
2022: 164). Zudem haben Stellplätze 
einen Einfluss auf die Bodenverdich-
tung im Plangebiet: Gem. § 19 Abs. 4 
BauNVO sind Garagen und Stellplätze 
mit ihren Zufahrten sowie Nebenanla-
gen im Sinne des § 14 BauNVO bei der 
Ermittlung der GRZ zu berücksichtigen 
(vgl. Kap. 6.2.1). Die Herstellung von 
weiteren Stellplätzen geht entsprechend 
mit einem höheren Versiegelungsgrad 
einher, der in Bezug auf Umwelt- und 
Klimabelange zu hinterfragen ist.

Grundsätzlich ist zu bedenken, dass in 
Einfamilienhaussiedlungen, die zur Auf-
siedlungszeit mit einem geringen Stell-
platzschlüssel entstanden sind, oft aku-
ter Stellplatzmangel herrscht (Wüstenrot 
Stiftung 2012: 254). Eine Verlagerung 
der Stellplätze in den öffentlichen Raum 
und die Minderung der Attraktivität 
des Wohnstandorts können für zusätz-
liches Konfliktpotential sorgen (ebd.). 
Fragestellungen zum ruhenden Verkehr 
zeigen auf, dass die Herstellung einer 
nachfragegerechten, umweltverträg-
lichen Mobilität in Einfamilienhausge-
bieten eine zentrale Herausforderung 
darstellt (ebd.), die im Laufe der Arbeit 
erneut aufgegriffen werden soll.

Lärmbelastung

Auch der Schutz vor Lärmbeeinträchti-
gungen ist hinsichtlich gesunder Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse von Bedeutung 
(Söfker und Runkel 2023: Rn. 118). Im 
Rahmen von Innenentwicklungsmaß-

nahmen ist damit zu rechnen, dass 
eine Auseinandersetzung mit Immis-
sionskonflikten durch Lärmbelastungen, 
vornehmlich Verkehrslärm, erforder-
lich wird (Eichholz und Schoppengerd 
2022: 8). Dies ist darauf zurückzufüh-
ren, dass zusätzliche (Wohn-)Nutzungen 
an bereits vorhandene Lärmquellen (z. 
B. Straßen- oder Schienenwege) heran-
rücken. In Bezug auf die Weiterentwick-
lung von Einfamilienhausgebieten kann 
je nach Ausgangslage die Berücksich-
tigung unterschiedlicher bzw. mehrerer 
Lärmquellen von Bedeutung sein (z. B. 
Gewerbelärm von Nutzungen innerhalb 
und außerhalb des Plangeltungsbe-
reichs oder Verkehrslärm durch umlie-
gende Straßen oder Schienen). Darüber 
hinaus ist der planinduzierte Zusatz-
verkehr zu berücksichtigen, der in Fol-
ge von Nachverdichtungsmaßnahmen 
entstehen kann. Für Aufstellung oder 
Änderung eines Bebauungsplans kann 
in diesem Zuge eine gutachterliche Be-
urteilung erforderlich sein, in der in der 
Regel die jeweilige DIN-Norm als Be-
urteilungsmaßstab herangezogen wird 
(vgl. LAIRM Consult GmbH 2020; Söfker 
und Runkel 2023: Rn. 117). 

Zur Bewältigung des Konflikts stehen 
auf Ebene des Bebauungsplans auf 
Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 
unterschiedliche Festsetzungsmöglich-
keiten zur Verfügung. So können Lärm-
schutzmaßnahmen gegen Immissionen 
festgesetzt werden, die auf das Plan-
gebiet aktuell einwirken oder bereits 
vorhanden sind und / oder in Folge der 
Neuplanung entstehen (Eichholz und 
Schoppengerd 2022: 49). Hinsichtlich 
der Maßnahmen kann zwischen folgen-
den Ansätzen unterschieden werden:

• Flächen für besondere Anlagen und 
Vorkehrungen zum Schutz im Sinne 

77

Umsetzung auf BP-Ebene



des BImSchG, z. B. zur Errichtung ei-
ner Lärmschutzwand, die allerdings 
in Verdichtungslagen aufgrund un-
zureichender Flächenverfügbarkei-
ten und optischen Auswirkungen auf 
das Ortsbild eher selten zum Einsatz 
kommt (ebd.: 49f.)

• bauliche und technische Vorkehrun-
gen 

• freizuhaltende Schutzflächen und 
ihre Nutzung.

Des Weiteren kann zwischen aktivem 
und passivem Lärmschutz unterschie-
den werden. Aktive Lärmschutzmaß-
nahmen sind in der Abwägung eines 
Bebauungsplans zuerst zu prüfen und 
abzuhandeln. Diese zielen darauf ab, 
die Verbreitung von Emissionen ausge-
hend vom Emissionsort zu verringern. 
Passive Lärmschutzmaßnahmen umfas-
sen hingegen Maßnahmen am zu schüt-
zenden Gebäude, um die Immissionen 
auf lärmsensible Nutzungen zu mindern 
(Eichholz und Schoppengerd 2022: 
49ff.).

Die Auswahl der im Plangebiet er-
forderlichen Lärmschutzmaßnahmen 
hängt wesentlich von der festgelegten 
Art der baulichen Nutzung im Plan-
gebiet gemäß §§ 2-11 BauNVO ab. 
Die Beurteilung der auf schutzwürdige 
Nutzungen, insbesondere Wohnen, ein-
wirkenden Immissionen erfolgt in Ab-
hängigkeit von der Art der Lärmquelle 
nach unterschiedlichen Regelwerken (z. 
B. die TA Lärm für Gewerbe- und Indus-
trielärm) (Eichholz und Schoppengerd 
2022: 50f.).

Belange des Artenschutzes

Auch das Thema Artenschutz kann bei 
der Weiterentwicklung von Einfamilien-

hausgebieten zum Tragen kommen, da 
im Rahmen von Nachverdichtungsmaß-
nahmen die Innenentwicklung und Be-
lange des Naturschutzes in Konflikt ge-
raten können (Spannowsky 2019: Rn. 
754). Neben der Beeinträchtigung von 
Flora und Fauna z. B. durch Baumfällun-
gen sind durch zusätzliche Bodenver-
siegelungen die stadtklimatischen Ver-
hältnisse und der lokale Wasserhaushalt 
(Versickerung) zu berücksichtigen. Lokal 
betrachtet kann eine hohe Bebauungs- 
und Nutzungsdichte zu ökologischen 
Wertminderungen (z. B. der Biodiver-
sität) führen. Allerdings ist in die Ab-
wägung einzustellen, dass durch den 
Vorrang der Innenentwicklung die In-
anspruchnahme zusätzlicher und in der 
Regel ökologisch wertvoller Flächen im 
Außenbereich begrenzt wird (Bosshard 
et al. 2014: 119). 

Darüber hinaus stehen dem Plangeber 
verschiedene Festsetzungsmöglich-
keiten zur Verfügung, um trotz Nach-
verdichtung ökologische Qualitäten im 
Plangebiet zu erhalten. Auf Grundlage 
von § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB (Flächen 
oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pfle-
ge und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft) können beispielsweise 
Maßnahmen zur Sicherung, Optimie-
rung oder Neuschaffung von Lebens-
stätten relevanter Tier- und Pflanzen-
arten festgesetzt werden (Ministerium 
für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau 
2019: 36). Auch die Festsetzung einer 
wasser- und luftdurchlässigen Bau-
weise von Zufahrten, Gehwegen oder 
nicht überdachten Stellplätzen kann auf 
Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 
erfolgen, um die Versickerungsfähig-
keit der Böden bestmöglich zu erhalten. 
Hinzukommend kann auf Grundlage 
von § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB (Anpflanz-
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gebote oder Pflanzbindungen) z. B. das 
Tötungsrisiko von baumbewohnenden 
Arten verringert werden (ebd.). 

Bei Bebauungsplanverfahren, die im 
vereinfachten (§ 13 BauGB) oder be-
schleunigten Verfahren der Innenent-
wicklung (§ 13a BauGB) aufgestellt 
werden, entfällt zwar die Pflicht zur 
Durchführung der förmlichen Umwelt-
prüfung. Die Vorschriften des Arten-
schutzrechts und die allgemeinen An-
forderungen an die bauleitplanerische 
Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB sind 
dennoch einzuhalten (Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau 
2019: 66). 

Örtliche Bauvorschriften

Bei der Weiterentwicklung von Einfamili-
enhausgebieten kann es von Bedeutung 
sein, die Veränderungen eines ehemals 
homogenen Ortsbilds gestalterisch zu 
steuern. In diesem Sinne kann eine Ge-
meinde auf Grundlage von § 86 LBO SH 
in einem räumlich begrenzten Geltungs-
bereich durch den Einsatz von örtlichen 
Bauvorschriften dazu beitragen, die 
Qualitäten eines Ortsbilds zu bewahren 
und gezielt zu modifizieren (Wüstenrot 
Stiftung 2012: 253). Hierzu zählen u. a. 
äußere Gestaltungsmerkmale baulicher 
Anlagen (z. B. Dachformen oder zu ver-
wendende Materialien), § 86 Abs. 1 Nr. 
1 LBO SH oder die Art, Gestaltung und 
Höhe von Einfriedungen, § 86 Abs. 1 
Nr. 6 LBO SH. Örtliche Bauvorschriften 
können im Rahmen einer Bebauungs-
planaufstellung oder, soweit das Bau-
gesetzbuch dies vorsieht, durch andere 
Satzungen nach den Vorschriften des 
Baugesetzbuchs erlassen werden, § 86 
Abs. 2 S. 1 LBO SH. Folglich eröffnet 
der Bebauungsplan in Kombination mit 
gestalterischen Vorgaben weitreichen-

de Handlungsspielräume, um das op-
tische Erscheinungsbild eines Gebiets 
zu steuern (Spannowsky 2019: Rn. 748). 
Insbesondere in Gebieten, in denen 
eine steigende Nachfrage und eine Be-
teiligung der Immobilienwirtschaft zu 
erwarten sind (vgl. Kap. 4.2), besteht 
diesbezüglich ein spezieller Bedarf an 
planerischer Steuerung, um städtebau-
liche Fehlentwicklungen zu verhindern 
(ARL 2018: 20).

79

Umsetzung auf BP-Ebene



Zwischenfazit
Die vorausgegangenen Kapitel haben aufgezeigt, dass es sich beim Einfamilien-
haus um eine gesellschaftlich aufgeladene Wohnform handelt, die eng mit der 
räumlichen Entwicklung suburbaner Räume in Deutschland verknüpft ist (Kapitel 
drei und vier). Gleichzeitig wurde aufgezeigt, dass für den Umgang mit der Be-
standsbebauung strategische Ansätze erforderlich sind, um bestehende Struktu-
ren an aktuelle und zukünftige Bedürfnisse anzupassen. Darüber hinaus ist deut-
lich geworden, dass der Bebauungsplan als eines von vielen Instrumenten über 
eine Vielzahl von Festsetzungsmöglichkeiten verfügt, die im Sinne einer Weiter-
entwicklung eingesetzt werden können (Kapitel fünf und sechs). Die beschriebe-
nen Erkenntnisse bieten den theoretischen Unterbau, auf der die folgende pra-
xisorientierte Untersuchung aufbaut. Hierzu folgt in Kapitel acht zunächst die 
Einordnung und Vorstellung der gewählten Praxisbeispiele, bevor in Kapitel neun 
die Bewertung des Bebauungsplans als Instrument vorgenommen wird.
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Das folgende Kapitel stellt die unter-
suchten Praxisbeispiele vor, die in den 
Kommunen Ahrensburg, Pinneberg, 
Wedel, Norderstedt und Geesthacht 
herangezogen wurden. Das Kapitel 
gliedert sich in eine Beschreibung der 
allgemeinen Rahmenbedingungen in 
der jeweiligen Gemeinde sowie in eine 
detaillierte Beschreibung der einzelnen 
Bebauungsplanverfahren. Hierfür wer-
den sowohl die jeweiligen Gebiets- und 
Gebäudemerkmale der Plangebiete 
als auch die gewählten Festsetzungen 
und Weiterentwicklungsstrategien be-
leuchtet. Hierfür wird in Teilen auf die 
Erkenntnisse aus den Gesprächen mit 
den jeweiligen Interviewpartner:innen 
zurückgegriffen.

8.1 BP Nr. 80 B der Stadt 
Ahrensburg (laufendes 
Verfahren)

Rahmenbedingungen

Die Stadt Ahrensburg befindet sich im 
Südosten des Landes Schleswig-Hol-
stein im Kreis Storman und grenzt un-
mittelbar an die Freie und Hansestadt 
Hamburg an (Volksdorf). Die jüngere 
Stadtgeschichte zeichnet sich durch 
ein erhebliches Bevölkerungswachstum 
nach dem zweiten Weltkrieg aus, so-
dass mitunter mehr als 34.000 Einwoh-
ner:innen in Ahrensburg leben (Stadt 
Ahrensburg o. J.). Aufgrund der engen 
Verflechtung mit der Metropole Ham-
burg, die derzeit über den Ausbau der 
S-Bahn-Anbindung (S4) zusätzlich ver-
einfacht werden soll, wird der Stadt eine 
hohe Anziehungskraft innerhalb der Me-

* Bei dieser Jahresangabe handelt es sich jeweils um den Zeitpunkt, zu dem der Bebauungsplan 
Rechtskraft erlangt hat.

tropolregion zugesagt (ebd.). Die wohn-
raumbezogene Bebauungsplanung der 
Gemeinde, die in den letzten 20 Jahren 
erfolgt ist, ist unter Berücksichtigung 
der Stadtgenese der Stadt Ahrensburg 
einzuordnen. Da das Stadtgebiet zahl-
reiche Einfamilienhausgebiete aus den 
1930er Jahren umfasst, liegen für um-
fangreiche Gebiete keine Bebauungs-
pläne vor (Bebauung richtet sich nach § 
34 BauGB) (Interview Ahrensburg 2024: 
1f.). Darüber hinaus sind zahlreiche Be-
bauungspläne, die der Ausweisung von 
Einfamilienhausgebiete dienen, in den 
1970er Jahren aufgestellt worden (z. 
B. Bebauungsplan Nr. 23/42 aus dem 
Jahr 1978)*. Ahrensburg verfügt zudem 
über einen historischen, gründerzeit-
lichen Villenbestand, weshalb jüngere 
Bebauungspläne z.T. mit dem Ziel der 
Bestandserhaltung aufgestellt wur-
den (z. B. Bebauungsplan Nr. 77 aus 
dem Jahr 2011) (Digitaler Atlas Nord 
2023). Nichtsdestotrotz gab es auch in 
den letzten Jahren Neuausweisungen 
von Einfamilienhausgebieten: So wur-
de 2012 mit dem Bebauungsplan Nr. 
92 „Erlenhof Süd“ ein Neubauquartier 
planungsrechtlich vorbereitet, das ne-
ben 112 Wohneinheiten in Mehrfami-
lienhäusern auch 116 Wohneinheiten in 
Doppel- und Reihenhäusern sowie 121 
Wohneinheiten in Einzelhäusern vorsieht 
(Stadt Ahrensburg 2012: 28). Allerdings 
ist im Vergleich zu anderen Gemeinden 
darauf hinzuweisen, dass ein erheb-
licher Anteil der derzeit bestehenden 
Einfamilienhausgebiete in Ahrensburg 
überdurchschnittlich früh entstanden ist.

Praxisbeispiel

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans 
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Nr. 80B der Stadt Ahrensburg wird das 
Ziel verfolgt, Festsetzungen zu Nach-
verdichtungsmöglichkeiten im zentralen 
Stadtkernbereich der Stadt Ahrensburg 
zu treffen (Stadt Ahrensburg 2021: 4). 
Hiermit soll der Lagegunst des Plange-
biets im zentralen Stadtbereich Rech-
nung getragen werden, das bislang 
durch eine geringe bauliche Dichte 
gekennzeichnet wird. Das Verfahren ist 
den Bestrebungen der Stadt Ahrensburg 
zuzuordnen, verstärkt Maßnahmen der 
Innenentwicklung zu realisieren (ebd.).

Der Aufstellungsbeschluss für das Be-
bauungsplanverfahren wurde am 
21.02.2011 gefasst. Zum Zeitpunkt der 
Verfassung dieser Arbeit hat das Be-
bauungsplanverfahren die frühzeitige 
Beteiligung gem. §§ 3 und 4 Abs. 1 
BauGB durchlaufen. Das Verfahren wird 
aufgrund der Größe des Plangebiets als 
Vollverfahren mit Umweltbericht durch-

geführt. Verfahrensbegleitend wurden 
bislang ein artenschutzrechtlicher Fach-
beitrag und ein Lärmschutzgutachten 
durchgeführt.

Festsetzungen und Weiterentwick-
lungsstrategien

Der wesentliche Teil des Plangebiets 
wird durch eine eingeschossige Einzel-
hausbebauung geprägt. In Teilen ist 
das Plangebiet bereits durch dichtere 
Bebauungsstrukturen (Mehrfamilien-
häuser) überformt. Die Wohnnutzungen 
im Plangebiet werden durch einige ge-
werbliche Nutzungen (z. B. Arztpraxen) 
ergänzt (Stadt Ahrensburg 2021: 5). 
Abbildung 09 gibt einen Überblick über 
weitere Gebiets- und Gebäudemerk-
male des Plangebiets.

Über die Art der baulichen Nutzung wird 
vorgesehen, dass das zulässige Nut-
zungsspektrum im Plangebiet über eine 
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VERFAHRENS-
STAND
NACH BauGB

ÄNDERUNGS -
VERMERKE

STADT   RAUM  ●  PLAN  
mobil:    0170 - 5472332
  Tel. :    04821-7796421

Büro:

VARIANTE A1
APRIL 2021

Planzeichenerklärung
Art der baulichen Nutzung

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen 
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO

Sonstige Planzeichen
Grenze des räumlichen Geltungsbereiches für den 

§ 9 Abs. 7 BauGB

Darstellungen ohne Normcharakter

Flurstücksbezeichnung

vorhandene Flurstücksgrenze

Maß der baulichen Nutzung
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

vorhandene Gebäude

II Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

Verkehrsflächen
§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB

Straßenbegrenzungslinie

Bebauungsplan Nr. 80 B

§ 1 Abs. 4 BauNVO

Allgemeine Wohngebiete
§ 4 BauNVO

Baugrenze

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Zweckbestimmung:

o offene Bauweise

0,4 Grundflächenzahl

Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) 2017 

vorhandene Bäume

z.B.

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB

Anpflanzen: Bäume

Straßenverkehrsflächen

z.B.

Baugrenze

E nur Einzelhäuser zulässig

g geschlossene Bauweise

Urbane Gebiete
§ 6a BauNVO

Fussweg

Erhaltung: Bäume

Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen und für die Erhaltung von
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
§ 9 Abs. 1 Nr. 25 und Abs. 6 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB

öffentliche Parkfläche

Abgrenzung von Bereichen mit unterschiedlichen
Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung
und zur Bauweise
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Wohnnutzung hinausgehen kann bzw. 
muss. Über die Festsetzung eines All-
gemeinen Wohngebiets (WA) im Norden 
des Plangebiets kann auf Grundlage 
von § 4 Abs. 2 BauNVO die Wohnnut-
zung um bestimmte gewerbliche Nut-
zungen erweitert werden (vgl. Kap. 5.2). 
Im Süden und Osten des Plangebiets 
ist ein urbanes Gebiet (MU) und mithin 
ein gemischt genutzter Bereich vorge-
sehen, um eine Zwischenzone zwischen 
den naheliegenden Kernbereichen der 
Stadt und den wohnbaulich genutzten 
Siedlungsbereichen herzustellen (Stadt 
Ahrensburg 2021: 20). Da sich in diesen 
Bereichen bereits Praxen und Dienst-
leistungsbetriebe befinden, sollen die 
vorhandenen gewerblichen Strukturen 
gestärkt und ihre Weiterentwicklung er-
möglicht werden. 

Hinsichtlich der Festsetzungen zum Maß 
der baulichen Nutzung und den über-
baubaren Grundstücksflächen wurden 
mehrere Planungsvarianten ermittelt, 
die ein unterschiedliches Maß an Flexi-
bilität hinsichtlich der Bebauung sowie 
einen unterschiedlichen Versiegelungs-
grad in den einzelnen Baugebieten 
zulassen. Insgesamt soll das Maß der 
baulichen Nutzung über die Festset-
zung einer GRZ (0,4-0,5 im WA; 0,6-0,8 
im MU) sowie die Anzahl der zulässi-
gen Vollgeschosse in Kombination mit 
einer Begrenzung der Firsthöhen gere-
gelt werden. Hinsichtlich der überbau-
baren Grundstücksflächen wird sowohl 
von Baugrenzen als auch von Baulinien 
Gebrauch gemacht, um die Vorgarten-
zonen sowie angemessene Raumkanten 
in städtebaulich prägnanten Bereichen 
zu sichern. Die vorgesehenen Festset-
zungen sollen sowohl Anbauten an die 
Bestandsgebäude, Neubauten im rück-
wärtigen Bereich einzelner Grundstü-

cke sowie Geschosswohnungsbau mit 
maximal drei Geschossen in den Rand-
bereichen des Plangebiets ermöglichen 
(Stadt Ahrensburg 2022: 23ff.).

Des Weiteren werden Festsetzungen zur 
Bauweise getroffen. Während überwie-
gend eine offene Bauweise festgesetzt 
wird, ist im östlichen Teil des Plange-
biets im Übergangsbereich zur Innen-
stadt eine geschlossene Bauweise vor-
gesehen. Im Norden des Plangebiets 
wird die offene Bauweise in den allge-
meinen Wohngebieten auf Einzelhäuser 
beschränkt. 

Die in Nord-Süd-Richtung verlaufende 
Wegverbindung soll als Straßenver-
kehrsfläche mit besonderer Zweckbe-
stimmung („Fußweg“) festgesetzt wer-
den. Erhaltenswerte Baumreihen und 
Einzelbäume sollen auf Grundlage von 
§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB mithilfe von 
Erhaltungsgeboten gesichert werden 
(Stadt Ahrensburg 2022: 31f.). Weiter-
führende Festsetzungen (z. B. zum Im-
missonsschutz) liegen aufgrund des Ver-
fahrensstands noch nicht vor. 

Abbildung 08 zeigt den aktuell verfüg-
baren Stand der Planzeichnung zum 
Bebauungsplan Nr. 80B der Stadt Ah-
rensburg.
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Gebietsmerkmale

Entstehungszeit

Aufsiedelungsprozess

Verkehrsanbindung

Topographie

Bewohner:innen

Fläche

Erschließung

öffentlicher Raum

Nutzungen

Infrastruktur

baurechtliche Grundlagen

Hauptentwicklung und Erschließung in den 
1950er bis 1980er Jahren

sukzessive über mehrere Jahrzente hinweg, 
bereits teilweise durch Neubauten über-
formt

Bus- und Bahnstation fußläufig erreich-
bar, umfassendes Straßennetz, Fußweg zur 
Nord-Süd-Querung

keine nennenswerten Höhenlagen

keine Angabe

ca. 6,1 ha

verkehrliche und technische Erschließung 
umfassend vorhanden

öffentlicher Bolz- und Sportplatz südlich 
des Plangebiets, Baumreihe an nördlicher 
Erschließungsstraße, öffentliche Wegever-
bindung in Nord - Süd - Richtung, öffentli-
che Parkfläche

Wohnnutzung in Kombination mit gewerb-
lichen Nutzungen (Tankstelle, Arztpraxen, 
Dienstleister)

umfangreiche Infrastrukturangebote (Nah-
versorgung, KiTa, Schulen) in unmittelbarer 
Nähe

überwiegend unbeplanter Innenbereich 
nach § 34 BauGB, Teilaufhebung zwei be-
stehender BP (Nr. 80A, Nr. 11)

Lage zentrale Lage durch unmittelbare Nähe 
zum Stadtkern

Abbildung 09: Gebiets- und Gebäudemerkmale Plangebiet BP Nr. 80B, Stadt Ahrensburg
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Gebäudemerkmale

Bautyp

Architektur

bauliche Veränderungen

vorwiegend freistehende Einfamilienhäuser 
in Kombination mit Geschosswohnungsbau 
in den Randbereichen des Plangebiets

überwiegend ein Vollgeschoss (zuzüglich 
Dachgeschossnutzung) mit vereinzelten 
zwei- und dreigeschossigen Neubauten aus 
den 2000er Jahren an den Plangebietsrän-
dern, überwiegend steile Satteldächer (gie-
belständig zur Erschließungsstraße) sowie 
vereinzelte Walm- und Flachdächer, unein-
heitliches Erscheinungsbild der Fassaden

Neubauten (Einzelhäuser, Geschosswoh-
nungsbau) nach Abriss baulicher Anlagen, 
vereinzelt rückwärtige Bebauung, verein-
zelte ein- bis zweigeschossige Anbauten 
vorrangig an den Gebäuderückseiten

Parkierung Parkierung vorwiegend unmittelbar am 
Haus (Carports, offene Stellplätze)

Grundstück tiefe, schmale Grundstücke mit einheit-
lichen Vorgartenzonen und großzügigen 
Gartenbereichen

Überbaute Fläche Abstandsflächen werden eingehalten, Be-
grenzung seitlicher Anbauten durch gerin-
ge Abstände in Folge der Grundstückszu-
schnitte

Dichte teils sehr geringe und nicht der zentralen 
Lage entsprechende bauliche Dichte (GRZ 
= 0,1), deutlich erhöhte Dichte im Bereich 
von Überformungen / Neubauten

Abbildung 09: Gebiets- und Gebäudemerkmale Plangebiet BP Nr. 80B, Stadt Ahrensburg
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8.2 BP Nr. 161 der Stadt 
Pinneberg (2024 abgeschlossen)

Rahmenbedingungen

Die Stadt Pinneberg befindet sich nord-
westlich der Freien und Hansestadt 
Hamburg im Süden Schleswig-Holsteins 
(Kreis Pinneberg). Die Anzahl der Be-
wohner:innen der Gemeinde hat sich 
nach dem Zweiten Weltkrieg stark er-
höht und steigt seitdem konstant weiter 
an. Heute verfügt Pinneberg über ca. 
46.500 Einwohner:innen. Die Gemeinde 
ist über verschiedene Regionalbahnli-
nien sowie einen S-Bahn-Anschluss (S3) 
angebunden und ist der Metropolregion 
Hamburg zuzuordnen (Stadt Pinneberg 
o. J.).

Die wohnraumbezogene Bebauungs-
planung der Gemeinde der letzten 20 
Jahre zeichnet sich durch unterschied-
liche Aktivitäten aus. So wurden einer-
seits Bebauungspläne mit dem Ziel 
der Sicherung bestehender Einfami-
lienhausstrukturen aufgestellt (z. B. Be-
bauungsplan Nr. 79 „Hirtenweg“ aus 
dem Jahr 2011). Andererseits sind in-
zwischen mehrere Bebauungspläne 
rechtskräftig, die der Nachverdichtung 
im bestehenden Siedlungskörper (Ein-
zel- und Doppelhausbebauung) dienen 
(z. B. Bebauungsplan Nr. 140 „Wedeler 
Weg“ aus dem Jahr 2013 oder Bebau-
ungsplan Nr. 148 „Mühlenstraße“ aus 
dem Jahr 2021). Auch im Bereich von 
bestehenden Mehrfamilienhäusern wur-
de vereinzelt eine Nachverdichtung an-
gestrebt (z. B. Bebauungsplan Nr. 151 
„Dr.-Theodor-Haubach-Straße“ aus 

* Aufgrund der im Bebauungsplan vorgesehenen zulässigen Grundfläche von mehr als 20.000 m2 
war zur Bestätigung der Verfahrenswahl eine Vorprüfung des Einzelfalls zur Feststellung der UVP-
Pflicht nach UVPG erforderlich. Die Verfahrensart konnte bestätigt werden, da keine erheblichen 
Auswirkungen auf die Umwelt im Sinne des UVPG erwartet wurden (Stadt Pinneberg 2021b: 17).

dem Jahr 2017). Gleichwohl sind weiter-
hin Neuausweisungen von Wohnflächen 
für Einzel-, Doppel- und Reihenhäuser 
erkennbar, wie im Jahr 2006 über den 
Bebauungsplan Nr. 107 „Im Rosen-
feld“. Kürzlich fertiggestellte Großpro-
jekte setzen sich jedoch vermehrt aus 
Geschosswohnungsbau zusammen (z. 
B. Bebauungsplan Nr. 149 „Mühlenau-
quartier“ aus dem Jahr 2018) (Geopor-
tal Kreis Pinneberg o. J.).

Praxisbeispiel

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans 
Nr. 161 „Gerhart-Hauptmann-Straße“ 
der Stadt Pinneberg wird das Ziel ver-
folgt, die bestehende Bebauung pla-
nungsrechtlich zu steuern, eine zusätz-
liche Nachverdichtung zu ermöglichen 
und die Regelung von Maßnahmen des 
passiven Lärmschutzes vorzunehmen 
(Stadt Pinneberg 2021: 3). Gleichzeitig 
soll der grüngeprägte Charakter des 
Plangebiets erhalten werden. Das Plan-
gebiet befindet sich in ca. 2 km Entfer-
nung zur Pinneberger Innenstadt und in 
ca. 1 km Entfernung zum Pinneberger 
Bahnhof und wird derzeit nahezu aus-
schließlich wohnbaulich genutzt (ebd.: 
4). Weitere Gebiets- und Gebäude-
merkmale werden in Abbildung 12 dar-
gestellt.

Das Planverfahren wurde am 
27.08.2019 eingeleitet. Das Verfah-
ren wird als Bebauungsplan der Innen-
entwicklung nach § 13a BauGB ohne 
Umweltbericht* durchgeführt. Zudem 
wurden verfahrensbegleitend eine ar-
tenschutzrechtliche Prüfung sowie eine 
schalltechnische Untersuchung durch-
geführt. Zum Zeitpunkt der Befragung 
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wurde der Bebauungsplan Nr. 161 be-
reits als Satzung beschlossen, aber 
noch nicht öffentlich bekannt gemacht.

Festsetzungen und Weiterentwick-
lungsstrategien

Für das gesamte Plangebiet wird als Art 
der baulichen Nutzung für zehn Teilbau-
gebiete ein allgemeines Wohngebiet 
(WA) festgesetzt, um neben einer Wohn-
nutzung auch nicht störende handwerk-
liche und gewerbliche Nutzungen zuzu-
lassen (Stadt Pinneberg 2021a: 12).

In Bezug auf das Maß der baulichen 
Nutzung und die überbaubaren Grund-
stücksflächen wurde ebenfalls mit unter-
schiedlichen Varianten gearbeitet, die 
in die frühzeitige Beteiligung und die 

anschließende Weiterentwicklung der 
Planunterlagen eingeflossen sind. Die 
Varianten unterschieden sich insbeson-
dere hinsichtlich der Zulässigkeit einer 
rückwärtigen Bebauung im Norden des 
Plangebiets. Insgesamt soll das Maß 
der baulichen Nutzung über die Fest-
setzung der GRZ gesteuert werden, die 
sich an der aufgelockerten Bebauung 
am Bestand orientiert (0,25 - 0,35). Zu-
dem werden Festsetzungen zur maximal 
zulässigen Anzahl der Vollgeschosse in 
Kombination mit einer Begrenzung der 
Firsthöhen getroffen, die zum Teil eine 
Aufstockung der Bestandsgebäude zu-
lassen würde. Ergänzend werden Fest-
setzungen zur Zulässigkeit von Staffel-
geschossen und Dachgeschossen in 
Abhängigkeit zur zulässigen Geschos-

5.4 Zufahrten und Wege, Terrassen und Stellplätze oder sonstige begeh- oder befahrbare Flächen sind
nur in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau der Oberflächen und Tragschichten (z.B. großfugiges

5.5 Nicht überbaute Flächen sind wasseraufnahmefähig zu belassen oder herzustellen und zu
begrünen oder zu bepflanzen. Insbesondere geschlossene sogenannte Schotter- oder Kiesgärten
oder sonstige undurchlässige Versiegelungen außerhalb bebauter oder befestigter Flächen sind nur
zulässig, sofern sie einen Mindestflächenanteil von 75% Bepflanzung enthalten. In den allgemeinen
Wohngebieten (WA) sind Befestigungen für Zufahrten, Wege, Terrassen, Stellplätze o.ä. nur
zulässig, sofern sie in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau hergestellt werden.

5.6 Keine Entfernung von Gehölzen und kein Beginn von Bauarbeiten in der Brutzeit der Vögel (01.
Marz bis 30. September, i.V.m. § 39 BNatSchG).

5.7 Vor Entfernung von Bäumen mit einem Stammdurchmesser > 30 cm ist eine
Fledermausbesatzkontrolle 

5.8 Abbruch von Gebäuden nur innerhalb der Fledermauswinterquartierzeit (01.12. bis 31.01) oder
Fledermausbesatzkontrolle der abzubrechenden Gebäude vor dem Abbruch.

5.9 Entlang von Verkehrsflächen sind als Einfriedungen nur Hecken und Strauchpflanzungen bis max.
Höhe 1,50 m zulässig. Zäune oder Wände sind grundstücksseitig dahinter in max. gleicher Höhe
wie Hecke oder Strauchpflanzung zulässig.

5.10 Bei der Errichtung von Einfriedungen in Form von Wänden entlang von Grundstücksgrenzen zum
Thesdorfer Weg (siehe Nr. 7.3) sind Wände höher als 1,50 m zumindest zum öffentlichen Raum zu
beranken oder zu begrünen. Zum Erhalt festgesetzte Bäume sind bei der Errichtung generell zu
berücksichtigen und in die Planung so zu integrieren, dass der Erhalt gesichert bleibt und die
natürliche Wuchsform nicht beeinträchtigt wird.

6. Geh-, Fahr- und Leitungsrechte (§9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)
6.1 Die in der Planzeichnung eingetragenen Geh-, Fahr- und Leitungsrechte (GFL) zugunsten der

Anlieger sowie Ver- und Entsorgung zur Erschließung rückwärtiger Baufenster sind in einer Breite
von mind. 3,0 m anzulegen. Die Lage der GFL ist nicht verbindlich und kann den örtlichen
Gegebenheiten bzw. konkreten Planungen angepasst werden.

7. Bauliche und sonstige technische Vorkehrungen zum Immissionsschutz gem. BlmSchG (§ 9
Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

7.1 Auf Grundstücken, die an den Thesdorfer Weg grenzen, ist mindestens ein Aufenthaltsraum von
Wohnungen mit den notwendigen Fenstern zu den von der Straße abgewandten Gebäudeseiten zu
orientieren. Bei Wohnungen mit mehr als zwei Aufenthaltsräumen sind mindestens zwei
Aufenthaltsräume mit den notwendigen Fenstern zu den von der Straße abgewandten
Gebäudeseiten zu orientieren.

7.2 Außenwohnbereiche auf Grundstücken, die an den Thesdorfer Weg grenzen, sind auf den von der
Straße abgewandten Gebäudeseiten anzuordnen oder durch geeignet Maßnahmen zu schützen
(z. B. Verglasung).

7.3 Von den Straßen abgewandt sind solche Außenwände, bei denen der Winkel zwischen
Straßenachse und Außenwand mehr als 100 Grad beträgt.

7.3 Zur Abschirmung der Außenwohnbereiche auf Grundstücken, die an den Thesdorfer Weg grenzen,
sind entlang der Grundstücksgrenze zum Thesdorfer Weg Einfriedungen in Form von Wänden bis
zu einer Höhe von 2,30 m (siehe auch Nr. 9) zulässig (siehe auch Nr. 5.10).

7.4 Die Luftschalldämmung von Außenbauteilen ist nach Gleichung 6 der DIN 4109: 2018-01, Teil 1 zu
bestimmen und im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens und des Baufreistellungsverfahrens
nachzuweisen.  Dabei sind die maßgeblichen Außenlärmpegel gemäß DIN 4109-1: 2018-01 und
DIN 4109-2: 2018-01 in der Nebenzeichnung 1 für Räume, die nicht überwiegend zum Schlafen
genutzt werden können, und in Nebenzeichnung 2 für die Räume, die überwiegend zum Schlafen
genutzt werden können, festgesetzt.

7.5 In den Bereichen mit maßgeblichen Außenlärmpegeln > 59 dB(A), (siehe Anhang 2) sind zum
Schutz der Nachtruhe für Schlaf- und Kinderzimmer schallgedämmte Lüftungen vorzusehen, falls
der notwendige hygienische Luftwechsel 

7.6 Von den Festsetzungen kann abgewichen werden, wenn im Rahmen eines Einzelnachweises
ermittelt wird, dass aus der tatsächlichen Lärmbelastung geringere Anforderungen an den
Schallschutz resultieren.

8. Anpflanzung und Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1
Nr. 25 und § 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB)

8.1 Der mit dem Erhaltungsgebot belegte Bestand von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen ist auf Dauer zu erhalten und zu pflegen. Bei Abgang ist gleichwertiger Ersatz zu
leisten. Bei Ersatzpflanzungen von Bäumen sind entsprechende Arten großkroniger bzw.
kleinkroniger einheimischer, standortgerechter Laubbäume mit einem Mindeststammumfang von
18-20 cm für großkronige Bäume bzw. von 16-18 cm für kleinkronige Bäume (gemessen in 1 m
Höhe über Oberkante Gelände) zu verwenden. Ersatzpflanzungen innerhalb der Fläche für die
Erhaltung von Bäumen und Sträuchern sind so durchzuführen, dass der Charakter und Aufbau der
Pflanzung erhalten bleibt.

8.2 Im festgesetzten Kronenbereich der zum Erhalt festgesetzten Bäume sind Abgrabungen,
Geländeaufhöhungen und Versiegelungen unzulässig. Ver- und Entsorgungsleitungen sind
außerhalb der Wurzelbereiche zu verlegen. Im Fall von unvermeidbaren Eingriffen ist der Erhalt der
Bäume durch fachgerechten Kronenschnitt und fachgerechte Wurzelbehandlung zu sichern und
nachzuweisen. Abweichungen können ausnahmsweise auf Beantragung im Straßenraum
zugelassen werden, sofern eine erschließungstechnische Notwendigkeit besteht. Für die
Leitungserschließung sind ggf. unterirdische Leitungen in ausreichender Tiefe unter dem
Wurzelraum durchzupressen.

8.3 Innerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen sind zum Erhalt festgesetzte Bäume durch geeignete
Maßnahmen gegen Verdichtung und gegen Überfahren zu sichern.

9. Bezugspunkt für die Höhenfestsetzungen (§ 9 Abs. 3 BauGB i.V.m. § 18 Abs. 1 BauNVO)
9.1 Bezugspunkt für Höhenfestsetzungen ist die erschließungsseitige Straßenoberfläche in ihrer

Mittelachse. 

10. Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 84 LBO)
10.1 Als Dacheindeckung sind nur Dachmaterialien in nicht glänzender Ausführung sowie begrünte

Dächer zulässig.
10.2 Dächer mit einer Neigung unter 25° sind nur als Gründach zulässig, Anbauten unter 30 qm

Grundfläche sowie Terrassenüberdachungen und Wintergärten sind von den Festsetzungen zur
Dachausbildung ausgenommen.

10.3 Anlagen zum Satellitenempfang (Satellitenschüsseln) sind auf Dachflächen nur zulässig, wenn
sie von der dazugehörigen Erschließungsfläche  / Straßenverkehrsfläche nicht sichtbar sind.

10.4 Anlagen zur Nutzung der Solarenergie auf geneigten Dächern (mehr als 25 Grad) sind nur in
der gleichen Neigung wie die zugehörige Dachfläche zulässig. Auf flach geneigten (bis 25 Grad)
bzw. Flachdächern sind solche Anlagen aufgeständert herzustellen, so dass eine Dachbegrünung
darunter umgesetzt werden kann (siehe auch Nr. 5.3).

11. Nachrichtliche Übernahmen (§ 9 Abs. 6 BauGB)
11.1 Archäologisches Interessengebiet

Das Plangebiet befindet sich komplett in einem archäologischen Interessengebiet. Wer
Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der
oberen Denkmalschutzbehörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin
oder den Eigentümer und die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers,
auf oder in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur
Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten
befreit die übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die Fundstätte in
unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen von
Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens nach Ablauf von vier Wochen seit
der Mitteilung. Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche
Zeugnisse wie Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit.

12. Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sinne des Naturschutzrechts
Gesetzlich geschützte Biotope (Allee und Knicks)

12.1 Die im Straßenraum der Albert-Schweitzer-Straße vorhandene Allee ist nach § 30 Abs. 1
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in Verbindung mit § 21 Abs. 1 Nr. 3
Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) zu erhalten und zu schützen. Vor ggf. Entfernen von Bäumen
im Bereich der vorhandenen Allee ist bei der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Pinneberg
ein Antrag auf Fällung einzureichen.

12.2 Die vorhandenen Knicks sind nach § 30 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in
Verbindung mit § 21 Abs. 1 Nr. 3 Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) einschließlich Saumstreifen
auf Dauer zu sichern, zu pflegen und zu erhalten.

13. Sonstige Hinweise
13.1 In der Zeit vom 1. März bis 30. September ist es aus naturschutz- und artenschutzrechtlichen

Gründen verboten, Bäume, Hecken, Gebüsche und andere Gehölze abzuschneiden oder auf den
Stock zu setzen. Zulässig sind schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des
Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Bäumen (§ 39 Abs. 5 Nr. 2 u.3
BNatSchG).

13.2 Bei Bautätigkeiten gilt die DIN 18920 „Schutz von Bäumen, Pflanzbeständen und
Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“ und die RAS-LG 4 „Baumschutz bei Bauarbeiten“.

13.3 Hinsichtlich von Baumpflanzungen ist das „Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver-
und Entsorgungsanlagen“ der Forschungsgesellschaft für Straßen und Verkehrswesen, Ausgabe
1989, und das Merkblatt DWA-M 162 „Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle“ der Deutschen
Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V., Ausgabe 2013, zu beachten.

13.4 Heizanlagen müssen den jeweiligen gesetzlichen Vorgaben entsprechen, z.B.
Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG), Gebäudeenergiegesetz (GEG) und EnEV
(Energie-Einsparverordnung).

13.5 Auf die DIN 14090 (Muster-Richtlinie über Flächen für Feuerwehr) wird hingewiesen.
13.6  Die DIN-Normen und Vorschriften, auf die in den Planunterlagen Bezug genommen wird, sind im

Rathaus der Stadt Pinneberg, Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung, einsehbar.

1.) Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses des Stadtplanungsausschusses vom 27.08.2019.
Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Abdruck in den Pinneberger
Tageszeitungen am 04.06.2020 erfolgt.

2.) Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 Satz 3 BauGB wurde vom 15.06.2020 bis
13.07.2020 durchgeführt.
Auf Beschluss des Stadtplanungsausschusses vom ............................. wurde nach § 3 Abs. 1 Satz 2 / § 13 Abs. 2
Nr. 1 / § 13a Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB / § 13b  von der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit
abgesehen. 

3.) Die Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können, wurden gem.
§ 4 Abs. 1 i. V. m. § 3 Abs. 1 BauGB am 10.06.2020 unterrichtet und zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.
Auf die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurde nach § 13 Abs. 2 Nr. 1 / § 13a
Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 13 Abs. 2 Nr.1 BauGB verzichtet.

4.) Der Stadtplanungsausschuss hat am ............................ den Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung
beschlossen und zur Auslegung bestimmt.

5.) Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) sowie die
Begründung haben in der Zeit vom ............................ bis ............................ während der Dienstzeiten nach § 3 Abs. 2
BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der
Auslegungsfrist von allen Interessierten schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben werden können, am ....................
durch Abdruck in den Pinneberger Tageszeitungen ortsüblich bekannt gemacht.
Auf die zusätzliche Bereitstellung der Auslegungsunterlagen im Internet wurde darin hingewiesen.

Pinneberg, den ............................

Stadt Pinneberg
Die Bürgermeisterin
Im Auftrag

6.) Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können, wurden gem.
§ 4 Abs. 2 BauGB am ............................ zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

8.) Die Ratsversammlung hat die Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger
öffentlicher Belange am ............................geprüft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt.
 
9.) Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde nach der öffentlichen Auslegung (Nr. 5) geändert. Der Entwurf des
Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), sowie die Begründung haben in
der Zeit vom ............................ bis ............................ während der Dienststunden erneut öffentlich ausgelegen.(Dabei
wurde bestimmt, dass Stellungnahmen nur zu den geänderten und ergänzten Teilen abgegeben werden konnten.)
Die öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von allen
Interessierten schriftlich oder zur Niederschrift geltend gemacht werden können am .......................... durch Abdruck in
den Pinneberger Tageszeitungen ortsüblich bekannt gemacht.
Der Inhalt der Bekanntmachung über die Auslegung der Entwürfe und die nach §3 Absatz 2 BauGB auszulegenden
Unterlagen wurden unter www.Pinneberg.de ins Internet eingestellt.
Es wurde eine eingeschränkte Beteiligung nach § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB durchgeführt.

10.) Die Ratsversammlung hat den Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B)
am  ............................ als Satzung beschlossen und die Begründung durch Beschluss gebilligt.

11.) Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wird hiermit
ausgefertigt und ist bekannt zu machen.

 
Pinneberg, den ............................

Stadt Pinneberg
Die Bürgermeisterin

12.) Der Beschluss des Bebauungsplanes durch die Ratsversammlung sowie Internetadresse und die Stelle, bei der
der Plan mit Begründung und zusammenfassender Erklärung auf Dauer während der Sprechstunden von allen
Interessierten eingesehen werden kann und die über den Inhalt Auskunft erteilt, sind am ............................ ortsüblich
bekanntgemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit, eine Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung einschließlich der sich ergebenden Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2
BauGB) sowie auf die Möglichkeit, Entschädigungsansprüche geltend zu machen und das Erlöschen dieser
Ansprüche (§ 44 BauGB) hingewiesen worden. Auf die Rechtswirkungen des § 4 Abs. 3 der Gemeindeordnung
wurde ebenfalls hingewiesen.
Die Satzung ist mithin am ............................ in Kraft getreten.

Pinneberg, den ....................

Stadt Pinneberg
Die Bürgermeisterin
Im Auftrag

Pinneberg, den ............................

Stadt Pinneberg
Die Bürgermeisterin
Im Auftrag

7.) Es wird bescheinigt, dass alle im Liegenschaftskataster nachgewiesenen Flurstücksgrenzen und -bezeichnungen
sowie die vorhandenen Gebäude in den Planunterlagen enthalten und maßstabsgerecht dargestellt sind.

  Uetersen, ........................

                          öffentl. Best. Verm.-Ing.
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Art der baulichen Nutzung
BauGB, §§ 1 bis 11 der Baunutzungsverordnung - BauNVO)

Allgemeine Wohngebiete
(§ 4 BauNVO)

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

Verkehrsflächen (§ 9 Abs.1 Nr.11 und Abs.6 BauGB)

Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs.1 Nr.20, 25 und Abs.6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur
Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs.1 Nr.20 und Abs.6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen
und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen,sowie von Gewässern
(§ 9 Abs.1 Nr.25b und Abs.6 BauGB)

Erhaltung: Bäume

DARSTELLUNG OHNE NORMCHARAKTER

Vorhandene bauliche Anlagen

Vorhandene Flurstücksgrenzen
 63
  2 Flurstücksbezeichnung

Kronenbereich festgesetzter Bäume

Sonstige Planzeichen

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen
(§ 9 Abs.1 Nr.21 und Abs.6 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
(§ 9 Abs.7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten,
oder Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebietes
(§ 1 Abs.4, § 16 Abs.5 BauNVO)

nur Einzelhäuser zulässig

nur Hausgruppen zulässig

nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

Füllschema der Nutzungsschablone

Art der baulichen Nutzung

Bauweise

Firsthöhe

max. Voll-

offene Bauweise

Grund-
flächenzahl geschosse

Bebauungsart

/ Teilgebietsnummern

ED

WA 1
II0,3

o
FH max. 8m

EH
H

ED

o

WA

(§ 9 Abs.1 Nr.1 des Baugesetzbuches -

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung sowie
für Ablagerungen Anlagen, Einrichtungen und sonstige Maßnahmen, die dem Klimawandel
entgegenwirken (§ 9 Abs.1 Nr.12, 14 und Abs.6 BauGB)
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WA 1

WA 11

WA 6

WA 5 WA 4

WA 2

WA 10

WA 7

WA 9 WA 8

WA 3

WA 12

1. Art und Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
1.1 Die gemäß § 4 Abs. 3 Nr.1, Nr. 4 und Nr. 5 BauNVO im WA ausnahmsweise zulässigen Nutzungen

„Gartenbaubetriebe“ und „Tankstellen“ sowie „Beherbergungsgewerbe“ werden ausgeschlossen.

2. Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)
2.1 In Gebieten mit zulässiger Zwei-Geschossigkeit ist ein weiteres Nicht-Vollgeschoss nur in Form

eines ausgebauten Dachgeschosses zulässig, nicht als Staffelgeschoss.
2.2 In Gebieten mit zulässiger Ein-Geschossigkeit ist ein weiteres Nicht-Vollgeschoss sowohl in Form

eines ausgebauten Dachgeschosses, als auch eines Staffelgeschosses zulässig.

3. Flächen für Stellplätze und Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)
3.1 Überdachte Stellplätze, Carports und Garagen sind nur innerhalb der festgesetzten überbaubaren

Grundstücksflächen zulässig sowie auf dafür ausgewiesenen Flächen und den seitlichen
Gebäude-Abstandsflächen auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen. Ausgenommen
von dieser Regelung sind die notwendigen Zufahrten und offenen Stellplätze. Offene
(nicht-überdachte) Stellplätze sind zusätzlich zwischen straßenseitiger Baugrenze und
Straßenbegrenzungslinie zulässig.

3.2 Garagen, Carports und Nebenanlagen mit flachen bzw. flachgeneigten Dächern (bis 25 Grad) und
ab einer Grundfläche größer als 10 m² sind mit einer Dachbegrünung zu errichten. Die Verpflichtung
zur Dachbegrünung besteht nicht bei Dacherneuerungen von Bestandsanlagen. (siehe auch 5.3).

4. Höchstzulässige Zahl der Wohneinheiten in Wohngebäuden (§9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)
4.1 Je Doppelhaushälfte oder Hausgruppenteil ist 1 Wohneinheit zulässig. Je Einzelhaus sind max. 2

Wohneinheiten zulässig.
4.2 In den Teilgebieten WA 2, 10 und 12 ist je Grundstück ein Einzelhaus mit max. 4 WE oder eine

Doppelhaushälfte mit max. 2 WE zulässig.

5. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

5.1 Drainagen oder sonstige bauliche und technische Maßnahmen, die zu einer dauerhaften
Absenkung des vegetationsverfügbaren Grundwassers führen, sind unzulässig. Kurzfristig
erforderliche Grundwasserabsenkungen sind während der Vegetationsperiode (01. März bis 30.
September) nur zulässig, wenn durch geeignete Maßnahmen Schäden der benachbarten
Vegetation ausgeschlossen werden.

5.2 Flache bzw. flachgeneigte Dächer (bis 25 Grad) sind mit einer Dachbegrünung zu errichten. Die
Verpflichtung zur Dachbegrünung besteht nicht bei Dacherneuerungen von Bestandsgebäuden.

5.3 Die Voraussetzungen für eine Dachbegrünung sind mit Errichtung der baulichen Anlage
herzustellen, die Bepflanzung hat spätestens in der darauffolgenden Pflanzperiode zu erfolgen. Von
einer Dachbegrünung kann in den Bereichen abgewichen werden, die der Belichtung, Be- und
Entlüftung, als begehbare Dachterrasse oder der Aufnahme sonstiger technischer Anlagen
(maximal 30 % der Dachfläche) dienen, ausgenommen Anlagen zur Nutzung der Solarenergie
(siehe bauordnungsrechtliche Festsetzung Nr. 10.4).

 SATZUNG DER STADT PINNEBERG ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 161 "GERHART-HAUPTMANN-STRASSE"
AUFGRUND DES § 10 DES BAUGESETZBUCH (BAUGB) NACH § 84 DER LANDESBAUORDNUNG (LBO) WIRD NACH BESCHLUSSFASSUNG DURCH DIE RATSVERSAMMLUNG VOM............................ FOLGENDE SATZUNG ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 161
ZWISCHEN GROSSER REITWEG, THESDORFER WEG UND MANFRED-VON-RICHTHOFEN-STRASSE; BESTEHEND AUS DER PLANZEICHNUNG (TEIL A) UND DEM TEXT (TEIL B), ERLASSEN.
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Abbildung 11: Planzeichnung BP Nr. 161 (Verfahrensstand: Entwurf)
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sigkeit getroffen (Stadt Pinneberg 
2021a: 12f.).

Hinsichtlich der überbaubaren Grund-
stücksflächen wird von Baugrenzen 
Gebrauch gemacht, die moderate Er-
weiterungsmöglichkeiten der Bestands-
gebäude durch Anbaumaßnahmen er-
öffnen. Zudem wird in einem kleinen 
Teilbereich des Plangebiets eine rück-
wärtige Bebauung ermöglicht.

Für alle Baugebiete soll eine offene 

Bauweise festgesetzt werden. Zudem 
wird in Anlehnung an die Bestandsbe-
bauung eine Festsetzung zur Bebau-
ungsart getroffen, indem im überwie-
genden Teil des Plangebiets lediglich 
Einzel- und Doppelhäuser zugelassen 
werden sollen. 

Darüber hinaus werden Festsetzun-
gen zur maximal zulässigen Anzahl der 
Wohneinheiten nach Bebauungsart ge-
troffen, um den Bedarf an technischer 
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Gebietsmerkmale

Entstehungszeit

Aufsiedelungsprozess

Verkehrsanbindung

Topographie

Bewohner:innen

Fläche

Erschließung

öffentlicher Raum

Nutzungen

Infrastruktur

baurechtliche Grundlagen

Hauptentwicklung und Erschließung in den 
1950er und 1960er Jahren

sukzessive über zwei Jahrzente hinweg

Bus- und Bahnstationen (S-Bahn-Station 
Thesdorf) in erreichbarer Nähe, umfassen-
des Straßennetz mit seperaten Fußwegen

keine nennenswerten Höhenlagen

keine Angabe

ca. 11,6 ha

verkehrliche und technische Erschließung 
umfassend vorhanden

teilweise alleeartiger Baumbestand sowie 
Knickstrukturen entlang der Erschließungs-
straßen

ausschließlich Wohnnutzungen

Infrastrukturangebote (Nahversorgung, 
KiTa, Schulen) in erreichbarer Nähe

unbeplanter Innenbereich nach § 34 BauGB

Lage integrierte Lage in mittelbarer Nähe zum 
Stadtkern (ca. 2 km Entfernung)

Abbildung 12: Gebiets- und Gebäudemerkmale Plangebiet BP Nr. 161, Stadt Pinneberg
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und sozialer Infrastruktur zu steuern. So 
sollen je Einzelhaus maximal zwei und 
je Doppelhaushälfte oder Hausgrup-
penteil je eine Wohneinheit zulässig 
sein. Im verkehrlich besser erschlosse-
nen nordwestlichen Teil des Plangebiets 
sollen hingegen vier Wohneinheiten je 
Grundstück zulässig sein (Stadt Pinne-
berg 2021a: 13).

Im Rahmen der durchgeführten schall-
technischen Untersuchung wurden un-
terschiedliche Bereiche innerhalb des 
Plangebiets identifiziert, in denen ins-
besondere zur Nachtzeit gesundheits-
gefährdende Lärmpegel nachgewiesen 
wurden. Um dennoch gesunde Wohn-
verhältnisse wahren zu können, werden 
im Bebauungsplan Nr. 161 unterschied-
liche passive Lärmschutzmaßnahmen 

93

Gebäudemerkmale 

Bautyp

Architektur

bauliche Veränderungen

freistehende Einzelhäuser im Norden und 
Westen des Gebiets, Doppel- und Reihen-
häuser im Osten, vereinzelt Mehrfamilien-
häuser im westlichen Teilbereich

vorwiegend ein- bis zweigeschossige Häu-
ser sowie vereinzelt mehrgeschossige 
Wohngebäude, variierende Ausrichtung 
zur Erschließungsstraße (giebelständig im 
Norden, traufständig im Süden des Plange-
biets), überwiegend Satteldächer, hetero-
genes Erscheinungsbild (Fassaden, Dach-
beläge)

bislang keine rückwärtige Bebauung der 
Grundstücke oder bauliche Überformungen 
(z. B. durch Mehrfamilienhäuser) vorhanden

Parkierung Parkierung vorwiegend unmittelbar am 
Haus, zahlreiche Carporte vorhanden, 
Parkfläche im öffentlichen Raum im Osten 
des Gebiets

Grundstück große, zum Teil sehr tiefe Grundstückszu-
schnitte mit zusammenhängenden Grünbe-
reichen (private Gärten)  

Überbaute Fläche Seitliche Abstandsflächen werden einge-
halten

Dichte ca. GRZ = 0,2 im Bestand

Abbildung 12: Gebiets- und Gebäudemerkmale Plangebiet BP Nr. 161, Stadt Pinneberg
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(z. B. zur Orientierung von Aufenthalts-
räumen) getroffen (vgl. Kap. 6.3; Stadt 
Pinneberg 2021a: 18). 

Ortsbildprägende und andere zum Er-
halt bestimmte Einzelbäume sollen mit-
hilfe von Erhaltungsgeboten gesichert 
werden (Stadt Pinneberg 2021a: 15). 
Des Weiteren werden u.a. Festsetzungen 
zu Einfriedungen, Dachbegrünung, was-
serdurchlässigen Bodenbelegen und 
der Gestaltung von Baukörpern (örtliche 
Bauvorschriften) getroffen (ebd.: 15ff.).

Abbildung 11 zeigt den aktuell verfüg-
baren Stand der Planzeichnung zum 
Bebauungsplan Nr. 161 der Stadt Pin-
neberg.
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8.3 BP Nr. XII / 12 der 
Stadt Geesthacht (2016 
abgeschlossen)

Rahmenbedingungen

Die Stadt Geesthacht liegt im äußers-
ten Südosten des Landes Schleswig-
Holstein im Kreis Herzogtum Lauen-
burg und grenzt unmittelbar an die Elbe 
an. Mit etwa 32.500 Einwohner:innen 
ist Geesthacht die zehntgrößte Stadt 
Schleswig-Holsteins, die insbesondere 
in den letzten Jahren deutlich an Bevöl-
kerung gewonnen hat (Schulz 2023).

Die wohnungsbauorientierte Bebau-
ungsplanung der Gemeinde war in den 
letzten 20 Jahren von der (umfangrei-
chen) Neuausweisung von Flächen für 
Einzel- und Doppelhäuser geprägt (z. B. 
Bebauungsplan „Finkenweg-Ost“ aus 
dem Jahr 2002 oder „Gewerbegebiet 
auf dem Berg“ aus dem Jahr 2005). 
2012 hatte die Änderung eines Bebau-
ungsplans zum Ziel, ein reines Wohnge-
biet mit Reihenhausbebauung herzustel-
len, wo zuvor Geschosswohnungsbau 
vorgesehen war (Bebauungsplan „Süd-
lich Wilhelm Mittendorf-Stieg“) (Stadt 
Geesthacht o. J). Dass das bestehende 
Planungsrecht mangels Investor:innen 
und Interessierten nicht realisiert wurde, 
weist auf die beständig hohe Nachfrage 
nach Einfamilienhäusern im Gemeinde-
gebiet hin (Stadt Geesthacht 2012: 3). 
2020 wurden weitere Flächen für Einzel- 
und Doppelhäuser in Kombination mit 
Reihenhäusern, Geschosswohnungsbau 
und Nutzungen des Gemeinbedarfs 
ausgewiesen (Bebauungsplan „Finken-
weg Nord“) (Stadt Geesthacht o. J.). 

Parallel verfolgt die Gemeinde Geest-
hacht auch auf Bebauungsplanebene 

vermehrt Nachverdichtungsstrategien 
im bestehenden Siedlungskörper. Ein 
Beispiel hierfür ist der Bebauungsplan 
„Am Haferberg“ aus dem Jahr 2017, 
der die Aufstockung und Erweiterung 
von bestehendem Geschosswohnungs-
bau vorsieht. Darüber hinaus wird 
mit Großprojekten wie der Hafencity 
(Westhafen) am Elbufer vermehrt Ge-
schosswohnungsbau zur Deckung der 
Wohnbedarfe verfolgt und auf Bebau-
ungsplanebene gesichert (Stadt Geest-
hacht o. J.; Schulze 2013). 

Praxisbeispiel

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans 
Nr. XII / 12 „Grünhof Heineweg“ wurde 
das Ziel verfolgt, die rückwärtige Be-
bauung von Grundstücken im Heineweg 
sowie eine gebietsverträgliche Nach-
verdichtung im Bereich bestehender 
Wohnhäuser planungsrechtlich zu er-
möglichen. Initiator war die städtische 
Wohnbaugesellschaft „Wohnraument-
wicklung Geesthacht GmbH & Co KG“, 
die mit ihren Entwicklungsabsichten an 
die Stadt Geesthacht herangetreten ist 
(Stadt Geesthacht 2016: 4). Über den 
Prozess des Grundstückserwerbs durch 
die  „Wohnraumentwicklung Geesthacht 
GmbH & Co KG“ liegen keine Informa-
tionen vor. Abbildung 15 gibt einen 
Überblick über die Gebiets- und Ge-
bäudemerkmale des Plangebiets.

Der Aufstellungsbeschluss für das Ver-
fahren, das als beschleunigtes Verfah-
ren der Innenentwicklung nach § 13a 
BauGB durchgeführt wurde, wurde am 
09.09.2014 gefasst. Verfahrensbe-
gleitend wurde ein Lärmgutachten, ein 
Entwässerungsgutachten und eine ver-
kehrstechnische Untersuchung durchge-
führt (Stadt Geesthacht 2016: 9ff.). Der 
Bebauungsplan Nr. XII/ 12 „Grünhof 
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Heineweg“ wurde am 11.10.2016 vom 
Ausschuss für Planung und Umwelt als 
Satzung beschlossen (ebd.: 3). 

Festsetzungen und Weiterentwick-
lungsstrategien

Für das gesamte Plangebiet wird als 
Art der baulichen Nutzung ein allge-
meines Wohngebiet (WA) festgesetzt, in 
dem Gartenbaubetriebe, Tankstellen, 
Anlagen für Verwaltung, Betriebe des 
Beherbergungsgewerbes und sonstige 
nicht störende Gewerbebetriebe aus-
geschlossen werden (Stadt Geesthacht 
2016: 6).

Hinsichtlich des Maßes der baulichen 

Nutzung ist zwischen unterschiedlichen 
Bereichen im Plangebiet zu unterschei-
den. Während im westlichen Teilbereich 
die Bebauung mit Mehrfamilienhäusern 
und entsprechend ein höheres Maß 
der baulichen Nutzung ermöglicht wird 
(GRZ = 0,8, zwei Vollgeschosse), wird 
für den übrigen Teil des Plangebiets 
ein geringeres Maß der baulichen Nut-
zung festgesetzt (GRZ = 0,4, ein Voll-
geschoss). Ergänzend wird jeweils die 
maximal zulässige Firsthöhe festgesetzt 
(Stadt Geesthacht 2016: 6f.). 

Die überbaubaren Grundstücksflächen 
werden durch die Festlegung von Bau-
grenzen definiert. So werden im rück-

Steinberg

Fr
ie

dr
ic

h-
Fr

ie
se

n-
St

ra
ße

H
ei

ne
w

eg

34/2

93/34

95/34

34/1

34/31

34/32

34/34

19/141

20/1

20/2

20/7

19/112

19/94

20/13

20/14

20/15

22/3

19/101

19/102

19/104

19/149

19/156

19/137

19/138

20/17

19/168

19/169

20/10

20/11

25/9

25/10

25/13

23/12

23/33
25/29

26/8

26/60
26/14 26/15

25/41

25/42

25/44

25/45

25/34

120

124

164/25

165/25

254/20

137

115
241/25

5/16

7/16

7/19

7/20

7/22

7/24 8/2
5/19

13/6

14/21

13/7

19/77

19/109

19/80

7/23

19/103

19/158

20/5

19/166

14/3

14/5

14/6

14/10

14/11

19/16

14/12

14/14

14/16

19/40

14/17

14/19

14/20

11/3

11/9

13/2

13/5

19/105

23/32

25/43114

7/7

7/18

19/7

19/42

13/4

19/106

19/92

255/20

256/20

338

341

339

340

342

347

348 349
350

352

201/7

6/12

7/14

7/4

7/5
123

7/6

6/9

118

21/4

21/5

21/7

21/8

21/13

22/2

19/68

19/134

19/135

23/3

23/4

21/3

21/12

23/6

23/7

23/8

19/75

19/110

21/11

21/2

19/13

19/14

19/70

19/74

23/9

16

14

6

10

8

4

12

14
12

9 11

5 7

6

3

2

1

4 a

6 a

14

12
10

12

10

8

20
24

22 17 19

13
15

18

8

18

16

6 a

11

22

27

25

2

18

16

1

15

28

26

24

13
11

6
4

2 
b

9
7

5

13

13 10

4

6
3

3 a

8
5

9
7

11

1

15

2 a
2 b

10

3

2

3

9

7

5

2 
a

3

1 a

1

1 b

1 b 1 a

18

8
6

1 
a

15

2

1

13

11

4

8

10
12

14

11
13

1 b
1

1 a

3 c

3 b
3 a

2

4

9

1 c

Straße

SATZUNG der STADT GEESTHACHT über den BEBAUUNGSPLAN NR. XII / 12 "Grünhof-Heineweg"

BEBAUUNGSPLAN NR. XII / 12 

STADT GEESTHACHT

Geesthacht, 19.12.2016

Fachdienst Stadtplanung

Planzeichnung (Teil A)

Steinberg

H
ei

ne
w

eg

Jahnstraße Bundesstraße B5

"Grünhof-Heineweg"

9

( § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1-11 BauNVO )

WA    I

0,4

x

x
x

x
x

xx
x

x

x
x

x
x
x

x

x x
xx

x
x

x
x

x
x

x x
x

x
x

x
x

x

x

x

x
x
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9. Grünflächen
( § 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB )

zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
( § 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB )

Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern 

( § 9 Abs. 1 Nr. 25 und Abs. 6 BauGB )

1. Art der baulichen Nutzung

Allgemeine Wohngebiete
( § 4 BauNVO )

2. Maß der baulichen Nutzung
( § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO )

Geschoßflächenzahl

13. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen

Anpfanzungen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen, sowie

und sonstige Bepflanzungen sowie Gewässern

Grünfläche

Zahl der Vollgeschosse

Baugrenze

Zeichenerklärung
Festsetzungen

Darstellung ohne Normcharakter

vorhandene Gebäude

vorhandene Flurstücksgrenzen

Flurstücksnummern





Art der baulichen Nutzung

Grundflächenzahl

Zahl der Vollgeschosse

Gebäude, wegfallend

Offene Bauweise



o offene Bauweise

X
X X

X

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
( § 9 Abs. 1 Nr. 1, §§ 22 und 23 BauNVO )
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siehe Teil B-Text
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siehe Teil B-Text
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siehe Teil B-Text
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Gebiet A+D
siehe Teil B-Text
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Firsthöhe
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Stellplätze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen

15. Sonstige Planzeichen

( § 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB )

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen,

19/7

Zweckbestimmung: StellplätzeSt

sozialer
Whg.bau

Grundflächenzahl

z.B.

z.B.

z.B.

WA

Höhe baulicher Anlagen als Höchstmaßz.B.
Firsthöhe
 9,5 m

( § 9 Abs. 1 Nr. 12,14 und Abs. 6 BauGB )

7. Flächen für Versorgungsanlagen , für die Abfallentsorgung
und Abwasserbeseitigung sowie Ablagerungen

Versorgung

Abfallbehälterstandort
Zweckbestimmung:

Erhaltung

Spielplatz

Bäume

Erhalten von Sträuchern, Bäumen und
sonstigen Bepflanzungen

St

St

St

St

St

sozialer
Whg.bau

St

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des 
Bebauungsplan Nr. XII / 12 
( § 9 Abs. 7 BauGB )

Fortführung TEIL B - TEXT
6.3 Der Nachweis der Anforderung ist im Rahmen der Objektplanung in Abhängigkeit des

Verhältnisses der gesamten Außenfläche eines Raumes zu dessen Grundfläche sowie der
Flächenanteile der Außenbauteile auf der Grundlage der DIN 4109-2 „Schallschutz im Hochbau,
Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung der Anforderungen“, Ausgabe Juli 2016, zu führen.

6.4 Der erforderliche hygienische Luftwechsel in Schlafräumen ist im festgesetzten Lärmpegelbereich
IV durch schalldämmende Lüftungseinrichtungen oder andere - den allgemein anerkannten
Regeln der Technik entsprechende - Maßnahmen sicherzustellen, sofern die
Grundrissanordnung keine Fensterbelüftung an den vollständig der Straße Steinberg und der
Jahnstraße abgewandten Gebäudeseiten zulässt. Das Maß der schalldämmenden Wirkung der
Lüftungseinrichtungen ist auf den festgesetzten Lärmpegelbereich abzustellen. Beim Nachweis
der resultierenden Schalldämmung sind Lüftungseinrichtungen zu berücksichtigen.

6.5 Von den Festsetzungen zum passiven Schallschutz kann im Einzelfall abgewichen werden, wenn
sich aus den für das konkrete Objekt berechneten Lärmimmissionen bzw. aufgrund der
Raumnutzung gemäß DIN 4109-1:2016-07 geringere Anforderungen an den baulichen
Schallschutz ergeben. Dies ist dann im Rahmen der Objektplanung nachzuweisen und zu
begründen.

7. Hinweise
7.1 Bauzeitenregelung

Die Beseitigung von Gehölzen ist in der Brutzeit unzulässig. Die Baufeldfreimachung ist in der
Brutzeit  unzulässig. Die Schutzzeit wird im §27 LNatSchG definiert und festgelegt.

7.2 Kampfmittel, Altlasten/ umweltgefährdende Stoffe
Die Gemeinde Geesthacht gehört zu den Gemeinden mit bekannten Bombenabwürfen gemäß
Kampfmittelverordnung. Für die Kampfmittelbeseitigung ist das Ministerium für Inneres und
Bundesangelegenheiten (Landeskriminalamt) als obere Landesordnungsbehörde zuständig.
Gemäß § 2 Abs. 3 Kampfmittelverordnung ist vor Beginn von Bauarbeiten auf Grundstücken in
Gemeinden, deren Gebiet mit Kampfmitteln belastet sind oder sein können, bei der
Landesordnungsbehörde eine kostenpflichtige Auskunft über mögliche Kampfmittelbelastungen
einzuholen.

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. XII/12 sind derzeit keine Eintragungen im Kataster
für Altstandorte (ehem. Gewerbestandorte) vorhanden und im Kataster für Altablagerungen
(ehem. Schuttkuhlen) sind derzeit ebenfalls keine Eintragungen vorhanden. Sollten jedoch bei
Erdarbeiten belastete Böden (Auffälligkeiten bei Inaugenscheinnahme) gefunden werden, ist die
untere Bodenschutzbehörde des Kreises Herzogtum Lauenburg zu informieren und das weitere
Vorgehen (Aushub, Entsorgung, Verwertung) mit dieser abzustimmen.

7.3 Archäologische Bodenfunde
Sollten während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt werden, ist
die Denkmalschutzbehörde unverzüglich zu benachrichtigen und die Fundstelle bis zum
Eintreffen der Fachbehörde zu sichern. Verantwortlich sind hierfür gem. § 15 Funde
Denkmalschutzgesetz (DSchG) vom 28.01.2015 der Grundstückseigentümer oder der Leiter der
Arbeiten.

7.4 Schutz des Mutterbodens
Bei der Durchführung von (Bau)-Maßnahmen ist die DIN 18920 „Schutz von Bäumen,
Pflanzbeständen und Vegetationsflächen“ zu beachten. Mutterboden, der bei der Errichtung und
Änderung baulicher Anlagen sowie bei wesentlichen anderen Veränderungen der Erdoberfläche
ausgehoben wird, ist in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu
schützen.

7.5 Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen
Die Trassen der Ver- und Entsorgungsleitungen sind von jeglicher Bebauung und Bepflanzung
freizuhalten.

7.6 Solarkollektoren
Aufgrund der umweltpolitischen Aspekte zum Klimaschutz wird die Zulässigkeit von Solar- und
Photovoltaikanlagen auf den Dächern als ausdrücklich für zulässig erklärt.

7.7 Schutzgut Fledermaus
Bei den wegfallenden Gebäuden, insbesondere auch der alten Nebengebäude ist vor Abriss von
Fachleuten zu prüfen, ob Fledermausquartiere bzw. tatsächlich Einzeltiere betroffen sind. Sowohl
Zwergfledermäuse als auch Breitflügelfledermäuse können auch im Winter in Gebäuden, z.B.
Dachböden vorkommen. Deshalb bietet die Einhaltung der üblichen Schutzzeiten keine
ausreichende Sicherheit, dass keine Tiere betroffen sind. Insbesondere die Nebengebäude
bieten gute Einflugmöglichkeiten, so dass ein Verstoß gegen das Tötungsverbot nach § 44
BNatSchG ohne gezielte Nachsuche nicht ausgeschlossen werden kann.

Flächen für Wohnraum mit sozialer Förderung
siehe Teil B -Text

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von
Baugebieten oder Abgrenzung des Maßes der Nutzung
innerhalb eines Baugebietes
(§ 1 Abs.4 § 16 Abs.5 BauNVO)

Geschoßflächenzahl

sozialer
Whg.bau



Firsthöhe
siehe Teil B- Text

Flächen für Wohnraum
mit sozialer Förderung
siehe Teil B -Text

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom
20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722), sowie nach § 84 der Landesbauordnung (LBO) vom 22.01.2009 (GVOBl. Schl.-H. S.6),  zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom
17. Januar 2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 3) und Zuständigkeiten und Ressortbezeichnungen ersetzt durch Artikel 8 der Verordnung vom 16. März 2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 96),
wird nach Beschlussfassung durch die Ratsversammlung vom 11.11.2016 folgende Satzung über den Bebauungsplan XII/12, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und
dem Text (Teil B), erlassen:

Matthias-Claudius

x xxWegfall
x

Bäume

6,0

6,0

zu belastende Flächen
( § 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB )
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0
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Gebiet B
siehe Teil B-Text

o

Art der baulichen Nutzung

Grundflächenzahl
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0,4     0,4
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Gebiet B+C
siehe Teil B-Text
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Gebäudehöhe
siehe Teil B- Text

Flächen für Wohnraum
mit sozialer Förderung
siehe Teil B -Text

Anzahl der
Wohneinheiten

ENTFÄLLT

Anzahl der
Wohneinheiten

max.
6 WE

max.
3 WE

max.
2 WE

max.
4 WE

Planungsrechtliche Festsetzungen
1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1 Abs. 6 und § 4 BauNVO)

Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)
Das Allgemeine Wohngebiet dient vorwiegend dem Wohnen.
Es sind folgende Betriebe und Einrichtungen ausgeschlossen: Gartenbaubetriebe, Tankstellen,
Anlagen für Verwaltung, Betriebe des Beherbergungsgewerbes und sonstige nicht störende
Gewerbebetriebe

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§16-21a BauGB)
Stellplätze
Der ruhende Verkehr ist auf dem jeweiligen Baugrundstück unterzubringen.
Es wird für das Gebiet A ein Stellplatzschlüssel von 1 Stellplatz/ WE festgesetzt.
Für die Gebiete B, C und D wird ein Stellplatzschlüssel von 1,7 Stellplatz/ WE festgesetzt. Der
entsprechende Stellplatznachweis ist im Baugenehmigungsverfahren zu führen. Alle
Stellplatzflächen innerhalb der Gebiete B, C und D sind nur in wasserdurchlässiger Bauweise
(versickerungsfähige bzw. großfugiges Pflaster) herzurichten.
Zudem sind in ausreichender Anzahl Fahrradabstellplätze vorzusehen.

3. Flächen für Wohnraum mit sozialer Förderung (§ 9 Abs. 1 Nr. 7 BauGB)
Um ausreichend Wohnraum für Personen, die ihren Wohnbedarf nicht am freien Wohnungsmarkt
decken können, zu schaffen, werden im Bereich B, C und D (RH; MFH) Flächen festgesetzt, auf
denen Gebäude errichtet werden können, die mit Mitteln der sozialen Wohnraumförderung errichtet
werden. Der Anteil der zu errichtende Geschossfläche für die soziale Wohnraumförderung wird mit
mindestens 25% festgesetzt.

4. Festsetzung über die äußere Gestaltung baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. §§ 84
LBO SH)

4.1 Dächer

Im Bereich A und D werden geneigte Dächer mit einer Dachneigung von 10 bis 51 Grad
festgesetzt. Im gesamten Gebiet sind auf Dachflächen nur Baustoffe mit matter, nicht glänzender,
nicht reflektierender Oberfläche zulässig. Dachbegrünungen sind zulässig und ausdrücklich
erwünscht. Auf die Zulässigkeit von Photovoltaikanlagen auf Dachflächen und/ oder Außenwänden
wird ausdrücklich hingewiesen. Ausgenommen von Baustoff und Farbe sind Teile der
Dachabdeckung die der Energiegewinnung dienen (z.B. Photovoltaik).

Für die Bereiche B und C sind Flachdächer mit einer Dachneigung von 0 bis 10 Grad festgesetzt.
Innerhalb der Bereiche B und C sind alle Flachdachflächen mit einer extensiven Dachbegrünung
anzulegen.

4.2 Firsthöhe (§ 18 BauNVO i.V.m. § 84 LBO SH)

In dem Gebiet A ist eine Firsthöhe von 9,50 m festgesetzt. Als Bezugspunkt der festgesetzten
Gebäudehöhe gilt die mittlere Höhenlage der anbaufähigen Verkehrsfläche (Fahrbahnmitte) vor
dem jeweiligen Grundstück, hier Heineweg, Jahnstraße oder Steinberg. In dem Gebiet D ist eine
Firsthöhe von 12,0 m festgesetzt. Als Bezugspunkt der festgesetzten Gebäudehöhe gilt die mittlere
Höhenlage der anbaufähigen Verkehrsfläche (Fahrbahnmitte), hier Heineweg.

4.3 Außenfassade/ Materialien
Für die Gestaltung der Fassade sind glänzende, reflektierende Materialien unzulässig. Dies gilt
auch für die Dachbedeckung.

5. Bindung für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB)

5.1 Erhaltungsgebot für Bäume
Die in der Planzeichnung dargestellten Bäume werden aus grünordnerischer Sicht als
„erhaltenswürdig“ eingestuft und werden als zu erhalten festgesetzt.
Die mit einem Erhaltungsgebot belegten Bäume sind während der Bauphase durch sachgemäße
Sicherungsmaßnahmen (Schutzzaun/ Vermeidung von Überfahrten und Materiallagerungen im
Bereich der Kronentraufe etc.) vor Beeinträchtigung zu schützen und dauerhaft zu erhalten.
Um die bestmögliche Umsetzung der Vermeidungs-, Schutz- und Sicherungsmaßnahmen zu
sichern, ist die Erstellung, Sicherung und Aufrechterhaltung dieser Maßnahmen durch eine
Umwelt-Baubegleitung während der gesamten Bauausführung fachlich zu begleiten und zu
beaufsichtigen.
Nebenanlagen, Stellplätze, Carports und Garagen sind im Kronenbereich der zu erhaltenden
Bäume unzulässig.

5.2 Pflanzgebot für Bäume
Innerhalb der Gebiete B, C und D sind mindestens 13 großkronige Laubbäume zu pflanzen und
dauerhaft zu erhalten. Eine konkrete Verortung sieht der Bebauungsplan nicht vor, um dem
Eigentümer bei der Anordnung der Gebäude eine gewisse Flexibilität zu gewährleisten.
Für die Pflanzung ist folgende Mindestqualität zu verwenden:

Hochstamm, 3xv., m. B. Stu. 14-16 (H., 3xv., m.B. Stu 14-16).
Vorschläge für großkronige Laubbäume (nicht abschließende Auflistung):

Acer platanoides (in Sorten) (Spitz-Ahorn)
Acer campestre (Feld-Ahorn)
Carpinus betulus (Hainbuche)
Fraxinus excelsior (in Sorten) (Gewöhnliche Esche)
Quercus robur (Stiel-Eiche)

Vorschläge für sonstige Laubbäume (nicht abschließend):
Carpinus betulus „Fastigiata“ (Säulen-Hainbuche)
Liquidambar styraciflua (Amberbaum)
Tilia cordata „Greenspire“ (Stadt-Linde).

Es ist dafür Sorge zu tragen, dass für jeden Baum eine unbefestigte und unversiegelte
Baumscheibe von mindestens 20 m2 erhalten bleibt. Bei Abgang ist in der nächsten Pflanzperiode
eine Neupflanzung derselben Art vorzunehmen. Die Neubepflanzung muss die Baumschulqualität
Hochstamm m.B. mit einem Mindeststammumfang von 14-16 cm nachweisen.

5.3 Entwicklung eines Gehölzbestandes
Die Geländekante stellt eine markante Zäsur im Plangeltungsbereich dar. Um diese zu erhalten
und zu sichern, ist in der gekennzeichneten Fläche dauerhaft ein Gehölzbestand zu erhalten und
zu entwickeln. Dieser Gehölzbestand soll ausschließlich aus standortheimischen Gehölzen
bestehen. Bei Abgang ist eine Neupflanzung in derselben Art der Baumschulqualität Hochstamm
m.B. und ein Mindeststammumfang von 14-16 cm vorzunehmen.
Artenvorschläge:
Acer campestre (Feld-Ahorn)
Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn)
Carpinus betulus (Hainbuche)
Corylus avellana (Haselnuss)
Crataegus monogyna (Zweigriffliger Weißdorn)
Euonymus europaeus (Pfaffenhütchen)
Fraxinus excelsior (Gewöhnliche Esche)
Malus sylvestris (Wildapfel)
Prunus padus (Frühblühende Traubenkirsche)
Prunus spinosa (Schlehe)
Rosa canina (Hundsrose)
Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)
Viburnum opulus (Gemeiner Schneeball)

6. Lärmschutz

6.1   In dem Teil A - Planzeichnung - festgesetzten Lärmpegelbereichen sind bei Neubebauungen
sowie Ersatz-/ An-/ Umbauten Vorkehrung zum Schutz vor Verkehrslärmimmissionen
zu treffen (passiver Schallschutz). Die Außenbauteile schutzbedürftiger Räume müssen hinsichtlich
der Schalldämmung nach Tabelle der DIN 4109-1 „Schallschutz im Hochbau, Teil 1:
Mindestanforderungen“, Ausgabe Juli 2016, mindestens folgenden Anforderungen genügen:

6.2 Das erforderliche gesamte Bau-Schalldämm-Maß R´w,ges bezieht sich auf die gesamte
Außenfläche eines Raumes ausschließlich Dach. Die Festsetzung der Lärmpegelbereiche basiert
auf den gegenüber der Tagzeit ungünstigeren nächtlichen Lärmbelastungen und freier
Schallausbreitung innerhalb des Bebauungsplangebietes. An den vollständigen von der Straße
Steinberg abgewandten Gebäudeseiten im Lärmpegelbereich IV reduzieren sich die
Anforderungen auf die mit dem Lärmpegelbereich III verknüpften Bau-Schalldamm-Maße. Das
gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maß von Rw,ges = 30 dB wird standartmäßig bereits aus
Wärmeschutzgründen eingehalten. Auf die Festsetzung der Lärmpegelbereiche I und II kann daher
in Bebauungsplänen verzichtet werden. Die Schalldämmung von R´w,ges = 35 dB des
Lärmpegelbereichs III wird heutzutage im Regelfall ebenfalls schon durch übliche Bauweisen
eingehalten. Bei Schalldämmungen von R´w,ges > 35 dB ist grundsätzlich von erhöhten
Anforderungen auszugehen.

Lärmpegelbereiche
(Festsetzungen siehe Text Teil B Nr. 6

Vermessungsbüro

Boysen

L.S.

L.S.

L.S.

L.S.

L.S.

L.S.

L.S.

L.S.

L.S.

L.S.

Abbildung 14: Planzeichnung BP Nr. XII / 12 (Verfahrensstand: Beschlussfassung)
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wärtigen Bereich einzelner Grundstücke 
die Voraussetzungen für die Errichtung 
zusätzlicher Baukörper geschaffen. 
Hinsichtlich der Bestandsgebäude er-
lauben die festgesetzten Baufenster 
moderate bauliche Erweiterungen oder 
nach Abriss eines bestehenden Hauses 
den Neubau eines größeren Wohnhau-
ses. Es wird eine offene Bauweise fest-

gesetzt, um den Charakter einer klein-
teiligen Bebauung zu erhalten (Stadt 
Geesthacht 2016: 7). 

Darüber hinaus trifft der Bebauungs-
plan Festsetzungen zur Anzahl der zu-
lässigen Wohneinheiten, um Missstände 
hinsichtlich der verkehrlichen Situation 
und des Ortsbilds (z. B. durch Parken im 

Gebietsmerkmale

Entstehungszeit

Aufsiedelungsprozess

Verkehrsanbindung

Topographie

Bewohner:innen

Fläche

öffentlicher Raum

Nutzungen

Infrastruktur

baurechtliche Grundlagen

Entwicklung über mehrere Jahrzente, Neu-
baumaßnahmen ab 2016

sukzessive Entstehung

Busstationen in erreichbarer Nähe, gestei-
gerte Bedeutung der MIV-Wege durch Lage 
des Plangebiets

leichte Höhenunterschiede

keine Angabe

ca. 1,9 ha

verkehrliche und technische Erschließung 
umfassend vorhanden

Verkehrsstraßen mit Fuß- und Radwegen, 
öffentliche Grünfläche (Spielplatz) im zen-
tralen Teil des Plangebiets

nur Wohnnutzung

Infrastrukturangebote (Nahversorgung, 
KiTa, Schulen) in mittelbarer Entfernung 
(vgl. Lage)

unbeplanter Innenbereich nach § 34 
BauGB

Lage Lage außerhalb des zentralen Siedlungs-
körpers, ca. 6,6 km Entfernung zum Stadt-
zentrum

Erschließung
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öffentlichen Raum) zu vermeiden. Die 
Anzahl der zulässigen Wohneinheiten 
unterscheidet sich je nach Teilgebiet (z. 
B. zwei Wohneinheiten in Einfamilien-
häusern, sechs Wohneinheiten in Mehr-
familienhäusern) (Stadt Geesthacht 
2016: 8).

Um ausreichend Wohnraum für Perso-
nen zu schaffen, die ihren Wohnbedarf 
nicht am freien Wohnungsmarkt decken 
können, werden in mehreren Teilgebie-
ten auf Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 
7 BauGB Flächen festgesetzt, auf de-

nen Gebäude mit Mitteln der sozialen 
Wohnraumförderung errichtet werden 
können. Der Anteil der zu errichtenden 
Geschossfläche für sozialen Wohnraum 
wird mit mindestens 25 % festgesetzt 
(Stadt Geesthacht: 8f.).

Ergänzend trifft der Bebauungsplan 
Festsetzungen zur Dachgestaltung (z. 
B. in Teilbereichen nur Flachdächer aus 
Entwässerungsgründen zulässig), Dach-
begrünung, einer öffentlichen Grün-
fläche (Zweckbestimmung Spielplatz) 
sowie Bindungsgeboten für die Erhal-

Gebäudemerkmale

Bautyp

Architektur

bauliche Veränderungen

Einzel- und Doppelhäuser in offener Bau-
weise, Bebauung im vorderen Grundstücks-
bereich, Mehrfamilienhäuser im Westteil 
des Plangebiets

überwiegend eingeschossige Bebauung mit 
Ausnahme mehrgeschossiger Wohnhäuser 
im Westen, vorwiegend giebelständige An-
ordnung zur Erschließungsstraße, Prägung 
durch Satteldächer, heterogenes Erschei-
nungsbild durch Dachbeläge und Fassaden

einzelne Anbauten vorhanden, rückwärtige 
Bebauung erst nach Schaffung von Pla-
nungsrecht erfolgt

Parkierung auf dem eigenen Grundstück, vielfach über 
Carports oder Garagen und / oder offene 
Stellplätze im vorderen Grundstücksbereich

Grundstück durchschnittlich große Zuschnitte

Überbaute Fläche seitliche Grenzabstände werden eingehal-
ten

Dichte ca. GRZ von 0,1 bis 0,4 (nach Neubau)

Abbildung 16 (Teil 2): Gebiets- und Gebäudemerkmale Plangebiet BP Nr. X II/ 12, Stadt Geest-
hacht
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tung von Bäumen. Zudem werden für 
die Grundstücke im rückwärtigen Be-
reich auf Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 
4 und 22 BauGB Flächen für Stellplät-
ze festgesetzt. Darüber hinaus werden 
zur Bewältigung des anfallenden Ver-
kehrslärms mehrere Festsetzungen zum 
passiven Schallschutz getroffen (z. B. 
zur Grundrissanordnung) (vgl. Kap. 5.3; 
Stadt Geesthacht 2016: 7ff.).

Abbildung 14 zeigt die Planzeichnung 
zum Bebauungsplan Nr. XII / 12 der 
Stadt Geesthacht.
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NORDERSTEDT
Bebauungsplan Nr. 250



8.4 BP Nr. 250 der Stadt 
Norderstedt (laufendes 
Verfahren)

Rahmenbedingungen

Die Stadt Norderstedt ist eine der größ-
ten Städte in Schleswig-Holstein und 
liegt im Süden Schleswig-Holstein un-
mittelbar nördlich von der Freien und 
Hansestadt Hamburg (Fuhlsbüttel und 
Langenhorn). Die Gemeinde verfügt 
über ca. 84.100 Einwohner:innen und 
hat sich seit 1970 in Bezug auf die Be-
völkerung fast verdoppelt. Die Gemein-
de ist über die U1 unmittelbar an die 
Metropolregion angeschlossen (Stadt 
Norderstedt o. J. a).

Entsprechend des hohen Bevölkerungs-
wachstums umfasst die wohnraumbezo-
gene Bebauungsplanung der Gemein-
de der letzten 20 Jahre umfangreiche 
Aktivitäten, die sich aus der Neuauswei-
sung zusätzlicher Wohnbauflächen so-
wie der Nachverdichtung im bestehen-
den Siedlungskörper zusammensetzen. 
Die Neuausweisungen beziehen sich 
zum einen auf den Neubau von Ein-
zel-, Doppel- und Reihenhäusern (z. B. 
Bebauungsplan Nr. 161, 3. Änderung 
„Siedlung Zwickmöhlen“ aus dem Jahr 
2007, Bebauungsplan Nr. 162, 3. Än-
derung „Achter de Dannen“ aus dem 
Jahr 2010 oder der Bebauungsplan 
Nr. 326 „Westlich Kringelkrugweg“ aus 
dem Jahr 2020). Zum anderen erfolg-
ten Neuausweisungen von Flächen für 
Geschosswohnungsbau zur Arrondie-
rung und Erweiterung des bestehenden 
Siedlungsgebiets (z. B. Bebauungs-
plan Nr. 23, 9. Änderung „Meyertwiete 
/ Ecke Friedrichsgaber Weg“ aus dem 
Jahr 2004, Bebauungsplan Nr. 154 

„Wohnbebauung am Knick“ aus dem 
Jahr 2006 oder Bebauungsplan Nr. 
291 „Wohnen am Moorbekpark“ aus 
dem Jahr 2018). Darüber hinaus wur-
den bereits mehrere Bebauungspläne 
aufgestellt, die der planungsrechtlichen 
Ermöglichung rückwärtiger Bebauung 
oder weiterer Nachverdichtungsmaß-
nahmen in Einfamilienhausgebieten 
dienen (z. B. Bebauungsplan Nr. 222 
„Siedlung Harkshörn“ aus dem Jahr 
2007, Bebauungsplan Nr. 145, 1. Ände-
rung „Nachverdichtung Poppenbütteler 
Straße Ost“ aus dem Jahr 2011 oder 
Bebauungsplan Nr. 146, 5. Änderung 
aus dem Jahr 2014) (Stadt Norderstedt 
o. J. b).

Praxisbeispiel

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans 
Nr. 250 „Zwischen Weg am Denkmal und 
Glashütter Weg“ der Stadt Norderstedt 
wird das Ziel verfolgt, die vorhandene 
Bebauungsstruktur nachzuverdichten, 
während die Gartenstrukturen in ange-
messener Größe erhalten bleiben sol-
len. Als weitere Planungsziele werden 
die Sicherung schätzenswerter Bäume 
sowie die Unterbringung des ruhenden 
Verkehrs und die allgemeine Erschlie-
ßung des Gebiets benannt (Stadt Nor-
derstedt 2014: 1f.). Abbildung 18 stellt 
die Gebiets- und Gebäudemerkmale 
des Plangebiets dar. Der Aufstellungs-
beschluss für das Verfahren, das als 
Vollverfahren mit Umweltbericht durch-
geführt wird, wurde am 04.03.2010 
gefasst. Zum Zeitpunkt des Gesprächs 
stand der Bebauungsplan kurz vor der 
Auslegung und förmlichen Beteiligung 
nach §§ 3 und 4 Abs. 2 BauGB. Ver-
fahrensbegleitend wurde bislang eine 
lärmtechnische Untersuchung und eine 
faunistische Potenzialanalyse durchge-
führt.
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F e st s et z u n g e n  u n d  W eit er e nt wi c k -
l u n g s str at e gi e n

Al s  Gr u n dl a g e  f ür di e  E nt wi c kl u n g  d e s  
V or e nt w urf s di e nt e n dr ei S ki z z e n v ari a n -
t e n, di e di e V or- u n d N a c ht eil e v er s c hi e-
d e n er  N a c h v er di c ht u n g s v ari a nt e n  a uf -
z ei g e n s ollt e n. V ari a nt e A 1 u n d A 2 s a h e n 
ei n e N a c h v er di c ht u n g d ur c h Hi n z uf ü g e n 
ei n er 2. B a ur ei h e i m r ü c k w ärti g e n G ar -
t e n b er ei c h v or. D a b ei w ur d e i n d er Art 
d er  Er s c hli e ß u n g  u nt er s c hi e d e n,  w o b ei 
V ari a nt e A 1 v o n g e m ei n s a m e n Z uf a hr -
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a u s gi n g ( „ Pf eif e n sti el “) u n d V ari a nt e A 2 
ei n e  Z uf a hrt  f ür  j e w eil s  vi er  a n ei n a n -
d er gr e n z e n d e Gr u n d st ü c k e v or s a h. V a -
ri a nt e B st ellt e ei n e N a c h v er di c ht u n g i n 
F or m  ei n er  h ö h er e n  b a uli c h e n  A u s n ut -
z u n g  e ntl a n g  d er  Er s c hli e ß u n g s str a ß e n 

d ar, mit d er ei n e W eit er e nt wi c kl u n g d er 
B e st a n d s g e b ä u d e  a n g e str e bt  w er d e n  
w ür d e.  B a si er e n d  a uf  d e n  Er g e b ni s s e n  

d er  fr ü h z eiti g e n  Öff e ntli c h k eit s b et eili -
g u n g  w ur d e  si c h  f ür  W eit er e nt wi c kl u n g  
d er V ari a nt e A 1 e nt s c hi e d e n ( St a dt N or -
d er st e dt 2 0 1 4: 2f.).

A b z ü gli c h ei n e s T eil b er ei c h s g e g e n ü b er 
d er  H a u pt er s c hli e ß u n g s str a ß e,  d er  al s 
all g e m ei n e s  W o h n g e bi et  ( W A)  f e st g e -
s et zt  wir d, w er d e n  i m  Pl a n g e bi et  r ei n e  
W o h n g e bi et e ( W R) a u s g e wi e s e n. I n n er -
h al b d er r ei n e n W o h n g e bi et e ( W R) w er -
d e n di e n a c h § 3 A b s. 3 Nr. 1 B a u N V O 

a u s n a h m s w ei s e  z ul ä s si g e n  L ä d e n  u n d  
ni c ht  st ör e n d e n  H a n d w er k s b etri e -
b e  a u s g e s c hl o s s e n.  I m  all g e m ei n e n  
W o h n g e bi et  ( W A)  si n d  g e m.  §  4  A b s.  
3  B a u N V O  a u s n a h m s w ei s e  z ul ä s si g e  
T a n k st ell e n,  G art e n b a u b etri e b e  u n d  
A nl a g e n  f ür  V er w alt u n g e n  u n z ul ä s si g  
( St a dt N or d er st e dt 2 0 2 3: 1 3f.). 

I n  d e n  ü b er wi e g e n d e n  W R- G e bi et e n  
s o wi e i n T eil e n d er W A- G e bi et e wir d di e 
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1 5
6 0

z.  B.

I.  Pl a n u n g sr e c htli c h e  F e st s et z u n g e n ( § 9  A b s. 1  B a u G B)

1.  Art  d er  b a uli c h e n  N ut z u n g ( § 9  A b s. 1  Nr. 1  B a u G B)

1. 1 I n d e n  R ei n e n  W o h n g e bi et e n ( W R) si n d di e n a c h § 3  A b s. 3  Nr. 1  B a u N V O a u s n a h m s w ei s e z ul ö s si g e n
L ö d e n u n d ni c ht st ür e n d e  H a n d w er k s b etri e b e s o wi e kl ei n e n  B etri e b e d e s  B e h er b er g u n g s g e w er b e s
ni c ht z ul ö s si g.

1. 2 I n d e n  All g e m ei n e n  W o h n g e bi et e n ( W A) si n d v o n d e n g e m. § 4  A b s. 3  B a u N V O a u s n a h m s w ei s e
z ul ö s si g e n  N ut z u n g e n  Nr. 1 ( B etri e b e d e s  B e h er b er g u n g s g e w er b e s),  Nr. 3 ( A nl a g e n f “r  V er w alt u n g e n),
Nr. 4 ( G art e n b a u b etri e b e) u n d  Nr. 5 ( T a n k st ell e n) ni c ht z ul ö s si g.

1. 3 I n all e n  B a u g e bi et e n si n d  F eri e n w o h n u n g e n n a c h § 1 3 a  B a u N V O a u s g e s c hl o s s e n.

2.  M a ä  d er  b a uli c h e n  N ut z u n g ( § 9  A b s. 1  Nr. 1  B a u G B)

2. 1 I n d e n  W R- G e bi et e n  Nr. 1, 7, 1 0 s o wi e d e m  W A- G e bi et  Nr. 1 2 d arf di e f e st g e s et zt e  Gr u n dfl ö c h e d er
H a u pt a nl a g e ( G R 1 3 5  m²) d ur c h b a uli c h e  A nl a g e n i. S. d e s § 1 9 ( 4)  B a u N V O u m 5 5  % “ b er s c hritt e n
w er d e n.  Ei n e  G R Z v o n 0, 8 d arf ni c ht “ b er s c hritt e n  w er d e n.

2. 2 I n d e n  W R- G e bi et e n  Nr. 2, 6, 1 1 s o wi e d e m  W A- G e bi et  Nr. 4 u n d 5 d arf di e f e st g e s et zt e  Gr u n dfl ö c h e
d er  H a u pt a nl a g e ( G R 1 0 5  m²) d ur c h b a uli c h e  A nl a g e n i. S. d e s § 1 9 ( 4)  B a u N V O u m 7 0  % “ b er s c hritt e n
w er d e n.  Ei n e  G R Z v o n 0, 8 d arf ni c ht “ b er s c hritt e n  w er d e n.

2. 3 I n d e m  W R- G e bi et  Nr. 3 d arf di e f e st g e s et zt e  Gr u n dfl ö c h e d er  H a u pt a nl a g e ( G R 1 7 0  m²) d ur c h
b a uli c h e  A nl a g e n i. S. d e s § 1 9 ( 4)  B a u N V O u m 4 5  % “ b er s c hritt e n  w er d e n.  Ei n e  G R Z v o n 0, 8 d arf
ni c ht “ b er s c hritt e n  w er d e n.

2. 4 I n d e m  W R- G e bi et  Nr. 3 d arf b ei d er  Erri c ht u n g v o n  D o p p el h ö u s er n ni c ht  m e hr al s 1 3 5  m²  Gr u n dfl ö c h e
j e  D o p p el h a u s h ölft e b e b a ut  w er d e n.  D er g e s a mt e n  G e b ö u d e k ür p er d er  D o p p el h ö u s er d arf s o mit ei n e
Gr ü ä e v o n 2 7 0  m² ni c ht “ b er s c hr eit e n. I n di e s e m  F all d arf f “r d a s  Gr u n d st “ c k j e d er  D o p p el h a u s h ölft e
di e f e st g e s et zt e  Gr u n dfl ö c h e d er  H a u pt a nl a g e ( G R 1 3 5  m²) d ur c h b a uli c h e  A nl a g e n i. S. d e s § 1 9 ( 4)
B a u N V O u m 5 5  % “ b er s c hritt e n  w er d e n.

2. 5  A u s n a h m s w ei s e d arf di e i n  T eil  A f e st g e s et zt e  Fir st h ü h e d ur c h  A nl a g e n z ur  G e wi n n u n g v o n s ol ar er
E n er gi e u m  m a x. 0, 5 0  m “ b er s c hritt e n  w er d e n.  Di e s e  A u s n a h m e gilt ni c ht f “r di e  W A- G e bi et e  Nr. 5 u n d
1 2.

2. 6  D er k o n kr et e  B e z u g s p u n kt f “r di e  F e st s et z u n g d er  H ü h e d er b a uli c h e n  A nl a g e n i st d er d e m
Gr u n d st “ c k a m n ö c h st e n li e g e n d e  Si el d e c k el, a uf d er d a s  Gr u n d st “ c k er s c hli e ä e n d e  Str a ä e

2. 7 I n d e n  W R- G e bi et e n  Nr. 2, 6, u n d 1 1 i st j e  W o h n g e b ö u d e n ur ei n e  W o h n ei n h eit z ul ö s si g

3.  B a u w ei s e  u n d  – b er b a u b ar e  Gr u n d st – c k sfl ö c h e ( § 9  A b s. 1  Nr. 2  u n d  Nr. 4  B a u G B)

3. 1  A u s n a h m s w ei s e d arf i n d e n str a ä e n a n gr e n z e n d e n  W R- G e bi et e n  Nr. 1, 3, 7, 1 0, s o wi e d e m  W A- G e bi et
Nr. 9 di e v or d er e str a ä e n s eiti g e  B a u gr e n z e bi s z u 2, 0 0  m  Ti ef e u n d 2, 0 0  m  Br eit e f “r di e  Erri c ht u n g v o n
Wi n df ö n g e n u n d  Ei n g a n g s b er ei c h e n “ b er s c hritt e n  w er d e n,  w e n n di e j e w eili g e f e st g e s et zt e z ul ö s si g e
Gr u n dfl ö c h e n z a hl ni c ht “ b er s c hritt e n u n d al s er h alt e n s w ert f e st g e s et zt er  B a u m b e st a n d s o wi e  B ö u m e,
di e u nt er di e  B a u m s c h ut z s at z u n g f all e n, ni c ht b e ei ntr ö c hti gt  w er d e n.

3. 2  Di e  ß b er s c hr eit u n g d er  B a u gr e n z e n d ur c h  T err a s s e n ei n s c hli e äli c h i hr er  ß b er d a c h u n g, i st g e m ö ä § 2 3
A b s. 3  S. 3  B a u N V O bi s z u ei n er  Ti ef e v o n 3, 0 0  m u n d ei n er  m a xi m al e n L ö n g e v o n 5, 0 0  m z ul ö s si g,
w e n n d a b ei di e üff e ntli c h e  Str a ä e n v er k e hr sfl ö c h e ni c ht “ b er b a ut u n d ei n  A b st a n d v o n  mi n d e st e n s 3, 5 0
m z u d e m  Kr o n e ntr a uf b er ei c h d er z u m  Er h alt f e st g e s et zt e n o d er d er i n d a s  Pl a n g e bi et h er ei nr a g e n d e n
B ö u m e ei n g e h alt e n  wir d.  E ntl a n g d e s i m  B e b a u u n g s pl a n f e st g e s et zt e n  B a u m- u n d

K ni c k s c h ut z b er ei c h e s i st ei n e  ß b er- s c hr eit u n g d er  B a u gr e n z e n d ur c h  T err a s s e n ni c ht z ul ö s si g.

4.  N e b e n a nl a g e n,  Ti ef g ar a g e n,  St ell pl öt z e ( § 9 ( 1)  Nr. 4  B a u G B)

4. 1 I n d e n  W R- G e bi et e n  Nr. 1, 2, 3, 6, 7, 1 0, 1 1 s o wi e i n d e n  W A- G e bi et e n  Nr. 4, 5, 1 2 si n d di e
N e b e n a nl a g e n g e m ö ä § 1 4  B a u N V O i n s o w eit b e s c hr ö n kt, d a s s pr o  B a u gr u n d st “ c k n ur
G art e n g er öt e h ö u s er b z w.  F a hrr a d s c h u p p e n bi s z u ei n er  Gr ü ä e v o n  m a xi m al 2 4  m³ z ul ö s si g i st.  Hi er b ei
d “rf e n a u c h  m e hr er e kl ei n er e  A nl a g e n bi s z u m  m a xi m al e n  M a ä v o n 2 4 m³ k o m bi ni ert  w er d e n.

4. 2  A uf d e n str a ä e n s eiti g e n  Gr u n d st “ c k e n i n d e n  W R- G e bi et e n  Nr. 1, 3, 7, 1 0 s o wi e d e n  W A- G e bi et e n  Nr.
4, 8, 9, 1 2 si n d  N e b e n a nl a g e n “ b er ei n er  H ü h e v o n 1, 3 0  m u n d i n ei n er  Ti ef e bi s 2, 5 0  m v o n d er
üff e ntli c h e n  Str a ä e n v er k e hr sfl ö c h e ni c ht z ul ö s si g.

4. 3 I n d e n str a ä e n a n gr e n z e n d e n  W R- G e bi et e n  Nr. 1, 3, 7, 1 0 si n d i n n er h al b d er  V or g art e n z o- n e n i n ei n er
Ti ef e bi s 3, 0 0  m v o n d er üff e ntli c h e n  Str a ä e n v er k e hr sfl ö c h e a u s s c hli e äli c h  St ell pl öt z e u n d “ b er d a c ht e
St ell pl öt z e ( C ar p ort s) z ul ö s si g.  G ar a g e n d “rf e n hi er ni c ht erri c ht et  w er d e n.

4. 4 I n d e n r “ c k w örti g e n  W R- G e bi et e n  Nr. 2, 1 1 s o wi e d e n str a ä e n s eiti g g el e g e n e n  W R- G e bi et  Nr. 3 u n d
d e n  W A- G e bi et e n  Nr. 4, 5, u n d 1 2 si n d  G ar a g e n, “ b er d a c ht e  St ell pl öt z e ( C ar p ort s) u n d  St ell pl öt z e n ur
a uf d e n v or d er e n  Gr u n d st “ c k st eil e n ( b e gr e n zt d ur c h di e hi nt er e  G e b ö u d e k a nt e) z ul ö s si g.

5.  M a ä n a h m e n z u m  S c h ut z, z ur  Pfl e g e  u n d z ur  E nt wi c kl u n g v o n  B o d e n,  N at ur  u n d  L a n d s c h aft
s o wi e z u m  W a s s er h a u s h a u s h alt ( § 9 ( 1)  Nr. 1 6  u n d 2 0  B a u G B)

5. 1  D a s a nf all e n d e  O b erfl ö c h e n w a s s er v o n  D a c hfl ö c h e n u n d all e n pri v at e n, b ef e sti gt e n  Fl ö- c h e n ( z. B.
ni c ht b ef a hr b ar e  W o h n w e g e,  T err a s s e n), v o n d e n e n k ei n  Ei ntr a g v o n  S c h a d- st off e n i n d a s
Gr u n d w a s s er z u er w art e n i st, i st a uf d e n j e w eili g e n  Gr u n d st “ c k e n z u v er si c k er n.  S o w eit a uf  Gr u n d v o n
n a c h g e wi e s e n e n h y dr o g e ol o gi s c h e n  V er h ölt ni s s e n k ei n e  V er si c k er u n g  m ü gli c h i st, k a n n d a s a nf all e n d e
O b erfl ö c h e n w a s s er i n d a s  R e g e n w a s s er- si el d er  St a dt  N or d er st e dt ei n g el eit et  w er d e n.

5. 2  Di e  Fl ö c h e n v o n o b erir di s c h e n  St ell pl öt z e n u n d  Z uf a hrt e n si n d z u v er si e g el n.  Di e  A bl eit u n g d e s
Ni e d er s c hl a g w a s s er s h at “ b er di e a n gr e n z e n d e b el e bt e  B o d e n z o n e z u erf ol g e n.

5. 3  F u ä w e g e,  Pl at zfl ö c h e n,  T err a s s e n b er ei c h e et c. si n d  mit  w a s s er- u n d l uft d ur c hl ö s si g e m  A uf b a u
h er z u st ell e n.  Di e f “r di e  W a s s er- u n d L uft d ur c hl ö s si g k eit d e s  B o d e n s  w e s e ntli c h  mi n d er n d e n
B ef e sti g u n g e n,  wi e  B et o n u nt er b a u,  F u g e n v er g u s s,  A s p h alti er u n g o d er  B et o ni er u n g, si n d u n z ul ö s si g.

5. 4 I m  Pl a n g e bi et d “rf e n k ei n e gr u n d w a s s er g ef ö hr d e n d e n a u s w a s c h- o d er a u sl a u g b ar e n  B a u m at eri ali e n
i n s b e s o n d er e z ur  Pl at z- u n d  W e g e b ef e sti g u n g v er w e n d et  w er d e n. ( § 9  A b s. 1  Nr. 2 0  B a u G B)

5. 5  B a uli c h e u n d t e c h ni s c h e  M a ä n a h m e n, di e z u ei n er d a u er h aft e n  A b s e n k u n g d e s
v e g et ati o n s v erf “ g b ar e n  Gr u n d w a s s er s pi e g el s b z w. v o n  S c hi c ht e n w a s s er f “ hr e n, si n d ni c ht z ul ö s si g.
W ö hr e n d d er  B a u m a ä n a h m e n si n d b ei  Gr u n d w a s s er a b s e n k u n g e n  V or k e hr u n g e n z u m  S c h ut z d er
V e g et ati o n z u tr eff e n.  B ei  Gr u n d w a s s er a b s e n k u n g e n, i st ei n e  B e w ö s s er u n g d er i m  Wir k u n g s b er ei c h
b efi n dli c h e n  B a u m b e st ö n d e v or z u s e h e n.

5. 6  Di e  D ur c hl ö s si g k eit d e s g e w a c h s e n e n  B o d e n s ( B o d e nl o c k er u n g) i st n a c h b a u b e di n gt er  V er di c ht u n g
a uf all e n ni c ht “ b er- o d er u nt er b a ut e n  Fl ö c h e n a uf  mi n d e st e n s 0, 5 0  m  Ti ef e  wi e d er h er z u st ell e n.

6.  A n pfl a n z e n v o n  B ö u m e n,  Str ö u c h er n  u n d s o n sti g e n  B e pfl a n z u n g e n ( § 9 ( 1)  Nr. 2 5 a  B a u G B)

6. 1  Di e  mit  A n pfl a n z u n g s- u n d  Er h alt u n g s bi n d u n g f e st g e s et zt e n  G e h ül z e si n d d a u er h aft z u er h alt e n.  B ei
d er e n  A b g a n g si n d gl ei c h w erti g e  Er s at z pfl a n z u n g e n a n d er s el b e n  St ell e v or z u n e h m e n. ( g e m ö ä
Pfl a n zli st e si e h e  B e gr “ n d u n g).

6. 2  A uf d e n  Gr u n d st “ c k e n i n all e n  B a u g e bi et e n i st j e a n g ef a n g e n er 4 0 0  m²  Gr u n d st “ c k sfl ö- c h e
mi n d e st e n s ei n st a n d ort g er e c ht er  B a u m z u pfl a n z e n ( g e m ö ä  Pfl a n zli st e si e h e  B e gr “ n d u n g).  A uf d e m
Gr u n d st “ c k v or h a n d e n e o d er  m e hr al s 3, 0 0  m  mit d er  Kr o n e “ b er- h ö n g e n d e b e n a c h b art e  B ö u m e
k ü n n e n a n g er e c h n et  w er d e n.  Di e s e  F e st s et z u n g gilt ni c ht f “r di e  Gr u n d st “ c k e, di e si c h t eil w ei s e i m
f e st g e s et zt e n  B a u m- u n d  K ni c k s c h ut z b er ei c h b efi n d e n.

6. 3  F “r f e st g e s et zt e a n z u pfl a n z e n d e  B ö u m e si n d  Pfl a n z gr u b e n  mit g e ei g n et e m  S u b str at  mit  mi n d e st e n s
1 2, 0 0  m³ d ur c h w ur z el b ar e n  R a u m e s b ei ei n er  Br eit e v o n  mi n d e st e n s 2, 0 0  m u n d ei n er  Ti ef e v o n
mi n d e st e n s 1, 5 0  m h er z u st ell e n.  Di e  Fl ö c h e n si n d d a u er h aft z u b e gr “ n e n o d er d er n at “rli c h e n

E nt wi c kl u n g z u “ b erl a s s e n u n d d ur c h g e ei g n et e  M a ä n a h m e n g e g e n d a s  ß b erf a hr e n  mit  Kf z z u si c h er n.
St a n d ort e f “r L e u c ht e n,  Tr af o st ati o n e n,  V er k e hr s s c hil d er et c. si n d i n n er h al b d er  B a u m s c h ei b e n
u n z ul ö s si g.  A u s n a h m s w ei s e k ü n n e n di e f e st g e s et zt e n  B a u m pfl a n z u n g e n  mit  R “ c k si c ht a uf di e
Fr eir a u m pl a n u n g u m bi s z u 2, 0 0  m v er s c h o b e n  w er d e n.  Di e  A n z a hl d er  B ö u m e i st d a b ei ei n z u h alt e n.

6. 4  Ni c ht “ b er b a u b ar e  Gr u n d st “ c k sfl ö c h e n si n d, s o w eit si e ni c ht f “r ei n e a n d er e z ul ö s si g e  N ut z u n g
b e n üti gt  w er d e n, g ört n eri s c h a n z ul e g e n u n d al s  V er si c k er u n g sfl ö c h e n f “r  O b erfl ö c h e n w a s s er n ut z b ar
z u  m a c h e n.  V o n di e s e n  Fl ö c h e n si n d  mi n d. 2 0  %  mit ei n h ei mi s c h e n, st a n d ort g er e c ht e n  B ö u m e n u n d
Str ö u c h er n z u b e pfl a n z e n.

6. 5  Fr ei st e h e n d e  M “ll s a m m el b e h ölt er,  St a n d ort e f “r  R e c y cli n g b e h ölt er u n d  Fl ö c h e n f “r  V er- u n d
E nt s or g u n g s ei nri c ht u n g e n si n d,  mit a uf  mi n d e st e n s 2  S eit e n  mit  H e c k e n ei n z u gr “ n e n u n d  mit
R a n k g er “ st e n z u “ b er d a c h e n s o wi e  mit  S c hli n g- u n d  Kl ett er pfl a n z e n z u b e gr “ n e n  A u s g e n o m m e n
hi er v o n si n d  M “ll s a m m el b e h ölt er, di e v or n e h mli c h u nt erir di s c h erri c ht et  w er d e n,  wi e b ei s pi el s w ei s e
s o g e n a n nt e  U nt erfl ur c o nt ai n er ( g e m ö ä  Pfl a n z e nli st e si e h e  B e gr “ n d u n g).

6. 6  B ei  Str a ä e n b ö u m e n  m “ s s e n a uf gr u n d d e s  E xtr e m st a n d ort e s st a n d ort g er e c ht e  Art e n g e pfl a n zt  w er d e n
( g e m ö ä  Pfl a n zli st e si e h e  B e gr “ n d u n g).

6. 7  ß b er d a c ht e  St ell pl öt z e ( C ar p ort s) si n d  mit  S c hli n g- u n d  Kl ett er pfl a n z e n g e m ö ä  Pfl a n zli st e ( si e h e
B e gr “ n d u n g) z u b er a n k e n.  Di e  D ö c h er v o n “ b er d a c ht e  St ell pl öt z e ( C ar p ort s) u n d  G ar a g e n  mit fl a c h
g e n ei gt e m  D a c h bi s 1 0º  D a c h n ei g u n g si n d e xt e n si v z u b e gr “ n e n.

6. 8  N e b e n a nl a g e n i n ei n er  E ntf er n u n g bi s z u 1, 0 0  m v o n d er üff e ntli c h e n  Str a ä e nfl ö c h e si n d i n v oll er  H ü h e
ei n z u gr “ n e n.  D ö c h er v o n  N e b e n a nl a g e n a b ei n er  Fl ö c h e v o n 1 0, 0 0  m² u n d fl a c h g e n ei gt e m  D a c h bi s
1 0º  D a c h n ei g u n g si n d e xt e n si v z u b e gr “ n e n.

7.  Er h alt v o n  B ö u m e n,  Str ö u c h er n  u n d s o n sti g e n  B e pfl a n z u n g e n ( § 9 ( 1)  Nr. 2 5 b  B a u G B)

7. 1  Z u er h alt e n d e  B ö u m e i n z u k “ nfti g b ef e sti gt e n  Fl ö c h e n si n d  mit ei n er off e n e n  V e g et ati o n sfl ö c h e v o n

mi n d e st e n s 1 2, 0 0  m² b ei ei n er  Br eit e v o n  mi n d e st e n s 2  m z u v er s e h e n, di e g e g e n  ß b erf a hr e n z u
si c h er n i st.  A b gr a b u n g e n,  G el ö n d e a uf h ü h u n g e n,  N e b e n a nl a g e n,  St ell pl öt z e u n d  Z u w e g u n g e n,
T err a s s e n u n d s o n sti g e  V er si e g el u n g e n si n d ni c ht z ul ö s si g.

7. 2  F “r di e  mit  Er h alt u n g s bi n d u n g f e st g e s et zt e n  G e h ül z e si n d b ei  A b g a n g gl ei c h w erti g e  Er s at z pfl a n z u n g e n
v or z u n e h m e n ( g e m ö ä  Pfl a n zli st e si e h e  B e gr “ n d u n g).

7. 3 I m  Kr o n e n b er ei c h z z gl. ei n e s 3, 5 0  m br eit e n  S c h ut z str eif e n s d er  mit  Er h alt u n g s g e b ot f e st g e s et zt e n
B ö u m e si n d d a u er h aft e  A b gr a b u n g e n,  G el ö n d e a uf h ü h u n g e n,  N e b e n a nl a g e n ( a u c h
b a u or d n u n g sr e c htli c h g e n e h mi g u n g sfr ei e u n d i n d e n  A b st a n d sfl ö c h e n z ul ö s si g e  A nl a g e n),  St ell pl öt z e,
T err a s s e n,  F e u er w e hr z uf a hrt e n u n d s o n sti g e  V er si e g el u n g e n u n z ul ö s- si g.  V er- u n d
E nt s or g u n g sl eit u n g e n si n d gr u n d s öt zli c h a u ä er h al b d er  W ur z el b er ei c h e d er z u er h alt e n d e n  B ö u m e z u
v erl e g e n.  A u s n a h m s w ei s e si n d u n v er m ei d b ar e  A b w ei c h u n g e n v o n  S at z 1 n ur i m  B er ei c h v o n
v or h a n d e n e n  Er s c hli e ä u n g s a nl a g e n z ul ö s si g b z w. b ei n e u e n  Er s c hli e ä u n g s a nl a g e n,  w e n n ei n
N a c h w ei s erf ol gt, d a s s alt er n ati v e  Er s c hli e ä u n g e n ni c ht r e ali si er b ar si n d.  D a b ei i st d er  Er h alt d er
B ö u m e d ur c h f a c h g er e c ht e n  Kr o n e n s c h nitt u. / o. f a c h g er e c ht e  W ur z el b e h a n dl u n g z u si c h er n.

8. I m mi s si o n s s c h ut z

8. 1  Di e  S c h all d ö m m u n g d er  A u ä e n b a ut eil e v o n  A uf e nt h alt sr ö u m e n i n  W o h n u n g e n i st e nt s pr e c h e n d d er i n
d er  N e b e n k art e d ar g e st ellt e n  m a ä g e bli c h e n  A u ä e nl ör m p e g el g e m ö ä  DI N 4 1 0 9: 2 0 1 8- 0 1 a u s z u bil d e n.

8. 2  F “r di e  G e b ö u d e i n n er h al b d er  G e bi et e  mit ei n e m  m a ä g e bli c h e n  A u ä e nl ör m p e g el v o n  m e hr al s 6 2
d B( A) si n d b e s o n d er s s c h ut z b e d “rfti g e  R ö u m e ( S c hl af zi m m er,  Ki n d er zi m m er) z ur l ör m a b g e w a n dt e n
G e b ö u d e s eit e a u s z uri c ht e n.  A u s n a h m s w ei s e k a n n ei n e  A n or d n u n g z ur l ör m z u g e w a n dt e n
G e b ö u d e s eit e z u g el a s s e n  w er d e n,  w e n n di e  F e n st er di e s er  R ö u m e  mit s c h all g e d ö m mt e n L “ft u n g e n
a u s g e st att et  w er d e n o d er d er n ot w e n di g e h y gi e- ni s c h e L uft w e c h s el a uf a n d er e g e ei g n et e, d e m  St a n d
d er  T e c h ni k e nt s pr e c h e n d e  W ei s e si c h er g e st ellt  wir d.

8. 3  Di e  A u ä e n w o h n b er ei c h e f “r di e  G e b ö u d e  mit ei n e m  m a ä g e bli c h e n  A u ä e nl ör m p e g el v o n  m e hr al s 6 5
d B( A) si n d v or z u g s w ei s e a n d er l ör m a b g e w a n dt e n  G e b ö u d e s eit e a n z u or d n e n.  B ei  m e hr er e n
A u ä e n w o h n b er ei c h e n gilt di e s z u mi n d e st f “r ei n e n  A u ä e n w o h n b er ei c h.

9.  V er s or g u n g s a nl a g e n

9. 1 I n d e n r ei n e n  W o h n g e bi et e n u n d all g e m ei n e n  W o h n g e bi et e n si n d di e n ut z b ar e n  D a c hfl ö c h e n d er
H a u pt g e b ö u d e z u  mi n d e st e n s 5 0  %  mit  A nl a g e n z ur  N ut z u n g v o n s ol ar er  Str a hl u n g s e n er gi e
a u s z u st att e n.  A nl a g e n z ur  N ut z u n g s ol ar er  Str a hl u n g s e n er gi e a uf g e n ei gt e n  D ö c h er n si n d n ur i n d er
gl ei c h e n  N ei g u n g  wi e di e z u g e h üri g e  D a c hfl ö c h e z ul ö s si g.

1 0.  B a u or d n u n g sr e c htli c h e  F e st s et z u n g e n § 8 6  L B O ( g e m ö ä § 9  A b s. 4  B a u G B i. V. m. § 1 0  L B O)

1 0. 1 I n d e n  W R- G e bi et e n  Nr. 1, 2, 3, 6, 7, 1 0, 1 1 u n d d e n  W A- G e bi et e n  Nr. 4, 8, 9 si n d a u s- s c hli e äli c h
g e n ei gt e  D ö c h er  mit ei n er  D a c h n ei g u n g v o n 3 0- 5 0  Gr a d al s  S att el- o d er  W al m d a c h z ul ö s si g.  F “r di e
W A- G e bi et e  Nr. 5 u n d 1 2 si n d al s  D a c hf or m e b e nf all s n ur  S att el- u n d  W al m d ö c h er z ul ö s si g.

1 0. 2 I n d e n  W R- G e bi et e n  Nr. 1, 3, 7, 1 0 u n d d e n  W A- G e bi et e n  Nr. 4, 5, 8 , 9, 1 2 si n d
Gr u n d- st “ c k s ei nfri e d u n g e n e ntl a n g d er üff e ntli c h e n  Str a ä e n v er k e hr sfl ö c h e n a u s s c hli e äli c h al s
H e c k e n a u s L a u b g e h ül z ( g e m ö ä  Pfl a n zli st e si e h e  B e gr “ n d u n g) o d er  Ei b e n z u g e st alt e n.  Si e d “rf e n
z ur f e st g e s et zt e n üff e ntli c h e n  Str a ä e n v er k e hr sfl ö c h e n ei n e  H ü h e v o n 1, 2 0  m ni c ht “ b er s c hr eit e n.
Gr u n d st “ c k s s eiti g si n d d a hi nt er  Dr a ht- o d er  St a b gitt er z ö u n e bi s z u ei n er  H ü h e v o n 1, 2 0  m z ul ö s si g,
di e  Dr a ht- o d er  St a b gitt er z ö u n e k ü n n e n a u c h i n di e  H e c k e i nt e gri ert s ei n.  Di e  H e c k e n h ü h e h at
mi n d e st e n s d er  Z a u n h ü h e z u e nt s pr e c h e n. I m  Kr o n e n b er ei c h v o n  B ö u m e n u n d i m  K ni c k s c h ut z b er ei c h
i st ei n e  H e c k e n pfl a n z u n g ni c ht z ul ö s si g, u m ei n e  S c h ö di g u n g d e s  W ur z elr a u m e s d er  B ö u m e z u
v er m ei d e n.  Di e  D ur c hl ö s si g k eit d er  Z ö u n e f “r  Kl ei nti er e  wi e I g el et c. i st z u g e w ö hrl ei st e n.

1 0. 3 I n all e n  B a u g e bi et e n si n d r “ c k w örti g z wi s c h e n d e n  Gr u n d st “ c k e n si n d n ur  H e c k e n a u s L a u b g e h ül z
( g e m ö ä  Pfl a n zli st e si e h e  B e gr “ n d u n g) o d er  Ei b e n v o n  m a x. 1, 8 0  m  H ü h e al s
Gr u n d st “ c k s ei nfri e d u n g e n z ul ö s si g i n di e  Dr a ht- o d er  St a b gitt er z ö u n e i n gl ei c h er  H ü h e  wi e di e  H e c k e
i nt e gri ert  w er d e n k ü n n e n.  Di e  D ur c hl ö s si g k eit d er  Z ö u n e f “r  Kl ei n-ti er e  wi e I g el et c. i st z u
g e w ö hrl ei st e n.

1 0. 4 I n all e n  B a u g e bi et e n si n d  Si c ht s c h ut z z ö u n e,  wi e L a m ell e n- u n d  Fl e c ht z ö u n e, g e n er ell u n z ul ö s si g.

1 0. 5 I n all e n  B a u g e bi et e n si n d  W er b e a nl a g e n n ur a n d e n  St ött e n d er ei g e n e n L ei st u n g al s
Fl a c h w er b e a nl a g e n a n d er  Er s c hli e ä u n g s str a ä e z u g e w a n dt e n  H a u sf a s s a d e z ul ö s si g.  Di e
W er b e a nl a n g e n si n d bl e n dfr ei a u s z uf “ hr e n.  W er b e a nl a g e n  mit  w e c h s el n d e m u n d / o d er b e w e gt e m
Li c ht s o wi e Li c ht w er b u n g i n gr ell e n  F ar b e n si n d u n z ul ö s si g.

1 1.  N a c hri c htli c h e  Ü b er n a h m e:

1 1. 1  D er  G elt u n g s b er ei c h di e s e s  B e b a u u n g s pl a n e s li e gt v oll st ö n di g i m  G elt u n g s b er ei c h d er  Z o n e III d er
r e c ht s kr öfti g e n  W a s s er s c h ut z g e bi et s-
v er or d n u n g  N or d er st e dt, v o m 2 7. J a n u ar 2 0 1 0.  E s g elt e n e nt s pr e c h e n d e  B e sti m m u n g e n.

1 2.  Hi n w ei s e

1 2. 1  Z u di e s e m  B e b a u u n g s pl a n g e h ürt ei n e t e xtli c h e  B e gr “ n d u n g, ei n s c hli e äli c h  U m w elt b eri c ht.  W eit er e
A u sf “ hr u n g e n u n d  Hi n w ei s e z u  T h e m e n  wi e  Art e n s c h ut z u n d  B a u m s c h ut z si n d hi er n a c h z ul e s e n.

1 2. 2  U m ni c ht i n  K o nfli kt  mit d e m  Art e n s c h ut z g e m ö ä § 4 4  B N at S c h G u n d d er  S c h ut zfri st e nr e g el u n g
( 0 1. 0 3.- 3 0. 0 9.) g e m ö ä § 2 7 a L N at S c h G z u k o m m e n, si n d b ei ei n e m  Erf or d er ni s v o n  F öll u n g e n o d er
Pfl e g e ar b eit e n a n  K ni c k s u n d  B ö u m e n di e n ot w e n di g e n  M a ä n a h m e n v or  B e gi n n d er  B a ut öti g k eit e n
s o wi e d er  A bri s s v o n  G e b ö u d e n a u ä er h al b d er g e s et zli c h e n  S c h ut zfri st n ur i m  Z eitr a u m v o m
0 1. 1 0. bi s z u m 2 8./ 2 9. 0 2. d ur c h z uf “ hr e n.  A n d er e nf all s si n d ei n e  B e s eiti g u n g v o n  G e h ül z e n o d er ei n
G e b ö u d e a bri s s u n d di e  B a uf el dr ö u m u n g n ur  m ü gli c h,  w e n n d ur c h ei n e  Pr “f u n g d a s  V or h a n d e n s ei n
v o n  V o g el- Ni st st ött e n a u s g e s c hl o s s e n  w er d e n k a n n.  F “r  Fl e d er m ö u s e i n  B ö u m e n o d er i n  G e b ö u d e n
gi bt e s j e n a c h  Q u arti er s art ( W o c h e n st u b e n-,  S o m m er-,  Wi nt er-,  G a n zj a hr e s q u arti er) a n d er e
S c h ut zfri st e n.  D a z u i st s p öt e st e n s b ei  Hi n w ei s e n o d er i m  V er d a c ht sf all di e  Ei n s c h alt u n g d er
N at ur s c h ut z b e h ür d e n u n d ei n e s/r  Fl e d er m a u s g ut a c ht er s/i n erf or d erli c h.  B e s eiti g u n g e n v o n  G e h ül z e n
a b 1 0 c m  St a m m d ur c h m e s s er si n d n ur i m  Z eitr a u m 0 1. 1 2. bi s 2 8. 0 2. z ul ö s si g.  W e n n di e s e s ni c ht
m ü gli c h i st, i st d ur c h ei n e  B e s at z pr “f u n g a u s z u s c hli e ä e n, d a s s ei n  Fl e d er m a u s b e s at z v or h a n d e n i st.
V or  F öll u n g v o n  B ö u m e n a b ei n e m  St a m m d ur c h m e s s er v o n 5 0 c m o d er d e m  A bri s s f “r
Fl e d er m a u s b e s at z g e ei g n et er  G e b ö u d e i st ei n e  Pr “f u n g a uf  B e s at z d ur c h z uf “ hr e n. I n di e s e m
R a h m e n si n d g e g e b e n e nf all s erf or d erli c h e  A ntr ö g e u n d  V er m ei d u n g s m a ä n a h m e n ( B a u z eit e n,
Er s at z q u arti er e) z u er ar b eit e n u n d u m z u s et z e n.

1 2. 3  Di e  S c h ut z v or s c hrift e n d er  DI N 1 8 9 2 0  A u s g a b e  S e pt e m b er 1 9 9 0 � S c h ut z v o n  B ö u m e n,
Pfl a n z b e st ö n d e n u n d  V e g et ati o n sfl ö c h e n b ei  B a u m a ä n a h m e n„ si n d b ei all e n  N e u- u n d
U m b a u m a ä n a h m e n i m  B er ei c h d er f e st g e s et zt e n  B e pfl a n z u n g z u b e a c ht e n u n d ei n z u h alt e n.

1 2. 4  Di e  S u m m e all er  Z uf a hrt e n d arf pr o  Gr u n d st “ c k ei n e  Br eit e 3, 5 0  m ni c ht “ b er s c hr eit e n.
N a c h b ar s c h aftli c h e  Gr e n z g ar a g e n u n d g e m ei n s a m e  Z uf a hrt e n si n d b a uli c h u n d g e st alt eri s c h
a uf ei n a n d er a b z u sti m m e n.

T e xt �  T eil  B �

1 0 3

A b bil d u n g 1 7: Pl a n z ei c h n u n g B P Nr. 2 5 0 ( V erf a hr e n s st a n d: V or e nt w urf)

N or d er st e dt



Größe der Grundfläche der baulichen 
Anlagen durch die Festsetzung abso-
luter Werte (GR-zulässige Grundfläche) 
geregelt. Die Höhe der GR-Werte lässt 
neben der Sicherung der Bestandsstruk-
turen eine moderate Nachverdichtung 
zu. In den übrigen WA-Gebieten erfolgt 
eine Festsetzung der Grundfläche durch 
die GRZ mit Werten von 0,25 bis 0,29. 
Hinsichtlich der Geschossigkeit werden 
überwiegend ein Vollgeschoss und ver-

einzelt zwei Vollgeschosse festgesetzt. 
Ergänzend wird jeweils die maximal zu-
lässige Firsthöhe festgesetzt (Stadt Nor-
derstedt 2023: 18). 

Die überbaubaren Grundstücksflächen 
werden durch die Festlegung von Bau-
grenzen definiert. In umfassenden Teilen 
des Plangebiets sollen so die Voraus-
setzungen für die Errichtung einer rück-
wärtigen Bebauung geschaffen werden. 
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Gebietsmerkmale

Entstehungszeit

Aufsiedelungsprozess

Verkehrsanbindung

Topographie

Bewohner:innen

Fläche

öffentlicher Raum

Nutzungen

Infrastruktur

baurechtliche Grundlagen

vornehmlich in den 1950er und 1960er 
Jahren

sukzessiv

gute ÖPNV-Anbindung (Bus, U-Bahn), Stra-
ßennetz mit übergeordneter Verbindungs-
funktion in unmittelbarer Nähe

keine nennenswerten Höhenlagen

keine Angabe

ca. 12,6 ha

verkehrliche und technische Erschließung 
umfassend vorhanden

Verkehrsstraßen mit Fuß- und Radwegen, 
Stadtpark in fußläufiger Entfernung

überwiegend Wohnnutzung, vereinzelt frei-
berufliche Tätigkeiten

Einrichtungen der Nahversorgung, Kita und 
Grundschule sowie Erholungsgebiet (Stadt-
park) in fußläufiger Entfernung

unbeplanter Innenbereich nach § 34 BauGB

Lage integrierte Lage in mittelbarer Entfernung 
zum Stadtzentrum (ca. 1,5 km)

Erschließung

Abbildung 18 (Teil 1): Gebiets- und Gebäudemerkmale Plangebiet BP Nr. 250, Stadt Norderstedt

Norderstedt



Hinsichtlich der Bestandsgebäude er-
lauben die festgesetzten Baufenster 
geringfügige bauliche Erweiterungen. 
Der Bebauungsplan setzt übergreifend 
eine offene Bauweise fest, um die be-
stehende Siedlungsstruktur zu wahren. 
Darüber hinaus wird die Bebauungs-
form auf Einzelhäuser und zum Teil auf 
Einzel- und Doppelhäuser festgelegt 
(Stadt Norderstedt 2023: 19f.). 

Zusätzlich lässt der Bebauungsplan in 
den rückwärtigen Bereichen lediglich 
eine Wohneinheit zu, um Missstände 
durch Lärmemissionen in Folge zusätz-

licher Parkverkehre zu vermeiden. Da-
rüber hinaus werden Festsetzungen zu 
Nebenanlagen, Entwässerung, Anpflan-
zungs- und Erhaltungsbindungen von 
Bäumen und Sträuchern, Immissions-
schutz (passive Schallschutzmaßnah-
men) sowie gestalterischen Maßnah-
men getroffen (Stadt Norderstedt 2023: 
25ff.). Abbildung 17 zeigt den aktuell 
verfügbaren Stand der Planzeichnung 
zum Bebauungsplan Nr. 250 der Stadt 
Norderstedt.
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Gebäudemerkmale

Bautyp

Architektur

bauliche Veränderungen

straßenbegleitend freistehende Einzel- und 
Doppelhäuser in offener Bauweise

überwiegend eingeschossige Bebauung, 
zum Teil zweigeschossige Bebauung bzw. 
ausgebaute Dachgeschosse, vorwiegend 
Satteldächer und giebelständige Ausrich-
tung, überwiegend helle Fassadengestal-
tung

teilweise bereits Bebauung in zweiter Reihe 
vorhanden, vereinzelt Anbauten

Parkierung auf dem eigenen Grundstück, überwiegend 
über Carports oder Garagen und / oder of-
fene Stellplätze im vorderen Grundstücks-
bereich

Grundstück Grundstücken mit vergleichbarer Grund-
stücksbreite und -tiefe, mehrheitlich schma-
le, tiefe Grundstückszuschnitte

Überbaute Fläche seitliche Grenzabstände werden eingehal-
ten

Dichte ca. GRZ von 0,1 bis 0,2

Abbildung 18 (Teil 2): Gebiets- und Gebäudemerkmale Plangebiet BP Nr.250, Stadt Norderstedt

Norderstedt



VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

WEDEL
Bebauungspläne Nr. 100a-r



8.5 BP Nr. 100 a-r der Stadt 
Wedel (2006 abgeschlossen)

Rahmenbedingungen

Die Stadt Wedel befindet sich an der 
südwestlichen Grenze Schleswig-Hol-
steins und liegt direkt an der Elbe. Die 
Gemeinde verfügt über ca. 34.100 
Einwohner:innen und ist ebenfalls der 
Metropolregion Hamburg zuzurechnen. 
Über die S1 besteht eine direkte Verbin-
dung zur Freien und Hansestadt Ham-
burg (Stadt Wedel o. J. a). 

In Bezug auf die wohnraumbezogene 
Bebauungsplanung der Stadt Wedel 
wird deutlich, dass ein erheblicher Teil 
des Gemeindegebiets bereits mit einem 
Bebauungsplan überplant ist. Auch in 
den letzten 20 Jahren wurden weitere 
Bebauungspläne aufgestellt, die haupt-
sächlich der Schaffung der planungs-
rechtlichen Voraussetzung für die Errich-
tung weiterer Einzel- und Doppelhäuser 
dienten (z. B. Bebauungsplan Nr. 68, 1. 
Änderung „Wieden aus dem Jahr 2005, 
Bebauungsplan Nr. 44a, 1. Änderung 
„Lülanden Nord“ aus dem Jahr 2006 
oder Bebauungsplan Nr. 44d „Aast-
wiete“ aus dem Jahr 2011). Kürzlich 
wurden jedoch auch Bebauungspläne 
aufgestellt, um zusätzlichen Geschoss-
wohnungsbau realisieren zu können (z. 
B. vorhabenbezogener Bebauungsplan 
Nr. 37, 4. Änderung „Am Redner“). Da-
rüber hinaus wurden für einen Großteil 
der bestehenden Einfamilienhausge-
biete die Bebauungspläne 100a-r zur 
Bestandsüberplanung aufgestellt, die 
nachfolgend genauer beschrieben wer-
den sollen (Stadt Wedel o. J. b). 

Praxisbeispiele

In der Stadt Wedel gibt es derzeit kein 
laufendes oder kürzlich abgeschlosse-
nes Bebauungsplanverfahren, das die 
Bestandsüberplanung eines Einfami-
lienhausgebiets verfolgt. Aus diesem 
Grund wurden bereits gültige Bebau-
ungspläne der Stadt Wedel zur Weiter-
entwicklung von Einfamilienhausgebie-
ten herangezogen, die zwischen 2003 
und 2006 aufgestellt wurden. Die Ver-
fahren unterscheiden sich aus weiteren 
Gründen von den übrigen untersuchten 
Verfahren: Insgesamt handelt es sich um 
16 Planverfahren (Bebauungsplan Nr. 
100a-r), die als einfache Bebauungs-
pläne nach § 30 Abs. 3 BauGB aufge-
stellt wurden. Hierbei handelt es sich um 
erhebliche Flächen des Gemeindege-
biets, die über die gesamte Stadt Wedel 
verteilt sind. Aufgrund des Umfangs der 
Plangebiete bleibt die Darstellung der 
Gebiets- und Gebäudemerkmale in Ab-
bildung 20 im Vergleich zu den anderen 
Praxisbeispielen eher vage.

Festsetzungen und Weiterentwick-
lungsstrategien

Mit den 16 Bebauungspläne der Stadt 
Wedel wird gleichermaßen das Ziel 
verfolgt, unter bestimmten Vorausset-
zungen die rückwärtige Bebauung in 
bestehenden Einfamilienhausgebieten 
planungsrechtlich zu steuern. Aufgrund 
der Art der Bebauungsplanverfahren 
(einfache Bebauungspläne) wird in allen 
Bebauungsplänen jedoch keine Festset-
zung zur Art der baulichen Nutzung und 
lediglich geringfügige Festsetzungen 
zum Maß der baulichen Nutzung getrof-
fen (vgl. Stadt Wedel 2003: 1). Vielmehr 
werden unterschiedliche Bedingungen 
vorgegeben, unter denen eine rück-
wärtige Bebauung erfolgen darf. Hierzu 
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zählen Festsetzungen zur 

• Bebauungsart (Einzel- und Doppel-
häuser)

• Geschossigkeit (überwiegend maxi-
mal ein Vollgeschoss)

• Mindestgrundstücksgröße (variie-
rend nach Plangebiet)

• Anzahl der Wohneinheiten (eine je 
Einzelhaus oder Doppelhaushälfte)

• Zulässige Firsthöhe und Dachnei-
gung

• Genehmigungsbedürftigkeit bei Tei-
lung eines Grundstücks durch die 
Gemeinde (vgl. Stadt Wedel 2003:1)

Gebietsmerkmale

Entstehungszeit

Aufsiedelungsprozess

Verkehrsanbindung

Topographie

Bewohner:innen

Fläche

öffentlicher Raum

Nutzungen

Infrastruktur

baurechtliche Grundlagen

nach Plangebiet variierend

nach Plangebiet variierend

je nach Gebietslage unterschiedlich gute 
ÖPNV-Anbindung (Bus, S-Bahn) und Anbin-
dung an das Straßen- und Wegenetz

keine nennenswerten Höhenlagen

keine Angabe

keine Angabe

verkehrliche und technische Erschließung 
umfassend vorhanden

vorwiegend durch Straßen- und Wegenetze 
geprägt, vereinzelt öffentliche Grün- und 
Spielflächen vorhanden

fast ausschließlich Wohnnutzungen

je nach Gebietslage unterschiedliche Nähe 
zu Einrichtungen der Nahversorgung sowie 
sozialer Infrastruktur

beplanter Innenbereich

Lage Verteilung der Gebiete innerhalb des ge-
samten Stadtgebiets, sowohl Randlagen als 
auch zentrale bzw. integrierte Lagen in un-
mittelbarer Nähe zum Stadtzentrum

Erschließung

Abbildung 20 (Teil 1): Gebiets- und Gebäudemerkmale Plangebiete Nr. 100 a-r, Stadt Wedel
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Die Festsetzungen orientieren sich an 
der bereits bestehenden Bebauung, um 
die städtebauliche Struktur und Eigen-

art in den jeweiligen Plangebieten zu 
sichern (Stadt Wedel 2003: 1). 
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Gebäudemerkmale

Bautyp

Architektur

bauliche Veränderungen

vorwiegend freistehende Einzel- und Dop-
pelhäuser in unterschiedlicher Aufsiede-
lungsart mit variierenden Anteilen von Rei-
henhäusern und Mehrfamilienhäusern, z. T. 
einheitliche Anordnung der Gebäudekör-
per

überwiegend eingeschossige und verein-
zelt zweigeschossiger Bebauung, sowohl 
traufständige als auch giebelständige Be-
bauung vorhanden, variierend nach Ge-
bieten unterschiedlich einheitliches Er-
scheinungsbild

z. T. Ausnutzung des geschaffenen Pla-
nungsrechtes durch rückwärtige Bebauung

Parkierung Parkierung variierend in Abhängigkeit zum 
Grundstückszuschnitt: überwiegend Par-
kierung direkt am Haus, z. T. in Form von 
Carports, z. T. Parkierung im öffentlichen 
Raum

Grundstück variierende Grundstückszuschnitte: mehr-
heitlich schmale und tiefe Grundstücken er-
gänzt durch unregelmäßige, quadratische 
Grundstückszuschnitte

Überbaute Fläche seitliche Abstandsflächen werden einge-
halten

Dichte variierende bauliche Dichte: z. T sehr gerin-
ge Dichte (z. B. nördlicher Siedlungsrand) 
durch geringfügig bebauute, großzügige 
Grundstücke, höhere Dichte in zentraleren 
Lagen durch rückwärtige Bebauungen

Abbildung 20 (Teil 2): Gebiets- und Gebäudemerkmale Plangebiete Nr. 100 a-r, Stadt Wedel

Wedel



Bewertung des 
BP als Instru-
ment zur Wei-
terentwicklung 
von EFH-
Gebieten

09



Nachdem im vorigen Kapitel die indivi-
duelle Beschreibung der Praxisbeispiele 
im Vordergrund stand, steht das folgen-
de Kapitel im Zeichen der Verknüpfung. 
Ziel des Kapitels ist es, anhand unter-
schiedlicher Kategorien eine ganzheit-
liche Bewertung des Bebauungsplans 
als Instrument vorzunehmen, indem die 
untersuchten Praxisbeispiele miteinan-
der in Beziehung gesetzt werden. Da-
rüber hinaus erfolgt eine Verknüpfung 
des theoretischen Unterbaus mit den 
erlangten Forschungsergebnissen, um 
Chancen und Hindernisse des Bebau-
ungsplans dezidiert herausarbeiten zu 
können. Aufbauend auf der Auswertung 
der Forschungsergebnisse gliedert sich 
das Kapitel in Anlehnung an Kapitel 
sechs in die folgenden deduktiv abge-
leiteten thematischen Abschnitte:

• Weiterentwicklung von bestehenden 
Einfamilienhausgebieten als dyna-
misches Handlungsfeld: Zunehmen-
de Relevanz der Bestandsentwick-
lung

• Auswahl der Plangebiete für ein Be-
bauungsplanverfahren: Eine Frage 
des Handlungsbedarfs und der Eig-
nung

• Chancen und Hindernisse durch 
Festsetzungen eines Bebauungs-
plans für die Weiterentwicklung be-
stehender Einfamilienhausgebiete

• Ärgernis Mobilitätswende: Wie der 
Themenkomplex Verkehr die Weiter-
entwicklung hemmt

• Realitätscheck zu den Sonder-
themen Lärm, Entwässerung und 
Artenschutz: Einstufung als Stan-
dardaufgaben und überwindbare 
Hindernisse

• Beteiligte Akteur:innen im Fokus: 
Eigentümer:innen als erheblicher 
Einflussfaktor, Kommunen im Span-
nungsfeld zwischen Innenentwick-
lungszielen und Kompromissfindung

• Zeitliche Dimensionen bei der Wei-
terentwicklung von Einfamilienhaus-
gebieten: Konkurrierende Ansprüche 
von Gegenwart und Zukunft sowie 
Herausforderungen einer antizipie-
renden Planung

• (Un-)Gerechtigkeit in bestehenden 
Einfamilienhausgebieten: Grund-
legender Diskussionsbedarf zur Be-
darfsgerechtigkeit, Umweltgerech-
tigkeit und Verteilungsfragen

9.1 Weiterentwicklung 
von EFH-Gebieten als 
dynamisches Handlungsfeld: 
Zunehmende Relevanz der 
Bestandsentwicklung

Um die Weiterentwicklung von Einfa-
milienhausgebieten als Handlungs-
feld der kommunalen Praxis einordnen 
zu können, wird zunächst auf aktuelle 
Dynamiken hinsichtlich der Bestands-
entwicklung auf Bebauungsplanebene 
eingegangen. Aus der Beschreibung 
der Rahmenbedingungen in den je-
weiligen Gemeinden (vgl. Kap. 8) geht 
hervor, dass die Bestandsüberplanung 
von Einfamilienhausgebieten bislang 
unterschiedlich umfangreich erfolgt ist. 
Während bspw. in Norderstedt bereits 
mehrere Bebauungspläne mit dem Ziel 
der Nachverdichtung in bestehenden 
Einfamilienhausgebieten aufgestellt 
wurden, handelt es sich beim untersuch-
ten Bebauungsplanverfahren der Stadt 
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Geesthacht um den ersten Plan dieser 
Art (Interview Stadt Geesthacht: 1). 

Gleichwohl besteht Einigkeit darüber, 
dass es sich bei der Weiterentwicklung 
von Einfamilienhausgebieten um ein dy-
namisches Planungsfeld handele, das 
zunehmend in das kommunale Bewusst-
sein rücke (Interview Stadt Ahrensburg 
2024: 2; Interview Stadt Geesthacht 
2024: 2; Interview Stadt Norderstedt 
2024: 1f.; Interview Stadt Pinneberg 
2024: 2ff.). Hierfür werden unterschied-
liche Gründe angeführt: Grundsätzlich 
wird deutlich, dass sich die Stadtent-
wicklung zunehmend in das bestehende 
Siedlungsgebiet richten müsse. Dies er-
fasse jedoch nicht nur Einfamilienhaus-
gebiete, sondern sei eine allgemeine 
Vorgabe der Siedlungsentwicklung. Ne-
ben der Endlichkeit verfügbarer Wohn-
bauflächen (z. B. durch einzuhaltende 
Waldabstände in der Stadt Geesthacht 
(Interview Stadt Geesthacht 2024: 2)) 
sorge ein erhöhter Druck durch die 
Kommunalpolitik für einen verstärkten 
Fokus auf der Innenentwicklung (Inter-
view Stadt Geesthacht 2024: 2; Inter-
view Stadt Ahrensburg 2024: 13; Inter-
view Stadt Norderstedt 2024: 3). Zudem 
wird auf übergeordnete Planwerke wie 
den Regionalplan des Landes Schles-
wig-Holstein verwiesen, dessen Neu-
aufstellung explizit Innenentwicklungs-
maßnahmen fordere (Interview Stadt 
Geesthacht 2024: 2f.). Darüber hinaus 
bestehe ein Zusammenhang zwischen 
erhöhten Zinsen, Rohstoff- und Energie-
preisen und der Ausrichtung der kom-
munalen Bauleitplanung. So setze die 
Verschiebung am Wohnungsmarkt (z. 
B. durch den Wegfall von Projekten, die 
von Investor:innen initiiert werden) Ka-
pazitäten innerhalb der Verwaltung frei, 
die vermehrt auf die Bestandsentwick-

lung gerichtet werden könnten (Inter-
view Stadt Norderstedt 2024: 3). 

Auf Gebietsebene wird der sich ver-
stärkt vollziehende Generationswechsel 
(vgl. Kap. 4.2) als Auslöser für einen er-
höhten kommunalen Handlungsbedarf 
in bestehenden Einfamilienhausgebie-
ten benannt (Interview Stadt Ahrens-
burg 2024: 2; Interview Stadt Pinne-
berg 2024: 2). Ergänzend wird darauf 
hingewiesen, dass für viele Einfamilien-
hausgebiete Bebauungspläne aus den 
1960er bis 1980er Jahren gelten wür-
den, die den heutigen Anforderungen 
der Siedlungsentwicklung nicht mehr 
gerecht werden könnten (Interview Stadt 
Ahrensburg 2024: 3f.; Interview Stadt 
Pinneberg 2024: 10). 

In Hinblick auf die zukünftige Entwick-
lung des Planungsfelds wird prognos-
tiziert, dass die Weiterentwicklung von 
bestehenden Einfamilienhausgebieten 
auf Bebauungsplanebene zusätzlich an 
Bedeutung gewinnen werde (Interview 
Stadt Geesthacht 2024: 15f; Interview 
Stadt Ahrensburg 2024: 2). Damit de-
cken sich die Erkenntnisse zur Einord-
nung des Handlungsfelds mit der zu 
Beginn getroffenen Annahme, dass die 
Reorganisation des Einfamilienhausbe-
standes auch auf Bebauungsplanebene 
zunehmend Beachtung finden wird (vgl. 
Kap. 1.2 / 4.2.). 

9.2 Auswahl der Plangebiete 
für ein BP-Verfahren: Eine Frage 
des Handlungsbedarfs und der 
Eignung

Anschließend an die Entwicklung des 
Handlungsfelds ist von Interesse, nach 
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welchen Kriterien ein Plangebiet für die 
Weiterentwicklung eines bestehenden 
Einfamilienhausgebietes ausgewählt 
wird. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass 
hierfür von kommunaler Seite Überle-
gungen zum Handlungsbedarf und zur 
Eignung zentral sind. Erstere knüpfen 
an die vorigen Erkenntnisse zum Ge-
nerationswechsel an, die oft mit neuen 
Ansprüchen an ein Bestandsgebiet ein-
hergehen. Je nach Ausgangssituation 
können die planungsrechtlichen Voraus-
setzungen einer Bestandsentwicklung 
entgegen stehen (vgl. Kap. 6.1.2), wenn 
zum Beispiel Befreiungen von (veralte-
ten) Bebauungsplänen nicht mehr aus-
kömmlich seien (Interview Stadt Ahrens-
burg 2024: 2, vgl. Exkurs Befreiungen). 
Entsprechend sei von kommunaler Sei-
te die Entscheidung zu treffen, ob eine 
Weiterentwicklung im Rahmen einer 
Änderung - oder im ungeplanten Innen-
bereich im Rahmen einer Aufstellung - 
eines Bebauungsplans erfolgen solle. 
Hierbei würden Anfragen von Seiten der 
Einwohner:innen (z. B. zu einer rückwär-
tigen Bebauung) als Impuls eine Rolle 
spielen (vgl. Stadt Pinneberg 2021: 4; 
Interview Stadt Pinneberg 2024: 3f.). 
Entsprechende Anfragen würden zudem 
Anhaltspunkte für die Realisierungs-
chancen vorgesehener Baurechte lie-
fern. Da ein Bebauungsplanverfahren 
für eine Kommune mit erheblichem Auf-
wand verbunden sei, sei die anzuneh-
mende Umsetzung bei der Entscheidung 
für ein Plangebiet ebenfalls von Bedeu-
tung (Interview Stadt Ahrensburg 2024: 
2f.). Werde hingegen z. B. durch eine 
vorgelagerte Interessensabfrage deut-
lich, dass von Seiten der Eigentümer:in-
nen jegliche Entwicklungsmaßnahmen 
abgelehnt werden würden oder eine 
hohe Abhängigkeit gegenüber Dritten 
(z. B. einer Baugemeinschaft) bestehen 

würde, werde von der Aufstellung eines 
Bebauungsplans eher abgesehen (In-
terview Stadt Ahrensburg 2024: 4). 

Zugleich wird die kommunale Aufgabe 
benannt, anhand verschiedener Fakto-
ren die Eignung eines Bereichs für eine 
Weiterentwicklung zu bestimmen (Inter-
view Stadt Pinneberg 2024: 5). Insbe-
sondere die infrastrukturelle Ausstattung 
und die bereits vorhandene Erschlie-
ßung eines Plangebiets seien wichtige 
Voraussetzungen, um eine qualitäts-
volle Weiterentwicklung sicherstellen 
zu können (Interview Stadt Pinneberg 
2024: 4; Interview Stadt Ahrensburg 
2024: 3; vgl. Kap. 5.1). Diese Einschät-
zung deckt sich mit der Beschreibung 
der jeweiligen Gebietsmerkmale in Ka-
pitel 8, die allen Plangebieten die Ein-
bindung in vorhandene Erschließungs- 
und Versorgungsstrukturen bescheinigt. 
Darüber hinaus wird die Lage innerhalb 
des Stadtgebiets als entscheidender 
Faktor aufgeführt: Je nach Umgebung 
müsse evaluiert werden, welche Wei-
terentwicklungsmaßnahmen verträglich 
seien und wie sich ein Gebiet insgesamt 
entwickeln solle (Interview Stadt Pinne-
berg: 5). Je innenstadtnaher ein Plan-
gebiet gelegen sei, desto eher handele 
es sich bei einer Einfamilienhausbebau-
ung um eine „qualitative Unternutzung“, 
die in dichter und höher bebauten La-
gen eher atypisch wirke (Interview Stadt 
Ahrensburg 2024: 3). Hingegen komme 
in weniger zentralen Lagen eher eine 
behutsame Bestandsergänzung in Fra-
ge, um das bestehende Siedlungsgefü-
ge nicht überzustrapazieren (Interview 
Stadt Pinneberg 2024: 11). 

Neben den stets erforderlichen Überle-
gungen zum Handlungsbedarf und zur 
Eignung können weitere Faktoren eine 
Rolle spielen, die jedoch nicht generali-
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sierend angeführt werden können. So ist 
bspw. das Plangebiet des Bebauungs-
plans Nr. 250 der Stadt Norderstedt auf 
Basis eines Nachverdichtungskonzeptes 
ausgewählt worden, das Jahre zuvor 
für das gesamte Gemeindegebiet er-
stellt wurde (Interview Stadt Norderstedt 
2024: 1f.). Für die Auswahl des Plange-
biets des Bebauungsplans Nr. XII / 12 
der Stadt Geesthacht seien hingegen 
die Entwicklungsabsichten einer städti-
schen Wohnbaugesellschaft maßgeb-
lich gewesen, die im entsprechenden 
Bereich Grundstücke erworben habe 
(Interview Stadt Geesthacht 2024: 3). 

In der Stadt Wedel wurden all jene Ein-
familienhausgebiete für eine Bebau-
ungsplanung ausgewählt, für die uner-
wünschte Entwicklungen im unbeplanten 
Innenbereich (z. B. Reihenhausbebau-
ung in zweiter Reihe) verhindert werden 
sollten (Interview Stadt Wedel 2024: 
2f.). In Folge bürgerlichen Aufbegehrens 
gegen Nachverdichtungsbestrebungen 
habe die Politik die flächendeckende 
Aufstellung einfacher Bebauungsplä-
ne beschlossen, um den bestehenden 
Gebietscharakter zu sichern (Interview 
Stadt Wedel 2024: 2f.). Die Auswahl 
dieser Plangebiete unterscheidet sich 
insofern von den übrigen Fallbeispielen, 
da nicht gezielte Entwicklungsabsichten 
im Vordergrund standen, sondern viel-
mehr bauliche unerwünschte Entwick-
lungen verhindert werden sollten.

Nach der Auswahl eines Plangebiets ist 
grundsätzlich ein städtebauliches Kon-
zept zu entwickeln, das anschließend 
als Grundlage für die Regelungsinhalte 
eines Bebauungsplans dient. Hinsicht-

* Für den Vorentwurfsstand eines Bebauungsplans verschiedene Planungsvarianten einzubringen, 
ist gemeinhin üblich und durchaus vom Gesetzgeber gewünscht, um zu einem frühen Zeitpunkt 
im Verfahren die Ergebnisoffenheit und Diskussionsfähigkeit eines Vorhabens zu demonstrieren 
(Schrödter 2019: Rn. 1).

lich bestehender Einfamilienhausge-
biete ist in diesem Zusammenhang die 
Entscheidung zu treffen, welche Entwick-
lung für ein Gebiet vorgesehen wird. In 
Bezug auf die untersuchten Praxisbei-
spiele wird deutlich, dass mehrfach ver-
schiedene Planungsvarianten für die 
Entscheidungsfindung herangezogen 
wurden. Hierbei unterschieden sich ins-
besondere das Maß der baulichen Nut-
zung, die Anordnung der überbaubaren 
Flächen sowie die Erschließung, falls 
eine rückwärtige Bebauung vorgesehen 
wurde (vgl. Kap. 8). Die Planungsvarian-
ten hätten als Grundlage gedient, um 
verwaltungsintern und mit der kommu-
nalen Politik verschiedene Herange-
hensweisen diskutieren und qualifizieren 
zu können (Interview Stadt Ahrensburg 
2024: 5; Interview Stadt Norderstedt 
2024: 7; Interview Stadt Pinneberg 
2024: 9). Zudem wurden die Planungs-
varianten in die frühzeitige Beteiligung 
nach §§ 3 und 4 Abs. 1 BauGB einge-
bracht, um verschiedene Optionen der 
Weiterentwicklung aufzuzeigen.* Unter 
Berücksichtigung der eingegangenen 
Anmerkungen und Stellungnahmen sei 
im Anschluss der Entwurfsstand für die 
förmliche Beteiligung nach §§ 3 und 4 
Abs. 2 BauGB erarbeitet worden (Inter-
view Stadt Pinneberg 2024: 5; Interview 
Stadt Norderstedt 2024: 7f.). Der ge-
naue Verlauf sowie die Inhalte der Be-
teiligungsprozesse werden im weiteren 
Verlauf des Kapitels näher thematisiert 
und eingeordnet. 
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9.3 Chancen und Hindernisse 
durch Festsetzungen eines 
BP für die Weiterentwicklung 
bestehender EFH-Gebiete

Art der baulichen Nutzung

Hinsichtlich der Art der baulichen Nut-
zung wird deutlich, dass überwiegend 
ein allgemeines Wohngebiet (WA) gem. 
§ 4 BauNVO festgesetzt wird. Allerdings 
wird mehrfach von der Möglichkeit Ge-
brauch gemacht, Nutzungen nach § 4 
Abs. 3 BauNVO auszuschließen, um den 
Charakter „ruhiger Wohngebiete“ zu er-
halten (vgl. Stadt Geesthacht 2016: 
6). Mit entsprechenden Festsetzungen 
werden die Möglichkeiten zur Diversi-
fizierung eingeschränkt, die insbeson-
dere hinsichtlich der im allgemeinen 
Wohngebiet ausnahmsweise zulässigen 
nicht störenden Gewerbebetriebe nach 
§ 4 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO relevant sein 
dürften. Hier zeigt sich ein Spannungs-
feld zwischen dem Wahren des vor-
handenen Gebietscharakters und dem 
Ermöglichen weiterer Nutzungen, die 
die Monofunktionalität eines Gebie-
tes verringern könnten (vgl. Strategie 
„Diversifizierung“). Besonders deutlich 
wird dieses Spannungsfeld am Bei-
spiel Norderstedt: Hier wird nahezu im 
gesamten Plangebiet ein reines Wohn-
gebiet (WR) festgesetzt, von dem in der 
theoretischen Auseinandersetzung auf-
grund seines engen Nutzungsspektrums 
explizit abgeraten wird (Simon-Philipp 
und Korbel 2016: 72f.). Allerdings sei 
von den Bewohner:innen aus Angst vor 
Störungen durch Verkehre oder Lärm 
eine entsprechende Einschränkung ge-
wünscht worden, weshalb das allge-
meine Wohngebiet (WA) als Gebietstyp 
vorerst verworfen worden sei (Interview 

Stadt Norderstedt 2024: 9). In diesem 
Zusammenhang wird von der Stadt Nor-
derstedt die zeitliche Dimension einer 
Festsetzung aufgeworfen:

„Man muss sich halt fragen, ob das 
[die Festsetzung eines WR] zukunftsfä-
hig ist. […] Und dann muss man überle-
gen: Wird jetzt ein Planer, der nach mir 
kommt oder in 30 Jahren, sich auch fra-
gen, warum haben wir denn zu der Zeit 
noch das festgesetzt?“ (Interview Stadt 
Norderstedt 2024: 9)

An dieser Stelle zeigt sich ein grundle-
gendes Hindernis des Bebauungsplans, 
das nicht nur in Hinblick auf die Art der 
baulichen Nutzung zu diskutieren ist: 
Durch seine Rechtswirkung schafft ein 
Bebauungsplan einen verbindlichen 
Rahmen, der zunächst für unbestimmte 
Zeit gilt. Hierbei können jedoch Interes-
sen der Gegenwart von Interessen der 
nahen bzw. fernen Zukunft erheblich ab-
weichen, sodass gewissermaßen eine 
„Altlast“ für zukünftige Entwicklungen 
geschaffen wird. Sind bspw. in einigen 
Jahren nicht störende gewerbliche Nut-
zungen im Plangebiet des Bebauungs-
plans Nr. 250 der Stadt Norderstedt 
gewünscht, müsste der Bebauungsplan 
erst geändert (oder aufgehoben) wer-
den. Einer heterogeneren Zusammen-
setzung des Plangebiets wird somit ein 
deutlicher Riegel vorgeschoben, des-
sen Beseitigung mit einem erheblichen 
Aufwand verbunden wäre. Hierfür finden 
sich weitere Festsetzungsbeispiele, die 
im Abschnitt Zeitlichkeit näher themati-
siert werden.

Als Ausnahme der Art der baulichen 
Nutzung wird in Teilen des Plangebiets 
des Bebauungsplans Nr. 80B der Stadt 
Ahrensburg ein urbanes Gebiet vorge-
sehen. Hiermit wird auf Stabilisierung 
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und Qualifizierung der bereits vorhan-
denen Nutzungsmischung aus Wohnen 
und Gewerbe abgestellt (Stadt Ahrens-
burg 2021: 20). Die Festsetzung eines 
urbanen Gebiets kann unter diesen 
Voraussetzungen als Chance bewer-
tet werden, bereits bestehende Weiter-
entwicklungstendenzen aufzugreifen 
und die Diversifizierung eines Einfami-
lienhausgebiets zu steuern. Allerdings 
handelt es sich durch die Lage und Be-
standsnutzungen im Plangebiet um eine 
besondere Ausgangssituation, die auf-
grund der Gebietsmerkmale (z. B. reine 
Wohnnutzung) der übrigen untersuch-
ten Praxisbeispiele nicht ohne Weiteres 
übertragen werden kann (vgl. Kap. 8).

Mithin handelt es sich bei der Festset-
zung der Art der baulichen Nutzung um 
einen entscheidenden Regelungsinhalt 
eines Bebauungsplans zur Weiterent-
wicklung von Einfamilienhausgebieten, 
der gleichermaßen Chance und Hinder-
nis darstellen kann. Grundsätzlich er-
weist sich das allgemeine Wohngebiet 
(WA) als gängigste Festsetzung, um in 
Einfamilienhausgebieten mit beginnen-
der bzw. gewünschter Weiterentwick-
lung zusätzliche Nutzungsspielräume 
zu eröffnen. Gleichwohl ist erkennbar, 
dass durch den Ausschluss von Nutzun-
gen oder die Auswahl des Gebietstyps 
die Strategie der Diversifizierung nur 
geringfügig verfolgt oder sogar konter-
kariert wird.

Maß der baulichen Nutzung und Bau-
weise

In allen untersuchten Fallbeispielen ist 
erkennbar, dass den Erwartungen ent-
sprechend Strategien der Nachverdich-
tung verfolgt werden (vgl. Kap. 2, vgl. 
Kap. 8). Die konkrete Umsetzung fällt 
jedoch hinsichtlich des Umfangs unter-

schiedlich aus. Während im Bebau-
ungsplan Nr. 161 der Stadt Pinneberg 
lediglich ein kleiner Teilbereich für eine 
rückwärtige Bebauung vorgesehen wird, 
sehen der Bebauungsplan Nr. 250 der 
Stadt Norderstedt, der Bebauungsplan 
Nr. XII / 12 der Stadt Geesthacht sowie 
der Bebauungsplan Nr. 80B der Stadt 
Ahrensburg eine umfassendere Bebau-
ung in zweiter Reihe vor. In diesem Zu-
sammenhang ist jedoch erneut darauf 
hinzuweisen, dass je nach dem Gebäu-
demerkmal „Zuschnitt der Grundstücke“ 
eine rückwärtige Bebauung nur einge-
schränkt möglich sein kann (vgl. Kap. 
4.1). Hinsichtlich der Bestandsgebäude 
werden übergreifend Baufelder ausge-
wiesen, die moderate Anbau- und Er-
weiterungsmaßnahmen ermöglichen.

Korrespondierend zur überbaubaren 
Grundstücksfläche wird für alle Plan-
vorhaben eine GRZ bzw. eine GR 
festgesetzt. Hierbei fällt auf, dass mit 
GRZ-Werten zwischen 0,25 und 0,3 die 
untersuchten Verfahren in Pinneberg 
und Norderstedt hinter dem Orientie-
rungswert von 0,4 für ein allgemeines 
Wohngebiet (WA) nach § 17 BauNVO 
zurückbleiben (vgl. Kap. 6.2.2). Als Be-
gründung für das gewählte Maß der 
baulichen Nutzung wird das Ziel be-
nannt, das vorhandene Stadtbild einer 
kleinteiligen Bebauungsstruktur zu si-
chern und die Entstehung großvolu-
miger Gebäudekörper zu verhindern 
(Stadt Norderstedt 2023: 15, Stadt Pin-
neberg 2021: 13). An diese Zielsetzung 
knüpft die Festsetzung zur Bauweise an, 
die für alle Plangebiete ausschließlich 
eine offene Bauweise vorsieht. Als Be-
gründung für diese Festsetzung wird 
ebenfalls die Sicherung kleinteiliger Be-
bauungsstrukturen angeführt (z. B. Stadt 
Geesthacht 2016: 7; Stadt Ahrensburg 
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2021: 21). Darüber hinaus wird in fast 
allen Plänen von der Festsetzung einer 
Bebauungsart Gebrauch gemacht, um 
eine Einzel- bzw. Doppelhausbebau-
ung vorzuschreiben. Lediglich in den 
Bebauungsplänen Nr. 80B der Stadt 
Ahrensburg sowie dem Bebauungsplan 
Nr. XII / 12 der Stadt Geesthacht wird 
explizit die Errichtung von Mehrfami-
lienhäusern vorgesehen (Stadt Ahrens-
burg 2021: 25; Stadt Geesthacht 2016: 
6). Dies spiegelt sich auch in der zuläs-
sigen GRZ wieder, die sich in den ent-
sprechenden Bereichen auf Werte zwi-
schen 0,6 und 0,8 beläuft.

Hinsichtlich der Anzahl der Vollge-
schosse erfolgt beispielsübergreifend 
eine bestandskonforme Festsetzung der 
Anzahl der Vollgeschosse bzw. die Er-
höhung von einem auf zwei zulässige 
Vollgeschosse. Als Ausnahme werden 
in Teilgebieten des Bebauungsplans Nr. 
80B drei Vollgeschosse als Höchstmaß 
festgesetzt (Stadt Ahrensburg 2021: 
25f.). 

Aus den Festsetzungen zum Maß der 
baulichen Nutzung und der Bauweise 
geht hervor, dass innerhalb der unter-
suchten Einfamilienhausgebiete er-
kennbar die Bestandserhaltung verfolgt 
wird. Darüber hinaus werden mehr oder 
weniger umfangreiche Möglichkeiten 
zur Nachverdichtung ermöglicht, wobei 
jedoch - mit Ausnahme der beschriebe-
nen Bereiche in Geesthacht und Ahrens-
burg - großer Wert auf die Sicherung 

** In der wissenschaftlichen Debatte wird angemerkt, dass das Abstandsflächenrecht zu streng 
sei, um einen angemessenen Verdichtungsgrad in Einfamilienhausgebieten herzustellen (vgl. Kap. 
6.3). Durch die in den untersuchten Bebauungsplanverfahren verfolgte kleinteilige, aufgelockerte 
Struktur spielte das Thema Einhaltung der Abstandsflächen jedoch keine erkennbare Rolle.

*** In diesem Zusammenhang könnte die Frage nach einem einzuhaltenden Mindestdichtewert 
aufgeworfen werden, um einen sparsameren Umgang mit Grund und Boden und die 
Flächenausnutzung in Einfamilienhausgebieten voranzutreiben. 2023 wurde an der TU Wien eine 
Diplomarbeit mit dem Titel „Freistehendes Einfamilienhaus als Auslaufmodell durch verpflichtende 
Mindestdichten der Bebauung“ verfasst, die sich gänzlich dem Thema Dichte widmet und 
entsprechende Gedankenanstöße liefert.

des bestehenden Gebietscharakters 
gelegt wird. Mithin wird eine Nachver-
dichtung vorrangig unter Beibehaltung 
der kleinteiligen, aufgelockerten Be-
bauungsstruktur vorgesehen.** Dies ist 
unter verschiedenen Gesichtspunkten 
zu diskutieren: 

Aus der theoretischen Auseinanderset-
zung mit Strategien der Weiterentwick-
lung geht hervor, dass die Nachver-
dichtung für die Weiterentwicklung von 
Einfamilienhausgebieten von hoher Be-
deutung ist (vgl. Kap. 5.1). Bei den zum 
Teil festgesetzten Dichtewerten stellt 
sich jedoch die Frage, ob der Nach-
verdichtungsgrad für eine wirksame 
Weiterentwicklung ausreichend ist oder 
hinter den Möglichkeiten einer forcier-
ten Innenentwicklung zurückbleibt.*** 
Dem gegenüber steht die kommunale 
Einschätzung, dass in bestehenden Ein-
familienhausgebieten aufgrund der In-
teressen der Bewohner:innen Zurückhal-
tung hinsichtlich der Dichte geboten sei. 
So sei die behutsame Nachverdichtung 
(z. B. Einzelhäuser statt einer durchgän-
gigen Reihenhausbebauung) ein Kom-
promiss, um die Bewohner:innen nicht 
zu überfordern und überhaupt Nachver-
dichtungsoptionen in Bestandsgebieten 
zu schaffen (Interview Stadt Ahrensburg 
2024: 12; Interview Stadt Norderstedt 
2024: 6; Interview Stadt Pinneberg: 8). 
Allerdings dürfe diese Behutsamkeit 
nicht in eine „Verhinderungsplanung“ 
ausarten, die nur geringfügige Ände-
rung am Bestand zulassen würde (Inter-
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view Stadt Norderstedt 2024: 7):

„Irgendwann macht es [die Planauf-
stellung] ja dann keinen Sinn mehr. 
Also wenn man jetzt sagt: Und das las-
sen wir auch noch weg, dann ist es ja 
irgendwann keine Nachverdichtung 
mehr. Also es muss ja auch irgendwie 
adäquat eine Nachverdichtung mög-
lich sein. Das ist immer so ein Span-
nungsfeld.“ (Interview Stadt Norder-
stedt 2024: 6)

Hierbei bestehe der grundsätzliche In-
teressenkonflikt, zusätzlichen Wohnraum 
schaffen zu müssen und bestehende 
Qualitäten (z. B. umfassende Garten-
strukturen) sichern zu wollen (Interview 
Stadt Pinneberg 2024: 5f.). Dies sei je-
doch ein typisches Dilemma der Nach-
verdichtung und der Stadtplanung im 
Allgemeinen, mit dem im Rahmen einer 
Planaufstellung umzugehen sei (Inter-
view Stadt Norderstedt 2024: 10). Folg-
lich handelt es sich beim anzustreben-
den Dichtegrad um einen Balanceakt, 
der individuell für ein Plangebiet zu be-
stimmen ist.

9.3.3 Wie Raumstrukturen durch Fest-
setzungen im BP reproduziert werden

Als Strategie zur Diversifizierung und 
Stabilisierung eines bestehenden Ein-
familienhausgebietes wird zudem die 
Mischung verschiedener Bebauungs-
formen empfohlen (vgl. Kap. 5.2). An-
hand der Festsetzungen zum Maß der 
baulichen Nutzung, zur Bauweise sowie 
zur Bebauungsart wird jedoch deutlich, 
dass im Großteil der untersuchten Plan-
verfahren eine Erweiterung durch be-
reits vorhandener Bebauungsstrukturen 
vorgesehen ist. Entsprechend erfolgt 
durch die getroffenen Festsetzungen 
überwiegend eine Reproduktion räum-

licher Muster (z. B. freistehende Einzel-
häuser), die zu Beginn dieser Arbeit als 
problematisch eingestuft wurden. Ein 
Beispiel: Für den Bebauungsplan Nr. 
250 der Stadt Norderstedt wurden im 
Rahmen der Variantenerstellung eine 
rückwärtige Bebauung einer Verdich-
tung der bestehenden Bebauung in ge-
schlossenen Bauweise gegenüberge-
stellt (Interview Stadt Norderstedt 2024: 
7). Da sich die Bewohner:innen für eine 
kleinteilige Bebauung im rückwärtigen 
Bereich aussprachen, werde im aktu-
ellen Bebauungsplanentwurf lediglich 
eine geringfügige Weiterentwicklung 
der straßenseitigen Bebauung vorge-
sehen (ebd.). Ähnliche Erfahrungswer-
te seien im Plangebiet in Ahrensburg 
gesammelt worden, in der sich auf-
grund der Grundstücksgrößen und der 
Abstandsflächen vorwiegend für eine 
rückwärtige Bebauung mit Einzel- bzw. 
Doppelhäusern entschieden worden 
sei (Interview Stadt Ahrensburg 2024: 
7f.). Hier zeigt sich folgendes Dilem-
ma: Die verfolgten Nachverdichtungs-
strategien führen dazu, dass lediglich 
das Problemfeld „Flächenausnutzung“ 
adressiert wird, indem zusätzliche Ge-
bäude errichtet werden. Dies hemmt je-
doch die Weiterentwicklung bereits be-
stehender Einfamilienhäuser (z. B. durch 
Erweiterungen oder Aufstockungen), da 
durch eine rückwärtige Bebauung das 
als verträglich erachtete Maß an Dichte 
bereits oft ausgeschöpft wird. Eine Mi-
schung verschiedener Bebauungsfor-
men bleibt folglich aus. 

Im Rahmen der Überlegungen zur Re-
produktion von Strukturen sind weitere 
Festsetzungen zum Maß der baulichen 
Nutzung zu diskutieren. So wird im Be-
bauungsplan Nr. 80B in den straßensei-
tigen Bereichen die überbaubare Flä-
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che durch Baulinien vorgegeben. Diese 
Festsetzung hat zum Ziel, einheitliche 
Baufluchten zu gewährleisten und die 
bestehenden Vorgartenzonen zu sichern 
(Stadt Ahrensburg 2021: 30). Zudem 
handele es sich um eine sehr ursprüng-
liche Bebauung, die in ihrer städtebau-
lichen Gestalt eine gewisse Wertigkeit 
besitze. Zwar stehe diese nicht unter 
Denkmalschutz, solle aber dennoch als 
historische Substanz erhalten bleiben 
(Interview Stadt Ahrensburg 2024: 7). 
Hier drängt sich folgende Frage auf: 
Was ist an einer Stadt eigentlich erhal-
tenswert und warum? In diesen Frage-
stellungen steckt eine Grundsatzdiskus-
sion zur Rolle des Einfamilienhauses in 
Siedlungsstrukturen der Zukunft, die in 
der planerischen Disziplin unbedingt 
geführt werden sollte. Fakt ist, dass 
Einfamilienhäuser nicht von heute auf 
morgen aus den Stadtbildern Deutsch-
lands verschwinden werden. Fakt ist 
ebenfalls, dass Einfamilienhäuser nach 
wie vor gefragt sind. Nichtsdestotrotz ist 
zu hinterfragen, ob es zukunftsgerecht 
ist, entsprechende Bebauungsstruk-
turen über ein scharfes Instrument wie 
die Baulinie bewusst zu erhalten. Und: 
Falls dies im Sinne eines einheitlichen 
Erscheinungsbildes planungsrechtlich 
verfolgt werden soll, welche Ansätze 
trotz Bestandserhalt auf alternativen 
Handlungsebenen zur Weiterentwick-
lung verfolgt werden können. An dieser 
Stelle wird das Spannungsfeld zwischen 
Bestandssicherung und Weiterentwick-
lung von Einfamilienhausgebieten er-
neut deutlich. Auch hier wird der Erhal-
tung bestehender Qualitäten, in diesem 
Fall des Ortsbildes und der historischen 
Substanz, eine hohe Bedeutung zuge-
sprochen.

Hinsichtlich weiterer Regelungsinhalte 

fällt auf, dass übergreifend Festsetzun-
gen zur maximal zulässigen Anzahl der 
Wohneinheiten getroffen werden. Wie 
im Rahmen der Weiterentwicklungs-
strategien beschrieben wird, kann über 
die Anzahl der Wohneinheiten die Nut-
zung des Wohnraums zugunsten einer 
höheren und bedarfsgerechten Auslas-
tung gesteuert werden (vgl. Kap. 5.1, 
Strategie Diversifizierung). In Bezug 
auf die untersuchten Fallbeispiele wird 
jedoch deutlich, dass die Steuerung 
der zulässigen Anzahl der Wohneinhei-
ten unterschiedlich eingesetzt wird. So 
werden in den gut erschlossenen Berei-
chen des Plangebiets des Bebauungs-
plans Nr. 161 der Stadt Pinneberg bis 
zu vier Wohneinheiten je Grundstück 
als vertretbar erachtet, um eine Stei-
gerung der Bestandsbelegung zu er-
möglichen (Stadt Pinneberg 2021: 13). 
Hingegen erfolgt im Bebauungsplan 
Nr. 250 der Stadt Norderstedt sowie in 
Teilen des Bebauungsplans Nr. 161 der 
Stadt Pinneberg und dem Bebauungs-
plan Nr. XII / 12 der Stadt Geesthacht 
eine Beschränkung auf eine bzw. zwei 
Wohneinheiten je Einzel- oder Dop-
pelhaus (Stadt Norderstedt 2023: 19; 
Stadt Pinneberg 2021: 13; Stadt Geest-
hacht 2016: 8). Entsprechend können 
in Abhängigkeit zu den überbauba-
ren Grundstücksflächen in den meisten 
Fällen maximal zwei Wohneinheiten je 
derzeitigem Grundstück zustande kom-
men. Diese Beschränkungen haben zur 
Folge, dass jetzt und in (ferner) Zukunft 
eine Hausteilung bzw. der Einbau einer 
Einliegerwohnung für viele Bestandsge-
bäude nicht in Frage kommt, was dem 
zuvor beschriebenen Weiterentwick-
lungsansatz entgegen steht. Einherge-
hend ist davon auszugehen, dass durch 
die Beschränkung der Wohneinheiten 
bevorzugt Wohnraum für Haushaltskon-
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stellationen der Kleinfamilie geschaffen 
werden, während die Schaffung von 
Wohneinheiten geringerer Größe (z. B. 
Für Single-Haushalte) von untergeord-
neter Bedeutung ist. Dieser Aspekt soll 
im Unterkapitel „(Un-)Gerechtigkeiten“ 
erneut aufgegriffen werden.

Da als Begründung für die Beschrän-
kung der zulässigen Anzahl der Wohn-
einheiten vorrangig die verkehrliche Er-
schließung sowie die Unterbringung des 
ruhenden Verkehrs angeführt wird (vgl. 
Stadt Pinneberg 2021: 13; Stadt Geest-
hacht 2016: 8), wird nachfolgend die 
Rolle des ruhenden Verkehrs bzw. der 
Erschließung beleuchtet. 

9.4 Ärgernis Mobilitätswende: 
Wie der Themenkomplex Verkehr 
die Weiterentwicklung hemmt

Wie bereits angedeutet, hat sich der 
Themenkomplex „Verkehr“ aus verschie-
denen Gründen als limitierender Faktor 
der Weiterentwicklung herausgestellt. 
Hiermit bestätigt sich die zuvor heraus-
gearbeitete Annahme, dass es sich bei 
der Unterbringung des ruhenden Ver-
kehrs sowie der Erschließung um kon-
fliktträchtige Planinhalte handelt (vgl. 
Kap. 6.3). Grundsätzlich ist festzustel-
len, dass die Abhängigkeit vom MIV in 
den untersuchten suburbanen Gebieten 
nach wie vor hoch ist und die Erschlie-
ßung der Plangebiete über den privaten 
PKW als zwingend notwendig erachtet 
wird (vgl. Interview Stadt Geesthacht 
2024: 7; Interview Stadt Norderstedt 
2024: 2). Dies zieht unterschiedliche 
Problemlagen nach sich:

Zum einen stellt erwartungsgemäß der 
erhöhte Stellplatzbedarf ein Hindernis 
für die Weiterentwicklung der Bestands-
gebiete dar. So wird auf die Problema-
tik hingewiesen, dass bereits jetzt die 
umgebenden Straßen der Plangebiete 
durch den ruhenden Verkehr belastet 
seien, wodurch der Verkehrsfluss er-
schwert werde (Interview Stadt Geest-
hacht 2024: 7; Interview Stadt Norder-
stedt 2024: 13). Entsprechend müsse 
der Stellplatzbedarf auf den privaten 
Grundstücken gedeckt werden, wo-
durch die Versiegelung durch Neben-
anlagen (sog. GRZ II) erhöht werde. 
Zudem erfolge eine Orientierung an 
bisherigen Maßstäben der Stellplatzan-
zahl je Einfamilienhaus bzw. der jewei-
ligen Stellplatzsatzung, weshalb zum 
Teil zwei Stellplätze je Einfamilienhaus 
erforderlich seien. Hiermit werde auch 
auf Bedenken der Anwohner:innen re-
agiert, um eine zusätzliche Belastung 
des öffentlichen Straßenraums zu ver-
meiden und die Erwartungshaltung des 
„vor der Tür Parkens“ erfüllen zu können 
(Interview Stadt Norderstedt 2024: 14). 
Dies ist vor dem Hintergrund der an-
zustrebenden Mobilitätswende und der 
als Problem identifizierten Abhängigkeit 
vom MIV (vgl. Kap. 5) kritisch zu bewer-
ten. Allerdings steht die Kommune vor 
einem Dilemma: Um die Erschließung 
eines Plangebiets sichern zu können, 
wäre ein umfassenderes ÖPNV-Ange-
bot vonnöten, um den Bewohner:innen 
Alternativen zum MIV anbieten zu kön-
nen. Dieses Angebot sei jedoch (noch) 
nicht ausreichend vorhanden und kön-
ne einer Planung nicht als „Zukunfts-
option“ zu Grunde gelegt werden, da 
im Bebauungsplanverfahren der Status 
Quo zu Grunde gelegt werden müsse 
(Interview Stadt Geesthacht 2024: 7). 
Eine von Unsicherheiten geprägte, die 
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Zukunft antizipierende Planung sei hin-
gegen nicht möglich: 

„Man [die Stadt Geesthacht] disku-
tiert das Thema S-Bahn Anbindung. 
Das wäre gut, wenn sie kommen würde. 
Aber wenn wir alle ehrlich sind, bis sie 
kommt, das dauert dann auch locker 
10 bis 15 Jahre. Es wird auch sicherlich 
der eine oder andere Widerstand dazu 
geben, aber die Geesthachter, die wer-
den nicht auf das Auto verzichten.“ (In-
terview Stadt Geesthacht 2024: 7)

Im selben Zusammenhang werden 
Konzepte wie Car-Sharing zur Redu-
zierung des MIV und des Stellplatzbe-
darfs angebracht, die jedoch aufgrund 
der Haltung der Bewohner:innen und 
finanzieller Hürden auf Seiten der Kom-
mune wenig erfolgsvorsprechend seien 
(Interview Stadt Geesthacht 2024: 8). 
Gleichwohl wird zu bedenken gegeben, 

dass die Schaffung MIV-gerechter Rah-
menbedingungen zur Verfestigung be-
stehender Praktiken beitrage: 

„Je mehr Parkraum, Verkehrsmöglich-
keiten und Angebote ich schaffe, desto 
mehr fahren Auto. Die Leute sollen zu-
künftig […] ja auch weg von Autos. […] 
Die Tendenz allgemein geht ja dahin, 
dass die Leute alternative Verkehrs-
mittel benutzen sollen. Wobei das na-
türlich auch immer die Schwierigkeit 
ist, die müssen dann erstmal vorhan-
den sein.“ (Interview Stadt Norderstedt 
2024: 14)

Deutlich wird, dass auch hier eine Re-
produktion (problematischer) Strukturen 
auf Bebauungsplanebene erfolgt. Zu-
dem besteht eine Abhängigkeit zu einer 
weiteren Strategie der Weiterentwick-
lung, wodurch die weitreichende Be-
deutung der Mobilität erkennbar wird: 

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION
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So sei in Geesthacht eine höhere Anzahl 
an Wohneinheiten am entstehenden 
Stellplatzbedarf gescheitert, der nicht 
auf dem Grundstück hätte gedeckt wer-
den können (Interview Stadt Geesthacht 
2024: 7). Folglich handelt es sich beim 
ruhenden Verkehr um ein erhebliches 
Hindernis für die Weiterentwicklung von 
Bestandsgebieten, das unter der aktu-
ellen infrastrukturellen Ausstattung der 
suburbanen Gebiete nur begrenzt um-
gangen werden kann. 

Zum anderen stellt die verkehrliche Er-
schließung von Zusatzbauten im rück-
wärtigen Bereich eine Herausforderung 
bei der Nachverdichtung dar. Grund-
sätzlich ist bei der Errichtung einer 
zweiten Baureihe ein zusätzlicher Er-
schließungsweg erforderlich, der meist 
über eine sog. Pfeifenstielerschließung 
erfolgt (vgl. Abb. 21). Diese könne ent-
weder über den Grundstückszuschnitt 
oder auf privatrechtlicher Ebene auf 
Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB 
über ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht 
gesichert werden (Interview Stadt Pin-
neberg 2024: 7f.) 

Allerdings geht diese Erschließungsform 
mit einer erheblichen zusätzlichen Ver-
siegelung einher, weshalb aus ökologi-
schen Gesichtspunkten eine gebündel-
te Erschließung rückwärtiger Bereiche 
zu bevorzugen wäre. Diese werde von 
den Bewohner:innen jedoch abgelehnt, 
da eine Bündelung zu einer Einschrän-
kung der individuellen Gestaltungsfrei-
heit führen würde. So würde jede Eigen-
tümer:in selbst den Zeitpunkt und die 
Ausgestaltung einer Nachverdichtungs-
maßnahme bestimmen wollen (Inter-
view Stadt Norderstedt 2024: 5; Inter-
view Stadt Ahrensburg 2024: 15). Hier 
lässt sich ein weiteres zentrales Hinder-
nis ablesen, das nicht nur hinsichtlich 

der verkehrlichen Erschließung Wirkung 
entfaltet und als das „Meine-Scholle-
Denken“ bezeichnet werden kann (vgl. 
Interview Stadt Pinneberg 2024: 13; 
vgl. Interview Stadt Wedel 2024: 10). 
In unterschiedlichen Zusammenhängen 
wird darauf hingewiesen, dass das In-
dividualstreben in Einfamilienhausge-
bieten sehr ausgeprägt sei, weshalb 
grundstücksübergreifende Lösungen zur 
Bebauung oder zur Erschließung nicht 
realisierbar seien (Interview Stadt Nor-
derstedt 2024: 5). Grund hierfür sei das 
Empfinden der Eigentümer:innen, dass 
jegliche Vorgaben zu einer Einschrän-
kung und Gängelung der eigenen 
Handlungsfreiheit führen würden (Inter-
view Stadt Wedel 2024: 10). In diesem 
Zusammenhang ist auf die zuvor the-
matisierte Dispositionsgewalt (vgl. Kap. 
4.1) Bezug zu nehmen, die nach wie vor 
vehement in die bauliche Substanz des 
Einfamilienhauses eingeschrieben zu 
sein scheint. Dies ist kein dem Bebau-
ungsplan immanentes Hindernis. Aller-
dings wird durch die Planverfahren ein-
drucksvoll zum Ausdruck gebracht, dass 
sich das Narrativ vom Einfamilienhaus 
als privater, unantastbarer Rückzugsort 
kaum weiterzuentwickeln scheint. 

9.5 Realitätscheck zu 
den Sonderthemen Lärm, 
Entwässerung und Artenschutz: 
Einstufung als Standardaufgabe 
und überwindbares Hindernis 

Sonderthema: Lärm

Aus der Auswertung der getroffenen 
Festsetzungen geht hervor, dass auf Be-
bauungsplanebene übergreifend der 
Umgang mit Lärm erforderlich ist. Dies 
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gilt für alle untersuchten Verfahren ab-
züglich der einfachen Bebauungspläne 
der Stadt Wedel (vgl. Kap. 7). Bei den 
Immissionen handelt es sich vorrangig 
um Verkehrslärm, der von den umge-
benden Straßenzügen ausgeht. Mithin 
bestätigt sich die zuvor getroffene An-
nahme, dass das Thema Lärm bei der 
Weiterentwicklung von bestehenden 
Einfamilienhausgebieten ein Hindernis 
darstellen kann (vgl. Kap. 6.3). Aller-
dings wird von kommunaler Seite der 
Umgang mit Lärm als unterschiedlich 
problematisch wahrgenommen. Im Be-
bauungsplanverfahren Nr. 80B der Stadt 
Ahrensburg wurde das Thema Lärm auf-
grund der zentralen Lage des Plange-
biets und der unmittelbaren Nachbar-
schaft zu einem Sportplatz als deutliche 
Herausforderung eingestuft (Interview 
Stadt Ahrensburg 2024: 16). Hier ist auf 
den Zusammenhang zwischen den je-
weiligen Gebietsmerkmalen (insbeson-
dere der Lage, vgl. Kap. 7) und der zu 
bewältigenden Lärmsituation hinzuwei-
sen. Dabei ist zu bedenken, dass eine 
zentrale Lage umfangreichere Chancen 
hinsichtlich der Nutzungsmischung und 
der Dichte bieten kann, zugleich jedoch 
die Hindernisse durch andere Konflikte 
(z. B. Lärm) zunehmen können.

In den übrigen Kommunen wird das 
Thema Lärm hingegen als Standard-
aufgabe bewertet, die im Rahmen des 
Planverfahrens abzuarbeiten sei (Inter-
view Stadt Geesthacht 2024: 5; Inter-
view Stadt Pinneberg 2024: 6; Interview 
Stadt Norderstedt 2024: 10). Auch der 
planinduzierte Verkehr wird aufgrund 
der Anzahl zusätzlicher Wohneinhei-
ten und der vermuteten stufenartigen 
Entwicklung der Bestandsgebiete als 
unproblematisch eingestuft (Interview 
Stadt Pinneberg 2024: 6; Interview 

Stadt Norderstedt 2024: 10). Nichts-
destotrotz werde das Thema Lärm von 
den Bewohner:innen oftmals als kritisch 
wahrgenommen, obgleich die gesetz-
lichen Bestimmungen eingehalten wer-
den würden (Interview Stadt Norder-
stedt 2024: 10). Grundsätzlich lässt sich 
zusammenfassen, dass der Umgang mit 
Lärm (z. B. mithilfe von passivem Lärm-
schutz, vgl. Kap. 7) ein überwindbares 
Hindernis für die Weiterentwicklung von 
bestehenden Einfamilienhausgebieten 
darstellt.

Sonderthema: Entwässerung

Als weiteres Sonderthema ist die Ent-
wässerung der Plangebiete zu nennen, 
die insbesondere im Zusammenhang 
mit Nachverdichtungsmaßnahmen für 
Zielkonflikte sorgt. Hier besteht das 
grundlegende Spannungsfeld zwischen 
einer zusätzlichen Versiegelung durch 
Bebauung und einer verringerten Ver-
sickerungsfähigkeit der in Anspruch ge-
nommenen Böden. Insbesondere vor 
dem Hintergrund des Klimawandels und 
zunehmender Starkregenereignisse ge-
winnt der Themenkomplex an Relevanz 
(Eichholz und Schoppengerd 2022: 9). 
Der beschriebene Zielkonflikt kommt 
auch in den untersuchten Praxisbeispie-
len zum Tragen: So wurde im Bebau-
ungsplanverfahren Nr. 80B von Seiten 
der Träger öffentlicher Belange bemän-
gelt, dass eine umfangreichere Ausein-
andersetzung mit der Versickerung des 
Oberflächenwassers erforderlich sei 
(Interview Stadt Ahrensburg 2024: 9). 
Dies wurde von kommunaler Seite ge-
wissermaßen als Widerspruch und kon-
fliktträchtiges Thema wahrgenommen, 
da die Innenentwicklung nun mal nicht 
ohne zusätzliche Versiegelung erfolgen 
könne (ebd.). Allerdings habe der Aus-
tausch mit der zuständigen Behörde 
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verschiedene Lösungsansätze hervor-
gebracht, sodass trotz Nachverdichtung 
mithilfe von anteiliger Dachbegrünung, 
begrünter Vorgärten sowie wasser- und 
luftdurchlässiger Beläge (z. B. für Stell-
plätze) ein Beitrag zum Bodenschutz 
geleistet werden könne****. Von diesen 
Festsetzungsmöglichkeiten wird auch 
in den übrigen untersuchten Verfahren 
Gebrauch gemacht, wenngleich die 
Oberflächenentwässerung nicht über-
greifend als problematische Anforde-
rung wahrgenommen wird (Interview 
Stadt Norderstedt 2024: 11; Interview 
Stadt Pinneberg 2024: 8). Von Seiten 
der Stadt Geesthacht wird jedoch mit 
Bezugnahme auf die Entwässerung die 
gesamtstädtische Perspektive aufge-
zeigt, die durch die zunehmenden Akti-
vitäten im Innenbereich nicht vernach-
lässigt werden dürfe:

„Man muss ja immer sagen, man hat ja 
bisher noch gar nicht so viel nachver-
dichtet. Wenn man jetzt so zwei, drei 
[…] Nachverdichtungsprojekte hat, 
kriegt man das bisher sehr gut hin über 
das Gründach und über die Entwässe-
rung auf dem eigenen Grundstück. Ich 
weiß aber nicht, wie das sich verhal-
ten wird, wenn wir dann ich sage mal, 
beim zehnten Nachverdichtungspro-
jekt sind. […] Weil das Thema Starkre-
gen, […] wenn wir da noch weiter nach 
verdichten, müssten wir uns über etwas 
größere Entwässerungskonzepte Ge-
danken machen. […] Weil man muss 
das ja alles addieren und dann wie-
derum sehen, wo habe ich jetzt schon 
ein Problem? Und wenn ich noch weiter 
Nachverdichtung betreibe, bedeutet 
das ja wiederum, dass ich noch weiter 

**** Die Verwendung versickerungsfähiger Beläge dient dem Bodenschutz und sorgt zudem für 
positive Effekte auf den städtischen Wasserhaushalt und das Stadtklima. Durch eine minimierten 
Größe und eine bodengerechte Anordnung der bodenversiegelnden Nutzungen (z. B. Stellplätze) 
kann der Versiegelungsanteil zusätzlich verringert werden (Eichholz und Schoppengerd 2022: 11).

Wasser	fließen	lasse,	das	nicht	überall	
versickern kann. […] Und Wasser sucht 
sich seinen Weg. Also Entwässerung 
ist auch ein großes Thema.“ (Interview 
Stadt Geesthacht 2024: 6)

Deutlich wird, dass sich durch Weiter-
entwicklung im Bestand (und nicht nur 
in Einfamilienhausgebieten) Hindernisse 
ergeben, die über die Bebauungsplan-
ebene und den räumlichen Bezugsrah-
men eines Plangebiets hinausgehen 
können. Hierbei handelt es sich um neu-
artige Herausforderungen, die im Sinne 
einer ganzheitlichen und zukunftsge-
rechten Entwicklung mitgedacht werden 
sollten. 

Sonderthema: Artenschutz 

Der Artenschutz spielt in den untersuch-
ten Planverfahren lediglich eine unter-
geordnete Rolle, weshalb nur kurz auf 
einzelne Festsetzungen eingegangen 
werden soll. Zum Teil wurden verfah-
rensbegleitend artenschutzrechtliche 
Untersuchungen bzw. Bestandsaufnah-
men durchgeführt, die jedoch nicht zu 
erheblichen Änderungen am Planvor-
haben führten (vgl. Fischer 2010: 17f.). 
Lediglich der Umgang mit dem vor-
handenen Baumbestand stellte mehr-
fach ein Hindernis dar, das allerdings 
durch Anpassungen der überbaubaren 
Grundstücksflächen sowie Pflanz- und 
Erhaltunsgebote überwunden werden 
konnte (Interview Stadt Norderstedt 
2024: 6; Interview Stadt Geesthacht 
2024: 7). 
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9.6 Beteiligte Akteur:innen 
im Fokus: Bewohner:innen 
als erheblicher 
Einflussfaktor,	Kommunen	
im Spannungsfeld zwischen 
Innenentwicklungszielen und 
Kompromissfindung

Wie aus der theoretischen Aufarbeitung 
hervorgegangen ist, sind bei der Weiter-
entwicklung von bestehenden Einfami-
lienhausgebieten die meist kleinteiligen 
Bewohner:innenstrukturen zu bedenken 
(ARL 2018: 20; Simon-Philipp und Kor-
bel 2017: 111). Auch in der vorange-
gangenen Diskussion der Bebauungs-
planinhalte treten die Bewohner:innen 
mehrfach als entscheidender Faktor in 
Erscheinung, weshalb ihre Rolle im fol-
genden Abschnitt dezidierter beleuch-
tet werden soll. Darüber hinaus sollen 
weitere beteiligte Akteur:innen in die 
Diskussion einfließen, um die stattfin-
denden Aushandlungsprozesse ganz-
heitlich thematisieren zu können.

Bewohner:innen

Zu Beginn ist darauf hinzuweisen, dass 
die Erkenntnisse über die Rolle der 
Bewohner:innen vornehmlich aus den 
jeweilig durchgeführten Beteiligungs-
schritten hervorgehen. Je nach Ver-
fahrensart können Stellungnahmen der 
Bewohner:innen zur frühzeitigen Beteili-
gung gem. § 3 Abs. 1 BauGB oder zur 
förmlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 
BauGB abgegeben werden (vgl. Kap. 
6.1). 

Hinsichtlich der Durchführung der Be-
teiligung wurde zum Teil der direkte 
Kontakt zu den Bewohner:innen eines 
Plangebiets gesucht, indem persön-
liche Anschreiben versandt wurden 

(Interview Stadt Ahrensburg 2024: 6; 
Interview Stadt Geesthacht 2024: 16). 
Dies sei normalerweise nicht üblich und 
habe mehr Aufwand bedeutet, aber zu-
gleich ein höheres Maß an Transparenz 
hergestellt (Interview Stadt Geesthacht 
2024: 16). Zudem könne mit einer ent-
sprechenden Abfrage zu einem frühen 
Planungszeitpunkt ein grundsätzliches 
Stimmungsbild und Grundinteresse ab-
gefragt werden (Interview Stadt Ahrens-
burg 2024: 6). In der Stadt Norderstedt 
wurde die frühzeitige Beteiligung im 
Rahmen eines Workshops durchge-
führt. Grund hierfür sei gewesen, dass 
das Vorhaben als Teil des Integrierten 
Stadtentwicklungskonzepts (ISEK) der 
Stadt Norderstedt als Pilotprojekt aus-
gewählt und entsprechend mit beson-
derer Priorität behandelt worden sei (In-
terview Stadt Norderstedt 2024: 11f.). In 
Pinneberg wurde hingegen auf zusätzli-
che Maßnahmen verzichtet und konven-
tionell über die stadteigene Homepage 
sowie Tageszeitungen über die Möglich-
keit zur Beteiligung informiert (Interview 
Stadt Pinneberg 2024: 9). 

Im Sinne einer Reflexion des Beteili-
gungsprozesses wäre die Annahme, 
dass eine bestimmte Herangehenswei-
se die Weiterentwicklungsmöglichkei-
ten auf Bebauungsplanebene steigert, 
nicht stichhaltig zu begründen. So wer-
den trotz persönlicher Ansprache und 
Workshopverfahren von Seiten der Be-
wohner:innen vergleichbare Bedenken 
hervorgebracht, mit denen im Rahmen 
des Verfahrens umgegangen werden 
muss. Hinsichtlich der mehrfach verfolg-
ten Planung mit Varianten (vgl. Kap. 8) 
wird jedoch in Frage gestellt, ob unter-
schiedliche Planentwürfe für die Dis-
kussion mit der Öffentlichkeit geeignet 
seien: 
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„Wir [haben] jetzt in einigen Verfahren 
mit Varianten gearbeitet. Da habe ich 
jetzt aber feststellen müssen, dass da-
durch die allgemeine Diskussion sehr 
breit wieder aufgemacht wird. Auf der 
einen Seite möchte man ja eine Betei-
ligung. […] Auf der anderen Seite wird 
das dann aber manchmal in Bahnen 
gelenkt, die irgendwie nichts mehr mit 
dem Eigentlichen zu tun haben. Es wird 
dann teilweise allgemein diskutiert, 
also in Grundsatzdiskussionen verfal-
len. […] Gehört ja auch alles zur Pla-
nung dazu. Aber es führt nicht gerade 
dazu, dass so ein Verfahren beschleu-
nigt ablaufen kann. […] Also vielleicht 
doch den Rahmen ein bisschen enger 
vorgeben.“ (Interview Stadt Pinneberg 
2024: 9)

Bei dem beschriebenen Spannungs-
feld handelt es sich um eine bekann-
te planerische Herausforderung, die 
nicht nur im Zusammenhang mit be-
stehenden Einfamilienhausgebieten zu 
diskutieren ist. Zugleich ist in Frage zu 
stellen, inwieweit über die Gestaltung 
des Beteiligungsprozesses auf die Ein-
stellung der Bewohner:innen eingewirkt 
werden kann. So werden die Meinungen 
im Zusammenhang mit den untersuch-
ten Planvorhaben als „festgefahren“ 
beschrieben, wodurch Bedenken nicht 
leichtfertig auszuräumen seien (Inter-
view Stadt Pinneberg 2024: 10; Inter-
view Stadt Ahrensburg 2024: 11). Da in 
dieser Arbeit die Beteiligung als solche 
nicht im Fokus steht, wird von einer tief-
ergehenden Auseinandersetzung mit 
dem Beteiligungsverfahren abgesehen. 
Vielmehr sind die Inhalte der hervorge-
brachten Stellungnahmen von Interesse, 
die nachfolgend beleuchtet werden sol-
len.

Allgemeines Stimmungsbild zur Weiter-
entwicklung

Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, 
dass die Rolle der Bewohner:innen bei 
der Aufstellung der untersuchten Bebau-
ungspläne von kommunaler Seite unter-
schiedlich wahrgenommen wird. So wird 
in Norderstedt, Pinneberg und Ahrens-
burg von spürbarem Widerstand durch 
die Bewohner:innen berichtet. In Geest-
hacht und Wedel habe hingegen kaum 
Interesse an den Planvorhaben bestan-
den, sodass umfangreiche Kontrover-
sen ausgeblieben seien (Interview Stadt 
Geesthacht 2024: 3; Interview Stadt 
Wedel 2024: 4). Dies wird von Seiten 
der Stadt Geesthacht vor allem damit 
begründet, dass durch die Aufstellung 
der Bebauungspläne mehr Baurecht 
geschaffen worden sei (Interview Stadt 
Geesthacht 2024: 3.). Für die Stadt We-
del ist zudem darauf hinzuweisen, dass 
die einfachen Bebauungspläne u. a. auf 
Bestreben der Bewohner:innen aufge-
stellt wurden, um unerwünschte Entwick-
lungen im ungeplanten Innenbereich 
(§ 34BauGB) zu verhindern (Interview 
Stadt Wedel 2024: 2f.). Zugleich ist er-
kennbar, dass die Bewohner:innen in 
den untersuchten Verfahren (sofern sie 
als Akteur:innen in Erscheinung treten) 
eine vergleichbare Rolle einnehmen. 
Die Überschneidungsbereiche der Ein-
flussnahme konnten bereits in der Dis-
kussion der Art der baulichen Nutzung, 
des Maßes der baulichen Nutzung so-
wie des Sonderthemas Verkehr (z. B. 
Praktiken zum MIV) angedeutet werden. 
Insgesamt ist festzuhalten, dass die 
Bewohner:innen beispielübergreifend 
vergleichbare Anregungen, Bedenken 
und Argumente in ein Bebauungsplan-
verfahren einbringen, die im Anschluss 
näher beleuchtet werden sollen.
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Divergierende	 Interessen	 und	Konflikt-
verhandlung

Ein zentrales Ergebnis der Öffentlich-
keitsbeteiligungen sind die unterschied-
lichen und oftmals divergierenden In-
teressen der Bewohner:innen eines 
bestehenden Einfamilienhausgebietes. 
Deutlich wird, dass je nach Lebenspha-
se, Kapitalinteressen und persönlichen 
Präferenzen (z. B. zur Bewirtschaftung 
eines großen Gartens) die Haltung ge-
genüber möglichen Veränderungen in 
einem Bestandsgebiet sehr unterschied-
lich ausfallen kann. Grundsätzlich steht 
dem Wunsch nach der Wahrung des 
Status quo die Absicht zur Weiterent-
wicklung (z. B. durch eine rückwärtige 
Bebauung) gegenüber. Hierbei zeigt 
sich, das insbesondere zwischen „Alt-
eingesessenen“ und potentiellen Neu-
bewohner:innen Zielkonflikte bestehen:

„Der [eine] sagt: Also ich bin relativ alt, 
ich habe Geld genug, […] ich will mei-
nen freien Garten hinten zum Beispiel 
nicht bebauen. Der Nachbar daneben 
möchte, dass seine Familie dort neu-
bauen und einziehen kann. Die Dritten 
sind alt und wollen ins Seniorenheim 
und wollen das Ganze möglichst ge-
winnbringend verkaufen. Und der Vier-
te will das wiederum nicht.“ (Interview 
Stadt Norderstedt 2024: 2)

Diese Gegensätze werden von kommu-
naler Seite als erhebliches Hindernis 
wahrgenommen, da die konträren Be-
strebungen im Rahmen eines Bebau-
ungsplans nur schwer miteinander in 
Einklang zu bringen seien. Dabei falle 
das Verhältnis zwischen Befürworterin-
nen und Gegner:innen einer Planung 
relativ gleichwertig aus (Interview Stadt 
Ahrensburg 2024: 10; Interview Stadt 
Norderstedt 2024: 2). Als Folge sei-

en die Verfahren meist kompliziert und 
langwierig, da die Kompromissfindung 
und Konsensbildung Zeit in Anspruch 
nehme (Interview Stadt Norderstedt 
2024: 2; Interview Stadt Pinneberg 
2024: 8f.). 

Die Interessenskonflikte, die durch die 
Bebauungsplanverfahren ein „Sprach-
rohr“ finden, geben zugleich Aufschluss 
darüber, welche Ansprüche derzeit in 
den Bestandsgebieten verhandelt wer-
den. Hierbei bestätigt die durchgeführte 
Forschung die zuvor beschriebene An-
nahme (vgl. Kap. 5.4), dass der suburba-
ne Raum zunehmend zum Austragungs-
ort von Konflikten avanciert, die bislang 
eher in urbanen Lagen stattfinden. Hier-
zu zählen u. a. Flächennutzungskonflik-
te, eine veränderte Zusammensetzung 
der Bewohnerschaft und wachsende 
Verkehrsbelastungen (Roskamm 2017: 
164; ARL 2018c: 2636). Grundsätzlich 
ist folgende Erkenntnis zentral: Sowohl 
die bisherigen Ausführungen zur Repro-
duktion von Strukturen als auch der be-
schriebene Interessenkonflikt machen 
deutlich, dass in bestehenden Einfami-
lienhausgebieten ein „Tauziehen“ zwi-
schen Wahren und Wandeln stattfindet, 
bei dem verschiedene Teilaspekte eine 
Rolle spielen:

Anspruch auf bestehende Qualitäten

Ein zentraler Aspekt der im Rahmen der 
Bebauungsplanverfahren verhandelten 
Konflikte ist der Anspruch auf die Wah-
rung von Qualitäten, die die Bewoh-
ner:innen bislang ohne nennenswerte 
Einschränkungen in Anspruch nehmen 
konnten. So heißt es in einer Stellung-
nahme eines Anwohners zum Bebau-
ungsplan Nr. 161 der Stadt Pinneberg:

„Wir wohnen seit über 40 Jahren genau 
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hier, um unseren Garten und das Um-
feld zu genießen, nicht evtl. dicht dabei-
liegende Häuser und mehr Verkehr […]. 
Noch ist diese kleine Ecke von Quellen-
tal ein Paradies für Natur und ein Rück-
zuggebiet für (teilweise seltene) Tiere, 
da hier viele Gärten aneinanderstoßen.“ 
(Stadt Pinneberg 2021: 46, Auszug Ab-
wägungstabelle)

Die Stellungnahme steht stellvertretend 
für die grundsätzliche Ablehnung ge-
genüber Veränderungen des Gebiets-
charakters, die nach Wahrnehmung 
einiger Bewohner:innen mit negativen 
Begleiterscheinungen einhergehen wür-
den. Insbesondere im Zusammenhang 
mit langen Siedlungszeiten im Eigen-
heim werde der Anspruch auf „ersesse-
ne“ Rechte geltend gemacht (Interview 
Stadt Ahrensburg 2024: 10). Hierfür 
wird von kommunaler Seite zum Teil Ver-
ständnis gezeigt, da die Veränderungen 
z. B. durch eine Nachverdichtung durch-
aus erheblich, im Sinne einer Weiterent-
wicklung aber nicht zu vermeiden seien 
(ebd.: 11f.). Erschwerend komme hinzu, 
dass die Emotionalität in den Planver-
fahren insgesamt hoch sei, weshalb 
der Ton in Auseinandersetzungen an-
gespannt ausfallen könne (Interview 
Stadt Wedel 2024: 6; Interview Stadt 
Ahrensburg 2024: 11f.). In diesem Zu-
sammenhang wird zudem festgestellt, 
dass Fachargumente wie z. B. ein Ver-
kehrsgutachten, das die Leistungsfä-
higkeit eines Straßennetzes beschei-
nigt, kaum bis wenig die Meinung der 
Bewohner:innen beeinflussen würden. 
Vielmehr seien die subjektive Wahrneh-
mung und „gefühlte“ Wahrheiten z. B. 
der Verkehr- oder Lärmbelastung ent-
scheidend (Interview Stadt Pinneberg 
2024: 10; Interview Stadt Wedel 2024: 
8; Interview Stadt Ahrensburg 2024: 

12). Zugleich wird betont, dass nicht 
„der Recht bekommen kann, der am 
lautesten ruft“ (Interview Stadt Pinne-
berg 2024: 10). Insbesondere vor dem 
Hintergrund langfristiger Entwicklungs-
absichten und der Gültigkeitsdauer ei-
nes Bebauungsplans sei es erforderlich, 
Perspektiven für ein Gebiet zu schaffen. 
Hierbei sei ebenfalls zu bedenken, dass 
sich durch Veränderungen der Bewoh-
ner:innenstruktur (z. B. im Erbfall) die 
Grundhaltung gegenüber Weiterentwi-
cklungsmaßahmen verändern könne. 

Als weiterer Aspekt wird die Angst vor 
sozialen Brüchen genannt, die zur Ab-
lehnung von Weiterentwicklungsmaß-
nahmen beitragen könne. So gingen 
insbesondere mit veränderten Bebau-
ungsformen wie Mehrfamilienhäusern 
Bedenken einher, dass eine finanziell 
schwächere Bewohnerschaft für „sozia-
len Unfrieden“ in einem Plangebiet sor-
gen könne (Interview Stadt Ahrensburg 
2024: 12). Hierbei handele es sich je-
doch um eine gesellschaftliche Diskus-
sion, die an der inhaltlichen Auseinan-
dersetzung mit Bebauungsplaninhalten 
völlig vorbeigehe. Zudem müsse sich 
eine Kommune ihrer Stadtentwicklungs-
ziele z. B. zur Schaffung von Wohnraum 
bewusst sein, weshalb sich über entspre-
chende Ängste teilweise hinweggesetzt 
werden müsse (ebd.: 12f.). Im Rahmen 
des Bebauungsplans Nr. 161 der Stadt 
Pinneberg wird von Seiten der Bewoh-
ner:innen zudem die Kritik geäußert, 
dass über die Bebauungsplanaufstel-
lung nur Angebote für Hamburger:innen 
geschaffen werden würden. Diese wür-
den von den Qualitäten in Pinneberg (z. 
B. Grünstrukturen) profitieren und güns-
tigeren Wohnraum als in der Hanse-
stadt erwerben wollen (Interview Stadt 
Pinneberg 2024: 13f.; Stadt Pinneberg 
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2021: 17, 56). Die beschriebenen Ängs-
te treffen auf kommunaler Seite jedoch 
auf wenig Verständnis, da eine Diffe-
renzierung nach „Herkunft“ und eine 
alleinige Beanspruchung von Qualitä-
ten den Verflechtungen und dem Mit-
einander innerhalb der Metropolregion 
widersprechen würden (ebd.). Deutlich 
wird jedoch, dass auch in Bezug auf die 
Bewohnerschaft ein Anspruch auf die 
Wahrung des Status Quo gestellt wird. 
Dieser Aspekt soll im Unterkapitel (Un-)
Gerechtigkeiten erneut aufgegriffen 
werden. 

Des Weiteren ist zu bedenken, dass mit 
der Schaffung von zusätzlichem Bau-
recht unterschiedliche Kapitalinteressen 
verbunden sind. Während eine dichtere 
Bebauung für die betroffenen Eigentü-
mer:innen eine Begünstigung durch eine 
höhere Ausnutzbarkeit oder eine Profit-
maximierung im Falle eines Verkaufs 
darstellen kann, wird eine Verdichtung 
von den Nachbar:innen oftmals als Ent-
wertung des eigenen Grundstücks wahr-
genommen (vgl. Stadt Pinneberg 2021: 
71). Entsprechend ist die finanzielle 
Komponente für die Entstehung diver-
gierender Interessen ebenfalls von Be-
deutung.

Kommune: Politik und Verwaltung

Grundsätzlich stellt sich die Frage, in-
wieweit eine Kommune auf den Wider-
stand der Bewohner:innen eingehen 
sollte. An dieser Stelle ist zu betonen, 
dass eine fehlerfreie Abwägung unter-
schiedlicher Belange zwingend vor-
zunehmen ist (vgl. Kap. 6.1.1 zum 
Abwägungsgebot). Nichtsdestotrotz 
verbleiben kommunale Handlungsspiel-
räume hinsichtlich der Berücksichtigung 
der eingegangen Stellungnahmen, was 
anhand des folgenden Beispiels ver-

deutlicht werden kann: Hinsichtlich der 
Festsetzung eines reinen Wohngebiets 
im Bebauungsplan Nr. 250 ist sich die 
Stadt Norderstedt dem entstehenden 
Dilemma durch die Nutzungsbeschrän-
kung (vgl. Kap. 8.4) durchaus bewusst. 
Allerdings wird im gleichen Zuge darauf 
hingewiesen, dass alternativ der Be-
schluss des Bebauungsplans und das 
beabsichtigte Planrecht in Gefahr sei:

„Sonst kriegt man es vielleicht gar nicht 
durch die Tür und hat keine Nachver-
dichtung. […] Dann hatte man sehr viel 
Mühe bei so einem langen Verfahren 
und es kommt nichts bei raus. Das sind 
alles immer Kompromisse und so ist 
das ja bei der Stadtplanung. […] Aber 
ja, das meine ich ja, es ist ein schwie-
riges Spannungsfeld.“ (Interview Stadt 
Norderstedt 2023: 10)

Folglich handelt es sich bei der Kom-
promissfindung und Konsensbildung vor 
dem Hintergrund divergierender Inter-
essen um eine große Herausforderung, 
für die es kein „Patentrezept“ zu geben 
scheint. Zudem würden kommunalpoliti-
sche Interessen in die Ergebnisfindung 
einfließen, da von Planvorhaben die 
Interessen potentieller Wähler:innen 
betroffen seien (Interview Stadt Nor-
derstedt 2024: 2). Entsprechend ist zu 
schlussfolgern, dass Verfahren und ihre 
Festsetzungsinhalte von kommunalpoli-
tischen Interessen der Machterhaltung 
oder -bildung beeinflusst werden. So 
sei z. B. der Bebauungsplan Nr. 161 
der Stadt Pinneberg von politischen 
Parteien „auf ihre Agenda“ gesetzt 
worden, um öffentlichkeitswirksam die 
Bebauung von Gartenbereichen an-
zuprangern (Interview Stadt Pinneberg 
2024: 7). In diesem Zusammenhang 
stellt sich die Frage, inwieweit Vorhaben 
zur Weiterentwicklung von Einfamilien-
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hausgebieten für kommunalpolitische 
Zwecke instrumentalisiert werden und 
ein Hindernis darstellen können. Denn 
auch wenn eine Nachverdichtung von 
der kommunalen Politik grundsätzlich 
befürwortet werde, wolle man die Be-
denken der Wählerschaft ernst nehmen 
(Interview Stadt Norderstedt 2024: 2). 
Sei der Widerstand zu groß, könne dies 
dazu führen, dass ein Verfahren auf Be-
streben der Politik aufgegeben werde 
(ebd.: 5). Insgesamt befindet sich die 
Kommunalpolitik deshalb im konstan-
ten Spannungsfeld zwischen den von ihr 
verfolgten Zielen der Stadtentwicklung 
und ihren politischen Interessen. Zu-
gleich müsse von Seiten der Kommunal-
politik hingenommen werden, dass nicht 
alle Bewohner:innen gleichermaßen 
zufriedengestellt und Widerstand aus-
gehalten werden müsse (Interview Stadt 
Norderstedt 2024: 6; Interview Stadt 
Ahrensburg 2024: 12f.).

Auf Seiten der Verwaltung ist insbe-
sondere auf Hindernisse durch Kapazi-
tätseinschränkungen hinzuweisen. So 
würden Überlastung oder personelle 
Engpässe dazu führen, dass Bebau-
ungsplanverfahren ausgesetzt oder in 
den Hintergrund rücken würden (Inter-
view Stadt Ahrensburg 2024: 8; Inter-
view Stadt Norderstedt 2024: 3). Dies 
sei ein doppeltes Hindernis, da lange 
Ruhezeiten den Ablauf eines Verfahrens 
verkomplizieren würden. So sei durch 
veränderte Rahmenbedingungen und 
Zusammensetzungen eines Gebiets 
mit veränderten Haltungen gegenüber 
einer Planung zu rechnen, was den Ver-
fahrensfortschritt zusätzlich verlangsa-
men könne (Interview Stadt Norderstedt 
2024: 15f.). Da die stadtinternen Ab-
stimmungsprozesse (z. B. zum Umgang 
mit Baumbestand) ohnehin sehr zeitauf-

wendig seien, seien zusätzliche Verzö-
gerungen nach Möglichkeit zu vermei-
den (ebd.). 

Immobilienwirtschaft

Aufgrund der erwartungsgemäß klein-
teiligen Eigentümer:innenstrukturen 
tritt die Immobilienwirtschaft auf Be-
bauungsplanebene lediglich gering-
fügig in Erscheinung. Als Sonderfall 
ist der Bebauungsplan Nr. XII / 12 der 
Stadt Geesthacht zu nennen, bei des-
sen Aufstellung die städtische Woh-
nungsbaugesellschaft als Initiator für 
eine rückwärtige Bebauung mit Mehr-
familienhäusern (sozialer Wohnungs-
bau) auftrat (vgl. Kap. 8.3). Aufgrund 
des vorangegangenen Grundstücks-
erwerbs und den Entwicklungsabsich-
ten der Wohnbaugesellschaft wurde 
das geschaffene Planrecht unmittelbar 
realisiert, weshalb der Eintritt der Im-
mobilienwirtschaft in diesem Kontext als 
Chance zur Weiterentwicklung bewertet 
werden kann. Hierbei ist insbesondere 
der Fokus auf der Errichtung von sozia-
lem Geschosswohnungsbau hervorzu-
heben, der im Plangebiet zur Schaffung 
bedarfsgerechter und diversifizierter 
Wohnungsangebote beigetragen hat. 
Allerdings sei es im Regelfall aufgrund 
der Eigentümer:innenstrukturen eher 
unwahrscheinlich, dass Investor:innen 
zeitgleich mehrere Grundstücke erwer-
ben könnten (Interview Stadt Norder-
stedt: 7). Zudem werden professionelle 
Investor:innen vorrangig mit Bestrebun-
gen der Gewinnmaximierung und Wert-
steigerung in Verbindung gebracht 
(Interview Stadt Ahrensburg 2024: 10), 
weshalb der Bebauungsplan Nr. XII / 
12 der Stadt Geestacht eine Ausnahme 
darstellen dürfte.
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9.7 Zeitliche Dimensionen 
bei der Weiterentwicklung 
von EFH-Gebieten: 
Konkurrierende Ansprüche 
von Gegenwart und Zukunft 
sowie Herausforderungen einer 
antizipierenden Planung

Aspekte der Zeitlichkeit werden als er-
heblicher Bestandteil planerischer 
Handlungen aufgefasst. So sei Planung 
zwingend mit einer Antizipation der Zu-
kunft verbunden, weshalb Zeitlichkeit 
deutlicher in einen Planungsprozess 
einbezogen und nicht als gegeben hin-
genommen werden sollte (Laurin und 
Inch 2019: 267f.). Zudem entstehe oft-
mals ein Konflikt durch unterschiedliche 
Zeitlichkeit, da aktuelle Bedürfnisse zu-
künftigen Ziele entgegenstehen würden 
(Abram 2014: 129).

Diese planungstheoretischen Annah-
men bestätigten sich im Hinblick auf 
die Weiterentwicklung von bestehenden 
Einfamilienhausgebieten, da mehrfach 
zeitliche Spannungsfelder identifiziert 
werden. So wird beispielsweise anhand 
der Festsetzung der Art der baulichen 
Nutzung aufgezeigt, wie verschiedene 
zeitliche Dimensionen (Gegenwart und 
Zukunft) miteinander konkurrieren kön-
nen (vgl. Kap. 9.2). Als weiteres Beispiel 
ist die Festsetzung von Mindestgrund-
stücksgrößen in den einfachen Bebau-
ungsplänen der Stadt Wedel zu nennen, 
die bereits seit 10 bis 15 Jahren rechts-
kräftig sind. Hier bietet sich die Chance, 
einen mehrjährigen Anwendungszeit-
raum von bestehendem Planungsrecht 
zu reflektieren: Während zum damali-
gen Zeitpunkt von der Kommunalpolitik 
eine konkrete Mindestgrundstücksgröße 
gefordert worden sei, stelle sich diese 

Vorgabe inzwischen als Hindernis her-
aus: 

„Die [Mindestgrundstücksgrößen] füh-
ren dann aber dazu, dass teilweise 
Grundstücke, wo man sagen würde, 
da haben wir 790 qm und es dürften 
eigentlich zwei Häuser gebaut werden, 
das wird hier nicht gehen, weil zehn 
Quadratmeter fehlen. Das ist dann un-
verhältnismäßig. Und gerade die kürz-
lichen Entwicklungen sind andere. Also 
als diese Bebauungspläne aufgestellt 
wurden, hatten wir auch noch ganz an-
dere Bodenpreise, da war der Wohn-
raum auch noch nicht so knapp wie wir 
es jetzt haben.“ (Interview Stadt Wedel 
2024: 3)

Deutlich wird, dass sich die Rahmenbe-
dingungen seit dem Zeitpunkt der Plan-
aufstellung deutlich verändert haben, 
weshalb die getroffenen Festsetzungen 
heutigen Bedürfnissen und Ansprüchen 
entgegenstehen. Eine Änderung der Be-
bauungspläne sei jedoch mit großem 
Aufwand verbunden, weshalb nach 
wie vor mit der Festsetzung umgangen 
werden müsse (Interview Stadt Wedel 
2024: 3f.). Hieraus lässt sich die große 
Herausforderung für die planaufstel-
lenden Kommunen ableiten, in Bebau-
ungsplänen die nahe und ferne Zukunft 
zusammen zu denken und die Zukunft 
- trotz der Planung immanenter Unsi-
cherheiten - bestmöglich zu antizipie-
ren. Gleichzeitig wird deutlich, dass das 
vorausschauende Denken erheblichen 
Schranken unterliegt: Insbesondere am 
Themenkomplex Mobilität zeigt sich, 
dass ein Bebauungsplan schon deshalb 
die Gegenwart „konserviert“, weil der 
Status Quo als Ausgangslage zu Grun-
de gelegt werden muss. Entsprechend 
stellt sich die Frage nach möglichst fle-
xiblen Bebauungsplaninhalten (z. B. WA 
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statt WR als Art der baulichen Nutzung, 
Baugrenzen statt Baulinien), die unter 
Achtung dynamischer Rahmenbedin-
gungen unterschiedliche Entwicklungs-
pfade zulassen.

Auch im Hinblick auf die Realisierung 
des geschaffenen Planrechts spielen die 
Themen Zeitlichkeit und Unsicherheiten 
eine entscheidende Rolle. Insgesamt sei 
für das Hamburger Umland zu erwarten, 
dass aufgrund des hohen Wohnungs-
drucks früher oder später eine Ausnut-
zung geschaffener Planrechte erfolge 
(Interview Stadt Norderstedt 2024: 17; 
Interview Stadt Ahrensburg 2024: 15). 
In Folge der kleinteiligen Eigentümer:in-
nenstrukturen und der unterschiedlichen 
Interessenlagen könne jedoch nicht vor-
hergesehen werden, zu welchem Zeit-
punkt Nachverdichtungsmaßnahmen 
auf den einzelnen Grundstücken vor-
genommen würden. Entsprechend kön-
ne nicht verbindlich kalkuliert werden, 
wie viele Wohneinheiten in welchem 
Zeitraum entstünden (Interview Stadt 
Ahrensburg 2024: 15). Dies sei vor dem 
Hintergrund der Planbarkeit ein Hinder-
nis, zugleich aber auch eine Chance: 

„Ich	[finde]	es	auch	einen	enorm	posi-
tiven Aspekt, dass das nicht alles mit 
einem Mal entwickelt wird. Und wir 
das nicht genau wissen, wann es das 
nächste Mal verkauft wird oder wie 
viele Leute dort demnächst tatsäch-
lich Bebauung entwickeln. Aber es wird 
sich über mehrere Jahrzehnte erstre-
cken und dadurch bekommen wir eben 
auch eine deutlich heterogene Bevöl-
kerungsstruktur mit unterschiedlichen 
Alterspyramiden und auch einer unter-
schiedlichen Kinderanzahl, was sich 
dann wiederum positiv auswirkt auf die 
soziale Infrastruktur. Dass das besser 
verteilt ist, als man das in klassischen 

Wohngebieten oder Neubaugebieten 
hat, wo dann alles mit einem Mal be-
zogen wird. Und dann in 30 Jahren 
oder 20 Jahren sind dann die Kinder 
weg und die soziale Infrastruktur muss 
zurückgebaut werden oder ausgebaut 
werden.“ (Interview Stadt Ahrensburg 
2024: 15f.)

Anhand dieser Einschätzung zeigt sich, 
dass eine Kommune mit den in Rede 
stehenden Bebauungsplänen lediglich 
eine Angebotsplanung schafft, deren 
Umsetzung den Eigentümer:innen ob-
liegt. Insbesondere vor dem Hintergrund 
des vielfach thematisierten Generatio-
nenwechsels (vgl. Kap. 4.2) kann die-
se stufenartige Weiterentwicklung über 
einen langen Planungshorizont dazu 
beitragen, in Zukunft zeitlich gleichge-
schaltete Umbrüche in Bestandsgebie-
ten zu verhindern. Gleichwohl muss eine 
Kommune in Kauf nehmen, dass vorhan-
dene Flächen trotz des geschaffenen 
Planrechts nicht ausgenutzt werden und 
der Beitrag zur Wohnraumversorgung 
gering ausfällt. Mithin verbleiben die 
bestehenden Einfamilienhausgebiete 
trotz hoheitlicher Planung als schwer 
kalkulierbare Bereiche ohne handfeste 
Zugriffsmöglichkeiten, wie sie z. B. bei 
einem vorhabensbezogenen Bebau-
ungsplan oder durch einen städtebau-
lichen Vertrag gegeben wären.
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9.8 (Un-)Gerechtigkeit 
in bestehenden EFH-
Gebieten: Grundlegender 
Diskussionsbedarf zur 
Bedarfsgerechtigkeit, 
Umweltgerechtigkeit und 
Verteilungsfragen

Durch die Auseinandersetzung mit der 
Weiterentwicklung von bestehenden 
Einfamilienhausgebieten drängen sich 
einige Grundsatzfragen auf, die im Zu-
sammenhang mit unterschiedlichen Ge-
rechtigkeitsaspekten stehen. 

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass 
eine Weiterentwicklung in Einfamilien-
hausgebieten, die sich überwiegend an 
bereits bestehenden räumlichen Struk-
turen orientiert, nur geringfügig mit der 
Schaffung von (bezahlbarem) Wohn-
raum für unterschiedliche Personen- 
und Haushaltskonstellationen einher-
geht. Dies gilt nicht für alle untersuchten 
Fallbeispiel im gleichen Ausmaß, ist als 
„roter Faden“ in den Planinhalten aber 
durchaus erkennbar. Es ist anzunehmen, 
dass die Reproduktion bestehender 
Strukturen Wohnraum für Personen und 
Haushalte schafft, die auch zuvor zum 
Einfamilienhaus „gepasst“ haben. Hier-
bei handelt es sich vornehmlich um he-
teronormale Kleinfamilien, die über die 
erforderlichen Mittel und die Mobilität 
(sprich: mindestens einen PKW) verfü-
gen, um ihren Alltag im und ums Ein-
familienhaus reibungslos organisieren 
zu können. Vor dem Hintergrund der zu 
Beginn beschriebenen demografischen 
Entwicklungen und Wohnbedarfe (vgl. 
Kap. 4.2) ist zu hinterfragen, ob die Be-
darfsgerechtigkeit bei der Aufstellung 
der Bebauungspläne ausreichend be-
rücksichtigt wird. Zugegebenermaßen 

müsste hierfür eine grundlegendere Um-
strukturierung von Einfamilienhausge-
bieten erfolgen, die den Mut zur Verän-
derung und weniger den Wunsch nach 
Bestandserhalt widerspiegeln würde. 
Hierbei würde es um nicht weniger als 
um eine Machtverschiebung zu Lasten 
der zuvor beschriebenen „ersessenen 
Rechte“ gehen, zu denen Werschnig 
(2017) sehr treffend formuliert: 

„Das Geschäftsmodell ›Parzellierung 
in offener Bauweise‹ ist nach wie vor 
von unwiderstehlicher Attraktivität – und 
zwar für alle Beteiligten: 1. für Grund-
verkäufer als Einnahmequelle, die nach 
Bedarf und Belieben dosiert werden 
kann, 2. für Käufer und Käuferinnen als 
Sicherheit, nicht nur ›im Grünen‹, son-
dern auch unter ihresgleichen zu blei-
ben (ist Eigentumserwerb doch auch 
verlässlicher sozialer Filter), 3. für Ge-
meinde-Politik, Bauverwaltung und alle 
Dienstleister wie Makler, Anwälte, Nota-
re, Geometer, Baumeister etc. gilt: klas-
sisches business as usual. Wer in Frage 
stellt, ob Ortsentwicklung mehr sein 
kann, als den Ortsrand scheibchen-
weise – und exakt rechtwinklig – den vi-
sionslosen Gesetzmäßigkeiten geodä-
tischer Trivialität anzuvertrauen, macht 
sich da nur wenig Freunde.“ (Werschnig 
2017: 166)

Wichtig ist hierbei die Formulierung „für 
alle Beteiligten“. Denn diejenigen, die 
bislang nicht Teil des „Einfamilienhaus-
kosmos“ waren, scheinen weiterhin au-
ßen vor zu bleiben. Zugleich stellt sich 
die Frage, was das „mehr“ der Ortsent-
wicklung sein könnte. Hiermit ist nicht 
gemeint, Einfamilienhausgebiete voll-
ständig zu überplanen und durch Neu-
bauten zu ersetzen - dies wäre in Anbe-
tracht des quantitativen Ausmaßes des 
Gebäudebestands ein wenig nachhalti-
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ger Ansatz. Aufbauend auf den strate-
gischen Ansätzen (vgl. Kap. 5) geht es 
vielmehr darum, die Weiterentwicklung 
mehrdimensional zu denken und sich 
nicht auf bloßer Nachverdichtung im Be-
standsmodell „auszuruhen“. In diesem 
Zusammenhang rückt auch die Identi-
täts- und Adressenbildung in den Fokus, 
die in den untersuchten Fallbeispielen 
kaum zum Tragen zu kommen scheint. 
Vielmehr wird z. B. durch die Ablehnung 
eines erweiterten Nutzungsspektrums 
oder der Beschränkung der Wohneinhei-
ten verhindert, dass Einfamilienhausge-
biete mehr als vermeintlich abgeschirm-
te „ruhige Wohnoasen im Grünen“ sein 
können. In diesem Zusammenhang stellt 
sich zudem die Frage, wie diejenigen zu 
Wort kommen können, die bislang nicht 
Teil des „Einfamilienhauskosmos“ sind, 
aber durch Zuzug oder Nachnutzung 
eines Bestandsgebäudes an einem Ge-
biet teilhaben möchten.

Hieran anschließend stellt sich die Fra-
ge, ob ein Bebauungsplan grundsätz-
lich geeignet ist, um sich mit Raumdeu-
tung und -produktion zu befassen. Ohne 
Frage ist es unangemessen, sich ledig-
lich auf den Bebauungsplan als Instru-
ment zu stützen, um die bestehenden 
Problemlagen in Einfamilienhausgebie-
ten aufzulösen (vgl. Kap. 5.4). Allerdings 
würde es auf ein unzureichendes Pla-
nungsverständnis hindeuten, die Macht 
und Notwendigkeit verbindlich gesi-
cherter baulicher Konfigurationen und 
Flächenausweisungen zu unterschätzen. 
Entsprechend sollte der Bebauungs-
plan trotz und gerade aufgrund seines 
formellen Charakters nicht von einer 
kritischen Reflexion der festgesetzten 
Planinhalte entbunden werden. Denn 
ein Bebauungsplan muss auch als Aus-
tragungsort gesellschaftlicher Prozes-

se verstanden werden: So scheint das 
„meine-Scholle-Denken“ die Planinhal-
te umfassend zu beeinflussen, wodurch 
Einfamilienhausgebiete eben nicht als 
zusammenhängender Sozialraum im 
Sinne der Identitäts- und Adressenbil-
dung aufgefasst werden können. Zudem 
zeigt sich, dass die Bewohner:innen ihre 
persönlichen Interessen rund um das Ei-
genheim über Belange des Allgemein-
wohls stellen (vgl. Interview Stadt Pinne-
berg 2024: 10). Vor dem historischen 
Hintergrund des Einfamilienhauses (vgl. 
Kap. 4.1) sei es laut Heindl (2017) des-
halb „nicht allzu weit hergeholt, das 
EFH als Ort von Prozessen gesellschaft-
licher Entsolidarisierung zu perspektie-
ren“ (Heindl 2017: 159). Hierzu lassen 
sich verschiedene Beispiele finden:

Das eigene Haus mit privatem Gar-
ten als Grünstruktur und „Biotop“ wird 
mehrfach als ökologisch wertvoll er-
achtet und weiterhin beansprucht. Hier-
bei bleibt jedoch ungeachtet, dass zur 
Schaffung von zusätzlichem Wohnraum 
Flächen erforderlich sind, die im Sinne 
eines schonenden Umgangs mit Grund 
und Boden bevorzugt im Innenbereich 
beansprucht werden sollten. Alternativ 
kann die Inanspruchnahme von Außen-
bereichsflächen erforderlich sein, die 
eine höhere Belastung von Natur und 
Umwelt zur Folge hätte. Entsprechend 
werden Aspekte der Umweltgerechtig-
keit berührt, da auch ganzheitliche öko-
logische Zusammenhänge und der all-
gemeine Ressourcenverbrauch in die 
Debatte um das Einfamilienhaus einge-
bracht werden müssen. 

In Bezug auf alle Praxisbeispiele fällt 
auf, dass abgesehen von Verkehrsflä-
chen nahezu keine öffentlichen Flächen 
festgesetzt werden. Eine Ausnahme bil-
det der Bebauungsplan Nr. XII / 12 der 
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Stadt Geesthacht, der eine öffentliche 
Grünfläche festsetzt. Diese soll als Spiel-
platz und Ort der Gemeinschaft für die 
Bewohner:innen dienen (Stadt Geest-
hacht 2016: 9). Da im Zusammenhang 
mit den Entwicklungsabsichten der städ-
tischen Wohnungsbaugesellschaft eine 
entsprechende Spielfläche erforderlich 
war, wurde der Bereich einer öffentli-
chen Nutzung zugeführt (Interview Stadt 
Geesthacht 2024: 3). Dies dürfte in den 
übrigen Plangebieten kaum möglich 
sein, da für die Herstellung öffentlicher 
Flächen die Inanspruchnahme privater 
Flächen einzelner Eigentümer:innen er-
forderlich wäre. Diese Umverteilung zu-
gunsten der Allgemeinheit dürfte alleine 
aus Wertsteigerungslogiken auf erheb-
liche Probleme stoßen. Dies bedeutet 
jedoch auch, dass auf Bebauungsplan-
ebene die Identitäts- und Adressen-
bildung in Bezug auf den öffentlichen 
Raum defizitär berücksichtigt wird. Für 
die Organisation und Etablierung von 
Treffpunkten oder Begegnungsorten in-
nerhalb von Quartieren dürften infor-
melle Ebenen deshalb besser geeignet 
sein. Zugleich ist zu bedenken, dass für 
eine diverse Zusammensetzung der Be-
wohnerschaft auch entsprechende bau-
liche Anknüpfungspunkte zur Identitäts-
bildung gesichert werden sollten, die 
vom klassischen Einfamilienhaus ab-
weichen. Entsprechende Bestrebungen 
werden durch Festsetzungen zur Bebau-
ungsform (z. B. nur Einzelhäuser zuläs-
sig) konterkariert.

Ansätze des Teilens (z. B. zur Schonung 
von Ressourcen) finden in den Einfami-
lienhausgebieten kaum Anklang. Dies 
bezieht sich z. B. auf das Thema ge-
meinsame Zufahrten, grundstücksüber-

***** Car-Sharing ist im Regelfall nicht für die Festsetzungsinhalte eines Bebauungsplans relevant, 
würde aber mittelbar Einfluss auf die Organisation des ruhenden Verkehrs nehmen.

greifende Bebauungsformen oder Sha-
ring-Konzepte***** als Alternative zum 
MIV, für die eine Einschränkung der indi-
viduellen Gestaltungsfreiheit erforder-
lich wäre. Hier scheinen die kognitiven 
Barrieren und das negative konnotierte 
Narrativ von der „gemeinsamen Sache“ 
sehr wirksam zu sein. Eine Annäherung 
an Ansätze der Suffizienz (z. B. Teilen 
statt Besitzen) als wichtiger Baustein 
von Nachhaltigkeitsbestrebungen er-
scheint vor diesem Hintergrund bislang 
als unwahrscheinlich.

Die Wahrung der vorhandenen Sozial- 
und Bewohner:innenstruktur wird von 
einigen Bewohner:innen als Anspruch 
auf eine bestehende „Qualität“ kommu-
niziert. Im Prinzip bedeutet dies nichts 
anderes, als potentiellen Neubewoh-
ner:innen das Recht auf einen Stadt-
raum abzusprechen. Oder wie Wer-
schnig es formuliert: einen „sozialen 
Filter“ anzuwenden (Werschnig 2017: 
166). Wenngleich dies (hoffentlich) Ein-
zelmeinungen sein dürften, die zudem 
in der Abwägung eines Bebauungs-
planverfahrens kein Gewicht entfalten, 
gibt diese Haltung Auskunft über das 
Selbstverständnis einiger Eigenheimbe-
sitzer:innen. Zu Recht thematisiert des-
halb Heindl (2017) im Zusammenhang 
mit Einfamilienhausgebieten politische 
und ökonomische Machtverhältnisse, 
die ins Einfamilienhaus eingeschrie-
ben seien (Heindl 2017: 160). Insbe-
sondere im Zusammenhang mit dem 
Flächenverbrauch durch Einfamilien-
häuser weist sie auf die Notwendigkeit 
hin, sich mit bodenpolitischen Frage-
stellungen auseinanderzusetzen. So 
fördere insbesondere das freistehende 
Einfamilienhaus eine unverhältnismä-

135

Bewertung



ßige Bodenverteilung, die bestimmte 
Personengruppen bevorzugen würde 
(Heindl 2017: 160f.). Hierbei muss sich 
auch das zuvor aufgeführte Missverhält-
nis zwischen beanspruchter Fläche und 
geschaffenen Wohneinheiten je Einfa-
milienhaus ins Gedächtnis gerufen wer-
den (vgl. Statistikamt Nord 2022a: 9; 
Statistikamt Nord 2022b: 9). Wird die-
ses Verhältnis auf Bebauungsplanebe-
ne z. B. durch Mindestgrundstücksgrö-
ßen reproduziert und rechtlich bindend 
konserviert, können Aspekte der Vertei-
lungsgerechtigkeit nicht adressiert wer-
den. Stattdessen verbleiben erhebliche 
Flächen und bauliche Substanz in der 
Hand eines ausgewählten Personen-
kreises, bei dem es sich inzwischen auf-
grund der gestiegenen Boden- und Im-
mobilienpreise vorrangig um finanziell 
stark aufgestellte Bürger:innen handeln 
dürfte. Diese bestehenden und reprodu-
zierten Machtverhältnisse sind im Sinne 
einer gerechteren Verteilung von Stadt 
kritisch zu hinterfragen. Hieran schließt 
grundlegender Diskussionsbedarf zur 
Verteilung von Wohnfläche, Eigentum 
und Boden an, die in die Debatte ums 
Einfamilienhaus und die Bestandsent-
wicklung stärker Eingang finden sollten.

Zusammenfassend wird deutlich, dass 
die Frage nach einer bedarfsorientierten 
und zukunftsgerechten Weiterentwick-
lung von Einfamilienhausgebieten noch 
lange nicht abschließend beantwortet 
ist. Hierbei hat der Bebauungsplan als 
„Brennglas“ vielfältige Aushandlungs-
gegenstände auf unterschiedlichen 
Ebenen aufgezeigt, wodurch bestehen-
de Einfamilienhausgebiete als beson-
dere Herausforderung für die Stadtpla-
nung einzustufen sind.
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Kritische 
Reflexion

10



Die kritische Reflexion des eigenen 
Forschungsvorgehens sowie der For-
schungsergebnisse ist ein essentieller 
Bestandteil einer wissenschaftlichen 
Auseinandersetzung (vgl. Kap. 2). Hin-
sichtlich der in Rede stehenden Arbeit 
sind folgende Punkte kritisch zu disku-
tieren:

Auswahl der Fallbeispiele

Als Praxisbeispiele wurden in den jewei-
ligen Kommunen Bebauungsplanver-
fahren ausgewählt, die sich aktuell noch 
im Verfahren befinden oder kürzlich als 
Satzung beschlossen wurden. Ziel die-
ser Herangehensweise war es, aktuelle 
Debatten, Aushandlungsgegenstände 
und Konflikte zu erfassen, die im Rah-
men der Verfahren auftreten oder auf-
getreten sind. Gleichzeitig sollte eine 
Vergleichbarkeit zwischen den Verfah-
ren hergestellt werden, um die Chancen 
und Hindernisse eines Bebauungsplan-
verfahrens für die Weiterentwicklung von 
Einfamilienhausgebieten anhand meh-
rerer Beispiele herausarbeiten zu kön-
nen. Diese Vergleichbarkeit ist für die 
herangezogenen Praxisbeispiele aus 
Ahrensburg, Pinneberg, Norderstedt und 
Geesthacht gegeben. Allerdings wird in 
der Stadt Wedel, die durch die Definiti-
on des räumlichen Untersuchungsraums 
ebenfalls Teil der Analyse war, aktuell 
kein vergleichbares Bebauungsplan-
verfahren durchgeführt. Entsprechend 
wurde auf weiter zurückliegende Be-
bauungsplanverfahren aus den 2000er 
Jahren zurückgegriffen. Dies schmälert 
zwar die Vergleichbarkeit, bot aber zu-
gleich die Chance, bereits mehrere Jah-
re bestehendes Planrecht rückblickend 
und vor dem Hintergrund veränderter 
Rahmenbedingungen einzuordnen. Die 
entsprechenden Erkenntnisse sind ins-
besondere in die Überlegungen zur 

Zeitlichkeit in Bebauungsplanverfahren 
zur Weiterentwicklung von Einfamilien-
hausgebieten eingeflossen. 

Darüber hinaus kam es durch die Ge-
sprächspartner:innen in verschiedenen 
Gesprächen zur Referenzierung weiterer 
Bebauungsplanverfahren der Nachver-
dichtung, bei denen es sich jedoch nicht 
um bestehende Einfamilienhausgebiete 
und somit nicht um den Untersuchungs-
gegenstand dieser Arbeit handelte (z. B. 
Bebauungsplan „Geesthachter Straße“ 
der Stadt Geesthacht). Die Erkenntnis-
se, die aus der Beschreibung und Be-
wertung dieser Verfahren hervorgingen, 
sind entweder nicht in diese Arbeit ein-
geflossen oder wurden entsprechend 
gekennzeichnet und eingeordnet. Ob-
gleich hierbei wichtige Erfahrungswerte 
zur Nachverdichtung insgesamt gewon-
nen werden konnten, war eine Verwäs-
serung der inhaltlichen Fokussierung 
auf Einfamilienhausgebieten zwingend 
zu vermeiden.

Verfügbarkeit von Planunterlagen

Hinzukommend ist anzuführen, dass für 
die einzelnen Praxisbeispiele eine un-
terschiedliche Verfügbarkeit von Plan-
unterlagen bestand. Dies ist zum einen 
auf die unterschiedlichen Verfahrens-
stände zurückzuführen, wodurch z. B. 
für das Bebauungsplanverfahren der 
Stadt Pinneberg (bereits als Satzung 
beschlossen) bereits deutlich umfang-
reichere Informationen vorliegen. Da-
rüber hinaus bestand im Regelfall kein 
Zugriff auf die Abwägungstabellen, die 
einen umfangreicheren Einblick in die 
hervorgebrachten Stellungnahmen und 
Anregungen sowie die Abwägungsvor-
schläge der Gemeinde ermöglicht hät-
ten. Ausnahme bildet diesbezüglich er-
neut das untersuchte Planverfahren der 
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Stadt Pinneberg, dessen Abwägungs-
tabelle zur Beteiligung nach §§ 3 und 
4 Abs. 2 BauGB öffentlich einsehbar 
ist. Dies wurde als Chance erachtet, um 
sich insbesondere von den von der Öf-
fentlichkeit hervorgebrachten Stellung-
nahmen einen detaillierten Eindruck 
verschaffen zu können. Nichtsdestotrotz 
wäre es von Interesse gewesen, weite-
re Abwägungstabellen zu den übrigen 
Praxisbeispielen auszuwerten, um einen 
gesamtheitlicheren Eindruck gewinnen 
zu können.

Fehlende Informationen zur Struktur 
der Bewohner:innen

Wie aus Abbildung 02 im Kapitel 4.1 
hervorgeht, ist die Zusammensetzung 
der Bewohner:innen (z. B. der Alters-
struktur, Zeitpunkt des Hausbezugs) in 
einem Einfamilienhausgebiet ein ent-
scheidendes Gebietsmerkmal, das 
die Weiterentwicklungsmöglichkeiten 
beeinflusst. Aufgrund unzureichender 
Möglichkeiten des Datenzugriffs konnte 
jedoch für die Praxisbeispiele keine An-
gabe zu der Zusammensetzung der Be-
wohner:innen gemacht werden. Hiermit 
fehlt für die Einordnung der Chancen 
und Hindernisse eines Bebauungsplan-
verfahrens eine entscheidende Bezugs-
größe, da die Rolle der Grundstücksei-
gentümer:innen als hoch einzustufen ist 
(vgl. Kap. 9). So wäre von Interesse, ob 
und welche Zusammenhänge sich zwi-
schen der jeweiligen Zusammensetzung 
der Bewohner:innen und der Konflikte 
innerhalb eines Verfahrens herstellen 
lassen. Gleichzeitig bietet diese Er-
kenntnislücke einen Anknüpfungspunkt 
für weitere Untersuchungen, in denen 
die Bewohner:innen im Vordergrund ei-
ner Analyse stehen könnten. 

Einseitiger Blickwinkel

Abschließend ist darauf hinzuweisen, 
dass durch das gewählte methodische 
Vorgehen lediglich die Perspektive der 
ausführenden Planung in den jeweiligen 
Kommunen unmittelbar abgefragt wer-
den konnte. Weitere relevante Akteur:in-
nen wie die betroffenen Bewohner:in-
nen, die kommunale Politik sowie die 
Immobilienwirtschaft (z. B. Projektent-
wicklung) wurden nicht direkt befragt. 
Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass 
über die gezielte Entwicklung des Ge-
sprächsleitfadens (vgl. Anhang) darauf 
abgestellt wurde, möglichst umfassen-
de Erkenntnisse zur Rolle der beteiligten 
Akteur:innen abzufragen (z. B. zur Rolle 
der Kommunalpolitik). 
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Das in der Recherche generierte Wissen 
und die in den Interviews erlangten Er-
kenntnisse wurden zusammengeführt, 
um die forschungsleitende Frage

Welche Chancen und Hindernisse bie-
tet der Bebauungsplan als formelles 
Steuerungsinstrument für die Weiter-

entwicklung bestehender Einfamilien-
hausgebiete am Beispiel suburbaner 

Mittelzentren?

abschließend zu beantworten. 

Um das Einfamilienhaus als Bebau-
ungsform einordnen zu können, erfolgte 
in Kapitel 3 zunächst eine Auseinander-
setzung mit der historischen Entwicklung 
des Einfamilienhauses (Kap. 3.1). Im 
Anschluss wurde das Einfamilienhaus 
mit Prozessen der Suburbanisierung 
in Beziehung gesetzt (Kap. 3.2). Auf-
bauend auf dieser großmaßstäblichen 
Einordnung beschäftigte sich Kapitel 4 
mit einer mehrdimensionalen Charak-
terisierung des Einfamilienhauses auf 
Gebiets- und Gebäudeebene (Kap. 
4.1), um anschließend die mit der Be-
bauungsform in Verbindung stehenden 
Problemlagen aufzuzeigen (Kap. 4.2). 
Unter Bezugnahme auf die Problem-
lagen wurden in Kapitel 5 entlang der 
Unterfrage „Welche Strategien können 
verfolgt werden, um Einfamilienhaus-
gebiete im Bestand zukunftsgerecht 
weiterzuentwickeln?“ die Ansätze Nach-
verdichtung, Diversifizierung und Iden-
titäts- und Adressenbildung heraus-
gearbeitet. Diese Ansätze dienten im 
weiteren Verlauf der Arbeit als wichtige 
Grundlage, um den Bebauungsplan als 
Instrument zur Weiterentwicklung be-
werten zu können. Hierfür wurden zu-
nächst im Sinne der Unterfrage „Welche 
Regelungsinhalte des Bebauungsplans 
stehen zur Verfügung, um Strategien der 

Weiterentwicklung umzusetzen?“ die 
Festsetzungsmöglichkeiten zur Weiter-
entwicklung aufgezeigt (Kap. 6.1 / 6.2). 
Zudem wurden einzelne planungsrecht-
liche Sonderthemen (z. B. Verkehr) auf-
gegriffen, die im Zusammenhang mit 
Einfamilienhausgebieten auf Grundla-
ge der Literaturrecherche als besonde-
re Herausforderung eingestuft wurden 
(Kap. 6.3). 

Zum Einstieg in den praxisorientierten 
Teil erfolgte im Sinne der Unterfragen 
„Inwieweit machen die Kommunen ak-
tuell im Untersuchungsraum bereits 
von Bebauungsplänen zur Weiterent-
wicklung von Einfamilienhausgebieten 
Gebrauch? Welche Strategien werden 
dabei verfolgt?“ eine Einordnung der 
untersuchten Bebauungsplanverfahren 
(Kap. 8). Als inhaltliches Kernkapitel be-
fasste sich Kapitel 9 unter Bezugnahme 
auf die untersuchten Praxisbeispiele mit 
der Bewertung des Bebauungsplans 
als Instrument zur Weiterentwicklung 
von Einfamilienhausgebieten. Hierbei 
waren folgende Unterfragen von Be-
deutung: „Welche (planungsrechtlichen) 
Schwierigkeiten werden identifiziert? 
Welche Aushandlungsprozesse finden 
statt? Welche Konflikte treten auf? Wie 
unterscheiden sich die gewonnenen Er-
kenntnisse zwischen den Kommunen im 
Untersuchungsraum?“. Zur Strukturie-
rung des Ergebnisteils wurde Kapitel 9 
in verschiedene inhaltliche Abschnitte 
unterteilt, um neben den konkreten Be-
bauungsplaninhalten eine ganzheitliche 
Reflexion der Ergebnisse vornehmen zu 
können. Auf Grundlage dieser mehrstu-
figen intensiven Auseinandersetzung ist 
die zuvor aufgeführte Forschungsfrage 
wie folgt zu beantworten: 

Grundsätzlich bietet der Bebauungs-
plan als Instrument durch seine Fest-
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setzungsmöglichkeiten eine Vielzahl 
an Chancen für die Weiterentwicklung 
bestehender Einfamilienhausgebiete. 
Hierbei ist insbesondere die Art der 
baulichen Nutzung im Sinne einer Di-
versifizierung der Nutzungen sowie das 
Maß der baulichen Nutzung im Sinne 
einer Nachverdichtung hervorzuheben. 
Flankierend kommen zudem Festsetzun-
gen zur Bauweise und der Anzahl der 
Wohneinheiten zum Tragen. Zum Teil 
war auf planungsrechtlicher Ebene eine 
umfangreichere Auseinandersetzung 
mit den Themen Lärm, Entwässerung 
und / oder Baumbestand erforderlich, 
die jedoch nicht als unüberwindbare 
Hindernisse wahrgenommen wurden. 
Entsprechend hat sich die literaturba-
sierte Annahme bestätigt, dass der Be-
bauungsplan ein wichtiges Instrument 
darstellt, um eine geordnete Weiter-
entwicklung unter Berücksichtigung 
verschiedener öffentlicher und privater 
Belange vorzunehmen, verbindlich vor-
zugeben und zu sichern.

Aber: Der verbindliche Charakter eines 
Bebauungsplans kann sich als Chan-
ce darstellen, zugleich jedoch auch 
zu einem ausgesprochenen Hindernis 
avancieren. Insbesondere vor dem Hin-
tergrund konkurrierender und sich ver-
ändernder Ansprüche im Laufe der Zeit 
können bestimmte Festsetzungen zu 
einer „Altlast“ für die Zukunft werden. 
Hierfür konnten verschiedene Beispie-
le identifiziert werden (z. B. Festsetzung 
von Mindestgrundstücksgrößen). Ent-
sprechend ist in Frage zu stellen, ob der 
Aspekt der Zeitlichkeit und die zukunfts-
gerichtete Perspektive in Bebauungs-
planverfahren bislang ausreichend Be-
rücksichtigung findet. 

Als weiteres Hindernis wurde der re-
produktive Charakter der untersuchten 

Bebauungspläne herausgearbeitet. In 
diesem Zusammenhang drängt sich der 
Eindruck auf, dass eine Weiterentwick-
lung auf Bebauungsplanebene mehr 
oder minder eindimensional auf eine 
Nachverdichtung ausgerichtet ist. So 
wird mehrfach das Konzept einer rück-
wärtigen Bebauung in Anlehnung an 
den Bestand verfolgt, während zudem 
eine Sicherung der bestehenden Be-
bauungsstrukturen vorgenommen wird. 
Als Folge kann es zu baulichen Ergän-
zungen kommen, jedoch nicht unbe-
dingt zu einer ganzheitlichen Weiter-
entwicklung - sondern mehr noch - zur 
expliziten Wahrung des Bestandscha-
rakters. Entsprechend entstehen Ge-
biete, die vor dem Hintergrund der 
beschriebenen strategischen Ansätze 
nur eingeschränkt als zukunfts- und be-
darfsgerecht bewertet werden können 
und für neue Widersprüchlichkeiten sor-
gen. Erschwerend kommen zudem die 
Verflechtungen zur schleppend verlau-
fenden Mobilitätswende hinzu, die sich 
durch ihre Abhängigkeiten zu Bebau-
ungsplaninhalten (z. B. Stellplätzen) als 
erhebliches Hindernis für die Weiterent-
wicklung herausgestellt haben.

Diese zwei Kernthesen sind zwingend 
mit der Rolle der Eigentümer:innen in 
den Bestandsgebieten in Verbindung 
zu setzen. Grundsätzlich wurde deut-
lich, dass es sich bei den untersuchten 
Bebauungsplänen um eine Angebots-
planung handelt, deren Umsetzung von 
den Eigentümer:innen abhängt. Zudem 
wurde deutlich, dass auch der Umfang 
der eröffneten Weiterentwicklungsmaß-
nahmen unter unterschiedlich großem 
Einfluss der Eigentümer:innen verhan-
delt wird. In diesem Zusammenhang 
bestätigte sich die literaturbasierte An-
nahme, dass bestandsüberplanende 
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Bebauungspläne in Einfamilienhaus-
gebieten aufgrund der kleinteiligen 
Eigentumsstrukturen von Zielkonflikten, 
Widerstand und Langwierigkeit geprägt 
sein können. Im Kern treffen geltend 
gemachte Ansprüche auf bestehende 
Qualitäten auf das Bestreben, zusätz-
liche Wohneinheiten im Innenbereich zu 
schaffen. Im Rahmen der Konfliktanaly-
se wurde deutlich, dass das Individual-
streben und die Fokussierung auf die 
eigene „Scholle“ in Einfamilienhaus-
gebieten nach wie vor sehr ausgeprägt 
sind, wodurch Weiterentwicklungsbe-
strebungen gehemmt oder gemindert 
werden (z. B. hinsichtlich gemeinsamer 
Zufahrten). Folglich muss festgehalten 
werden, dass die zuvor beschriebenen 
Hindernisse nicht (nur) dem Bebauungs-
plan immanent sind, sondern sich auch 
durch die besonderen Rahmenbedin-
gungen innerhalb der Bestandsgebiete 
ergeben. Folglich müssen die Eigentü-
mer:innen im Rahmen der untersuchten 
Verfahren eindeutig als Hindernis be-
nannt werden, die im Rahmen der Betei-
ligungsschritte eines Bebauungsplans 
in Erscheinung treten. 

Anknüpfend an die gewonnenen Er-
kenntnisse wurden verschiedene pla-
nerische und gesellschaftliche Frage-
stellungen aufgeworfen, die sich unter 
anderem Zeitlichkeit, Unsicherheiten 
und Gerechtigkeitsaspekten beschäftigt 
haben. Diese haben aufgezeigt, dass 
es im Planungsfeld rund um das Ein-
familienhaus noch eine Vielzahl an of-
fenen Debatten gibt, die bislang unter-
beleuchtet bleiben. Meinem Empfinden 
nach wird in Bezug auf das Einfamilien-
haus zu vorsichtig darüber diskutiert, 
wie (suburbane) Einfamilienhausgebiete 
in naher und ferner Zukunft aussehen 
könnten. So scheint bislang die Wah-

rung der Gleichförmigkeit das Gebot 
der Stunde zu sein, Experimente oder 
„out-of-the-box“ - Denken hingegen 
die absolute Ausnahme. Weiterführende 
Forschungen könnten sich deshalb z. B. 
mit alternativen Lebensentwürfen in Ein-
familienhausgebieten, (baulichen) Stra-
tegien für ein intensiveres Miteinander, 
alternativen Eigentumsmodellen oder 
eine Re-Solidarisierung durch Maß-
nahmen im öffentlichen Raum beschäf-
tigen. Denn aktuell schleicht sich das 
Gefühl ein, dass seit dem 2. Weltkrieg 
ein Versprechen in die bauliche Subs-
tanz eingeschrieben wurde, das nach 
wie vor von unterschiedlichen Kräften 
und Personengruppen verteidigt wird. 
Allerdings ist vehement in Frage zu stel-
len, ob das freistehende Haus mit Stell-
platz und privatem Garten noch immer 
ein Ideal ist, das verfolgt werden sollte 
- und aus welchen Fehlern der Vergan-
genheit wir jetzt und in Zukunft lernen 
wollen. Die geringe Auseinanderset-
zung mit Belangen der Identitäts- und 
Adressenbildung und die festgestellte 
Eindimensionalität der Weiterentwick-
lung verdeutlichen, dass sich unter der 
aktuellen Herangehensweise das Ein-
familienhaus eher verselbstständigt und 
„unter dem Radar“ bleibt. Hier kommt 
oft das Totschlagargument ins Spiel, 
dass eine Auseinandersetzung mit den 
Eigentümer:innen zu mühsam und an-
dere Bereiche der Stadtentwicklung 
(z. B. Geschosswohnungsbau) für die 
Wohnraumversorgung vielversprechen-
der seien. Aber können wir uns vor dem 
Hintergrund der immensen Bestände 
an Einfamilienhäusern und der damit 
umfangreichen Bedeutung dieser Ge-
biete eine derartige Haltung erlauben? 
Sollten wir nicht lieber jetzt die Chan-
ce ergreifen, eine nachhaltige und be-
darfsgerechte Bestandsoptimierung zu 
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forcieren, die möglichst vielen Perso-
nengruppen zu Gute kommt? 

Wie so oft im Leben ist es doch so, dass 
insbesondere in der Unbequemlichkeit 
die meiste Wahrheit und die größten 
Wachstumsmöglichkeiten stecken. Denn 
in meinen Augen müssen wir schmerz-
lich erkennen, dass im Einfamilienhaus 
sehr viel von dem steckt, was die Stadt-
entwicklung grundsätzlich hemmt: Qua-
litäten nur für sich selbst beanspruchen 
wollen, sich selbst am nächsten sein, 
Wertsteigerung um jeden Preis erzie-
len müssen und Besitzen statt Teilen 
wollen stehen uns als Gesellschaft im 
Weg. Wer an diesen Punkten ansetzt, 
setzt sich mit unkomfortablen und kon-
fliktträchtigen Fragen der Umverteilung 
und Werteverschiebung auseinander, 
die nicht nur auf Bebauungsplanebene 
von Bedeutung sind. Hierfür braucht es 
einen entsprechenden Fokus in der pla-
nerischen Disziplin: Schicke Neubau-
quartiere müssen nicht nur gelegentlich 
gegen „staubige“ Bestandsgebiete ein-
getauscht werden. Denn: In Anbetracht 
des vielschichtigen Wandels, den wir in 
vielen Bereichen der Planung bereits 
spüren, sollte in Einfamilienhausgebie-
ten kein Stillstand herrschen.
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Gesprächsleitfaden
Themenblock 1: Einordnung des Handlungsfelds

• Inwiefern spielt das Thema Nachverdichtung in Gebieten mit Einfamilienhaus-
bestand aus kommunaler Perspektive eine Rolle? 

• Wie hat sich das Planungsfeld in den letzten Jahren entwickelt?

Themenblock 2: Planinhalte (Bezugnahme auf das jeweilige Praxisbeispiel)

• Nach welchen Kriterien wurde das Plangebiet ausgewählt?

• Wie wurde das städtebauliche Konzept für das Plangebiet entwickelt?

• Spezifische Fragestellungen zu einzelnen Festsetzungen (z. B. überbaubare 
Grundstücksflächen) 

Themenblock 3: Ergebnisse der Beteiligung (§§ 3 und 4 Abs. 1 und 2 BauGB)

• Was waren zentrale Inhalte der hervorgebrachten Stellungnahmen? 

• Wie wurde mit den Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung umgegangen?

Themenblock	4:	Konflikte	und	Kontroversen

• Haben sich im Laufe des Verfahrens nennenswerte Hindernisse ergeben?

• Wurde das Verfahren von Seiten der kommunalen Politik gefördert / gehemmt? 

Themenblock 5: Ausblick

• Inwieweit wird mit einer Ausnutzung des beabsichtigten Planungsrechts gerech-
net?

• Was sind Lerneffekte für zukünftige Verfahren?

167

Anhang







VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION


